
784 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV • GP 

1978 02 08 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX über das 
internationale Privatrecht (IPR-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Grundsatz der stärksten Beziehung 

§ 1. (1) Sachverhalte mit Auslandsherührung 
:sind nach der Rechtsordnung ·z,u beurteilen, 
zu der die stärkste Beziehung besteht. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften enthaltenen besonderen 
Regelungen über die anzuwendende Rechtsord­
nung (Verweisungsnormen) sind als Ausdruck 
dieses Grundsatzes anzusehen. 

Ermittlung der für die Anknüpfung maßgebenden 
Voraussetzungen 

§ 2. Die für die Anknüpfung an eine bestimmte 
Rechtsordnung maßgebenden tatsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen sind von Amts 
wegen festzustellen, soweit nicht nach verfahrens­
rechtlichen Vorschriften in emem der Riechtswahl 
zugänglichen Sachgeb~et (§ § 19, 35 Abs. 1) tatsäch­
liches Parteivorbringen für wahr zu halten ist. 

Anwendung fremden Rechtes 

§ 3. Ist fremdes Recht maßgebend, so ist es 
von Amts wegen und wie in seLnem ursprüng­
lichen Geltungsbereich anzuwenden. 

Ermittlung fremden Rechtes 

§ 4. (1) Das .fremde Recht ist von Amts wegen 
zu ermitteln. Zulässige Hilfsmittel hiefür sind 
auch die Mitwirkung der Beteiligten, Auskünfte 
des Bunde&lni:nister~ums .für JUstllZ I\llßd Sachver­
ständigengutachten. 

(2) Kann das fremde ReCht trotz eingehendem 
Bemühen innerhalb angemessener Frist nicht 
ermittelt werd~n, so ist das österreichische Recht 
anzuwenden. 

Rück.- und Weiterverweisung 

§ 5. (1) Die V,erweisung auf eine fremde 
Rechtsordnung unifaßt auch deren Verweisungs­
normen. 

(2) Verweist die fremde Rechtsordnung zurück, 
so sind die österreichischen Sachnormen (Rechts­
normen mit Ausnahme der Verweisungsnormen) 
a,nzuwenden; ,im Fall ,der Weiterverweisung sind 
unter Beachtung weiterer Verweisungen die 
Sachnormen der Rechtsordnung maßgebend, die 
ihrerseits nicht mehr verweist .bzw. auf ·die erst­
mals zurückverwiesen wird. 

(3) Besteht eine fremde Rechtsordnung aus 
mehreren Teilrechtsor.dnungen, so ist die Teil­
rechtsordnung anzuwenden, auf die ·die in der 
fremden Rechtsordnung bestehenden Regeln 
verweisen. Mangels solch'er Regeln ist die Teil­
rechtsordnung maßgebend, zu der die stärkste 
Beziehung besteht. 

Vorbehaltsklausel 

§ 6. Eine Bestimmung des fremden Rechtes ist 
nicht anzuwenden, wenp. ihre Anwendung zu 
einem Ergebnis führen würde, das mit den 
Gnu1l1dwertungen .der öste11l::eichischen Rechts­
ordn'Ullg unv,ereinbar ist. An ,ihrer StJelle ~st 
erforderlichentaJls dieenllspf\echende Bestimmung 
des östelil'eichischen Rechtes anzuwenden. 

Statutenwechsel 

§ 7. Die nachträgliche Knderung der für die 
Anknüpfung an eine bestimmte Rechtsordnung 
maßgebe1l!den Voraussetzungen hat :liuf bef\eits 
vollendete Tatbestände keinen Einfluß. 

Form 

§ 8. Die Form einer Rechtshandlung ist nach 
. demselben Recht zu beurteilen wie die Rechts­
handlung se1bst;es genügt jedoch die Einhaltung 
der Formvorschriften des Staates, in dem die 
Rechtshandlung vorgenommen wird. 
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2 784 der Beilagen 

.Personalstatut einer natürlichen Person Todeserklärung und Beweisführung des Todes 

§ 9. (1) Das Personalstatuteiner natürlichen' § 14. Die Vor,aussetzungen, die Wirkungen und 
Person ist ,das Recht des Staates, dem die Person die Aufhebung einer Todeserklärung oder ein,er 
angehört. Hat eine Person neben einer fr,emden Beweisführung des Todes sind nach dem letzten 
Staatsangehörigkeit auch die österreichische, so bekannten Personalstatut des Verschollenen zu 
ist diese rmaßg,ebend. Für andere Mehrstaater ist beurteiIen. 
die Sta.atsangehörigkeit ,des Staates maßgebend, 
zu dem .die städ~!ste Beziehung besteht. 

(2) Ist ,eine Person staatenlos oder kann ihre 
Staatsangehörigkeit nicht geklärt werden, so ist 
ihr Persona.lstatut das Recht des Staates, in dem 
sie den gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(3) Das Persona:lstatut einer Person, ,die Flücht­
ling im Sinn der für österreich geltenden in­
ternationalen übereinkommen ist oder deren 
ß.eziehungen zu ihrem Heimatstaat aus vergleich­
bar schwerwieg,enden Gründen abgebrochen sind, 
ist das Recht des Staates, in dem sie ihren 
Wohnsitz, mangels 'eines solchen ihren gewöhn­
lichen Aufenthalt hat; eine Verweisung dieses 
Rechtes auf ,das Recht des Heimatstaates (§ 5) ist 
unbeachtlich. . 

Per~Qnalstatut einer juristischen Person 

§ 10.~ Das Personalstatut einer juristischen Per­
son oder einer sonstigen Personen~ .oder Ver­
mögensverbindung, die Träger von R.echten und 
Pflichten sein kann, ist das Recht des Staates, 
in dem der . Rechtsträger den tatsächlichen Sitz 
seiner Hauptv,erwaltung hat: 

Rechtswahl 

§ 11. (1) Eine Rechtswahl der Parteien (§§ 19, 
35 Abs. 1) bezieht sich im Zweifel nicht auf die 
Verweisungsnormen ,der gewählten Rechtsord­
nung. 

(2) Eine in einem anhängigen Verfahren bloß 
schlüssig getroffene Rechtswahl ist unbeachtlich. 

(3) Die Rechtsstellung Dritter wird durch eine 
nachträgliche RechtsWlahl nicht beeinträ.chtigt. 

,ABSCHNITT 2 

PERSONENRECHT 

Rechts- und Handl1:Ulgsfähigkeit 

§ 12. Die Rechts- und Handlungsfähigkeit 
einer Person sind nach ·deren Personalstatut zu 
beurteilen .. 

NaMe-

§ 13. (1) Die Führung des Namens einer Per­
son ist nach deren jeweiligem Personalstatut zu 
beurtei1en~ auf welchem. G;rund auch immer der 
Namenserw,erb beruht. . 

(2) Der SdlUtz des N:unens ist nach dem Recht 
des Staates zu beurteilen, in ,dem die Verletzungs~ 
handlung gesetzt wird. . . 

Entmündigung 

§ 15. Die Voraussetzungen, die Wirkungen und 
die Aufhebung einer Entmündigung sind nach 
dem Personalstallut des Betroffenen zu beurteilen;: 
kommt ein Entmündigungsgrund ,in Betracht, 
den zwar ,dasösterreichische Recht, nicht aber 
das Personalstatut des Betroffenen ~ennt, so' ist 
österreichisches . Recht maßgebend. 

ABSCHNITT ·3 

FAMILIENRECHT 

A. EHERECHT 

Form der Eheschließung 

§ 16. (1) Die Form einer Eheschließ~ng im 
Inland ist nach den inländischen Formvorschriften 
zu beurteilen_ 

(2) Die Form einer Eheschließung im Ausland 
ist nach dem J>ersonalstatut jedes der Verlobten 
zu heurteilen;es genügt jedoch die Einhaltung: 
der Formvorschriften des Ortes der Ehe­
schließung. 

Voraussetzungen der Eheschließung 

§ 17. (1) Die Voraussetzungen der Ehe­
schließung sowie ,die der Ehenichtigkeit und der 
Au~hebung 'sind für jeden ,der Verlobten nach 
seinem Pers:onalstatut zu beurteilen. 

(2) Ist durch . eine für den österreichischen 
Rechtsbereich w.irksame Entscheidung eine Ehe 
für nichtig erklärt, aJUf,gehoben, geschieden oder 
als .nicht bestahend fiestg,esteHt w01'1den, so darf 
nicht allein 'deshalb eine neue Eheschließung un­
tersagt oder eine ,neue Ehe für nichtig erklärt 
werden, weil die Entscheidung nach dem Per­
sonalstatut ,eines oder heider Verlobten bzw. 
Ehegauen nicht anerkannt wird. Dies gilt sinn­
gemäß im F,aU der Todeserklärung oder der 
Beweisführung des Todes. 

PersönliChe Rechtswirkungen der Ehe 

. § 18. (1) Die persönlichen Rechtswirkungen 
einer Ehe sind zu beurteilen 

1. nach dem gemeinsamen, mangels eines 501-

chenriach dem\ letzten gemeinsamen Person<1.l­
statut der Ehegatten, sofern es einer von ihnen 
beibehalten hat. 

Z.sonst· nach dem Recht ·des Staates, in dem 
beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufentha!t 
haben, mangels eines solchen nach derrt Rech:!. 

784 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 68

www.parlament.gv.at



784 der ß,e~la;gen 3 

des Staates, in dem heide ihren letzten gewöhn­
lichen Aufenthalt gehabt haben, sofern ihn einer 
von ihnen beibehalten hat. 

(2) Ist eine Ehe nicht für ,den Bereich des 
im Abs. 1 bezeichneten Rechtes, wohl aber für 
den österreichischen Rechtsbereich zustande ge­
kommen, so sind die persönlimen Rechtswirkun­
gen nach österr,eichischem Recht zu beurteilen. 
Haben jedoch die Eheleute eine stärkere Be­
ziehung zu einem dritten Staat, nach dessen 
Recht die Ehe ebenfalls Wirkungen entfaltet, so 
ist statt des österreichismen Rechtes das Recht 
dieses Staates maßgehend. 

Ehegüterrecht 

§ 19. Das Ehegüterrecht ist nach dem Recht zu 
beurteilen, das die PartJeien 'aJusdrücklich bestim­
men, m:1ngels ,einer solchen Rechtswahl nach 
dem zur Zeit der Eheschließung für die per­
sönlichen Rechtswirkungen der Ehe maßgebenden 
Recht. 

Ehescheidung 

§ 20. (1) Die Vor,aussetzungen und die Wirkun­
gen der Scheidung einer Ehe sind nach dem für 
die persönlichen Rechtswirkungen der Ehe maß­
gebenden Recht zur Zeit der Ehescheidung zu 
beurteilen. 

(2) Kann nach diesem Recht die Ehe auf Grund 
der geltend gemachtEm Tatsachen nicht geschieden 
werden oder liegt keiner der Anknüpfungspunkte 
des § 18 vor, so ist die Smeidung nach dem 
Personalstatut des klagenden Ehegatten zur 
Zeit der Ehesmeidung zu beurteilen. 

B. KINDSCHAFTSRECHT 

Eheliche Abstammung 

§ 21. Die Voraussetzungen der Ehelichkeit 
eines Kindes und deren Bestreitung sind nach 
dem Personalstatut zu beurteilen, das die Ehe­
g,atten tim ZeitpulOktder Geburt Ides K:indes 
oder, wenn die Ehe vorher aufgelöst worden 
ist, im Zeitpunkt der AuHösung gehabt haben. 
Bei versmiedenem Personalstatutder Ehegatten 
ist dasjenige Personalstatut maßgebend, das für 
die Ehelichkeit des Kind,es günstiger ist. 

Legitimation 

sind nach dem Personalstatut ,des Vaters zu be­
urteilen; wird die Ehelicherklärung erst nach 
dem Tod des Vaters beantragt, so nach ,dem Per­
sonaistatut des Vaters im Zeitpunkt seines Todes. 
Ist nach dem Personalstatutdes Kindes die Zu­
stimmung des Kindes oder eines Dritten, zu 
dem ,das Kind in einem fatnilienrechtlichen Ver­
hältnis steht, erforderlich, so ist insoweit auch 
dieses Recht maßgebend. 

Wirkungen der Ehelichkeit und der Legitimation 

§ 24. Die Wirkungen der Ehelichkeit und 
der Legitimation eines Kindes sind nadl dessen 
Personalstatut zu beurteilen. 

Uneheliche Abstammung und deren Wirkungen 

§ 25. (1) Die Voraussetzungen der .Feststellung 
und der Anerkennung der Vaterschaft zu einem 
unehelimen Kind sind nam dessen Personalsta­
tut im Zeitpunkt der Geburt zu beurteilen. Sie 
sind jedoch nach einem späteren Personalsta­
tut des Kindes zu beurteilen, wenn die Fest­
steIlung bzw. Anerkennung nam ,diesem, nimt 
aber nachdem Personalstatut im Zeitpunkt der 
Geburt zulässi.g ist. Das Recht, nach dem die 
Vaterschaft festgestellt oder anerkannt worden 
ist, ist auch ,für deren Bestreitung maßgebend. 

(2) Die Wirkung,en der Unehelichkeit eines 
Kindes sind nam dessen Personalstatut zu be­
urteilen. 

(3) Die mit der Smwangerschaft und der 
Entbindung zusammenhängenden Ansprüche der 
Mutter gegen den Vater des unehelimen Kindes 
sind nam dem Personalstatut ,der Mutter zu 
beurteilen. 

Annahme an Kindesstatt 

§ 26. (l) Die Voraussetzungen der Annahme 
an Kindesstatt und der ,Beendigung der W:ahl­
kindschaft sind nach dem Personalstatut jedes 
Annehmenden zu beurteilen. Ist nach ,dem Per­
sonalstatut des Kindes ,die Zustimmung des 
Kindes oder eines Dritten, zudem das Kind 
in einem familienrechtlimen Verhältnis steht, 
erforderlich, so ist insoweit auch dieses Remt 
maßgebend. 

(2) Die Wirkungen ,der Annahme :1n Kindes­
sta;tt sind nach !dem Pel'sona1statut des Anneh­
menden, bei Annahme durm Ehegatten nach 
dem für die persönlichen Rechtswirkungen der 
Ehe maßgebenden Remt, nach dem Tod eines 
der Ehegatten nach dem Personalstatut des an­
deren Ehegatten zu beurteilen. 

§ 22. Die Voraussetzungen der Legitimation 
eines undhdichen Kindes durm namfolgerude 
Ehe sind ruam dem Pel'son:alstatut der Eltern zu 
heurteilen. Bei verschiedenem Personalstatut der 
EI~ern ist dasjenige Personalstatut maßgebend, das C. 
fUr die Legitimation des Kindes günstiger ist. 

VORMUNDSCHAFTS- UND 
SCHAFTSRECHT 

PFLEG-

§ 23. Die Voraussetzungen der Legitimation § 27. (1) Die Voraussetzung'en für die An-
eines unehelichen Kindes durch Ehelicherklärung ordnung und die Beendigung einer Vormund-

2 
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4 784 der Beilagen 

schaft oder Pflegschaft sowie deren Wirkungen 
sind nach dem Personalstatut des Pflegebefohle­
nen zu beurteilen. 

(2) Die sonstigen mit der Vormundschaft oder 
Pflegschaft verbundenen Fragen, sowe'it sie die 
Fühmng an sich betreffen, sind nach dem Recht 
des Staates zu beurteilen, dessen Behörden die 
Vormundschaft oder Pflegschaft führen. 

ABSCHNITT 4 

ERBRECHT 

Rechtsnachfolge von Todes wegen 

§ 28. (1) Die Rechtsnachfolge von Todes wegen 
ist nach dem Personalstatut des Erblassers im 
Zeitpunkt seines Todes zu beurteilen. 

(2) Wird eine Verlassenschaftsabhandlung in 
österreich durchgeführt, so sind der Erbschafts­
erwel'b und die Haftung für Nachlaßschulden 
nach österreichischem Recht zu beurteilen. 

§ 29. Ist der Nachlaß nach dem im § 28 Abs. 1 
beZJeichneten Recht erihlos oder wür,de er einer 
Gebietskörperschaft als gesetzlichem Erben zu-, 
kommen, so tritt an die Stelle dieses Rechtes 
,das Recht jeweils des Staates, in dem sich Ver­
mögen des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes 
befindet. 

Gültigkeit einer Verfügung von Todes wegen 

§ 30. (1) Die Testierfähigkeit I\lnd die sonstigen 
Erfol'dernisse für die Gül,tigkeit 'einer letztwil­
ligen Verfügung, eines Erbvertrags oder eines 
Erbverzichtsvertrags sind nach dem Personalsta­
tut des Erblassers im Zeitpunkt der Rechtshand­
lung zil beurteilen. Wäre danach die Gültig­
keit nicht gegeben, wohl aber nachdem ,Personal­
statut des ErbJassers im Zeitpunkt seines Todes, 
so gilt dieses. 

(2) Für den Widerruf bzw. die Aufhebung 
dieser Rechtshandlungen gilt der Abs. 1 sinn­
gemäß. 

ABSCHNITT 5 

SACHENRECHT 

Allgemeine Regel 

§ 31. (1) Der Erwerb und der Verlust ding­
licher Rechte an körperlichen Sachen einschließ­
lichdes Besitzes sind nach dem Recht des 
Staat,es zu beurteilen, in dem sich die Sachen 
bei Vollendung des dem Erwerb oder Verlust 
zugrunde liegenden Sachverhalts befinden. 

(2) Die rechtliche Gattung der Sachen und 
der Inhalt der im Abs. 1 genannten Rechte 
sind nachdem Recht des Staates zu beurteilen, 
in dem sich die Sachen befinden. 

Verhältnis zu anderen Verweisungsnormen 

§ 32. Für dingliche Rechte an einer unbeweg­
lichen Sache ist der § 31 auch ,dann maßgebend, 
wenn diese Rechte in den Anwendungsbereich 
einer anderen inländischen Verweisungsnorm 
faHen. 

Verkehrsmittel 

§ 33. (1) Dingliche Rechte an den in einem 
Register eingetragenen Wasser- und Luftfahr­
ze1,lgen sind, vorbehaltlich des Abs. 2, nach dem 
Recht des Registerstaates zu beurteilen; für 
Eisenhahnfahrzeuge ist das Recht des Sta;ates maß­
gebend, in dem das Eisenbahnunternehmen, in 
dessen Betrieb die Fahrzeuge ,eingesetzt sind, den 
tatsächlichen Sitz seiner Hauptverwaltung hat. 

(2) Für gesetzliche oder zwangsweise begrün­
dete Pfa:ndl'echte oder gesetzliche Zurückbeha;l­
tungsrechte zur Sicherung von Ansprüchen auf Er­
satz der durch das Fahrzeug verursachten Schä­
den oder der Aufwendungen für ,dieses gilt der 
§31. 

ABSCHNITT 6 

IMMATERIALGÜTERRECHTE 

§ 34. (1) Das Entstehen, der 'Inhalt und ,das 
Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach 
dem Recht ,des Staates zu beurteilen, in dem eine 
Benützungs- .oder Verletzungshandlung gesetzt 
wird. , ', 

(2) Für Immaterialgüterrechte, die mit der 
Tätigkeit eines Arbeitnehmers im Rahmen s,eines 
Arbeitsverhältnisses zusammenhängen, ist für das 
Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer die für das Arbeitsverhältnis gel­
tende Verweisungsnorm (§ 44) maßgebend. 

ABSCHNITT 7 

SCHULDRECHT 

Allgemeine Regeln 

§ 35. (1) Schuldverhältnisse sind nach dem 
Recht zu beurteilen, das die Parteien ausdrück­
lich oder schlüssig bestimmen (§ 11); einer 
schlüssigen Besümmung steht gleich, wenn sich 
aus den Umständen ergibt, daß ,die P,arteien 
eine bestimmte Rechtsordnung als maßgebend 
angenommen haben. 

(2) Soweit eine Rechtswahl nicht getroffen oder 
nach diesem Bundesgesetz unbeachtJich ist, sind 
die §§ 36 his 49 maßgebend. 

§ 36. Geg,enseicige V,erträge, nach denen die eine 
Partei der anderen zumindest überwiegend 
Geld schuldet, sind nach dem Recht des Staates 
zu beurteilen, in dem die andere Bartei ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Schließt diese Par­
tei den Vertrag als Unternehmer, so ist statt des 
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784 der Beilagen 5 

gewöhnlichen Aufenthalts die Niederlassung maß- ist eine Rechtswahl zum Nachteil des Bestand­
gebend, in deren Rahmen der Vertrag geschlos- nehmers unbeachtlich. 
sen wird. 

§ 37. Einseitig verpflichtende Verträge und 
schuldbegründende einseitige Rechtsgeschäfte sind 
nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in 
dem ,der Schuldner seinen gewöhnlichen Aufent­
halt (seine Niederlassung, § 36 zweiter Satz) 
ha~ . 

Bankgeschäfte und Versicherungs verträge , 

§ 38.(1) Bankgeschäfte sind nach dem Recht 
des Staates z,u beurteilen, in dem das Kredit­
unternehmen seine Niederlassung (§ 36 zweiter 
Satz) hat; ,bei Bankg,eschäften zwischen Kredit­
unternehmen ist die Niederlassung des beauf­
tragten Kreditunternehmens maßgebend. 

(2) Versicherungsverträge sind nach dem Recht 
des Staates zu beurteilen, in dem der V.ersicherer 
seine Niederlassung (§ 36 zweiter Satz) hat. 

Börsegeschäfte und ähnliche Verträge 

. § 39. Börsegeschäftle und Verträ~e, die auf 
Märkten und Messen geschlossen werden, sind 
nachdem Recht des Staates zu heurteilen, in dem 
sich die' Börse oder der Markt befindet bzw. 
die Messe stattfindet. 

Verkäufe durch Versteigerung 

§ 40. Verkäufe durch Versteigerung sind nach 
dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem 
die Versteigerung stattfindet. 

Verbraucherverträge 

§ 41. (1) Verträge, bei denen das Recht des 
Staates, ,in dem eine Partiei ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, dieser als Ve!'brauch,er besonde­
ren privatrechtlichen Schutz gewährt, sind nach 
diesem Recht zu beurteilen, wenn sie im Zu­
sammenhang mit einer in diesem Staat entfal­
teten, auf die Schließung solch'er Verträge ge­
richteten Tätigkeit des Unternehmers oder der 
von ihm hiefür verwendeten Personen zustande 
gekommen sind. 

(2) Soweit es sich wn die zwingenden Be­
stimmungen dieses Rechtes handelt, ist eine 
Rechtswahl zum Nachteil des Verbrauchers un­
beachtlich. 

Verträge über die Benützung unbeweglicher 
Sachen 

§ 42. (1) Verträge über die Benützung un­
beweglich·er Sachen oder überbauten sind nach 
dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem 
sich ,die Sache befindet. 

(2) Soweit es sich um die zwingenden bestand­
rechtlichen Bestimmungen dieses Rechtes handelt, 

Verträge über Immaterialgüterrechte 

§ 43. (1) Verträge iiber Immaterialgüterrechte 
sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, 
für denda:s' Immaterialgüterrecht übertragen 
oder eingeräumt wird. Bezieht sich ,der Ver­
tr.ag auf mehrere Staaten, so ist das Recht des 
Staates maßgebend, in dem der Erwerber (Li­
zenznehmer) seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
(seine Niederlassung, § 36 zweiter Satz) hat. 

(2) Für Verträge über Immaterialgüterrechte, 
die mit der Tätigkeit eines Arbeitnehmers im 
Rahmen seines Arbeitsverhältnisses zusammen­
hängen, ist die für das Arbeitsverhältnis geltende 
Verweisungsnorm (§ 44) maßgebend. 

Arbeitsverträge 

§ 44. (1) Arbeitsverträge sind nachdem Recht 
des Staates zu beurteilen, in dem der Arbeit­
nehmer seine Arbeit gewöhn1ich verrichtet. Die­
ses Recht bleibt auch maßgebend, wenn der 
Arbeitnehmer an einen Arbeitsort in einem an­
deren Staat entsandt wird. 

(2) Verrichtet der Arbeitnehmer seine Arbeit 
gewöhnlich in mehr als einem Staat oder hat 
er keinen gewöhnlichen Arbeitsort, so ist 
das, Recht des Staates maßgebend, in dem der 
Arbeitgeber seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
(seine Niederlassung, § 36 z,weiter Satz) .hat. 

(3) Eine Rechtsw,ahl ist nur beachtlich, wenn 
sie ausdrücklich .getroffen wonden ~st. Soweit 
es sich jedoch um die zwingenden Bestimmungen 
der inden Ahs. 1 und 2 genannten Rechte 
handelt, ist auch eine ausdrückliche Rechtswahl 
unbeachtlich, sofern sie zum Nachteil des Ar­
beitnehmers getroffen wor,den ist. 

Abhängige Rechtsgeschäfte 

§ 45. Ein Rechtsgeschäft, dessen Wirkungen 
begrifflich von einer bestehenden V.erbindlich­
keit a,bhängen, ist nach den Sachnormen des 
Staates zu beurteilen, dessen Sachnormen für 
die Vetlbindlichkeit maßgebend sind. Das gilt 
besonders für Rechtsgeschäfte, die die Sicherung 
oder Umänderung einer Verbindlichkeit zum 
Gegenstand haben. Der § 38 Abs. 1 bleibt un­
berührt. 

Bereicherung 

§ 46. Bereicherungsansprüche sind nach dem 
Recht des Staates zu beurteilen, in dem die 
Bereicherung eingetreten ist. Beruht die Bereiche­
rung jedoch auf einer Leistung, die auf der 
Grundlage eines Rechtsverhältnisseserbracht 
worden ist, so sind ,die Sachnormen des Staates 
maßgebend, dessen Sachnormen auf das Rechts-
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6 784 der Beilag,en 

verhältnis anzuwenden sind; dies gilt sinngemäß 
für den Anspruch auf Ersatz eines Aufwandes, 
den ein anderer hätte machen müssen. 

Geschäftsführung ohne Auftrag 
§ 47. Eine Geschäftsführung ühne Auftrag ist 

nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem 
sie besürgt würden ist; steht sie jedüch mit 
einem anderen Rechtsverhältnisin innerem Zu­
sammenhang, so. gilt der § 45 sinngemäß. 

Außervertragliche Schadenersatzansprüche 

§ 48. (1) Außervertragliche Schadenersatzan­
sprüche sind nach dem Recht des Staates zu be­
urteilen, in dem ·das den Schaden verursachende 
Verhalten gesetzt worden ist. Besteht jedüch für 
die Beteiligten eine !stärkere Bez'iehtLng zum 
Recht ein und desselben anderen Staates, so. 
ist dieses Recht maßgebend. 

(2) Schadenersatz- und andere Ansprüche aus 
unlauterem Wettbewerb sind nach ,dem Recht 
des St,aates zu beurteilen, auf dessen Markt sich 
der Wettbewerb auswirkt. 

Gewillkürte Stellvertretung 

§ 49. (1) Die Voraussetzungen und die Wir­
klUngen der g.ewillkürten StellvertretlUng im Ver­
hältnis des Geschäftsherrn und ·des Stellvertreters 
zum Dritten sind nach dem Recht zu beur­
teilen, das ,der Geschäftsherr in einer für den 
Dritten erkennbaren Weise bestimmt hat. 

(2) Ist das anzuwendende Recht nicht bestimmt 
würden, so. ist das Recht des Staates maßge­
bend, in dem der Stellvertreter nach dem dem 
Dritten erkennbaren Willen des Geschäftsherrn 
tätig werden soll; ist der Stellvertreter für meh­
rere Geschäfte bestellt worden, so. nach dem 
Recht des Staates, in d'em er nach dem dem 
Dritten erkennbaren Willen des Geschäftsherrn 
regelmäßig tätig werden soll. 

(3) Versagt auch die im Abs. 2 vürgesehene 
Anknüpfung, so. ist das Recht des Staates maß­
gebend, in dem der Stellvertreter tätig wird. 

ABSCHNITT 8 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

fen, vürbehaltlich der §§ 52 und 53, ihre Wirk­
samkeit. Dazu gehöl'en besonders 

1. der ,Buchstabe a des P,atentes vüm 16. 'Sep­
tember 1785, JGS 468, 

2. di'e §§ 4, 34 'bis 37 und 300 ABGB, 
3. der § 22 zweiter Satz des Gesetzes über das 

gerichtliche V,erfahren in Rechtsangeleg·enheiten 
,alUßer Streitsachen (A~ß.erstreftges.etz), 

4. der § 271 Abs. 2 ZPO, soweit er die Er-
mittlung fremden Rechtes betrifft, 

5. der § 14 der Entmündigungsürdnung, 

6. der § 49 des Schauspielergesetzes, 
7. der § 1 Abs. 2 des Gesetzes vüm 15. No­

vember 1940 über Rechte aneing,etragenen 
Schiffen und Schiffshauwerken, 

8. die §§ 6 bis 13 und 15 bis 18 der 4. Durch-
führungsverordnung zum Ehegesetz, 

9. der § 12 des Tüdeserklärungsgesetzes 1950. 

(2) Gleichzeitig ,entfallen 
1. im § 23 Abs. 3 erster Satz Außerstreitge~ 

setz die Worte "nach inländischen Gesetzen", 
2. im § 24 Abs. 1 Außerstreitgesetzdie Worte 

"nach den österreichischen Gesetzen", 
3. im § 25 Außerstreitgesetzdie Würte "und 

nach österreichischen Gesetzen", 
4. im § 140 Abs. 1 zweiter Satz Außerstreit­

gesetz die Worte "nach den hierländigen Ge­
setzen". 

§ 52. Durch dieses Bundesgesetz bleiben fül-
gende RechtSVürschriften unberührt: 

1. die §§ 94 bis 100 des Urheberrechtsgesetzes, 
2. die §§ 91 bis 98 des Wechselgesetzes 1955, 
3. die §§ 60 bis 66 des Scheckgesetzes1955, 
4. das Bundesgesetz vüm 30. Oktober 1958 über 

die Anwendung des österreichischen Rechtes im 
Sinn des Art. 2 des über,einkümmens vom 
24. Oktober 1956 über das auf Unterhaltsver­
pflichtungen gegenüber Kindern anwendbare 
Recht, 

5. der § 4 und der § 5 Abs, 1 Z. 2 und 
Abs. 2 des Kartellgesetzes, 

6. der § 34 des Schiffahl1tsanlagengesetzes. 

§ 50. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän- § 53. Bestimmungen zwischenstaatlicher Ver-
ner 1979 in Kraft. ' einbarung.en werden durch dieses Bund.esgesetz 

nicht berührt. 
§ 51. (1) Mit dem Inkrafttreten ,dieses Bundes-

gesetzes v,erlieren alLe Bestimmungen, die in die- § 54. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
sem Bundesgesetz geregelte Gegenstände betref- setzes ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
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Erläuterungen 

A. ALLGEMEINES Nmmensystem list, ,das nicht ,die~er-nitoriale Ab­
grenzung von Samnormen zum Inhah hat, .9on-

I. Notwendigkeit der Reform dem daß ,es s,ein,e Aufgabe ist, die auf Rechts-
Einesder Kennzeichen ,der Weh VOn heute verhäLtnis~e I111it Ausland~beziehungen anzuw,e:n­

ist ,die zunehmende wir:tschaftlliche, kulturelle dende Rechtsordnung zu besitimmen, w;ar damals 
und politischie Vlerflechtung der Süaat,en ,und &hr,er noch nicht durchgedl"ungen. 
Bürger. Zur rechtlichen !Beunteilung liJeg,en daher Auf der ,gleichen Erkenntni~sstufe steht noch 
immer häufiger Sa,chvenhalue vor, die nicht in da:s AJUß'erstretitg,eseuz aus dem Jahr 1854, das in 
einer Rechtsnrdnung allein ,eing,ebett~t Slind, sün- er&ter Lin~e d~e Gr,enzen der inländischen AJb­
.dern B,eziehungen zu mehr,eren St;aalten auf- hand1ung~g,erichts:barkei,t absteckt und für diesen 
welsen. Ber,eich ,gleichze:'tJig ,auch ,die Anwendung des 

:Diesle Entwicki1ung hat Zur Folge, ,daß das inländischen mat,erie:llen Rcechtes anordnet (§§ 21 
'internationa:Ie Pniva:tr,echt - dessen Aufgahe 'es I bis 25 und 140 AußStrG). Ebenso verhält es 
ist, für den Bereich des Ziv,ilr,echts Antwürt zu slich z. B. bei der Entmündigungsordnung ,aus 
geben ,a.ufdie Fra.ge, welche Rechtsordnung 'a,uf ,dem JaJhr 1916 (§ 14). 
Fälle mit Ausla:nd~berührung,en ,anzuwenden ist 
- ,im heu1Jigen Rechtslebens,ehr an Bedeutung 
gewünnen hat. Um ,sü 'häufi~er und .fühlbar,er 
wird damit alber 'auch der Nachteil emptunden, 
daß ,das geltende öSltenl"eichische Recht für diese 
Auf,g'Olibe nur ä'ußers.t ung,enügend g,erüs,tet list. 

Daß d~e~egenwär!big!e Lage auf dem Gehiet 
des internaüonaI.en Pnivat;r,echts 4n ö.~terreich un­
befr,i1cdigend ist, lha,t meihrere Gründe. Der 
hauptsächliche Mange'! besteht in der Lücken­
haftigkeit ,der vorhandenen gesetzlichen Rege­
lung,en. Daz,u kümmt, ,daß ,die ,einzelnen Bruch­
stückedi'es,er Regelungen lU'S verschiedenen Zeit­
,epüchen stammen und 'daldurch oft ganz unter­
schiedliche @eistig,e Grundlagen haben. Ein 
kUl1z.esBild mag IdLese Riechtszerspliut,erung vler­
anschauLichen: 

Die wenigen im ABGB ,entha:ltenen BesuLm­
mungen theruhennoch auf der Staltutenlehr,e der 
Postglüssauoren und ibetrdf,en nur ,d~e Rechts­
und Handlungsfahigk,eit (§§ 4 und 34), das 
Schuldvcr:tragsrecht (§§ 35 his 37) und das Sachen­
recht (§ 300 ABGE; ,es ist dalbei bemerkenswert, 
daß der a:uf die beweglichen Sach:en bezügliche 
zw,e~te 'teil .di,esernesümmung v,on den Gerich~en 
niemals angewendet worden ist). Diese Rege­
lung,en sind noch von dem Geda:nken beherrscht, 
daß ,das ,internatiünale P,rivatl1echt dazu dient, 
den Ge'ltung~bereich ,der nalt:ionalen Ges,etze <in 
räumlicher Hinsicht 'abzugr,enz,en. Die Erkennt­
n~s, daß das inteI'naJtiünale Priv'atrecht ,em 

Die Statutenlehr'e .ist im Lauf des 19. Jahr­
hunderts überwunden würden, neue Erkennt­
nisse, besonders d~ej,cnig~n S la v li ,g n y s, haben 
in Deutschland ,im EGBGB lihren Niederschlag 
gefunden. Diese 'Enuw:icklung hat auch JÜ'r öster­
l1eichgrüße Bedeutlingerhalten, denn durch di,e 
Vierte Dmchfüthrungsv,erordnung z'um Ehegesetz 
vom 25. Oktober 1941, RGBl. I S. 654, sind die 
das Fami1iem,echt betrdtenden V,erweisun,gsnür­
men des EGBGB (mit Ausnahme der auf das 
Ehegüterrecht bezüglich,en) samt dessen ~n den 
a:llgemeinen Treil des ,intemaüonalen Privat1'lechts 
reichenden Bestimmung,en (Rückverweisung, Ver­
hältnis von Gesamt- und Einzelstatut, Rechts­
stellung der Staatenlüsen und Vürbehaltskausel) 
mit nur ~er,ingfügigen And,erun~en ~n ös:terr;eich 
eingefühl1t würden. Sie st;ehen derzeit ,nach § 2 
Rechts-Überleitungsgesetz, StGB1. Nr. 6/1945, als 
österr,eichisch,e Riechtsv.orschritten in vorläufiger 
GeLtung. 

Neben den erwähnten V:erweisuI1!gsnormen 
finden sich nüch einige andere verstreut' in ver­
,schiedenen Rechtsvorschriften, sü ,der § 12 des 
Todeserklärungsges,etze:s 1950, di,e §§ 91 bis 98 
des Wechselg,esetZies 1955, die §§ 60 :bis 66 des 
Scheckgesetzes 1955, d~e §§ 4 und 5 Abs. 1 Z. 2 
des KarteHgesetzes, die §§ 94 ,bis 100 des Urhe:ber­
rechtsges,etzes, der § 49 .des Scha:us,piderg,esetzes, 
der § 1 Abs. 2 ,des Ges'etzes vüm 15. Novem­
ber 1940, RGBl. I S. 1499, über Rechte an einge­
tragenen Sc..hiffen und Schiffsbauwerken u. a. 
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8 784 ,der Bleilagen . 

Die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf hat das Herrenhaus sodann am 19. Dezem­
aUen Gebreten 'Vor s·ich ,gehende Ausweitung des ber 1912 'eiine Resolution ,angenommen, mit der 
internationa!len Verkehres hat jedoch ,deutlich ge- die Regierung :aufgefürdert wird, "die Vorlage 
macht, daßdl1e derzeit ;bestehenden ges'eitzlichen ,eines be~ondeI"en Gesetzes Ülber das ,internat~onale 
Grundl'agen für die Rechtspr,echung ,zu einer Privatrech~ möglichst zu beschleunigen" (Sten. 
nunmehr vö:Llig unz'Ill'le:ichenden StütlZe gewor- Prot. des Herrenhauses, 22. Sitzung ,der 21. Ses­
den sind und .daher ,einer 'Umfassenden Neurege- sion, S. 451 und 477). Im Justizministerium ist 
lun.g bedürfen. Daran ändert auch nichts, daß daraufhin eine Kommissioneing,esetzt worden, 
manche Stimmen in g,esetzLich verankerten Ver-die ~n ,zwei Lesungen d,en "Entwur.f ·eines Gesetzes 
weisungsnormen ,nur einen "Hemmschuh ,einer über intel'lnationales Pr1iv,atr,echt" ausgearbeitet 
Lebensnahen Rechtspl'lechun,g" ·erbLicken (v;gl. hat; den ,B,era·tun,g.en hat ein Refer,entenentwud 
Wahle, öJZ 1957, 615; Köhil.er, IPR8 [1966] Wa'lk,er,s zugrunde ,~eLeglen, der seinerseits auf 
3). Die KodifikaJtion ,desinter:naüona!len Privat- Vorarbeiten Sc h u h mac h er ,s und Lu t t e ,r­
rechts ist nicht nur ein Anliegen der Lehre (ygl. ot t i s ,aufbauen konnte (vgl. Malt s c h ,e r, Die 
u. ,a. Sc'hwün,d, ZfRV 1971, ,177; Män- Geschichte des österlleichisch,en linternationalen 
h a r d <t, ZfR V 1972, 257 IH.; S c h w i n cl, P'l1ivatrechts seit ·der K'Odifibtion des ABGB, 
Ha,ndbuch ,des östeN1eichischen Internationalen JBl. 1961, 53). Am 20. März 1914 ii~t der Snt­
Privatrechts [1975] 20), sondern a·uch und vor I wurf dem B,eg·utachtungsv·erfahren iZugdeitet wür­
aUem der Praxis. So hat z.B. ,der OGH lin ,einigenden, zu ,einer formelLen Regierun,gsvürlag,e und 
seiner Entscheidun,gen zuel1kennen g,eg,eben, daßcLeren Zul,eituDig an das ParLament ist es weg'en 
,er a.uf. dem Gelbiet des internaloiona:len außer., des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs jedoch nicht 
v,el"traglichen Schadenersa,tzrechts - das ,derzeit mehr gekommen. Auch in der Ersten Republik 
gesetZilich nicht geregelt ist die vom ist die Sache nichit mehr aufglegr1iff,en worden, 
ühel1Wie~e11'den Teil des ös·terreichischen Schrift- j.ecLoch hat der ,Entwum -der in diesen Erläute­
turns ,gefor,del1ue AUlflockerung' der 'starren An- r'ungen künftig als "österreichischer Entwurf 
knüpfung an den DelJi,kitsür:t :im Grund . befiir- 1914" Ibez·eichnet 'wir,d - zahlreiche Kodifika­
worte, .diesen Schritt zur Fort:bilidung des Delikts- tionen des ,irtter:naüonail,en PrivatrechIts auß,er­
statuts j.edoch nicht aus ,eigenetn unternehmen ha:lb ÖSlterr,eichs nachhaltig ibeeinflußt (vgl. dazu 
könne, sondern ,ihn vom Gesetzg·eber erwarte M 'a t,s c her, JBl. 1961, 62; ahgedruckt wurde 
(12.2.1974 ZVR 1974, 332; 2. 4.1974 ZVR 1974, der Entwurf lindeutscher 'und französischer 
333 u. a.). Sprache im W:erk vün M a ka 'r.Q v, QueHen des 

Auch in :anderen Staaten :hat ,die nachdem IPR 12 '[1953]). Nich,t runlerwähnt hl,e'iben soll in 
Ende des Zweiten Wdtk.riegs einsetzende Aus- dliesem Zusammenhanga,uch der (zwar nicht aus­
weitung Ides internationaIen Verkehres ZlU ver- drücklich au.f ösuerr.eichisches Recht ab,g,es'telke) 
stärkten geseuzgebenischen B,emühungen auf dem Entwudeines IPR-Gesetzes v,on Erns.t Fr a n­
Geb~et des ~nternationa:len Priva;trechts ,geführt. ke n st.e i n, ehemals östeneichischer: Botscha.fter 
Neue IPR-'Gesetze sind z. B. in Albanien, der im V,ereini,gten Königr,eich (v,eröff,entlicht in 
Deutschen Demokratischen Republik, in Polen, Bib1totheca Viislser.iana, tome XVI, Leiden 1950). 
POlitugal, Spanien :undder Tsch,echos1owakei er- Nachdem Zweiten Weltkrieg hat das Bundes­
lassen w,orden; in zahlreich,en anderen Staauen ministerium tür Justilz aus den eingangs geschil­
lieg,cn Entwürf.e :bereits vor oder gehen ,der del1ten Gründen den Geda'nken ,ei'ner Kod,ifizie­
FertigstelLung ,enugegen (Benelux-Staaten, Brasi- rung des linternatiion<lJlen ip,r,iv,atrechts wieder auf­
lien, Bundesrepublik DeutschLand, Frankreich, ~enümmen. Zunächst wurden ,eigene Vorarheilten 
Jugosla,Wlien, Schw,eiz, Ungarn, Venezuela usw.). ,geLeistJet und ,im Jahr 1956sqdann Univ.-Prof. 
AUen dies,en Alibeilten ist ,die über.zeu,gung ge- Dr. S c h w i n,cl m~t der Ausarbeitung :eci.nes Ent­
meinsam, 'daß wegen der gl10ßen ,pr,aktischen Be- wurf.es ,eines Bundesge~etzes über das internatio­
deutunig, die das Kollisionsrecht im heutigen 'n,al,e Pl1ivla,t- I\lnd VerfMlrensr,echt betrau,t. Dieser 
R,echtslebcn einnimmt, nicht ,ahgewa.r:tet w,erden Entwurf (,in den Erläuter,ung'en künftig .als 
kann, bis Wissenscha.ft und Rechtspr,echungauf S c h w i n ,d-Entwur:f !bezeichnet) ist Zu Beginn 
diesem so schmerigen Gebiet Zu abschE,eßenden 'des Jahres 1971 vorgelegt worden (er üst v,cr­
rEligebnissen komme:n, :sofern ,solche üherhaupt z'u :öff·entlicht in der ZfR V 1971,162). 
,erwarten sind. 

u. Bisherige Kodifikationsbemühungen und Ent­
stehung des vorliegenden Gesetzesentwurfs 

:Die Bemühungen zu ,ei.ner umtassenden Neu­
gestaltung des österr,eich.j'schen linternationalen 
Pr,iv:atl"echts r,eich,en weit zurück. Erstma:ls ast 
der Ruf nach einer Kodifikation anläßlich der 
Hundertja;hr,f,eier des ABGB laut geworden. Auf 
Antrag der Kommission für Justizg,egenständ,e 

Z.ur Voriber,eitung der weiteren Behandlung ist 
im Auftrag des ,Bundesmin:ister~ums .für Jusoiz 
von Sektionschef i R. Dr. Viktor Ho y e J;" 

ein ,in die Form ,eines Pa,ralle1entwurt's ,gekleidetes 
Gutachten a:usgeaI'lbeitet ,Utnd Zlu ,Beginn des 
Jahr,es 1972 vorgdegt morden {Iin den Erl;rute­
rung,en künh~g als Hü y er-Entwurf bezeichnet). 
Für die das immater~elle Güterrecht betr·eft·en­
den VerweisuDigsnürmen hat Univ.-Pil"of. 
Dr. S c ih ö n h ·e ,r r einen Entwurf vorgelegt. 
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ZuBe,g~nn des J,a!hI1es 1972 list ~odann von I samten Bntwul'lfs (,go 
Bundesminislter für JUS1tiz Dr. B r 0 ,d a ,eine ,gen ~um § 1); 

dazu näher -die Ausführun-

Kommi~sion ,eingesetzt worden mit :dem Auftrag, 
,auf der Grundlage der erwähnten Entwürf·e den 
Entwurf ,eines Bundes,!~e5etzes üherdas internatiü­
ßiaIe Pnivat- und V:er,Eahl"ensI1echt .au:s~uarlbeiten. 
Der Kommiss.iün halben au,gehört: Sektio.nschef 
Dr. Edlb,acher (Vo.rsitzender), Univ.-Prüf. 
Dr. Sc h w i n d, Sektiünschef i. R. Dr. Ho. y e r, 
Minisoer,ialra,t Dr. Se d l,a c·e k, Min~ste.rialr,at 
Dr. Duc he k (Bericht,erSit:lloter), Univ.-Pf1Of. 
Dr. Hans Ho y e r, Uruv.-Ass. Dr. Re i­
ehelt, Un:~Y.-IAs's. Dr. Z,emen; weiter nahen 
an den Bellatun,~en teilgenümmen Minisoerialrat 
Hün.-Prüf. Dr. L 0. ewe (während eines Teiles 
der ,erslten Lesung) sowlxe - hei den Beratungen 
über 'das lintem:lltVonaJe Immaterialgüterrecht -
Univ.-Prof. Dr. S,chönh,err und Ministerial­
rat Hon.-Prof. DDr. D i t ,t r ich. Als Schrift­
führer :ist überwi,eg,end Minisoerials,ekretär 
Dr. S eh ü t z herugezogen 'Worden. 

Der von der Kommissio.n in zahlreichen Sitzun­
gen erarbevllete Gesetzes'entwunfi'st in zweiter 
Lesung aiffi 23. }uni 1975 fert1ggesteHt wonden. 
Nach Ausarhei:tung ,der Erläuner,ung,en wurde er 
am 26. Jänner 1976 dem Begutacht\mgsverfahren 
zug.e1eitet. Der EntwUl.1f ist dahei ,auf gI10ßes 
Interesse ,geSltoßel1, zahlnjich,e Stellen ·ha;ben -
zum TeÜil umfangI1eiche - Stellungnahmen abge­
g,eben. Persönliche Stellungnahmen sind :einge­
langt von ,den Univ.-IProf. B ,e:i It z k ,e (Bünn), 
B y d J ins k i - Kü z i .0 1 (Wien), N ,e u hau s 
(Hamhurg) -der auch schün vorher zum 
S c h w i nd-Entwurf Stellung ,genümmen hatte 
(ZfRV 1972,81) -, Schönhulr (Wien) und 
S c h w im a n n (Sa:lZJburg) - Idessen Bemerkun­
,gen zu ,den a11gemeinen Bes,timmungen mit g,e­
,ringfügigen Anderungen m JBI. 1978, 1 
veröffentlicht sind sowie vün Univ.­
Do.z. M ä n Ih ,a r d ,t. Di,e Er,gebniss,e des Begut­
achtungs,v,el1fahr,ens Inahen <eine Neufassung er­
Ifül'derlich ,g,emacht, die vlOn Mini'sterialrat 
Dr. D 'u c h ,ekl"ed-ig1ert wurde. ,',Auf einer Sit­
zung im Herlbst 1977 sind sodann unter dem 
Vür~itz :des Seküonsleiters Ministerialrat 
Hün.-Prof. Dr. L 0. e w,e und der Teilnahme von 
U niv.-Prof. Dr. S c h w i n d, Sekuionschef i. R. 
Dr. Hü y ,e r, Sektionschef ,i. R. Dr. E.cl 1-
ba ehe r und Ministerialrat Dr. Duc h e k die 
nüch üffenen Probleme 'erörteI1t 'Und die Ider Re­
gierungsvorlage zugrunde lliegende Entwurfsfas­
sung festgelegt würden. 

III. Hauptgesichtspunkte des Gesetzesentwurfs 

V'Ün den das ,enoworfene 'Bundesg.es'etz tragen­
den Grund~edankl:ln, ldie viidfach auch diejenig,en 
des S c h w i n d-Entwul'fs sind, seien besünders 
herv'Üngd1lOhen: 

Grundsatz ,der stärksten B:eziehung als methü­
discher Ausgangspunkt ,und Leiidil1!1e des ge-

VierwirkLich:ung des Grund,s.awes der Glleichhe­
nechoigun,g vün Mann und Frau auch auf dem 
Gehiet des int·ernationa:len Priovatr,echts (s. dazu 
hesonders di,e Vlerweisungsnürmen hetrdf,end ,die 
persönlichen Rechtswinkungender IEhe [§ 18], das 
Ehegütenrecht [§ 19], die Ehescheidung [§ 20], die 
eheliche Abstammung und die Leg,itimauion 
[§ 21, 22] ,sowie d,ve Wirkul1!gen der Ehelichkeit 
und >Cl·er Leg,icimaciün [§ 24]); 

B.erückSilichtigung ,g,erech tlfertigter Ln t,eressen vün 
sü~ial Schut7ibedürEtigen ,auch a:uf dem Geb:i,et des 
inuern:lJtiünal,en Pl"iv:lJtr,echts (v,gl. di,e einer Be­
günstigung der Ehdichkceit und der Legioimaoion 
dienenden A1tern.ativankn~ptung,en in den §§ 21 
zweiter Satz und § 22 .zweiter SaJoz, di,e der Feslt­
st,eHung und Anerkennung der Vat,erschaft zu 
,eiruem unehe1ich,en Kiinddienende sulbsidiär,e An­
kn~pfung im § 25 Albs. 1 zweiter Sauz, die Ver­
weisung,snorm für Ver'hra~chiel"verträgle, [§ 4:1], di,e 
Beschränkung der koHisionsrechtLichen Partej,au­
wruom~'e hei Veribaucherver,trägen [§ 4:1 Abs. 2], 
hei Verträgen üher die Benützung un!hew,eglicher 
Sachen [§ 42 Abs. 2] sü,wie im Hel"eich ,des inter­
naoiünalen 'Arbeitsvertragsr,echts [§ 44 Abs. 3] 
usw); 

Venwirldichung des Gedankens, daß das auf 
Gnund einer Verweisungsnü'rm Zur Anw,endung 
hemtene fwmde R,echt möglichst :500 ang-ewiendet 
werden soB, w,ie ,es im konkreüen IFall in seinem 
Ur&prungslandangew,endet würde (v,gl. ,den § 3 
und die :im § 5 festl~e1egte Maßgeblichkeit vün 
Rück- und Weiterverweisung); 

Verwirklichung ,des Gedankens, daß inha:ltlich 
zusammel1lhängende Angeleg,enheit,en mö.glichst 
derselben R<echtsürdmung 'umterslteHt w,erden 
saUen (vogl. z. B. die Ver,w,eisun,gsnorm betr,eff,end 
die abhängJigen RJechtsg,esch~fue [§ 45], hetr,eff,end 
.die Leistungskünd1ktiünen [§ 46 zw,eiter Sa,tz] 
u. ,a.); 

,allseitige Formul:ier:ung der Verweisungsnor­
men; ,es wird also. nicht nur gesagt (wlie ,inden 
meist,en V,erweisungs,normen der 4. DVOEheG), 
wann inländisches Rlecht a.ruz.uwenden ['st, sondern 
auch, wann fremdes und welches fremd'e Recht 
iberufen lSlt. 

Geg,liedertist das ,el1!tworf,ene B'UU'(!es,gesetz in 
acht Abschnit<te: Al1g,emeineBesuimmungen (§§ 1 
his 11), Personenr;echt (§§ 12 hjs 15), Familien­
recht (umfass,end ,die Unterabschnitte Eherecht 
[§§ 16 his 20], Kindschaftsrecht [§§ 21 bis 26] so.­
wie Vürmundschafts- 'Und Pflegschaftsrecht [§ 27]), 
Erbr'echt (§§ 28 bis 30), Sachenrecht (§§ 31 hi,s 33), 
Lmmatel1i,aJgütlerr,echt (§ 34), Schuldrecht (§§ 35 
bis 49) und SchJrußbestimmungen {§§ so bis 54). 

ß.ezügliich der Einzelheiten wind auf die nach­
,folgenden Ausführungen lim besonderen Teil 
dieser Erläuuer,ung.en Ihingewiesen. 
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Da ,es slich bei dem en,1JW!odel1en BundesgeSiClUz 
um ,dieerstlffiahge Gesamtkodifikation des öster­
reichischen ,internacionalen Pl"i'Vatr,echns handelt, 
listein,e tahellanische Gegenüberstellung der in 
Aussicht genommen,en ,nestimmun~en und der 
'derzeit nur äußerst hruchstückhalt 'Vol'handenen 
Riegelungen 'ger:l!dezu unmöglich. In den nach­
folgenden Etläuterungen zu ,deneinrz.e:lnen Be­
stimmungen ,des Entwurfes wird jedoch nach 
Mö,glichk.ert auch jeweils auf die derze~ci:ge 
Riechts.!aJge :eirugangen. 

. Di,e GesetZlwerdu11!g dieses Entwurfes wird auf 
den Bundes.ha'll'shak k,einen Einflußh<liben. 

B. BESONDERES 

Zum § 1 

rAn die Sp~nz.e ,des erutworfenen BundesgeSietzes 
ist der Gl'undsa1Jz der .stäI'ksten Bezlioehung ge­
s,tdh, um ,des,s,en ,entscheidende Bedeutung beson­
ders her'Vorzuheben: GeneralkJ.aus-el ,und Leit­
linie ·des gesamten Kollisionsl:1echts zu sein. 

Im eiruze:lnen ist ZlU dieser ,dem § 1 des 
Sc h w ci nd-Entwurfs entnommenen metho-
di.schen Grundleg,ung folgt:lndes zu sag,en: 

!Durch ,einig'e J ahrhuruderte hat-te ma:n 'Versucht, 
Grundsätze zu ent-wickeln, durch die der räum­
'l,iehe Geltungsbe,reich der Gesetze :eindeu'bighe­
stimmt werden soUbe (s'Ü:genannte St:l!tuten­
theorie). Ein 'Voller Erfolg ,ist diesen Versuchen 
nie beschiedengewes,en. In der Mitlte des 19. J ahr­
hunderts ist sodann mit ,den ,Erkenntnissen 
'V. W äc h.t e r s und 'V. S a'V ig n y sein gr,und­
legender Wandel eingetreten. Nach rder Lehre 
S a 'V ,i g n y,s {Sysltem des heulligen römischen 
Rechts VIII, Nachdruck 1956, 28), die 'VoraHem 
,die europä~sche EnrOwicklung des IPR nach­
haltig beeinflußt hat, ist ,der B:ereichder Anwen­
dung ,eig,enenund .fremden R,echtes in der 
W,eise ,abwstecken, "daß bei jedem Riechts'Ver­
hältnisdasjenige Rechts,g.ebiet aufgesucht werde, 
welchem ,dieses Rechts'Vlerhältnis 'seiner eig,entüm­
lichen Natur nach angehört od1er unterworf,en 
'~s't" . 

, Dieser AuffaSSUrig zufolge geht es darum, den 
"Sitz" (S a v i g n y), den "Schwerpunkt" 
(G i e r k ,e) oder die "Natur ,der Sache" ('V. Bar) 
des Rechts'Verhältnisses zu finden, es also zu lo­
kalisieren, um darauf dann die am Ort dieses 
"Sitzes" geltende Rechtsordnung anzuwenden. 
Der Weg des Kollisionsrechts ist eine Verfeine­
rung und Differenzierung der für eine solche 
Zuordnung maßgebenden Anknüpfungspunkte. 

So groß dieser Fortschritt auch gewesen ist, 
so ist doch un'Verkennbar, daß der Versuch einer 
"Lokalisierung" eines Rechtes oder Rechts'Ver­
hältnisses und die sich daraus ergebende Be-

stimmung der anzuwendenden Rechtsordnung in 
'Vielen Fällen oberflächlich und unbefriedigend 
bleibt, wenn man für die Zuo~dnung lediglich 
Gesichtspunkte heranzieht, die auf eine räum­
liche Nahebeziehunghinweisen. Um bei Fällen 
mit Auslandsberührung die Rechtsordnung fest­
zustellen, zu der die stärkste 'Beziehung besteht, 
ist es z. B. auch ,notwendig, die beteiligten Inter­
essen zu bewerten und in die kollisionsrechtliche 
Betrachtung einzubeziehen ('Vgl. S c h w i n d, 
Z'fRV 1971,179 und 181; s. in diesem Zusammen­
hangauch Sc h w im a n n, JBI. 1978, 3). In 
den nachfolgenden Bestimmungen dieses Ge­
setzesentwurfs wird 'Versucht, den Grundsatz der 
stärksten Beziehung nach generellen Gesichts­
punkten für einzelne Arten 'Von Rechten und 
Rechts'Verhä:ltnissen zu konkretisieren. 

Der Grundsatz der stärksten Beziehung hat 
noch eine andere weittragende Bedeutung: Wenn 
auf seiner Grundlage ausländisches Recht an­
gewendet wird, ~o eben deshalb, weil die stärkste 
Beziehung nicht zum österreichischen Recht be-· 
steht. Darin liegt eine Rechtfertigung dafür, daß 
in Österreich Rechts'Vorschriften angewendet wer­
den, die nicht 'Von den österreichischen Organen 
der Rechtserzeugung -stammen und in Öster­
reich nicht 'Verlautbart worden sind (aus prakti­
schen Gründen auch nicht 'Verlautbart werden 
können), eine Rechtfertigung auch dafür, daß 
dieses Recht nicht ·dem inländischen Recht ent­
sprechen muß, soweit nicht die Schranke der 
Vorbehaltsklausel (§ 6) eingreift. Als entscheiden­
des Argument für die Bejahung der 'Verf.assungs­
rechtlichen Zulässigkeit der Anwendung fremden 
Rechtes durch die österreichischen Behörden auf 
Grund innerstaatlicher Verweisungsnormen 
kommt hinz,u, daß das Institut ,des internatio­
nalen Pri'Vatrechts vom Bundes-Verfassungs gesetz 
1929 bereits 'Vorausgesetzt wird. 

Daß der Grundsatz der 'stärksten Beziethung 
im Abs. lin ,die F,orm einer Generalkla:usel ge­
kleidet ,ist, ha;teinen doppeken Grund. Zum 
einenis,t es bei der lin ihrer EntwickLung unab­
s'ehbaren Vielf.alt der im 'internationalen Bereich 
auftretenden Rechts'Verhältl1lisse ga,uz ausg>escMos­
s.en, für sie aJHe ,im 'Vorhinein eine besondere 
gesetzliche Regelung 'Vorzusehen. Es ist daher 
notwendig, für die un'Vermeidlichen Fälle 'Von 
Lücken ganz <l!llgemein die Anknüpfung an die 
Rechtsordnung fes1tzulegen, zu der Id1e stärkste 
Beziehung besteht. Gleichzeitig wird durch eine 
solche Generalkla;usel ermöglicht, bei den einzel­
nen Verweisungsnormen nach Tuu1ichkeit nicht 
zu sehr ins einzelne zu gehen. Auf keinem 
anderen Gebiet erweist sich gesetzgeberische Ka­
suis,cik so sehr als falscher Schein WI~C im inter­
n2JtionaIen Pri'Vatrecht. Es ist ,denn auch bezeich­
nend,daß kein anderer Zw,cig des Rechtes auch 
in Staaten mit grundsätzlich kodifizierter Rechts­
ordnung so ,sehr durch Lehre und Rechtsp'rechung 
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woiltereJ1itlwick:elt worden ,ist WI~e ger:a:de ,dieser. 
Das entworfene Bu'ndesgesetz macht es sich daher 
zur AufgaJbe, den Genichtlen idie nöttigen fes:ten 
Riich,t1Limien zu geben, ahne Um iiibrigendie so. 
notwellld'i~e Geschmerdigkeit Ider Rechtsprechung 
zu sehr Zu 'beengen. 

Durch die im Abs. 1 festgeIegte Anknüpfung 
nach dem GrrundsaJtz ,der stärkstlen B,ez.iehung 
wir,d die Entwicklung des Ko.'11iSlionsrechts nicht 
versteinert und daher die Möglichkeit der Diffe­
renzierung un1d Verfeinerung nicht versperrt. 
Auch die Eraribeitung neuer Anknüpfungsmo.­
mente, die im Gesetz no.ch nicht vo.rgesehen sind, 
und sümitdie Erweiterung ,des Systems, wird nicht 
ausgeschlo.ss,en. Es ,ist daJboi nich,t mögl,ich, alle 
Fälle V1Orauszusehen, ,in 'denen ,die BiI.dung Sto.l­
cher Anknüpf.ungsmomente 'llJOtwendig werden 
könnte. Ebensowenli.g istein!e eindeutige Aö"ren-

. 0 

zung derJ'ellJig,en Fälle möglLich, ii,n ,denen sich, 
ungeach,tet der Auslandsbeziehungeines Sach­
verhaJIts, die Anwendung des öste.rreichischen 
Rechte" als nö,tti!gerweislt. So. wie sich die 
"öffentliche OI1dnung", ,der ordre pruhlic, in sciner 
negatiV1en Erscheinungsform {§ 6) ehner eindeu­
tigen begrifflichen El1f.assrung entzieht, ~;st dies 
a:uch bei dem hier ang,edeuteten po.sitiven ürdre 
public der Fall. 

Die Verbindung zwischen der aJm Grundsatz 
der stärksten ,Beziehung ausgerichteten allgemei­
nen Generalklausel 'des Abs. 1 und den beso.nders 
ausgeFo.nmten Verweisungsnonmen Wlird hergestellt 
durch den Abs. 2. Mit der dÜl1t lentlha1t1enen 
Aussage, daß die in den Verw,eisrungstllOrmen 
des entwül1fenen Bundesgesetzes oder ,einer ande­
ren Rechtsvürschniflt (v,gl. daZJU die §§ 52 und 53) 
enohal<tenen Rege.I.ungen 'als Ausdruck ,der stärk­
sten Beziehung anzus,ehen s!i!nJd, w,ird k,largestellt, 
daß c1J~e ,einlLehJJen VerlWleiSIUngsno.rmendiesen 
Grundsatz nur ko.nkretis!ierenund ihm daher 
ullitergeo.ndnet siind (,diese ers'tmals im 
Sc h w i nd-Entwurf angowallidte Methode liegt 
auch der Ges,taltung des limernaJtiüna;1en Schuld­
vertngsrechts im EG-Vo.rentwurf für das auf ver­
tra'gliche und außervel1tragliche SchruJdverhäLt­
nisse anwendbare Recht zugru'll'de; s. dazu näher 
diJe 'AU'SlfÜ'hI'UillJ~en zum § 36). Dar,aus fülgt z. B., 
daß der Grundsatz der stärksten Beziehung auch 
bei der Auslegung der Verweimngsillormen zu 
'berücksichtigen 'ist, daß er die endgültige An­
knüpfung dont festlegen wird, WlO das .in einer 
VerweiSIUngsno.l1m vo.rgesehene Anknü pfungsmo­
mentaJUs,n:a,hmsweise auf mehr als eIDe Rechts­
orldnung V1erweist usw. 

Zum§ 2 

Um das nach Iden .einsclilläg~gen VerweiSIUngs­
no.rmen aJuf einen Sachvenh .. 1t mi.t iIlJternatronalen 
Merkmalen anzJUwendenlde Recht feststellen zu 
können, ist es notwendig, sich v.orlher K:1arheit 
zu verschaffen aber Idas V.or,liegen Ider sog. An-

kn<üpfungsmomente (in der Lehre aJUch a.ls An­
knüpfungslbegr,iffe, -gründe, -punkte, -ta.tsachen 
beZieichnet), ,d. h.uber d~e s.achlichen un.d recht­
lichen VüuussetzuIlJgen, ,die vün der einschlägigen 
Verweisungsnü1'm ,als Kriter,ien ,für die Maßgeb­
lichJkeiterner bestimmtenfuechtsolldnung hezeich­
net werden (alsoz. B. die Staatsangehörigkeit der 
gewöhnliche Aufenthalt, die ,La'ge der S~che, 
,der Ddiktsort, ,eine Rechtswalhl IUSW.). Mit der 
vodiegenden Bestimmung wird festgelegt, daß 
diese Prüfung von Amts wegen z'u geschehen 
hat. Das g,ilt s.owohl fü·r die Gerich,te als aJuch 
für -die ei.ne zivil.rechtliche Vorfrage beurteilen­
den Verwaltungsbehörden. Was die ger,ichdichen 
Vel1fahrenangeht, so. Ibesteht die Pflicht zrur 
a;mtswegigen Ermi,t1dung ,der AllIknÜlpfungsmo­
mente ,so.wo.hl für ,die vo.m UIl!tersuchungsg,mna­
sa,tz 'beherrschten Verfahren {wie da:s Außer­
streitv,erfahllen oder :das Xllievel1fahren) a.ls auch 
für -diejenigen Verfa:hr:en" lin deIlJen der Ver­
hand1ungsgrundsatz giLt (wie im allgemeinen 
StlieUtverfaihren). 

Die Beachtung ,dieses Grundsatzes auch in den 
VlOm VerhandLungs prinzip ibeherrschtJen Verfah­
ren ist ,desha~b gebo.ten, weil es die Parteien sünst 
in der HaIlJd hätten, durch ,entsprechende Auß,er­
streitstell:ungen ,das vom Ger.ich,t aJnzuwerrdende 
Recht auch dom Se1'bSlt zu lbes1t'immen, WlO ihnen 
der Gesetzgeber die Möglichkeit ,einer kollisiüns­
rechtLichen Rechtsw:lihJI nicht ,eingeräumt hat 
(v gl. S c h w in d, Handbuch, 69 f.; OGH 
14. 7. 1967 ZAS 1968, 15). Gegen ,die Zwläs­
s:j,gkoit einer A1uß,erstl1eitstel:1ung von An­
knüpfungsmomenten üst al'LeI1dings ,nichts lein­
zuwenden, soweit die ParteiensdbSlt Ibestimmen 

,dürfen, welches Recht ,anzuwenden ist, also. auf 
dem Gebiet desintemaJtio.nalen Ehegütlerr,ech,ts 
(§ 19) und des intel1naJtionaJen Schuldrechts 
(§ 35). Erg,ibrtsich auf ,einem so.lchen Gebiet 
das Anknüpfiungsmüment :a,us einem Parteivor­
hr,lIl/gen, da:s nach veI1fahrensrechdichen Vo.r­
schrifuen für wahr zuha.ken ist (wie gemäß 
§ 266 .oder §§ 396 ff. ZPO), 510. hat nach dem 
zwei,ten HalbsaJtz Ides § 2eineamtswegige P!1"Ü­
fungzu untlerlble,iben. 

Zum § 3 

Steht fest, daß em 'internationaler Sachver­
halt vorliegt, und sind auch ,die für die An­
knüpf,ung maßgelbenden Umstände ,geklärt, so. ist 
das nach der einschlägigen Verwleisungsno.rm maß­
geben:de fremde R.echt VOn Amts wegen an­
zuwenden {daß aJUch ,das aiHemaUs verwiesene 
inländische Recht von Amts wegen ,angewendet 
werden muß, ist s'elbs,tventändLich und hr,auchte 
,im Tex,tnicht a:usdrückhich gesagt zu werden). 
E,ines hesonder.en darauf g,er,ichteten Partei:be­
gehrens bedarfes alSo. nicht. 

Dieser Grundsatz gehört bereits derzeit zum 
Bestand der ,herrschenden östelireich~schen Lehre 

3 
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und Rechts>prechung (vgL z. B. S c.l1 w i n d, 
NZ 1968,10 [15]; Schwima;nn, JBl. 1968, 
127 [129]; B olka, ZfRV'1972, 239 [249]; 
S c h w i n d, Ha.ndbuch des Osterreichischen 
I'nternationalen Privatrechts [1975] 72; OGH 
8. 10. 1964 ZfR V 1965, 114 mit Besprechung von 
Se 1 b; OGH 4. 5. 1972 ZfRV 1973, 139) und es 
könnte entbehrlich scheinen, ihn im Gesetz aus­
drückJlich zu verankern. Gleichwohl scheint eine 
KlarsteIlung tunlieh, zumal da in neuerer Zeit in 
di,eser Beziehung auch andere Ansichten v,ertreten 
werden (vgl. F 1 es s n e r, RahelsZ 1970, 547; 
Raa p e / S tu r m, IPR6 [1977] 307). 

Im § 3 und inein~gen ,fo.J.genden Bescimmungen 
wil'd der Begriff "fremdes Recht" verwendet 
(rucht "ausländisches Recht"). Urrufaßt sind damit 
<liuch die religiösen Rechue, ;)iU!f d,ie (besonders 
im Per~onen- und ~FamiJiienrecht) manche aus­
Jänd~sche st<liatLiche R,echtsordnungen verweisen. 

In .der vorliegenden Verwmsungsnofm wird 
nicht nur die Amtswegigkeit bei der Anwen­
dung .fremden R'echtes festgelegt, sondern auch, 
daß das fremde R,echt so anzuwenden ist, wie 
dies in seinem ursprüngLichen Geluungsbereich 
geschieht, also WI~e lin ,dem Rechtskre.is, um des­
sen Normen es sich handelt. So ist ursprüng­
licher Geltung~bereich des .französi~chen Rechtes 
Frankreich, des schweizerischen Rech,tes' die 
SchweilZ usw. Das gleiche gilt a:uchdann, Wlenn 
·der Geltungsbereich personeH etwa auf Ange­
hfuigeeiJnes ·bestimmten Reltigionsbekenntnisses 
beschränkt ,i~t. Mit ,dieser RegeLung wird g,anz 
a:llgemeoin die Richtlinie ,für den Umgang mit 
fr·emdem Recht angegeben : über die Brücke der 
Verweisungsnormen :ist der österreichische Richter 
in ,das .fremde Recht: ;gelangt, ,und nun soll er 
es nach MögLichkeit so anwen·den, Wlie dies der 
aus.l;ündische R,ich'ter !täte. Das wird zwar in 
,der Praxis nicht ,immer ganz ,erneicht . werden 
können -und in manchen AusnalhmefäHen wird 
dies auch das E!ingreiif,en der VorbehaiLtsklausel 
(§ 6) v,ethindern -, ,doch allgemeine R,ichtschnur 
slOl1 doch ,iJmmer sein, ,daß das ,fremde Recht 
bei seiner Anwendung rum Inland so wenig wie 
möglich verändert und in seinen Ergebniss.en 
verfälscht wird. Es sind 'daJherse'tbs,tverständEch 
auch die herrschende ausländische Lehl"e und 
Rechtsprechung zu berücksichoigen (vgl. 
Schw,imann, }oBI. 1968, 129; Kralik, 
ZfRV 1969, 216; Schw,in1d, Handbuch, 74; 
OGH 22.·4. 1959 ZfRV 1960, 41; 5. 9. 1972 
EvBl. 1973/63; 4. 2. 1976 ZfR V 1977, 130) 
unJd es soJl auch 1m Rahmen des Mög,l'ich.en den 
Auslegungsgrundsätzen des fremden Rechtes 
Rechnung getragen wel"den (S c h w i man n, 
a. a. 0.; S'chwinld, ZfRV 1971, 190; 
OGH 4.2.1976 ZfRV 1977, 130 u. a.). 

Die Anordnung, !daß .das fremde Recht wie in 
seinem 'ursprüngl~chen Ge11JungS:hereicha,nzruwen­
den ist; kann auch für ,dii:e tösungvon Quali-

fikia;tions'ProJblemen Bedeutung ,erl>angen. Wenn 
z. B. aus österreich,ischer Sicht da!s El1brecht !der 
Wi:twe nach ihrem schwedischen Bhemann <liuf 
Grrund des für die El"bfolge maßgebeU!den § 28 
nach schwedischem Recht zu iheurteilen ist, so 
heißt .das nicht, daß Jedigllich diejenigen schwe­
,dischen Brestimmungen zu bel1ücks,ichtigen sind, 
!die aus schwedischer Sicht e.Ulm Erhr,ech·t ge­
,hören. SoUt·eu die vermögensrechdichen Folgen 
,des Todes des Eh em<linnes nach sch.wedischem 
Recht nicht ertbrechtlich, soU!dern ehegüterrecht­
lich qualifiziert rund demgemäß im Ehegüterrecht 
gel1egeLt werden, s.o list ·dies ,auch aus ös·ter­
!l"eichischer Sicht "nU beachten. Dies kann a,uch 
Auswirkungen auf ·eine alllfällige - nach § 5 
grunds:itzlich beachtliche - :&ück- oder Weiter­
verweisung ,halben. Wenn näm~ich .die vel1mögens­
rechdich,en Amprüche .der Witwe nach dem 
Ttod des Ehemannes nach schwedischem' IPR 
(§ 5 Abs. 1) nicht in den Anwendungsibereich 
des Erhstatuts, sondern ,der für !das Ehegüter­
recht maßgehenden Verwdisungsnol1m fallen, so 
wird, da ebendas .schw,edische :&emtund da­
mit audt das !schwedische IPR wie ,in seinem 
ursprünglichen Ge:ltungsber,eich :anzuwenden ist, 
,zu prüfen sein, a,uf welches Recht ,da's schwedische 
Ehegüterrechtsstaout verweis,t: Erklärt es schwe­
disches Rech,t ,fül!' maßg·eheIlld,so wird vom 
österreichischen Richter im Er;gehnis materielles 
schw,edisch,es ,EhegÜtterrecht aU'ZIUwe11lden s.ein. 
Würde die schwedische VerweJisungsnorm je­
doch z. IB. das österl1eichische Recht für maß­
Igebend erklären, so wäre diese Rückverweisung 
nach § 5 Abs. 2 zu beach!ten und ös,terreichisches 
Sachnecht (österreichisches materielLes Erhrecht) 
anzl1we11lden (vg:l. in ,diesem .Zusammenhang !die 
in ,der österreichischen Lehre be~onders von 
S c·h le u c he r, ZfRV 1961, 228 el1ltwickelte so­
genannte "Qua:lifikaJt~on zweiten Gndes"bzw. 
,die "sekundäre AnknrÜtpfung" ,im Sinn Raa p e/ 
S tu r m, IPRG I [1977] 281, 285 FN 37). 

Zum§ 4 

Es ist eine logische Fortführung der tin 'den §§ 2 
und 3 v·erankerten Grundsätze und entspricht 
auch ,der bereits ,derzeit (§ 271 Abs. 2 ZPO) ge­
g·eben1en Rechtslage, (daß ,dasa,ilf Grund der 
maßgebenden Verwei~ungsnol"ffien an'ZIUwendende 
.frernde Recht von Amts Wiegen ,ZJU el1mittdn 
ist. 

Dadas fremde Recht w!ie lin 'seinem ursprüng­
l,ichen Geloungsbereich anzJUwenden ist (s. da­
zm den § 3), ibetriftt ,die PfLicht Zlur a:mtswegigen 
El1miwlung des fremden Rechtes ,nicht nur ,die 
Erkundung des GesetzesWlordauts, sondern auch 
der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung (vgl. 
S c h w im a n n, JBl. 1968,129 f.; K r a 1 i k, 
ZfRV 1969,216; Schwin,d, Handbuch, 74). 

Ohne den Anspruch ;)iU!f Vollständigkeit zu 
erheben, sind im Abs. 1 einige MÖtglichkeiten 
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autf,gezeigt, Idie. dem Getiicht oder der mit einer ländi'scheals auch :l!usl1indische Rechtssachver­
koUisionsrechdich,en VOl'f.rage befaßten Ver-. ständige lbestelLt wer:den, wo/bei in schwie6gen 
wahJUngsbe'höt"lde ZlurEr.mi:tüung ,des fremden Fälllen mit _ hohem Streitwert wohl zumeist 
Rechtes ZlUr Verfügjung stehen. Welcher . Weg im Personen alUs ,dem Kreis der Rechtsgelehl'ten in 
EinzdfaH beschrh!Jten wird; iliängt von ,den Um- Betracht ,kommen weroden .. 
ständen ab. In manchen FäUen mag es z. B. Die Erfahrungen der Praxis zeigen, daß es 

. zweckmäßig sein, sich der Hilfe rechtsfreund- b ei eingehenden Bemühungen f:l!s.t immer möglich 
lich vertretener B,etei:~i,gterZIU bedienen, in der ist, den Inhalt des anzuwendenden Rechtes inner­
Regel fl'eil,ich wird die Behönde die no,tw,endigen halb angemessener Zeit zu ermitteln. SoUte dies 
Erhe/bungen selbst durchrführen. Hierlbei haben aber <l!usnahmsweise ,doch nicht möglich sein, so 
:>ich in ~'er Prax;i:s .,die Antfragen an ,das Bundes- stellt sich 'die Frage, welches andere Recht als "Er­
ministerium für Justiz bewährt. Diese Anfragen satzrecht" der Entscheidung zugrunide gelegt wer­
müssen sich nicht auf die Bekanntgabe ides Ge- den sOIll; denn .daß es bei inhaLtlicher Nichtfest­
setzeswordauts beschränken, sondel"n können s.ich stelhbarkeit ,deskemden Rechtes zu keinem "non 
erforderlichenfalls auch auf die MitteiLung der liquet" kommen .,d:wf, ist ull'best6tten (Vigl. z. B. 
einschlägigen Lehre und Rechltsprechung bezie- S c h w,i man n, JBL 1968, 130). 
hen. Die Auskunft wil"d vom Sundesminister,ium 
für Justiz 'entweder se1bsterteilt OIder, sofern Der kiol'lisi,onsrechtl:ichen' Gerechtigkieitent­
,die ihm über ,das ibetr:effenlde Rech,t 2'Jur Ve,r- spräche es am ,ehesten, in diesem Fall Iiach dem 
fügung stehenden Unterlagen nicht ausreichen, Grundsatz der nächs,tvel"Wanrdten Norm' zu ver­
nach MögEchkeit beschafft.- Dies Wü1d vo.r allem faihren. Demgemäß wären also 'Z. tß. statt' der 
dann in Betracht kommen, wenn es sich um n,icht zu ermi,ttelnden rß<es,uimmungen über di,e 
Staaten hande1t, mit denen zwischenstaatliche Pacht die (bekannten) BIestimmungen -derselben 
Vereinibanungen beg,tehen: die 'die Erte/ilung vo.n fnemden RechtSlo~dnung tiber ,die Miete anzu­
Rechtsalu~künften vorsehen (vgl. da!zu Art. 5 wenden. Dies'er Grundsaoz würde es auch zu­
des österreichisch-bul&arischen R'echtshilfever- ,lassen, ,die einsch.Jägigen Bestimmungen einer 
trags, BGBI. Nr. 268/1969; Art. 13 ,des öster- verwandten anderen .f.r,emrden R emtsoI1dnung an­
reichisch-italienischen Zusaltz'a:bktommens zum z'uwenden, also. z. B~ statt der nicht zu ermitteln­
HPü 1954, iBGBI.Nr.433/1977; Art. 47 ,des den eimchläJgigen Bestimmungen ,des auf Grund 
öSllemeichisch- jugo.slaWlischen RechtsalJil.fievertrags, der Verweisungsnorm maßgebenden f'ranzösischen 
BGBI. Nr. 224/195:5; Art. 61 ,des österreichisch- Rechtes die entsprechenden Bestim~ungen ,des 
pol,nischen Rechtshitfevertr.ags, lBGBL Nr. 79/ beIgi.schen Rechtes. 

1974; Art. 5 ,des österreichisch- rumänischen Abgesehen ,davon, daß auch ein solches System 
Rech,tshi:l!fevel'trags, ßGBl. Nr. 112/1969; Art. 27 ]ffi Einzelfall zu w1iUkürlichen Lösumgen führen 
des österreichisch..,tschechoSl1owaktischen Rechts- könnte, ist zu Ibefürchten, daß ,die P,raxis ,dabei 
hilfev,~rtra:gs, SGB'l. Nr. 309/1962; Art. 28 des überfo.rdent 's.ein würde. Die ,für di'e Abgrenzung 
ö~terr.eichisch-lUngal'ischen Rechtsh'iHevertrags, des Begr,iffe~ der einschlägi:gen nächstv;erwandten 
BGBL Nr. 305/1967). Hinzuweisen ,]stin diesem Norm maßgelbenden Kl'i,terien scheinen zu un­
Zusa!mmenhang 'auch auf ,das EUl'Opäische über- bestimmt, umeineden,Enfor.derniissen der Rechts­
einko.mmen vom 7, Juni 1968, BGBl. Nr. 417/ sicherhett entSiprechende BeuI1tJeilung ;-m gewähr-
1971, hetI1effend Auskünfte über ausländisches ,Leisten; Auch könnte esZ!u Viel"'Zögerungen und 
.Recht, ,dem ilTIiit Ausnaihme Irlaillds 'und Po.rtu- Verteuerungen ,der 'Vel"'faihren kommen, wenn 
gals alle Mitgliedstaaten des Europarats lind nach ,den ze~trauJben,den 'und ,letZlulich erfolglo.s 
übendies Costa Rica ,und Liechtenstein a:ng,ehören. gelbliebenen Bemühungen, dieeinschlägig,en Be­
Aber alUch auf vertraglos,er Grunid1.ag:e werden stimmungen ,des a:uf Grund Ider Verweisungs­
von den ZentralsteHen mancher anderer Staaten norm a'l1iZlUwend:enlden ifl'emden Rechtes zu er­
AusküIllfte ülber das ~n~hrem Staa.t 'geltenrde mi,tteln, nun neue und oft noch umfangreichere 
Recht erteilt. Nachfor'schungen nach den nächstverwandten 

BeizU!~üg,en ist, daß die i~ .A'bs. 1 vorgesehe­
nen AU!skünfte des Bunrdesmini!Ytertu'ffis für 
J us,tiz ü!ber fremdes Recht das anfr,ag.ende Ge­
nicht nicht 'binden. Dieser Grundsatz ist auch 
im An. 8 des erwähnten übereinkommens 
BGBI. Nr. 417/1971 verankert. 

B·esümmungen Idieser IOder leiner' verwandten 
Rechtsor1dnung in G<1ng gesetiZ!twenden müßten. 

Eine Albwägung dies,er Grunlde führt ,dazu, im 
Ahs. 2 als Ersatzrecht ,das ,in'lärrdische Recht zu 
bestimmen ('elbenso Art. 7 Ides politischen IPR­
Gesetzes vom 12. Novernber 1965, Übersetzung 

A.ls weitere MögLichkeit siehtlder .Albs. 1 die ,in WGO 1965, 378; Art. 23 Albs. 2 des portu­
Einho.lung ,"on Sachv'er~tänd:igengutachten vor, giesischen Zivilgesetzhuchs' vom 25. Novem­
wlie ,dies auch schon .der derzeitigen Lehre und ber 1966, Übersetzung in' RabelsZ 1968, 513; 
Rechtsprechung entspricht (OGH 5. 6. 1970 § 182 Abs .. 2 der ZPO der DDR vo.m 
EViBl. 363; .Faschiing III 275; Schwind, 19. l'uni 1975, GBl. I S. 533; § 57 des öster­
Hand!buch, 71). Als GlU,tachuer können sowohl in- . reichischen Entwurfes 1914; Art. 4 Abs. 2 des 
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Sc h ni t z e r-Entwuds 'eines ",chweizerischen 
Rechtsanwendungsgeserzes, Jus et lJex, Gut z­
w,i tll e r-1Festgabe [1959] 429; Art. 2289 des 
französischen TPR-Geseüzootwru:rtfs, Übersetzung 
~mBeitmg von R ei clh ell,t, ZfRV 1971, 250). 

Die Nachforschung.en nach dem anzuwenden­
den fremden RIecht sind zwar 'so gründlich utlld 
nachldl'1ückJrich wie möglich ZIU pfilegen, gleich­
wohl aiber kann es nicht angehen, daßdatturch die 
sachliche Entscheidung etwa jalhrdang hinausge­
schoben wit'id. rm Abs. 2 w,ird daJher ahgestellt 
auf eine angemessene ,Fl'ist, ,innetfula,1b .deren 
rdas f.remde Recht 't11Otz ,eingehenIdem Bemühen 
'nicht f.estges'telk werden ,konnte. Wie <lange das 
,~meinzelnen Fa:hl list, wird Vionden Umständ,en 
aJbhälllg,en, in Ider Rege:! 'Wiiir'd ,die Ze~t jeden­
bJls nicht ZIU ku'rz hemes~en we!!den dürfen. 
Han'deltes sich fl'1eilich um Idringende Maß­
nahmen - wie z. tB. einstweilige V,erlfüglling,en 
,im Sinn der iEO roder drringende Anordnungen, 
wie sie häufig in Vormunrdschafts- und Pfleg­
schaJr,tssachen notwendig werden -, ~o wi·rd ·die 
zur Beschaffung Vion Auskünlften ,ülber fremdes 
RechtZlur VeI1fügIling stooende Zeit enrtsprechend 
kürzer sein r(vg1. Sc h w 'i n Id in Dem ,e I i u s­
FS 1973, 481, 489); j.a in Fäl'len bes'onderer Eil­
bedürftigkeit wirdsofot'it nach österreichischem 
Recht entschieden wenden können, sof.ern ·das 
fremde Recht .ni.cht sogleich If,est~teUbar .ist. 

Zum§ 5 

Wiieder'holrt kommt ,es Vlor, idaß Idas von ,der 
in:1änldischen Verweisungsnorrm zur Anwendung 
berUifene fremlde R;echtaufden hetreffenden 
Sach:ver'hak garrricht seine eigenen Sachnormen 
(Rechtsnormen mit AusnaJhme der Verwei:>ungs­
lllormen) anwendenw:ill, sondern seiners,eits eine 
andere Rechtsordruung für maßgoebend erklärt. 
ht ,diese andere RechtS'Ordn1lng ,die österreichisch·e, 
so spricht man von einer "Rückv,erweisung", 
Ihandek es sich lum das lR:echt ,eines ::dr,iDten 
Staates,. so lieg;t eine "Wei1terverweisung" vor. 
In ,der englischen und fra,nzösischten Rechtstel" 
minologie wenden heide Begriff.e 'Unter dem Be­
griff "renVioi" (ersten Ibzw. zweiten Grad,es) zu-
samJmengefaßt. ' 

Die Gründe für eine solche unterschiedliche 
k.ollli&ionsl1echdiche Betrachtungsweise können 
verschieden sein. Die häufigsten Fä~le sind die, 
rin denen ·eine Rechtsordnung, deren ,internat10-
na/les Pr,ivaitrecht ,"om Saa'tsangehör,igkeitsgrund­
Saltz geprägt list, aluf ,eine Recmsordnrung mit 
Domizilgrundsarz verwerst. IEs kann aJber auch 
sein, daß ZlWar aUe' im Einzdfal'l !beteiligten 
Rechtsordnungen etwa Viom Staatsangehörigke~ts­
grurrds<l!tz ausgehen, jedoch :nicht <l!u:f ·dieselhe 
Person albs,teIlen, ,deren Staatsangehörigke,it, für 
die Anknüpfung maßgebend sein soll. Auch eine 
versch,iedene EinstelLung zrur Frage ,des An­
knÜJpfungS'zeitpunk.ts kann dazu fühf\eJ,l, daß 

von 'den lbeter1igten Rechorsorldnungen im Ergeb­
nis verschiedene Rechte z,ur Anwendung beruf,en 
wef1den (so ,etwa, wenn die eine Rechrt:>ordnung 
für das eheliche Gürtlerr,echt das HeEmatrecht der 
Bheleutezur Zeit der Eheschließung für, maß­
gebend 'erk,lärt, ,dJie anrdere hingegen das jewei-
ligle Heimatrecht). ' 

Ob und in welchem Alusmaß die Rück- und 
Weiterver:weisung beachtet werden, soll, ist in 
der Lehre seit Jahrzehnten umstritten. Es wird 
,da2lu beisrpiehweise auf :tolgende Literai~ur hin­
gewi'esen: W'alker, IPR' [1934] 252; Pagen­
st e ehe 1', Der Gl1undsatz des Entscheildrungs'ein­
klangs im IPR, ein Bei,trag zur Lehre vom Ren­
voi, Ahh. 1951 Nr. 5 ,der Akademie der Wissen­
schaf,ten und Literaour Mainz, 353; B oll a, 
Gl1Undl1iß des österreich'ischen IPR [1952] 18; 
N'U ß Ib a ru m, Grunrdzüge ,des IPR [1952] 87; 
Martin Wo I H, IPR 3 [1954] 76; Wen g leI', 
Die Beachtlichkeit fr,emden Kollisionsrechts, In­
ternaüonales Recht - Driipilomaüe I [1956] 56; , 
Schniltz,er, Handbuch des IPR 14 [1957] 200; 
K ö h I e r, IPR3 [1966] 24; D ö 11 e, IPR [1968] 
66; M a kar 0 v, Grundrriß des IPR [1970] 81; 
Frer,id, IPR [1975] 70; S~ih w,ind, Handbuch, 
56; N ,e u haus, Die Grunrdlbegrliffe des IPR2 
[1976] 268; Kegel, IPR4 [1977] 162; Raap,e/ 
S t u r m, IPR 6 [1977] 163 u. a. 

:.A:uch die Gesetzgebungen ider einzelnen Staaten 
zeigen, soweit sieZium Problem ,der Rück- und 
Weitervel'Weisung ülberihalUrpt ausdrücklich Stel­
lung nehmen, ein sehr uneinheidiches B:i~d. 
Von manchen R,ech,tsordnungen wil1d ,der Renvoi 
ganz oder ,zum Tei:l für zulässig erklärt (vgl. z. 
B. ,Art. 27 EGBGB; Art. 45 :dies Liech,tenstein­
schen Personen- und Gesellschaftsrechtes vom 
20. Jänner 1926; Art. 4 Idespdinischen IPR -Ge­
setzes ,"om 12. Nov,emJber 1965, übersetZlUng 
in WGO 1965, 378; Art. 16 Ibis .J9 des por,tu­
giesischen Zivilgesetzbuchs vom 25. Novem­
ber 1966, übersetzung lin RaJbelsZ 1968, 513; 
§ 3 des Rech,t~alnwenldungslgesetz.es der nDR vom 
5. Dezember 1975, GBI. I 'S. 748; § 53 des öster­
reichischen Entwurfes 1914; Art. 3 des Sc h ni t­
Z e r-Entwil:rfsei:nes schweizerischen R,echtsanwen­
dungs,gesetzes u. a.), von anlderen hingegen ab­
gelehnt (vgl. Art. 32 des gr,iechtschen Zivilge­
setZ-buchs 1940; Arrt. 30 der IEinlreiitenden Be-
stimmungen des ,irta:lienischen Zivilgesertz- ' 
buchs 1942 u. a.). 

Lm rderZJelitigen ö'sterreichischen KoUisionsrecht 
wird die RückverweisungarUif dem Gebiet des 
FamiiEenrechts durch ,den § 15 ,der 4. DVOEheG 
für zulässig 'er'klärt. Lehre und Remtsprechrung 
wenden die BestimmUing analog arwf die Weiter­
verweisung an. Eine gesetzliche Aner,kennung 
der Rück- und Weiterrverweisung enthält über­
dies der Art. 91 Abs. 1 ,zweiter Satz ,des Wech­
selgesetzes 1955 >und ADt. 60 Albs. 1 'zweiter 
Satz ,des Schleckgesetzes 1955. 
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Die im § 5 Abs. 1 und 2 des entworfenen 
Bundesgeseuzes ,enthaltene Lösung erklärt .die 
Rück- und Weiterverweisung für beachtlich. Sie 
list, wie er,wälhnt, Iber.eits idurch Idas geLtende 
Kollisionsrecht vorgezeichnet und entspricht weit­
gehend auch den im § 4 'des Sc h w i nd-Ent­
Wiurfs ·enthaJtenen Grundsittzen. Diese Regelung 
stelht im Bink'lang mit dem beim § 3 erörterten 
Grundsatlz, daß .der Fai11 mögLichst 510 zu ent­
scheiJden ist, 'WIie ihn der Richter der verwiesenen 
fremden RechtSiOr<dnung lbeul1teli'Ien wül1de. 

Der Abs. 1 ·legt also. fest, daß die Verweisung 
alwf eä:ne ,ft'emde Rechtsordnung atUch deren Ver­
weisungsno1'1men umfaßt. Diese Ail1t der Ver­
wleisung wit'1d .allgemein als "Gesalffitv.erweisung" 
bezeichnet (im Gegensatz 'ZJur sogenannten "Sach­
nonffivel"weisung"). 

Der Abs. 2. hetrifft diejenigen 'Pälle, ,in denen 
die KollislionSfiloJ:1men ,der V'On rderinlän.dischen 
Verweisungsn'orm für maßgebend eJ:1klärten frem­
·den Rechtsordnung (in diesem Zusammenhang 
alls "erstverwiesenes Recht" bezeichnet) eine ,an­
dere Rechtsordnung zur Anwendung berufen 
(daß dann, wenn das ersltverwies,ene Recht nich,t 
awf ein anderes Recht verwei~t, sondern sich selbst 
für maßgebenldel"kläJ:1t, rdie Sachnor:men des erst­
verwiesenen Rechtes .anzuwenden s~nld, ist selbst­
verständlich, und es würde die lBestimmung nur 
belasten, wenn ~andies darinalusdl"ücklich sagen 
wür:de). Zunächst wind leLie Riickverweisung be­
handelt, Ider FaLl abo, m !dem das IPR des erst­
verwiesenen Rechtes das öste.f.lleichische Recht 
für maßgebend erklärt. Hier bleibt es bei der 
Anwendung idesösterl"eichischen Rechtes, d. h. 
daß nun ,die Sachnormen ,des öst·erl"eichischen 
Rechtes anzuwenden sind, lund zwarunaJbhängig 
davon, o.lb dli:e Verweisung auf das österreichische 
Recht aus der Sicht des erstV1erwiesenen Rechtes 
e.ine Sachnol1m- -oder Ges.amtverweisung ist. Die 
Verweisung.en würden S.onst niemals aJU,fhören, 
es . käme, wie 'in Ider Lehl1e einmal gesagt wor­
den ist, gJeichsaJm Z!U einem imernatlvona;l-recht­
J·i,chen Tiennisspiell oder SpiegelkaJbinett. 

Schwieriger ist die Lösung, wenn die Verwei­
sungsnormen .des lerstverwliesenenlRechtes nicht auf 
das österreichische Rechltzul'Ückverweisen, son­
.dern cLie Rechtsol1dnung eines Idnitten Staates für 
maßgebend erk:lären. F0I1gende PäUe s,ind dann 
denkbar: . 

a) Auch die Verweisungsnormen ,des drtitten 
Staates 'erklären ·das Riecht ,dieses Sta<l!tes 
für anwendbar; 

b) die Verw,eisungsnormen rdes dritten Staa:t-es 
verweisen <liwf dasösterreich1sch'e Recht Z!U­

rück; 

c) die Vel1WeislungsnoJ:1men ,des cl1'1itten Staates 
verweisen auf da·s erstverwliesen:e Recht zu­
rück; 

,d) d.ie Rechtsor<dnung eines bisher noch nicht 
im Spiel gewesenen (viel"ten) Staates -
ein in der Praxis ganz ungewöhnlicher Fall 
- wird zur Anwen'dung 'berufen. 

Am relatWv einf.ach·sten ~st die Lösung des 
Palles a: so. wie hei Ider vo.nhin ,erörtel'ltenRück­
vIerweisung Idie österreichischen Sachnormen an-
2'Juwend·en sind, klOmmt es ,im Weiterv,erweisungs­
fail a nun zur An.wendung der Sachnormen -der­
jen~glen RechtS'oridnung, <lillf ,die das erstverwilie­
sene' Recht weiterverwiesenhalt. Bei Iden andere.1i 
'dr·ei ·Fälilen könnte man daran denken, aus Grün­
den ,d.er Ver.einfachungdie V,erweisungsnormen 
der dritJten Rechtsordnung für unibeachtIich zu 
erklären (ein'e W,eiterverweisung .durch das erst­
verwie~ene Recht wäre <liu:s österreichischer 
Sicht dann 'immer als Sachnorunverweisung zu 
verstehen). Vom ,theo-retischen 'Standpunkt aus 
befriedigt . ,dieSle Lösung weni,g. Auch die Be­
dütfnisse der ,Praxis venlangen nicht unbedingt 
ei:ne sOilche Beschränkung Ider w.e~terverweisung, 
zuma:! da ';(}US der östel'lreichischen Rechtsprechung 
bisher kein Fall ibekannt~ewordenist, in der 
·das Proiblem der mehrfachen. Weiterverweisung 
eine RoHe gespiek hätte. Der Grund ,dafür ist, 
daß dtie Kio!:lisionsnormen 'der einzelnen Rechts­
.ordnungen zwar in den Haluptpull'k,ten von­
einanderaihwe,ichen, ·die AnzaJh!l der rechtspo­
Etisch mö~lichen .AnknÜJpfungen ~m a:ll~emeinen 
aJber .docheng begrenzt und eine !breite Streuung 
dalher höchst ungewöhn:lich list r(vg:l. da'Z!u K e g e 1, 
IPR 4, 172, ebenso Raa p ,eiS It u r m, IPR 6 I 175). 

Der Ahs. 2 schneidet Idaher nicht bei der ·ersten 
Weiterverweisung aJb,sondern läßt auch weitere 
zu ("unter Beachltung weiterer Vel'lWeisungen"). 
Sobald j.edoch di'e Verweisungsnol'lmen einer 
Rechtsordnung, :a·uf die we:iterverwvesen wor,den 
iSlt, a:wf ,eine 'bereitseinma!l im Spiel gewesene 
RechtSiOIidnung zurückverweisen (also z. B. auf 
das öSiterreichische Recht im Beispielsfa11 b oder 
auf .da'-i lerstverwiesene Recht im Fall c), wer­
.den - zur Velm1e~dung des schon im Zusammen­
hang mirt: 'der 'unmittelhar,en Rückverweisung ·er­
Wiähnten interna,tionalen Tennisspiels" -die 
Sachn:omn~~ dieser Rechtsordnung Ifür'anwendbar 
el1kläl'lt (vgl dazu !besonders M ä n h a r d t, Das 
internationale Personen- und . Familienrecht 
österreich; [1971] 22; Sc h n:i 11: zer, Der Ren-' 
vor, schIW·eiz. JZ '1973, 213, 216). Eine solche 
Lösung wli.1"d lin vielen FäHen aluch dem inter­
nationalen Entscheidungseinklang förderlich sein, 
·also der Anwendung desseliben Sachrechts, gleich 
in welchem Sta'altder Fall entsch·ieden wird. 

Der Grundsatz der Beachtung VOn Rück- und 
Weitlel'lV,erweisung wird, dem Sch.w,~nd-Entwurf 
folgend, nicht auf ,einzelne RechtStgebiete be­
schränkt. Der Renvo,i 1~i1t daher nicht nur lim 
internationalen Personen-, Familien- und Erb­
recht, sondern auch ·im lintemaüonaJI,en Sachen-
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recht und im internatio.naLen Schuld recht ~im 
Samemecht f'r,eiilich werden Rück- '\lnd We:iner­
verweisung selten vorko.mmen, weil die Regel 
derl.ex r.ei &~taoe nahezu überall gilt). 

Zum§ 6 

Die Vorbehao1tsk.lausel - lauch a:l1FJemein als 
ordre-public-Klausel bezeichnet - ['st für jede 
Rechtsor;dnunig unen<tlbehrlich. Ma.n vlerSineht. da­

TI'OtJz diesem a:llgemeinen Ge1tJUngshereich .der runtJer ,den Gnunds.atz, .daß ,eine :auf Grund einer 
Rück- und We~terv,er;w,eis,ung s1eht ,der Gesetzes- VerweisunFJ5norm zur Anwendung beruf,ene 'Be­
lenüWiul1f ,für besonder,e Fälle Ausn;l}hrnen vor. So stimmung eines fremden Rechtes dann nicht 
bestlimrnt der § 11 Ahs. 1, ,daß eine Rechtswah:l anzuwenden tst, wenn ihl1e Anw,end'llng ZIU Er­
der Paol"teien - zu,läss~g im ,in,ternalliona:1en Ehe- gebnissen ,fühl1en w,ü'rde, Id,~e das ,inländische 
gÜlterr,echt (§ 19) und ,iruternati.onalen Schu,1d- Recht~empfinden in ,unertr~!:'ilichem Maß ver­
recht (§ 35)- im Zweilf;elnicht ,d~e Verweisung,s- letzen. AUe Rechtsordnungen k,ennen diesen Vor­
normender gew,ählten Rechtsordnung umfaßt. beha:Lt, auch Wlenn sie darüber keinle ausdrück­
Aus.nalhmen enth;l}lten auch der § 8 {"Formvor- lichen gesetzlichen Regeln aus,g.eb11det haben (wie 
schl1iften .des Staates, ,in dem d:ie Rechtshandlruno- etw;a Funkreich, 'Eruglaond un1d die USA). 

" vOf'genomme~ ~ird"), ,der § 9 Ahs. 3 l,etz-ter I Auch dem geltenden österreichischen Recht 
Halbsatz SOWIe dl,e §§ 45 und 46 ("Sachno.rmen"). rist die~er GrunidsaJtz ruicht fl'emd. ,Er findet sich 
D~raUif wind in dien EdäUltel'ungen Zu ,diesen Be- für den Bereich des internatio.nal,en Familienrechts 
sOLmmung,en noch päher einFJ(jgaIl!!:'ien. ,im § 18 der 4. DVOEheG urud im § 81 Z. 4 EO 

Ste:llt eine VIerweisungsnorm hei der Anknüp- für den Bereich der Vollstreckung (und damit 
fung auf die StaaJtsangehöl1~g~eit einer p'erson ab, auch der Aruerkennung) ausländischer Entschei­
so ist das anz'Uwendende R,echt ,dann nicht ein-I dungen. Er ist auch verankert im § 328 Abs. 1 
deutig bestimmt, Wienn in dem beoreff.enden aus-I Z. 4 dZPO, der nach § 24 der 4. DVOEheG bei 
Iändischen Staat mehIiere Tei'lr;echtsor,dnungen he- . der Anerken~ung a~~l~ndischer Entsch~eidungen in 
stehen. So gibt es z. B. in den USA die Privat- Ehesachen smngemaß an1:uwenden 1st. In der 
rechtsordnungen .der 50 Eirrzelstaaten und des Lehre un:d Rechtsprechung ist es jedoch unbe­
District o,f Coilumbia. Andere Beispiele sind stritten, ;daß der ordre public auch in den anderen 
Großhriuannien, Karr<lida, Jugo.sLawien (wo das Bereichen des österreichischen IPR; wie z. B. im 
Ramil:ienr.echt und Erbrecht seit dem 1. Jänner [U'ternatioU';l}len Schu:l.drecht, zu -beachten ist. 

1972i~ den Gesetzgebungsber,eich der einzelnen Mit der im ersten Satz enuhaltenen Formel, daß 
Republiken ,un~autonomen Provlinz~e~ fällt), 'eine Besoimmung ,des f'f1emdenRechtes dann nicht 
aber a~~ Spamen, wo neb~n ,dem Zlvilgesetz- ,anzuw,enden ist, w,ennih're Anwend~ng zu einem 
b~chel~l1g.e <besondere Gebietsrechte 'bestehen, Ergebnis führen würde, das mit den Gmn.d­
die kod1ilz,}ertes ,küher,es Gewo.hnheitsrecht ent- wef1tungen der öSltJerreichi:schJen Rlecht'soIidnung 
ha!\ten. unV'er,ein'bar ist, s:o:\'l sichergesodlt wer:den, daß es 

Hat ein solcher aus mehreren 'teill'echtsord- ~ich hier um eine Aus,nahmevoC:&chrift handelt, 
iIlungen beslüeiherrde'C Staa,tein einhe~tLichesj,nter- von d,er sowohl aus Gründen der Rechtslsicherheit 
QokaIes Pr,~vatr:echt, so i~t es naheliegend, daß die als auch einer möglichst geringen Störung des 
-in:uer.\oka1en V'erweisungsbescimmungen, auch aus 'intlerna:tion<!ilen En:tscheidung,seinkla.ngs nur !lparc 

der Sicht der ös'terreichischen I'ex f.oni zu beachten samer G~brauch gemacht werden darf. Keines­
sind (Abs. 3 erster Satz). Oft ist es jedoch so, faUs ist jeder Verstoß gegen zwingendes öster­
daß in einem solchen Staat ruicht nur di'e Sach- r,eichisches Rlech,t auch schon ,ein V,erstoß ge,gen 
rechte verschieden sind, sondern auch ein einheit_den or:dre puhLie. Di'e inländisch,e Rechtsordnung 
liches interldk,aLes Recht fehlt. So. ihaot z. B. j,eder süll vielmehr nur v,orqem Bindt1ingen solchier 
Gliedstaat der USA sein eigenes Kollisio.nsrecht. fremder Rlechtsigedanken geschüllz! wer,den,die 
In diesen Fäl:len muß auf den im § 1 Albs. 1 mit wesentlich'en ösüemeichischen Rlechltsgrund­
v,eraonker'ten Grundsatz zur,Ückgegrtiflien und die- sätZJen unvel1e1inbar '$lind. Durch die Verwenoollig 
jenige Teilrechtsondnung angewendet werden, ,des Ausdrucks "GrundWiertUingen" wird zugleich 
zu der die stärkste Beziehung 'besteht (A'bs. 3 ,di,e tr.a.gen:de RoLle der öster,r,eichischen Vel1bs­
zweiter Satz; vgl. auch Art. 14 des Haager über- sungsg'rundsätrz,e hervorg1eho'ben (vgl. da:cu OGH 
,einkommens vom 5. Okto/b,er i961, BGB!. 7. 11. 1974 EvB1. 1975/161 = JB!. 1975, 375; 
Nr. 446/1975, über die Zuständiigkeit der Behör- Sc h w im an n, JB!. 1978, 6). 
den und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet Diese Hallitung Ig,egenÜi'bercLem or:dl'e pulblic 
des Schutzes ,der Mi'fide~jährigen sowie Art. 1 zeichnet schon derZJeit .die österreichische 
Abs. 2 des Haager Ühel1erinkommens vom Rechtsprechung aus (vg.l. OGH 1. 4. 1960 JBl. 
5. Oktoher 1961, BGBl. Nr;295/1963, über das 1960, 553 = EV'BL 201; OGH 22. 4. 1960 
auf die Form letztwilliger Verfügungen anzu- EvB.l. 218) Ulfiidenitspl1icht auch .dem öster.reichi­
wemlende Recht). In den Ülberw,iegenden FäHen sch,en Schrifttum (vgl. Se h ,eu ,e her, ZfR V 
w:ird hi,er der (alLellIfaLls lenzte) 'gewöhnlich'e ~uf- 1960, 15,· 21; M ä n ha r, d t, Das internationale 
ent!halt der für die Anknüpfun.g in Betracht P,el1Sonen- IUnd F<liffiiLienr,echt öSllerl'eichs, 29; 
kommerrden Berson maßgelbend s.ein. Sc h'W 'i n d in den Erläuterungen rzum § 5 !>elines 

784 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 68

www.parlament.gv.at



784 der Beilagen 17 

Entwul1fes, ZfRV,1971, 195; derseLbe, 
Handbuch, ,80). Sie entspricht überdies den im 
Schoß der Haa.ger Konferenz für inne11n,ationales 
Priva·trecht ausgearbeiteten neueren überein­
kommen, ,in denen negelmäßig ·J,estgeLegt Wlird, 
daß das an ruch zu Anwendung herufene Recht 
nur dann unrb'eachtet bleiben darf, wenn diese 
Anwendung mit der öffentlichen Ordnung 
"offensichdich unvereinbar" ("manlfestement in­
compatible") wäre (vgl. Art. 16 des Übereinkom­
mens vom 5, Oktober 1961, BGBI. Nr. 446/1975, 
über die Zuständigkeit der Behöf'den und das an­
zuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes 
von Minderjährigen; Art. 10 'des übereinkommens 
vom 4. Mai 1971, BGBl. Nr. 387/1975, über das 
aUlf Straß·enver,kehrsunfäl1e anzUIwendende RechJt; 
A!'t. 7 des Übereinkommens vom 5. Okto­
.ber 1961, BGBL Nr. 295/1963, über das auf ,die 
FOl1m LeuztJWlimger Verfügungen anzuwendende 
Recht; Ar,t. 4 des pber.eirukommens vom 24. Ok­
tober 1956, BGBJ. Nr. 293/1961, über das auf 
Umef'haltsverpflichtJUngen gegenüber Kindern an­
zuwendende Recht), 

Durch di,ese Formel ,soll - ebenfalls im Sinn 
der herl's·chenden Autf.assun,g - zuglei<:h s.icher­
,gesteHt werden, daß eine mit den ös:oerr,eichisch·en 
Rechtsvorsltel1ungen unv,eJ1f1Lnbar,e Be~timmun,g 
eines fremden Rechtes nicht immer und von vorn­
herein als unbeachtLich anlz;uls·ehen ist. Entsch,ei­
dend vLelmehr ']stnur das Ergebnis, das sich aus 
der Anwendung ,einer solchen B'e51timmung für 
den österreichi·schen R.echtsbereich ,engäbe. Erst 
wenn dieses lunber "Berücksichtigunlg einer aus­
r·eichenden Inlarudsbezi'ehung für drie österreichi­
sehe R,echtsordnung untra.gbar .iSlt, greift d,i'e'Vor­
behailtsklausel ,ein (vgl. Sc h w i m a n.n, JBL 1978, 
6). So da11f z. B. ein mohammedanüs'cher Kgypter, 
,der m~t ,einer Kgypterin verheir:atet ist, in ösöer­
reich nicht ·eine zwerbe mahaiffimedanische Kgyp­
terin heiraten, obwohll das nach § 17 Abs. 1 
maßg,ebende Personalstatut solches Z!uEeße. Das 
Eingehen einer Vielehe in Österreich verstieße 
gegen den ordre publi,c. Hat diJeser Manndi,e 
zweite FraJU aher tbelleits in seiner Heim~t ge­
helraJtet, so Wlrnd les tür .aen österreichisch:en 
Recht~heneich nicht ullierträglich sein, auch die 
'Zwe]te Ehe <l!ls ·rechts:Wiirksam anz:u~ehen und den 
nach :igY'ptischem Rcecht :bestehenden Un1terhahs­
anspruch bei,der Bhegatlten aJuch aus öst'embichi­
schier Sicht zu bejaJhen (v;gl. dazu D ö 11 ,e, IPR, 
80; M ä nh a r.dt,. a. a. O. 28 FN 34). 

Durch das Eingreifen der Vorbehaltsklausel 
wird nicht das gesamte fremde Recht ausge­
schaltet, sondern nur dereinze!.ne Rechtssatz, der 
dem österreoich]sch:en' ordre public widerspricht 
("Eine Bestimmung ·des fremden Rech~es jst nicht 
anzuwenden, wenn ... "). Das VOn der einschlägi­
gen Verweisuugsnorm für maßgebend erklärte 
fremde Recht hlei,bt abzüglich der ordre-public­
widrigen. Bestimmung anwendbar. Sieht z. B. das 

gemäß § 17 Abs. 1 anzuwendende Personalstatut 
eines ausländischen Verlohtenein Ehehindernis 
vor, das ,gegen den österreichischen ordre public 
vef1st'ößt, so ist zwar diese Sachnorm für den 
österreich'ischen Rechtsbereich unbeachtlich, die 
sonstigen Bestimmungen dieses Rechtes über die 
Voraussetzung der Ehesclrließung bleiben jedoch 
maßgebend. 

. "-
Für die FäHe, in denen dieser Weg nicht g.ang-

bar ist, ·sieht der zweite Satz des § 6 die \Sub­
sidiäre Anwendung der einschlägigen österreichi­
schen Sachnormen vor. Wenn z. B. da,s für die 
Regelung der Pflege und Erziehun.g eines. ehe­
lichen Kindes maßgebende .fremde Recht (§ 24) 
besuimmt, daß das Kind bei getrennt lebenden 
Ehern ab einem bestimmten Alter in Pflege 
und Erziehung des Vaters zu bleiben oder zu 
kommen hat (bzw. nur mit Zustimmung des 
Vaters der Pflege und Erz~ehung der Mutter an­
vertraut werden darf), ohne daß dabei auf das 
Kindeswohl Rücksicht genommen werden kann, 
so wird .ansteHe dieser mit den Grundwertungen 
der öster·reich,ischen Rechtsordnung unvereinbaren 
Bestimmun:gen (vgl. OGH 7.11. 1974 EvBI. 1975/ 
161 = JBl. 1975,375) österreichisches Ensitzrecht 
anzuwenden ',sein (Anwendung, der §§ 177 H. 
AlBGB nF, jedoch mit der Maßgabe, daß diese 
Bestimmungen nur für die Regelung der Pflege 
und Erziehung heranzuziehen sind; die Frage der 
väterlichen bzw. elterlichen Gewalt bleibt, weiter­
hin dem fremden Recht unterstellt, /;ofern es 
nicht auch diesbezüglich ordre. pub:1ic-w,idrige 
Lösungen enthalten .sollte). Oder sollte z. B. das 
auf Gf1und des Scheidung&statuts (§ 20) Zur An­
wendung beruf,ene ff1emde Recht ,eine Ehesch:ei­
dung gegen den Willen eines der Ehegatten nur 
durch einseitige Verstoßung kennen, so sind an­
stelle dieses mit dem ordre public nicht verein­
baren Scheidungsrechts die Scheidun,gsgründe des 
österreichLschen Rechtes maßg.ebend. 

Zum § 7 

Nur selten .sind die in den Verweisungsnormen 
festgelegten Anknüpfungsmomente schon ihrem. 
Wesen nach zeitlich fixiert, wie 'etwa die für die 
Anknüpfung .im internationalen Deliktsrecht 
maßgebende Begehungshandlung (§ 48 Abs. 1 
ersber Satz) oder der Ort der Vornahme einer 
Rechbshandlung(§ 8). Die meisten Anknüpfungs­
momente können vielmehr zeitlich'en Anderungen 
unterliegen, wie die .Staatsangehörigkeit, d'er ,ge­
wöhnliche Aufenthalt, die Lage einer beweglichen 
Sache usw. Der vorliegende § 7 gibt nun die 
Richtschnur an, welche Wirkung .einer allfälligen 
zeitlichen Knderung von Anknüpfunglsmomenten 
zukommt (in der Lehre vielfach als Problem des 
Statutenwechsels bezeichnet). 

Wenn man beden~t, daß die Knderung eines 
Anlrnüpfungsmoments die Anwendun,g eines an­
deren Rechtes nach 'Sich zieht als das vorher 
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maßgebende, :li'egtes nahe, hier denselben Grund- I Ebenso y,erhäLtes sich e.. B. hei der Beurteilung 
satz zu hefolgen, der im österreichischen Recht des Rechtsver'hä1tn~s,s,es zwischen Eltern iUnd 
- wie auch in den meisten anderen Rechtsord- Kiin:dern ('für das nach ·den §§ 24, 25 Ahs. 2 
nungen - ganz allgemein ,für die Rechtsände- ,grundsätz'LichdasPersonalstatut des Kindes maß­
rung gilt, nämlich daß neues Recht grund~ätzlich ~ebend ist) oder beii der 'W:irkun,g ,einer An­
nicht zurückwirkt (vgl. besonders den § 5 ABGB). na'hmean IGnldesstatt (§ 26 Abs. 2). 

Ein Sta"utenwechsel wirkt 'also nur in d~e Zu­
kunft, während Tatbestände, d~e sich noch unter 
der Her,nschaft ,des vor der Anderung der An7 
knüpfungsmomente maßgebenden Rechtes voll­
endet h~ben, durch ihn unberührt hleiben. Diese 
Einstellung zur Frage des Statutenwechsels ent­
spricht auch der überwiegenden Lehre (5. z. B. 
Wengier, RabelsZ 1958, 535; Ferid, 
IPR, 12; Schwin,d, Handbuch, 34; N,eu­
hau IS, Gl'undbegI'iffe2 , 292; Raa p ,e / S tu r m, 
IPR6 I 26 und '100; vgl. a,uch den § 6de.s 
S c h w i n d-,Entwurfs und den § 7 des S c h n i t­
zer-Entwurfs). 

Ausdi,es,em Grundsatz kann also z. B. ahg,e­
,Jeitet wel'den, ,daß bei der ,BeuMeil'ung ,der Frage 
des wirks,a,men Zusban,aekommens 'ein'er Ehe 
ausschli,eß,lich auf di,e im Zeinpunkt der Ehe­
schließung @eg,ebenen ,An:knüpfungsmomente der 
einschlägigen Verweisungsnormen (hinsichtlich der 
Form list ,es ,der ,§ .1,6 des Ges,etzesentwurfs, hin­
s,ichdichder persönlichen Vora:ussetz·ungen ,der 
§ 17) ahzuSlte:Hen iSlt. Ist die Ehe nach der in die~ 
sem Zei'llpunkt maßgebenden Rechtsordnung 
rechts:winksamzustande IgekOlITlmen, so boleibt 'S,i,e 
dies a'uch ,dann, ,w,enn di,e· Eheleute ispät,er Staats­
angehörige eines Landes werden, aus dessen Sicht 
eine Nicht,ehe v.or1i,e~t ~ebensowenig kann durch 
den Statutenwechsel ·ein:e Ehe rechtswü"ksam w,er­
den, wenn sie ,nach ,dem im Zeitpull'kt der Ehe­
sch1ießun;g maßgebenden R,echt nichtrechtsWlir<k­
sam :wsta·nde gekommen list). Die in den er­
wähnten §§ 16 und 17 ,für maß~ebend ,erklärten 
Anknüpfung/lmom:enlte unter.luegen ,also keinem 
Wandel; diese V'erweisungSil'ormen ,sind, wie <in 
der L~hre auch 'gesagt wird, "unwandelbar", 'SIe 
,en,thilten ,ein "starl1es SUtut". 

Andersdageg,en das auf Grund ,eine,r solch'en 
EheschLießung entstandene Dauerrechtsverhäoltnis, 
in d·em 'die wechselseitigen Rechte und ·Pflicht,en 
·der Bhegatten immerflleu ,eDltsbehen. Die für 
di'e persönEchen R,ech,nsw:il1kun!gen der Ehe maß­
,&ebende Verweisungsrrorm (§ 28) ,ist also wandel­
bar, d. ih.eine Knderung der dort für maß­
,~ebenderklärt,en Anknüpfungsmornente (etwa 
nach § 18 ,Acbs. 1 Z. 1 des .gemeinslamen Personal­
sta.tuts der Eheganten) ,ii>t für den dem Statuten­
w,echsel nachfolgJenden Zeitraum :zu !beachten. Er­
wirbt z. B. ,ein schweizerisches ,Ehepaar die 
österr<eichische Staansbürgerschaft,so ,ist ein der 
Frau für die Zeit vor ,dem Statutenwechsd zu­
st,ehender Un'terh;tltsanspruch nach s,chweize­
nischem Recht zu heurt,e:i.len, für die Zeit danach 
tst das österr;eichische Recht .maßgebend. 

Ein ander,esBeispie:l kann aus dem Sachenrecht 
@enommen fww,den. Nach französisch,em Recht 
kann das Eigentum anemer bewegLichen Sache 
durch hloßen Verltrcag begründet werden, ,eine 
über.gabe i~t n:icht nOtlw,endig. Schon nach ,gel­
tendem öslter,l1eichi!s,chem Ko'hlislofllsr'echt und auch 
nach dem vodi;egienden Gesetzesentwur,f (§ 31 
Abs. 1) ist für den Erwerb dinglicher Rechte 
das Recht des .Lageorts Clex r;ei sitae) maßg,ebend. 
Wird al~o ,eine in Fmnkreich befindliche Sache 
gemäß :dem Ifranzösischen Recht durch Verkauf 
.ohne über,gahe gültig übereignet und gelangt sie 
in der FoLg.enach östetl1eich, ,so lbleibt nach den 
au~gezeigten Griundsä,tZien das Eig,eDltum des 
Kä:ufers bes:tehen,dbwOlhl ,es in Osterrieich ,durch 
!bloße Einigung ruichthätte übergehen können. 
Anders dagegen der Inhik des Eigen:tumsl'echts 
an der Sache: Dieser kann als DauertatJbestand 
Wandlungen unter<wot'fen 'sein; hier bewirkt der 
Ge!b~etswechsel auch ,eine Anderung des anzuwen­
den,den Rechtes (der § 31 Abs. 2 ist ein wandel­

. bar,es StatJUlt). 

Indem eingangs gesagt worden ,ist, daß es s,ich 
bei dem § 7 um eine Richtschnur handelt, so 
soBte damit .an~ezeigt 'werden, daß hi:e,r zwar .ein 
·das gesamte Ko:l1isionsr,echt umspannender all­
gemeiner Grund,sate. vorliegt, zugleichaher ein 
solch,er, von dem aus r,echtspolitvschen Gründen 
:in eini~en Verweisungsnormen des besonderen 
T,eiilieSl Arusnahmen gemacht worde.n .sind. Di,ese 
A'usnahmen betrdfen sowohl FäHe, in denen ein 
Stat'l1'tenwechsel ,entgegen dem Grundsabz des § 7 
ausdrücklich für maßgebend erklärt wird (z. B. 
§§ 13 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 zweiter Sa'tz), als 
aJuch 'soLch,e, .in denen ,ein starr,es Statut fe~tgelegt 
wiir,d, o:bwonl ,es .Slich um RechtsverhäLtnisse han­
delt, die nach dem Grundsatz des § 7 an sich dem 
Statutenwech~el z,ugänglich wären (so e.. B. ,in dem 
das Ehegüo~rr:echt betreffenden § 19). Darlauf 
wird bei der Edäuterunlg dieser Besltimmungen 
besonders ,ein,gegangen. 

Der Vo'1lständigkeit haLber wird ,in dies,em Zu­
Isammenltang ,erwähnt, daß ,in der Lehr.e manch­
mal auch dann von ,einem. Statutenwechsel ,ge­
,sprochen wird, Wienn nicht die Arrknüpfungs­
momente sich ä:ndern, sondern das 'von ,der Ver­
weisungsnorm für maßgebend erkJär,te Sachrecht. 
Diese FälLe werden j,ed:och niich,t vom vorLiegenden 
§ 7 umfaßt. Die Lösung dieser F'rage hängt viel­
mehr von ,den !inter1lemporalen Regelungen ab, 
die in der von der V:e1'1weisungsnor<m für maß­
gebend erklär'ten ,Rechtsol'dnung hestehen. Ver­
weist .ein!e Kol1is:ionsnorm a,uf fremdes R,echt, so 
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ist dieses einschJ:i'eßlich sein!er intertemporaJIen 
Vorschr.ilfinen anzuwenden. Hatda.s maßg,ebende 

. fr,emde !techt ,eine Xnderung ,erfalhl'1en, und sehen 
fremde Recht eine Änderung ,erfahren, und sehen 
vor, so .ist dies auch a'us' der Sicht der öster­
r,eichischen lex ,for,i zu !beachten, sofern das Er­
,gehnis nicht mit ,dem österreichischen .or,dre puJblic 
{§6) unV1er,ej,nbar ist. 

WGO 1970, -154; ,§ ,16 des IPR-Gesetzes der 
DDR; § 6 Albs. 1 ,des österreichischen Ent­
wUl'1fes 1914; Art. 10 ,des Sc h n:i. t z ,e ,r-Ent­
v.irurfs; Art. 18 ,des EG-Vorentwurfs eines Über­
einkommens liber das auf vertragliche und außer­
v,ennragliche 5chUildverhäJ1tnisse anwendbar·e Recht, 
veröff·entJicht in RabelsZ 1974, 211; Art. 2315 des 
französischen Entwurf,es; ,§ 7 ,des .s c.h w Ii n d­
Entwurfs), und ,sie hat sich <auch fü.rden § 8 

Zum § 8 d~eses Ges·etZiesentrwurfs aLs Lösung angehoten. 

Schon vor Ian~em h3Jt sich gewähnheitsrechtLich Der § 8 !stelLt keine Rango.rdnun:g auf, ,die 
der RechtssaJtIZ "locus 'regit acnum" herausg·e- lex loci .aatus u,nd die 1excausae {idsodie Rechts­
bildet. Die Regel hat den Sinn, daß die Form ordnung, die auf die R,echtshandlung selbst an­
eines Rechtsgeschäfts überall lals gü!ltig zu be- zuwenden 'i~, etlwa bei Schu1dv,erträg,endas von 
trach,ten ·is'l,Wlenn ,sie ·dem Rlecht desjeniJgen Ort,es den §§ 35 H. für maßg;ebend ,erJ-Jlärte R,echt) 
,ent&pricht, an dem ,das Rechtsg;eschäf,t vorg,e- stehengJeichJbel'1echtiJg;t ,nebeneinander. Ist die 
nommen -worden ist. Dbe Regel d~ent somit ,den R,echt~handlung nach einem ·der heiden Rechte 
V;el'kehrsinteressen: !Dlie Parteien soliLen slich bei der Form nach gÜ!1t~g" ;so Igenügt di,es, um einen 
der Vornahme eines Rechtsgeschäfts hinsichtl.ich allenfalls. 'nach demandel'en R,echt gegebenen 
dereinz,U'haltenden Formvorsch,rift:en auf .da.s Forlffimang.el unbeachtet zu lassen. Hienbei ist die 
Ortsrecht verlass,en können. Fra.ge, was zur Form 'bm Sinn des § 8 gdlÖl't, zu-

·nächst auf dem Boden der österreichischen 
Der Gl'undsatz "loous re~it ,actum" gilt ullIbe- lex fOl'i zu lösen. 

str.i,ttenauch schon .im gdtenden ös.terreichlischen 
Recht, oIbwohi er 'bm ABGB mcht ausdrückJ,ich Da durch diese alternative Verweisung dem 
verankeI!t ist. nie VlerJasserdes ABGB haben Gedanken des favor negotW. in hinreichender 
e~, ebenso wie Idie V.erfasser des Allgemeinen W.eise R.!echnung getrargen wird, 'h3Jt 'es w,eder 

notwendig .noch .zweckmäßig geschienen, 'neben 
preußischen Landl'echts und .des französischen den -g,enannten heiden Rechten 3Juch noch die 
Code civil, fürüherflü,ssig ,gehalten, diese Riegel altet:n<ltrye An:v,en,dung ,erner dl1btten R:echtsord-
besonders ,auszuspr.echen, -w,eils,ie aLlgemein be- nung zuzulas:ilen, wi,e etwa die des j?iemeJinsamen 
kannt ,gew,esen 'und ,damit alsselrbSitverntändlich PersonalS1t3Jtuts der Parteien. 
vorausgesetzt wOl'den ist (vgl.dazu Z ,e i I ile r, 
Kommentar I 44; Wa ,I k er, IPR 5, 233). lDer Sinn der V:etmneisungaufdas Ortsl'echt 

ginge v,erlor,en, wenn sich .die Pal'tcien nicht auf 
I~ somit der Gr.unds3J~z ,,:loous rfl~~t act'um" die aufdbe FlOrm bez,ü.g1ich,en lSach11l0rmen die:.es 

am Ausg:mgspunkt der hrstorischen Entwicklung R.!echtes verlassen könnten, SOnldern .auch ,anfäLlige 
gestanden, so hat sich :~päter unter ,dem Einfluß R.ück- und Wieiterv.erweisUlng:en z,uheach'te,n häoten. 
Sa v i.g ny sund Bars die Erkenntnis durch- Die Rück- und Welitel'Verweisung soll hier 'aI,so _ 
ges,etz:t, daß ,d:ie FlOrm durch die Eigenscha,€t des ,aIs .A!usnahme vom aJ.1gemei.nen Grundsatz des' 
Rechtsgeschäfts bedingt ist ,und man sie daher § 5 - 'außer B,etracht hlej,ben. Das wird .im § 8 
nach ,demselben Recht w heul'teblen hat, dem ,das d:ildurch zum .A!usdI!uck g'ebracht, daß nicht all­
Rechtsgeschäft .sonst .un~erli,e~ (der ISogenannten gemein auf das "Recht" des Staates v'erw~esen 
.lex causae oder ,dem Wiii1kungsstatut). GLeichwohl wif1d, in ,dem ,die Rechtshandlung VOI!genommen 
aJber ha.t man daneben - ,aus dem schon erwähn- w.ird, sondern aUlSdrücklich nur ,auf die "FoI!m-
ten Grund ,des V:erkehrsint,eresses -den Grun,d- vOl'schriften" dieses Sta:ates. . 
satz "locus iregirt: a.otum" beiibehalten und dem-
g.emäß ein R,echtsg,eschäft als formgültig erklärt, Die Reg&ung des § 8 umfaßt den gesamt,en 
wenn entweder das Or,tsl1echt oder die J'ex causae Bereich ·des Ziv,j,lrech,ts. Für manche Beroeiche aUer­
eingehaLten worden 1st (so auch da.s geltende dings gelten beson!dere Bestimmungen. So ist 
'öst~l'reichische IPR; ·s. W a ,I k e r, IPR 5, 233; für ,die Form einer Eheschließung nicht -der § 8, 
Sc h w,i n.cl, Handbuch, 284; D ,e n,g ,1 e r, NZsonderndie hesonder,e Verw,eisungsnorm des § 16 
1977, 2;OGH 8. 11. 1972 5Z 45/119 = EFSlg. maß,gebend. Für ,dbe FOI!m l'etztwü.lli.ger Verfü-

.gung;en g.ilt da,s Haa~er übel'eirukoonmen vom 
18.332 u. a.). 5. OktOber 1961, BGBl. Nr. 295/1963 ~di,ein 

Die~er Sund der Bnillwicklung w:ird auch von rz,w]schenstaa!tl~chen V,ereinbarungen 'enthaltenen 
nahezu aLlen kodifizierten KollisionsI'echten und Verweisungsnormen b:Leliben nach ,§ 53 unberwhr.t). 
IPR-Entwül'fen übernommen (vgl. u. a. Für die Form ,der Wech~el- und Sch,eckerklärun­
Art. 11 EGBGB; Art. 12 des polnischen IPR-Ge- ,gen ·schließLich .gilt weiterhin die Verweisungs­
setzes, übersetzung ,in WiGO 1965, 378; A,rt. 36 norm .des Ar>t. 92 ·des Wechselgesetzes 1955 hzw. 
des portugiesischen Zivtlgesetz,buchs 1966, Ober- des -cA,rt. 62 ,des ScheckgeSletzes 1955 (diese Be­
setzung in RlabelsZ 1968, 543; § 4 .des tschecho- stimmungen hleliJben nach § 52 des Gesetzesent­
slowakischen ]PR..,Gesetzes, übemetz,ung in wurfs uniheriihrt). 

4 
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Lndem der § 8 hewuß.t nicht a:l1eLn awf R.echts­
g,eSlchäfte ~bstel1t, sondern ganzaHgemein von 
Rech·tsh;mdlungen spricht, n'mmt ,er auch zu der 
in der Lehre umstrittenen FraJgen ·der Ortsform 
bei Dtstanzgeschäften Stellung urud regelt sie -
ebenso wie z. B.der Art. 18 Abs. 1 zwe,iter Satz 
des schon erwähnten EG-Vorellitwurfs eines 
übereinkommens über das auf vertragliche und 
außervertragliche Schu~dverhältnisse anwendbare 
Recht - im Er,gebnis dahin, daß bei einem aus 
Angebot und Annahme zusammengesetzten 
Rechtsgeschäft die Formgültigkeit jeder di!eser Er­
klärungen koJilisionsrechtlich getrennt zu beur­
teilen ist. Zwar wird hier die lex causae für beide 
Rechtshandlungen regelmäßig dieselbe s'ein, die 
Maßgeblichkeit der Ortsform jedoch bedeutet, daß 
ein Vertrag jedenfalls dann formgültig ist, wenn 
das Anbot und die Annahme den Formvorsch,rif­
ten des Ortes genügen, an dem die jeweilige Er­
klärung ab,gegeben worden ist (vg:l. Sc h w i n d, 
Handbuch, 284). 

Auch die E~teil'Ul1!g :einer Vollmacht ,fällt, was 
die Form angeht, in den Anwendungsbereich d,es 
,§ 8. nie VoamachtserwLLu11ig ist somit formgüloig, 
wenn entweder ,die Formvorsch~if.ten .des Ortes 
eing,ehaltenworden !Sind, an dem die Vollmacht 
eroeiLt worden ,ist, .od'er wenn die Form dem 
Recht entspricht, das nach § 49 auf die Stell­
vertretung im :aHg,emeinen - I;J,JS lex causae 
- anzuwenden ist (so ,cLazu u .. a. v, Ca em m e­
r,e r, RahelsZ 1959, 201, 213). 

Ausland errichtet worden sind (v gl. Sc.h w i n d, 
Han-dibuch, 285). 

Zum§ 9 

Für die Bereiche des Personen-, Familien- und 
Erbrechts wird in zahlreichen Verweisungsnormen 
dieses Gesetzesentwurfs das PersonalstJatut einer 
Person für maßgebend ,erklärt. Es ist daher not­
wencLig,im allgemeinen Teil den Inhalt dieses 
Begriffes fes'tzuh;gen. Bezüglich des Personal­
statuuseiner natürlich'en Person geschieht dies 
im vorliegenden § 9, vom Personalstatut einer 
juristischen Person handelt der § 10. 

Di,e ,einzelnen 'nationalen Kollisionsrechte sind 
in der Fmge der BeJstimmung dtls Personalstatuts 
einer natürlichen Person in zwei Gruppen ge­
spalten. Wiihrend die 'einen (darunter die meisten 
kontinental-europ;iischen Rechtsordnungen) der 
Staansangehörigkeitden Vorzug geben, steHen die 
anderen (vor allem die angelsächs~sch,en Rechts­
ordnungen und einige ,skandinavische Staaten) auf 
den Wohnsitz ab (Wlobei unner diesem Begriff 
allerdings nichtübeflall dasselbe verstanden wird). 

lIndern der vOl'lie~ende Entwurf nun eine 
lange zurückreichende öster,r,eichische Rechts­
tradition fortführt und bei ,der Festlegung des 
Per,sonalstatut;s auf die Staatsangehörigkeit ab­
stellt (Abs. 1 erster Satz) und das Domizilrecht 
nur insoweit maßgebend sein läßt, als das 
Heimaorecht auf dieses v,erweist (§ 5), so sind 
·dafür verschiedene Gründe maßgebend: 

Inldem im ,§ 8 für die Form ,ei,ner Rechtsihand-
Iurugdie J'ex 10ci aotus und die Lex causae gleich- Wird die Zugehörigkeit zu ,einem Staat nicht 

nur als ein auf tatsächlichen Umständen beru­
benechtigt zur Aruwendun;g beruf,en werden, heißt 
das nich,t, daß ,nun in allen FäHen auch immer hendes Verhältruis, sondern auch als ein den Staat 
tatsächlich zwei Rechtsordnungen Zur Auswahl und den Staatsbürger verpflichtendes Treuever­
stehen müss'en. Es kann z. B. sein, daß di,e häiltn:isalllges'ehen, ,so sollte n:icht ,schon die Be­
lex causae notwendigerweise mit der lex loci actus gründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen 
zusa.mmenfäHt. So ist .für sachemechtLiche Ver- hufenmalts auß'erhaLb des Staiatsgebietes ge­
fügungsgeschäfte über. in Ösoel're:ich liegendes nügen,da's Hand zum Heimatsta!atin wichtig,en 
unJbewegliches Gut die !lexcausae nach § 31 Rechtsbeziehungen zu zerschneiden. Dieser Auf­
Abs. 1 d,ie~es Gesetzes,entwurfs das österr,eichi- fassung der Scaatsbürgerschaft entspricht es, 
sche Recht (für die den Recht9gr'Und bildenden wenn vi el'e Os:terreicher, die seit Jahrzehn~en im 
sdlUIdrechtLich,en V,erpflichtungsg,eschähe aller- Ausbnd Ieben, die österreichische Staatshürger­
din!?!s gelten die §§ 35 H.). Aber auch als lex loci schaft beibehalten haben, obwohl sie längst die 
kann hier nur das öst,e~r,eichli,sche Recht in Be- Möglichkeit gehabt hätten, ,die Staatsangehörig­
,tracht kommen, ,weil .für büch,erÜche Rechte als keit ihres Wohnsitzes zu erwerben. Ähnlich ver­
modus acquirendi die Einver:leibung ~n das hält es sich bei vielen Ausländern, die seit Jahren, 
Grundbuch notwendig ist (flach der Recht- manchmal schon in der zweiten oder dritten Ge­
sprechung des OGH geht das Recht mit dem neration, in Österreich leben. In diesem Verhalten 
Zeitpunkt über, in dem der Antra.g auf Einrver- kann der Wunsch gesehen werden, weiterhin -
'1eihung beim Grundbuchsgerücht ,einlangt, unter w·enigstens auf den wichtigsten Gebieten des Per­
d,er VoraussetZ!ung, daß d~e lEinverLeibung später sonen-, Familien- und Erbrechts - nach dem 
a'uchtatsäch1ich v;ällzogenwird; s. OGH Recht der StJaatsbürgerschaft beurteilt zu werden. 

18. 11: 1959 JBl. 1960, 295 = 5Z 32/151; Dazu kommt,daß die Staatsang,ehör~gkeit in 
22. 9. 1966 EvBl. 1967/72 = SZ 39/152). Die aller Regel leicht und r,asch festgestellt werden 
für eine Binrver.leibu11ig in das i.nländische Grun'd- ka11ln;1lIUr in: Krie:gs- u.nJd Nachkriegs:zeiten er­
buch erforderlichen U~kunden müs,sen dahe'r geben sich hier größere Schwierigkeiten. Die 
immer den hesoncLeren Vorschriften des öster- FeststelLuilig deS' Wohnsitzes ocLer des gewöhn.­
reichischen Rechtes gienü~n, auch wenn sie tim . lichen Aufent:haJ.ts hingegen is,t bei den heutigen 
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Wirtschafts- unld Sozialv,erhäLtni'ssen UnlU ,der 
damit verbundenen zuneihmenlden Mobi!lität der 
Menschen oft mit großen Unsicherheiten belastet. 

Da sich der W()lhn~Dtz oder der ,gewöhnliche 
Aufenthalt ,im Leben mancher Personen des 
öfteren ändert, würde eine MaßgebLichkeit dieser 
Anknüpfungsmomefilt,e i,n zaMreichen FäLlen zu 
wiederholtem Statutenwechsel fuhren, waos prak­
tische Schwierigkeiten bei der Rech:tsanwen'dung 
zur Folge haben könnte. Bei einem auf die Staats­
angehörigkeit ,abgestelhen Personalstatut haben 
es d'i'e Parteien überdies weit weruiger lei.cht ,in 
der Hand, dlie Frage des anzuwendend,en Rechtes 
in ihrem Sil11ll zu manipuLieren, als dies bei 'einer 
Bevorzugung des Wohnslitzes oder 'd'es' gewöhn­
Iichen Auf'enthalts mögLich wäre. In die'~em Zu­
sammenhang sei auch erwähnt, daß &ich der 
VII. Kongreß der Intern'ationalen Union des 
lateinischen Notariats' im Jahr 19,63 für die Be~,­
hehaltung des' Staatsangehörigkeiugrundlsatzes 
,ausgesprochen hat (s. RahelsZ 1964, 490). 

Schließlich darf auch nicht außer acht gelassen 
werden, .daß, würde Österreich zum W ohnsitz­
prinzip (bzw. der Anknüpfung an den gewöhn­
li,chen Auf.enthalt) Ü'bergehen, ein Gegens,atz ge­
'rade zu <denjenigen Staaten 'entst1inae, im V,er­
hä'ltnis zu denen der internationale Rechtsver­
kehr besonders stark r~. Mit Ausnahme der 
Schweiz haben die Nachlbarstaaten n~terreichs .in 
ihren KoUisionsl"echten den Staatsangehörig:kerts­
grundsatz meist in 'scharfer Ausprägung ,ange­
nommen. Dies gilt vor allem fürdiie Nachbar­
staaten im Osten und Süden. Auch die Verwei­
s't<ngsno~men des ,deutschen EGBGB gehen von 
der 5ta,atsangehörigkeit aus; zwar sind i,n der 
Bundesrepublik DeuuschlankJschonseit längerem 
Arbeiten zur Neugestaltung des Kollislions'rechts 
im Gang, der Zeitpunkt ihrer Verwirkl.ichung 
ist aber noch ungewiß. 

Gehört eine Person frei1ichelinem Staat an, der 
.in seilllern IPR vom Domizilgrundsatz (bzw. 
Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt) aUSigeht, so 
ist dies auf Grund der im § 5 festgelegten Maß­
geblichkeit der Rück- und Weiterv,erweisung auch 
für den östeueichischen: ~echtsbereich zu be­
achten. WO!hi1t also z. B. ein Däne - dessen 
Heimatstaat die' Han:dlun:gsfähigkeit nach dem 
Wohnsitz recht beUirteilt - in österreich, so ist 
steine Han:dlungsfähigkeit auch aus der Sicht des 
östeneichischen Rechtes na,ch den §§ 9 und 12 ~n 
Verbindung mit dem § 5 nach österrelchischem 
Recht zu beurteilen. 

t 

Der Staats,angehörilgkeitsgruncLsatz bedarf einer 
Ergänzung, wenn 'eine P,erson zwei oder mehl'ere 
StalatsaI1igehöfligkreiiten hat. Solche Fälle kommen 
öfter vor, die Gründe dafür können vers,chieden 
sein: etwa wenn ein Kil1ld mit seiner Ge!burt 
sowohl die Staatsangehärilgkeit seiner Eltern aJs 
auch ,die des Geburtsorts 'erwirbt, wenn ,ein 

JGnd von Eltern mit mehrf>acher StJaat5angehörig­
k,eit ,a;bsta,mmt, wenn eine FI1audurch Ehe­
schhleßung die Staatsangehörigk'eit des MalIDes 
erwirbt, ohne da,durch ihI1e bisheri.ge zu ver­
lieren USW. Der Entwurf ul1Jterscheidet hier zwei 
Fälle: 

Ist unter -,del1l m~hreren Staa;tsangehörigkeiten 
auch die österreichische, so geht diese vor 
(Abs. 1 zweiter Satz). Dies,e Bevorzugung der 
'eigenen Staats'angehörigkeit entspricht ,der in 
den meisten Staaten Ü!berwiegenid vertretenen 
Lösung (bezügl,ich der österreichischen Judikatur 
s. zJUletzt OGH 17. 12. 1976 EV'BI. 1977/141; 
rechtsV'ergleichend S'. Raa p e / S tu r m, IPR 6 

I 134). . 

Bezüglich der anderen Mehrstaater ~ aLso ,der 
Personen, bei ,denen ausschl1eßIich fremde Staa,ts­
a;ngehörigkeiten zusammentr,effen - iiber:nimmt 
der dritte Satz des Abs. 1 ,den Grunds'atz der so­
genannten "effektiven" Staatsangehöri,gkei,t; 
maßgebend ist <die Staatsangehöri,gkeit des 
Staates, zu der die Person die stärkste ß.eziehung 
hat. Feste Reg,eln, wie di·es im Einzelfall festzu­
steHen ist, können nicht auf gesteHt werden. Vielr­
mehr muß in 'jedem ,einz,elnen Palll den vatsäch­
lichen Lebensverhälltnissen Rechnung getragen 
weflden, um unter Berücks'ich~igung aller Ver­
knüpfunigen der Person mit jedem ihrer Heimat­
staaten Idie stärk-soe SraarsangehöI1ilgkeiit zu ermit­
teln. Es sinld dabei 'alle T'atsachen zu berücksicht~­
gen und g,eg,eneinanlder 'ab:l'JUwägen, die für die 
Lebens,,'erhältniiSse der Person von maßgebender 
Bedeutung sind, so vor aHem der W:ohn~itz oder 
gewöhnliche A'ufenthalt, der Zeitpunkt des Er­
werbes der -einzelnen Sta.ats,angehöri:gkoeiten, a;ber 
auch die wirtschaftlich,en Bindlungen die~er Per­
sonen, ihre Erziehung unlcL Sprache, ,diie Aus­
übung öffentlich-rechtlicher ß.efugnisse (Wahl­
recht) und Funktionen (Wehr1dienst) in einem 
der. mehreren Heimatstaaten usw. (vgI. OGH 
20. 6. 1974 SZ 47/79 und die Idort angeführte 
Litera.tur). 

Da der St<lJatslangehörigkeitsgrundsatz bei 
Staat,enlosen versagt, bestimmt ,der Abs. 2 als 
p.ers'onalstatut d<ieser Personen das Recht des 
Staates, in dem .der SoaatenloS'e s,einen gewöhn­
Ilichen Aufenithalt hat. Diese 'Lösung ·ist bereits 
durch .den § 17 der 4. DVOEheG vorgezeichnet, 
dessen Anwendunig sich in der Praxis bewährt 
hat. 

In ,dj'esem Zusammenh.ang ist ,damuf hinzu­
weisen, daß ,das Ministerkomitee des Europara.ts 
am 18. Jänner 1972 die Entschlließung (72) I zur 
Vereinheiulichufilg ,der ~ech:tsgJ."lUndbeg;I1iffe 
"Wolhn:.itz" und "Auf.enthalt" angenommen hat; 
ihre Regel Nr. 9 lautet: 

"Für die Erage, ob cin Aufenth<lJlt als gewöhn­
licher AufentihaltanZiusehen tst, &ind die Dauer 
unddlie Bestäl1!d1i,gkeit ,des Aufetttha:lts sow,ie 
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andere UmstäIllde persöMicher oder berufllicher 
Art zu !herücks:i:chtigen, ,die da,uerhafte Beziehun­
gen zwi~chen einer Person und! ,ihrem Aufent­
halt anzei.gen." 

In der Z. 56 der amtlichen Erläuterungen wird 
diese Regel ,ausfühdi<h begründet. Eine vom 
Bundle~ministerÜium für Justiz hergestellte über­
setzung der EntschLießung und ihrer Erläuterun>­
gen ist - mit einer Einle'itung von L 0 ewe in 
OJZ 1974, 144- veröffentlicht. Diese Entschlie­
ßung wind bei der AUSIlegung der Begriffe 
"Wohnsitz" und "g,ewöhnlich,er Aufenthalt" als 
maßgebende Richtsdmur dienen können. 

Um ,die Verwei-sungs:norm nicht zu sehr zu be­
lasten, 'ist von einer aUSldrücklichen Regelung des 
<in der P.r,aXiis seltenen F'alles, <daß ein Staatenloser 
keinen gewoon'lich,en Aufe·nthaJt hat, ahgesehen 
wor.den,. Sol'lten sich einmal tatsächi1ich solche 
Fälle engeben, so kann sich als stärkste Beziehung 
(§ 1 Ab!>. 1 )dJie Anknüpfung an den schlichten 
Aufenthailt anbieten. 

Daß im Abs. 2 auch Personen mi,t ungekl:ärter 
Staatsangehörigkeit hi.nsich:tlich Ides Persona~­
statuts den Staatenlosen gleichgesteHt werden, 
bedarf keiner näheren Begründung (vogI. auch dien 
§ 3 StbG 1965). ' 

Der Abs. 3 betrifft das Personalstatut der 
Fl:üchdiruge. Die in dieser Bestimmun'g bezogenen 
i'nternationa:len überei.rukommen s,ind derzeit ,dlie 
Genfer Kon<vention vom 28. Juli 1951, BGBd. 
Nr. 55/19'55, üher die Rechtsstel<lung der Flücht:.. 
liruge und :dJas Protokoll vom 31. Jänner 1967, 
BGBL Nr. 78/1974, über die Rechtsstellung der 
F'lüchtlinge. Daß hier, anldiers a'1s im Abs. 2, zu­
nächst an den W,ohnsitz UIl!d erst in zwei<ter 
Lini,e ,an den ,gewöhnJichen Aufenthalt ange­
knüpft wird, hat seinen Grund nicht in einer 
unterschiedE,chen rechtspolitischen Werturug, 
sOilidern 'ausschließlich ,im Art. 12 Albs. 1 der 
F1üchdingskonventi,on, wo als primäre. Anknüp­
fung eben d:er Wohnsitz festgelegt ist (und SUib­
sidiär an den "Aufenthah" angeknüpft wird). 
Di,es,er für O!iterreich als einen Mitgl'iedstaat des 
übereinkommens verbi,rudlichen Regelung mußte 
der Entwurf foLgen. Subsidiär wird im Abs. 3 
,an den "gewöhnlichen AuIeIl!t:halt" angeknüpft, 
wei~ ,dieser Rechtsbegriff dem im ,authentisch,en 
englischen und französischen Text des Art. 12 
Abs. 1 der Blüchulingskon<v,ention enthaltenen 
B,egriff "r,esideIJIce" bzw. "residence" wei,t mehr 
entspricht als dem inder Ideutschsprachigen 

. ühersetzung v,erwentd:eten Aus'druck "Aufent­
halt." 

Da [l,icht albzui>ehen ist, welche histori'schen 
Entwicklungen noch eintreten, dep.,en zufolge die 
BeziehuIlIgen einer Person zu ihrem Heim<1ltstaat 
aus Gründen albhrech'en, d.ie zwar nQcht der 
FlüchtliIllgskon<vent1onentspre:cheIJI, diesen' a;ber 
an Gew~cht gleichkommen, sind Zur Sicherheit 

auch diese Fäl'le ausdrücklich in den: Anwendungs­
bereidl des Abs,. 3 einbezogen worden. 

Der ,recht~p()1itische Sinn, !bei FWüchclingen stMit 
an Idite Sta<1lts.anigehörigkeit an den W:ohnsitz bzw. 
den gewöhnLichen A,uf,entihalt wuknüpfen,ginge 
verloren, wenn eine allfällige Weiterverweisung 
(§ 5) Ides Wohnsitz rechts auf das Recht des 
Hieimat~taa:tes !beachtet werden müßte. Im 
letzten Halbsatz des Abs. 3 wird eine ,solche Ver­
weisung ,daher aus'drückl,ich .fürunbeachtlich 
erklärt {vg!. Sc h w im a n n, JSl. 1978, 8 f.). 
Hier J,iegt a:1~0 eine AUSifi3Jhme V'Om allgemeinen 
GI1uruds3Jtz der Beachtlichkeit von Rück- und 
We~terv,el,weislUng (§ 5) vor. 

Zum § 10 

Bei der FestJlegungdes Personalsta<outs einer 
jur.istischen Penon f,olgt der Entwurf der .in 
österreich - wie ,in den meisten kontinent;lil­
europäUschen Rechtsor.dnungen - her.rschenlden 
Slüt!z,uheonie~v.gl. daz.u ausfUhI11ich D ° r alt, 
JB!. 1969, 181, 186 mit weiteren Nachwei~en; 
S ch w in.cl, Handbuch, 133 und 137). Es wird 
das Recht des Sta<1ltes ,f,ür maßgdbend erklärt, 
in -dem di,e juristische Person ,den tatsächlichen 
Sioz ,mrer Ha'Ulptverwaltung Jut. Bine im Kol-
1iSliJonsrecht ;des Sitzstaates begründete Weiter­
verweisung a<uf Idas RJechlt cines and~ren Staates 
ist aUel1dings nach der allgemeinen Regel des 
§ 5 zu beach,ten. 

Nachdem Recht ,des Sitlzstaates bestimmt sich 
a'lso ,z. S. die Frag~ der Entstehung und des 
Untergangs einer jUI1istisch,en P,erson, ihre Ver­
fasSIUng und Organis,atJi'on, ,i:hre iF;;uhigkeit, Träger 
von Rechten un:d Pflichten ·zu sein (vg!. § 12), 
U9W. ' 

Der vonliegende Entwurf fo:lgtsomit nicht 
der - hau'Pts,äch,lichin,den ang:elsächsischen 
Ländern v,et1breiteten - Grün'dungstlheoI'lie,die 
an diejenige Rech,tS'oI'ldiliung aIllknüpft, nach der 
die jUI1istische Personertichtet wOI1denrst. Wollte 
man sich dies·er 'J1heorie ,anschließen, so müßten 
wohl zahlreiche und teilweise 'sehr ~ns einzelne 
gehende Einschränkuiligen vorgesehen werden, 
UIffi die Gefa:hr von GesetzesUimgehung,en und 
unlauteren Manipula<tLonen auszuschließen od,er 
doch wenigstens rwei,tgehend 2'JU mir~dern. 

Nicht Ülber,nommell wir.d ,auch die sogenannte 
K!on'troHuheorie, ,die ,für eine juristi'sch,e Person 
das Heimatrecht derjenigen n:atürlichen Personen 
für maßgelbend erk!läl1t, ,di,e d,ie jurisJOische P.er­
son taltsäch:lcich beherrschen. iDiese AuHas~uIllg 
mag für fremdenrechtliche Vorschriften ein sach­
gerecht'er Maßstab sIein, fÜlr .das KolLis,ionsrecht 
dagegen ist sie kalUIm geeignet. 

.Für idie Sitzrheorie .spricht Idemgegenüber, daß 
es s,ich hier 'um den Staat hailidelt, der durch \ 
,den Bestand der juristisChen Person am meisten 
bet1'loffen 'ist. Seine W~I1tschaf,t hängt innig mit 
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der LEnuwi&lu.ug der 31m seinem Gebiet tänigen 
jul'liscischen Personen zusammen. Das moderne 
GeseIlrschaftsrecht., besonders das Recht der 
Ka,pita:I.gesd~sdJa,ften, enthii.lt Idaher in zunehmen­
,dem Maß Vorschciften zur Durchsetzung.ganz 
besnimmter wirtsch:Iftlicher Ordnungwoutellun­
gen. Schließltichentspl1icht es auch :dem Gesichts­
punkt der Wettibewel'bsgleichheit, aUe juristischen 
Personen mit dem Sitz der HauptV'erwaltung 
im se~ben Staat auch demsdben R;echt ZJU unter­
stellen. 

Aus densdben Gründen, die z;ur Ablehnung 
rder GI'Ün:dungSJoheol1ie fülhren, wird :!lUch nicht 
an ,den 'statJutarischen Sitz angeknüpft, sondenl an 
den tatsächlichen Sitz d.er HaUiptV'erwaloung, also 
an den 01"t, an' dem ,die Zennnli1verwaltung tat­
sächlich geführt wird (auch .dies im Sinn der 
überwiegenden neueren ös,oerreichischen Lehre; 
vgl. dazu K ast ne r, ölZ 1956, 485; .cl e r­
sei h e, v'e11handllung,en ,des 2.österreichischen 
Jurisrtentags 1/5 [1964] 40; Kö h I e r, IPR8, 40; 
D 0 r'a I t a.a.O. 188; ebenso wie Ider vorliegende 
Gesetzesentwunf auch § 8 .Abs. 2 ,des S eh w,i n d­
Bntwurls). 

Es ist zweckmäßig, rder Regel des §, 10 auch 
die sonstigen Personen- ,und Vel"mögensveI1bin­
dungen, ,die Träger V'on Rechten' und pflichten 
sein können, zu unterS1teUen - also ,etwa rdie 
PersonenrgeseIlschafoen des österl1eichischen Han­
delsrechts ,oder den ö&terreichischen ruhenden 
Nachhß -, überdies auch ,des:halb, weil solcher­
al1t Qual.ifikationsschwi'erigkeiten vermieden 
werden, wenn Rechtsordnungen ,im Sp~el sind, 
die .die Einrichtung ,der jlUristischen Person in 
.der dem österneichischen Recht vertrautlen Form 
nicht kennen. Zudem wird es Idadurch entbehr­
lich, Idie Ana'Iogie bemühen zu müssen, wenn 
es um Gehilde geht, denen ,der Sitzstaat zwar 
nicht vOIUe Rechtspersänlichkeit einräumt, aber 
doch zumindest uie Fähigkeit, Träger von ein­
zelnen Rechten und pflichten ,z,u sein. 

(§ ,19 Ibzw. § 44 Ahs. 3), im ,internaüonalen 
Schu1drecht 0mit Ausnahme des AJ:ibeitsvertrags­
rechts) list a-uch rdie schLüssige Rechts,wahl be­
achtlich. Da ,es .!lich hier somit rum ein An­
knüpfungsmoment :ha,ndelrt, das gLeich mehrere 
Rechtsgehiete :umspannt, list es zweckmäßig, jn 
den allgemetinen Besnimmungen 'einig,e Grund­
siitze Je~~ulegen, die im ZusaJmmenihang mit der 
Rechtswahl 7JU Ibeachten Slin'd. . 

Zunächst ist .[restzuhaJten, ·daß es sich bei der 
V'on den erwäJhnnen Verwcisungslllormen für zu­
lässig erklärten Rechtswahl im $jnn der hewte 
allgemein herrschenden Lelhr,e um ,die sogenannne 
koIlisi!Onsrechdiche Parteiauuol1Jom~e ,handelt: sie 
wirkt nicht nur für den Ber,eich der dispositiven 
BestJimmungen des krah ohjekciver Anknüpfung 
(d.h. bei Fehlen einer Rechtswahl) zur An­
wendung her,u:fenen Rechtes, so,nJdern es können 
a>uch rd:iezwingenden 'BeSJümmullJglendieses sonst 
maßgebenden Rechtes durch ,das von den Par­
rteien gewähke Recht ersetzt werden (vgl. dazu 
die Beg.ründung zum § 9 des S eh w i n d-Ent­
wurfs, ZfR V 1971, 206; V,is ehe i: in Gut z-' 
w:iII er, Schweizerisches Privatl"echt I [1966] 
666; DöI.I.e, IPR, 113; v. HoHmann, 
RaJbeIsZ 1974, 396; Neu ha u s, Gl'Undbegriffe2, 

259; K ,e gell, IPR 4, 290).' Nur ,in einzelnen 
Fällen ist inruesem Gesetzesentwurf ,aus beson­
deren 'recht~powitischen Grunden ausdrücklich an­
geordnet worden, ,daß die 'zwingenden B,estim­
mungen der dbjeiktiv hel"ufenen Rechtsordnung 
durch ,eine Rechtswah:l nicht beruhrt werden 
dürtfen (so § 41 A:bs. 2, § 42AJbs. 2 und § 44 
Albs. 3; darauf wrir.d ,in ,den ,Erläwterungen zu 
'diesen Bestimmungen nähler ,eingegangen) . 

Ob rund in welchem Ausmaß die koU,is,ions­
rechtliche Pal"teiautonomie zulässig .ist,ergiht 
Slich ausschließlich aus ,dem in!ländischen inter­
na:60nalen Privatrecht, also aus den schon oben 
erwilhmen Verweisungsnol'ffien (§§ 19,35 Ahs. 1, 
§ 41 Aibs. 2, § 42 Abs. 2 und § 44 Abs. 3) 
in Verbindung mit dem vorliegenden § 11. Un­
maßgeblich ist, ob auch das bei Fehlen einer 
Rechtswahl zur Anw:endung :berufene Recht (v gl. 
z. :B. bezüglich der SchuLdverträge die §§ 36 ff.) 
die Rechtswahl zuläßt; ,ebensowenig kommt ,es 
darauf an, oib die gewählte R;echtsol"dl1JUng die 
k01LisionsrechtilichePal1t,eiauuonomie zmläßt (v gl. 
u. a. Sc h w i n .cl, Handbuch, 290). 

Da's Bekenntnis zur Sitztheorie soll freilich 
nicht ausschließen, daß, wenn besondere Um­
stände es !Zweckmäßig erscheinen riassen, zwischren­
sraatlliche V,ereinbaru-ngen geschlossen werden, die 
andere Anlmüpf!Ungstatsachen arls Iden Sitz der 
HaUiptverwaluung vorsehen (die ·derzeit ,im Ver­
häknis z.wischen österreich und ein:igen Staaten 
ibesneihenden zwischenstaa'tl.ich,en VereinJbarungen 
auf diesem GebLet sind allerdings ebel1ifaJls weit­
gehend von der Stiitztheorie geprägt). 

Wegen ider erwäihnten he&onderen .Eigenschaft 
der kolLis1onsrechtLichen Pal1teiautonQmtie, daß das 
gekül1te Recht auch an die Stene der zwingenden 

Zum § 11 Bestimmungen rder sonst maßgebenden' Rechts­
In den v'erweisungsnormen betreffend das ehe- ordnung tritt, w,il1d immer wieder die Frage 

liehe Güterrecht und das Schuldremt wird es g,esnellt, wo die Grenze ,gezogen werden soH, um 
den P,al1teien freigestellt, ,das,anmuwendende' 'einerseits mißbräuchLiche Gesetzesumgehungen 
RJecht selibst zu :best~mmen (§ 19 bzw. § 35 Ihin tanzuhau ten und um anderersetts die Wahl­
Abs. 1). Im Ehegüterrecht und im Arbeitsver- frerheit der Pal10eien nicht ungebührlich zu be­
tragsrech:t muß ,eine solche Rechtswahl, um schränken. Von einem Teil der Lehre und in 
wirksam rzu sein, 31usdrückllich etiklärt werden manchen kod'ifiziel1ten KoHisionsrechten (wie z. 
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B. ,im Art. 25 § 1 ,des polntschen IPR-Gesetzes) drückliche Rechnswahl in Betracht). Dagegen ist 
wird zu dies,em Zweck 'V1er1an~t, ;daß zwisch,en der eine in ,einemt,lnhängigen Verfahren 'hloß schlüss,ig 
gewählten Rechtsordnung und ,dem kollisions- getroff.ene Rechtswa:hl unbeachüich (Abs. 2). 
1"echtl.ich zeu tbeurteillenden Sachverilialt ein Zu- Wollen di'e P,a:rteien t,luch 'TI!ochim Verfahren 
sammenhang hestehen muß. Lm ,"orliegenden von der kol1isionsrechtl~chen Pa,rte,;,aeutonomie 
E,ntwunf wird diese Einschränkung bewußt nicht Gebrauch ma,chen, ~Ö müss,en sie dies, und zwar 
gemacht (ebenso § 9 des IS c h w i n ,d-Entwurfs, bis zum Schluß der Verhandlung in der Tat­
§ 34 des Ho y er-Entwurfs und Art. 2 des sacheninstanz, ,durch überein,stimmendeausdrück­
EG-Vorentwurfs eines Übereinkommens über liche Erklärung tun . 
. das auf vertragEcheund ::mßerventragliche Für die weitgehende Zulässigkeit nachträg­
Schuldverlh:ilnnisse anwendbar,e Recht). Es kann licher R'echts,wahl sprechen besonders folgende 
nämlich vonkommen, daß den Panteien daran Gründe: Im ,internaüonalen Schul:drecht sind die 
gelegen .ist, eine dritte, für i;hre Beziehungen Fälile einer nachträglichen Rechtsw.lrhl nicht selten. 
sozusagen neutrale Rech,tsordnung alls maßgebend Es ,kommt vür, daß die Pal1teien zunächst nur 
zu Ibezeichnen; euwadas ös:t,erreichische Recht den schul-dr,echtlichen Ver:trag schLießen und 
be'i der Lief.erung aus ,der Schweiz nach - lugo- später, wenn ,ihnen Zw.eifel gekommen sind, in 
slawien {meis,t .aeuch ,im Zusalmmenhang mit ,der einem Nachtrag das anzuwendende Recht fest­
Vereinharung der Zuständigkeit eines öst,err:eichi- legen. Oft WloHen sie auch nachträgIich einen Ge­
schen Gerichtes' oder eines ,in österreich tag,en- ,richtsstand v,ereinbaren und es kann ,ihnen da­
den Schiedsger,ichts). Manchmal handelt es sich ran .gelegJen sein, .gleichzeitig zu Ibestimmen, daß 
auch um das Recht ,eines Staates, ,das ;für den das Ge6cht nach dem Sachrecht seiner eigenen 
Gegenstand ,des von ,den Paroeien g,eschloss,enen lex ,fori zu ·entscheiden h;]be. In manchen Fällen 

'Vertrages besonders genaue R,egelnausgebildet w,ieder wird schon V'OIm Wesen des Sachv,erhalts 
h;1t ,und das tdie Pa'titeiendeshalh ihrer Ver- her die Rechtslwahl regeLmäßig eine nachträgIich,e 
tragsbeziehung .2'JlLg.runde leg,en wollen (vgl. sein: so in der Regel ,im ,international1cn Delikts­
Garn ~ ,I I s c :he g, AcP 1958-59, 312; Ne tU- recht, wo. die objektiv zur An'Wlendung berufene 
hau 5, Gtiundlbeg,riffe2, 258 f.). Nicht aufgenom- Rcchts.ordnung bereits mi,t Ider Verursachung 
men Wlurde .auch die z. B. ]m Art. 51 des des Scha·dens .festliegt, die PaI1teien später aJber 
Sc h n i t ze r~En:twurfs enthaltene Formel, nach aus Ibcst~mmten Gl'ünden ,düe Anwendung eines 
.der ,die ko'llislionsl1echt1ich,e Rechts,wahl nur in- ander,en Rech,tes bevoI'zrugen. 
soweit zugeJ.assenwiIid, als sie "keinen Rechts- Okma,Js wird de,n Partei'en die Zweckmäß:ig-
mißbrauch :da'rs,teIlt". Diese Einschränkung sche,int keiteiner Rechtsw;1hl ,erst Lm Prozcß bewußt, 
zu unJbestimmt, um der Praxis als verläßliche 

so etwa, wenn sich alhzeichnet, daß die EI'mitt- ' 
R,ich:tschnur zru dienen, Sie könnte auch geeig-

Jung des auf Gmnd objektiver Anknüpfung 
net s,ein, ängstliche Zweifel dort zu wecken, 

berufenen fremden Rechtes zu einer Verzöge­
wo solche - bedenkt man, daß Fä.He einer "un-

r,ung des Verhhrens führen würde; in manchen 
gehör,igen" lI.Jechtswahl bi~her ,kaum bekannt-

d 
'cl . kl'ch . h PI " dies·er FäHe kann ,den Parteien daran gdegen 

geWOI1 en 'sm' - WIr '1 lllC t am a·tz waren , d h ' b d I f' . 
( I 

. d' Z __ IL h S h ' se:n, . urc Vel1C11nJ arung . er ex om eme 
vg, 111 • lesern usa,m,mellillang aJuc c w 1- ch h 'd . d S ch 'ch 

J'Bl 1078 9 ,f ) \ ras ere E11Jtsc e:1 ung In er a e zu errel en. m a,n n, . / , .. 

Wenn die Pal1teien alUsdrückl,ich 'Oder schlüssig 
ein ibest,i'IYJmrcs Recht .a:ls anwendbar bezeichnen, 
werden sie damit iin aller Regel die Sachnormen 
diese, Rechtes meinen und nicht auch dessen 
Ko.Ui.s,ionsnormen (die aLlenfalls zu einer ande­
l'en Rechtsordnung führen). Häuten sie .die durch 
die Verweisungsnormen der gewähl:ten Rechts­
ordnung :bestimmte NO'I1mengruppe wählen wol­
len, so hätten &ie das wohlregelmäß'ig unmittel­
bar getan und 11licht, auf Umwegen. Deshalb 
ist es zw.eckmäßig, im Abs. 1 die (w~derlt1gliche) 
V,enmutung aufzuswllen, daß diie Rechtswahl 
nicht auchdi,e Verweisungsnormen ,der gewä.hl­
ten Rechtsordnung umfaßt. 

DiJe Abs. 2 und 3 'betreffen die nachträgliche 
RechltswaJhI. iBis zur Einleitung eines Verhhrens 
kann ~ie wir.ksamerweise sowoh'I ausdrücklich 
als aJuch schlüsslig getroffen werden (im Ehegüter­
recht und im Arheitsvertragsrecht kommt aller­
dinß'S gemäß §§ 19 bzw. 44 1\!bs. 3 nm dile aus-

Die Bejahung der nachträglichen Rechtswahl 
folgt somit aJus ,der über.legcung, ·daß, wenn 
nun schun einmal den Parteien aus guten 
Gründen die Freiheit ,gelassen Wll1rd, in bestimm­
ten Redltsbereid1!en da's anz'Ulwendende Recht 
selbst zu 'bestimmen, esdinn keinen Unterschied 
macht, ob sie davon sogleich GebraJuch machen 
ader erst späner. Die nachträ.gliche Wahl ist nicht 
minder gerechtfertigt als Idie anfängliche, denn 
d:,c N'ot,wendigke,it, das an:z:uwendende Recht zu 
he9tiJmmen, kann s;ich für -die Parteien, wi,e auf­
gJeJzeigt, 1m Zeitpunkt der Vertragschließung 
ebensogut er,geben wie nach:her (in diesem 
Sinn auch Art. 3 .des EG-Vorentwurfs eines 
Überei!1kom'mens ,Ülber das .auf vertragliche und 
;1ußervertragEche Schuldverhäl,tnisseanwendbare 
Recht; s, auch Garn i I Is c he g, AcP 1958-59, 
312; Neu iha u s, Grundbegr,iffe2, 262; K e gel, 
IPR4, 291), Die Parteien können aho nachträglich . 
,e!1tw-edererstmals eine andere Rechtsordnung zur 
Anwendung berufen, als die auf Grund der ob-
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jektiven Anknüpfung maßgebend wäre, sie 
können aber auch eine ursprüngLiche Rechtswahl 
wieder rückgängig machen und es da/bei im Er­
gebnis bei 'derO:bjek<tiven Anknüpfung belassen, 
und sch:ließl,ich können sie auch amtelle des ur­
sprünglich gewählten Rechtes spät,erein anderes 
vereinbaren. 

Die Regelung, daß eine ,im a'nlhängigen Ver­
fahren getl10ffene Rechtswahl nur wirksam 'ist, 
wenn. sliea.usdrücklich getI'Offen wil'd, ist aus 
Gründen der Rechtssichemeit angezeigt. Würde 
man ,im P1'Ozeß a,uch die schlüs",ige Rechtswahl 
zulassen, so wäre es z. B. zweifelhaft, ob eine 
vom ProzeßgJegner nicht gerügte Bezugnahme des 
Klägers a!uf ein von oderdbjek,tiven Anknüpfung 
abweichenides anderes Recht hereits als schlüssiges 
Einv'er:ständnis der Parteien bezüglich der Anwen­
-dung dieses Rechtesa!ufzufassen ,ist. 

Es würde bereits aus aHgemeinen Grundsätzen 
folgen, daß :in aUen ,di,esen Fällen ',einer nach­
trägLichen Rechtswahl die Rechtsstellung Dritter 
nicht beeinträchti,gt werden kann (etwa die des 
Haftpflichtversicherers bei einer Rechtswrahl zwi­
schen dem Gesch~digten u11'ddem Haftpflichtigen; 
s. R la a pein B 0 eh m e ,r - F S 1954, 111; 
GamiUscheg, AcP 1958-59, 313; 
W. L 0 r le n z, Rabel~Z 1968, 179; N ,e u hau s, 
Grundbegriffe2, 262). Um in dieser Hinsicht je­
doch keine Zweifel aufkommen zu lassen, 'emp­
fiehlt sich eine ausdrückliche Klarstellung im 
Gesetz (Abs. 3; s. dazu auch Sc h w ,i man n, 
JBI. 1978, 10). . 

iOer Volhtändigkeit halber sei noch erwähnt, 
daß ai·e Anwendung des von ,den Parteien ge­
wähhen fremden Rechtes gen::nl'~O seine Schranke 
am 'inländischen ordre public findet (§ 6) Wle 
jedes andere von einer V,erweisungsnorm für 
maßgebend erkilär,te Recht. 

Zum § 12 

Die vorlliegende Verweisungs'norm, die - soo 
w,ie bere'its das :gdtende österr,eichische KoUis::.ons­
recht - für die Rechts- uriddie Handlungs­
fähigkeit das Persona;lstatut für maßgebend 
erklärt, betr,ifft sowohl die natürlichen als auch 
die juristi'schen Personen (einschließlich der diesen 
gleichZUIhaltenden Gebilde; s. dazu § 10). 

KoUisionsrechtlich,e Fragen, die die Rechlts­
f~higkeit !betreffen, spiden bei den ,natürlichen 
P.ersonen :in der Praxis ,eine geringere Rülle als 
bei juristischen Personen (s. dazu ,die Erl~uterun­
gen zum § 10), denn die Rechts'ordnungen aller 
Kukurstaaten gewähren grundsätzlich allen Men­
schen di,c Rech,tsfähigkcit, also die Fäh.igkeit, P.er­
sonen im Rechtssinn und ,damit Träger vün 
Rechten und Pflichten zu ,sein. AHel'dings wird 
zuweilen die Frage .des .ß.eginnes ,der Rechtsper­
sönlichkeiteines Menschen v,erschieden ,gelöst; so 
wird z. B. ,im französ,ischen ~echlt als Voraus-

setz'ung der R,echtsfähigkeit nicht nur die voll­
end,ete Geburt, sündern amch die Lebensfähig­
keit verlangt. Sülche Fälle können etw.a im Zu­
sammenhang mit einer Erlbtolge kolli!>ionsrecht­
liche Bedeutung erlangen. üb die das Ende ,der 
Rech:tsfa!hi~krut eines Menschen betreffenden 50-

genannnen Kümmor.ientenpräsumt1ünen ebenLl'Us 
nach der vürLiegenden Verweisungmopm zu be­
urteil.en Siin1d oder - wegen der Einordnung 
der einschlägJigen österreiclüschen Bestimmung 
im Todeserklärungsrecht (§ 11 ToOdeserklärungs­
gesetz 1950) - nach der die Todeserklärung 
betreffenden Verwoisungsnol1m (§ 14), kann da­
hinstehen, weil beide VerweisungsnoOrmen 
gleichermaßen 'das Persona-lstatut zur Anwendung 
beruf'en. 

Die in der Lehre nicht ,ein:heidich beantwor­
tete Frage, ob die für die Hanrdlungsfähigkeit 
maßgebende Ve'rweisungsnol'm auch den Bestand 
und den Umfa.ng der gesetzlichen Vertretungs­
befugnis ,der Eltern minderjähriger Kinder be­
trifft oder ob dafür nicht died,as Rech,tsverhältnis 
zwischen EIt,ern und Kindern betreff'ende Ver­
weisungsnormg,tlt, kann hier dahinstehen, weil 
das entworfene Bundesgesenz, abweichend vom 
gdtenden Recht, auch für die Rechtsbeziehungen 
zwischen Eltern und Kind (wie übel'dies auch 
für die VoOrmundschaft) grundsätz:lich das P,er­
sOrialstauut des Kindes für maßgebend erklärt 
(vg1. §§ 24, 25 Aibs. 2 unld § 27 Aibs. 1). 

Die aus ,einer Entmündigung sich ergebende 
Beschränkung der Handlungslfä:higkeit .ist eine 
unmitteLba;re Wirkung der Entmündigung und 
daher'nach der ,dafür maßgebenden Verweisungs­
norm ,des § 15 zu beul'teilen (der in seinem 
zweiten Hatbsatz eine Ausnaihme voOn der Maß­
gelblichkeit des Personalstauuts vorsieht). Für 
die Ehemünd~gkeit wieder gilt ,der die Voraus­
setzungen der Eheschließung betreffende § 17 
(was allerdings auf dasse:1he hinamläuft, weil 
a,uch diese Verw,eisungsnonm alUf das Personal­
statutabstellt). 

Stellt sich die Fr.age Ider Hand1ungsfähigkeit 
im Zusammenhang mit ,einem sch·uldrochtlichen 
oder e!hegütlerr.echtlichen Vertrag, so. ,g,eht der § 12 
dem sogenannten Wirkungsstatut v,or (der 
Rechtsül'dnung aho, die l!uf Grund der §§ 35 ff. 
bzw. des § 1'9 für den Vertrag selbst maß­
gebend ist). Wenn frei1.ich ,das Kollisionsrecht der 
vom § 12 zur Anwendung berufenen fremden 
Rechtsondnung diese Frage a1llders 'löst und etwa 
das für den Vertrag maßgebende Recht auch 
uber ,die Ha,ndlungsf~higkelit der Vertragspar­
tleien ,entscheßden läßt (wie z. ,B. ~m angelsächsi­
schen Rechtskreis), so ,ist ai·es a,uch aus der 
Sicht der österreichischen lex fori ZIU beachten. 
Dies ,kann genauso ZIU einer Rück- oder Weiter­
verw,eisung führen (§ 5), als wenn das Heimat­
recht der .betreffenden Person ,etwa auf das 
Recht d,es W ohnsitzstaa:tes verwiese. 
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Die auf ~nternationale Verei,nbarung:en zurück­
gehenden beronderen Verwei:srungs'I1JOrmen be­
treffend ,die Fähigkeit zur Eingehung v.on Wech­
sel- 'und Schleckver!b.indlichkeiten (Art. 91 des 
Wechselgesetzes 1955 bzw. Art. 60 des Scheck­
gesetzes 1955) werden nach § 52 des Entw,urfes 
durch .den vmliegenden § 12 nicht berührt. 

,Es unierlie,gt keinem Zweifel, daß tin den 
Anwendungs!bereich des § 12 auch dllie Frage der 
VO'lljährigkeit fällt. Aus denim § 7 festgeleg­
ten Grundsätzen über die Wirkungen eines Sta­
tutenwechsels ergibt s,ich, daß,so1ange e~ne Per­
son noch nicht volljährig ,ist, es auf ihr jewei­
lig,es Personalstatm ankommt, ah wann die VQll~ 
jährigkJe~t eintritt. Erwinbt aho z. B. ein 
14jähriger Ausländer ,die öster11eichische Staats­
bürgerscha,f.t und behälter Idiese bei, so wird 
er mit 19 J alhren volljährig, auch wenn sein vor­
heriges Heimatrecht den E~ntritt der Volljährig­
keit für einen früheren oder späteren Zeitpunkt 
v.orsehensollte. Wird ein 20jähr,iger Ausländer 
öSlterr,eichischer Staatsbürger, so erlangt er mit 
dem Zeitpunkt der Einibürg.erung für den öster­
reichischen Rechtsbereich die Volljährigkeit, auch 
wenn er n:ach ,dem ,früher,en Heimatrecht erst 
mit 21 Jahren vQHjäJhrig würde. Ist nach diesen 
Grundsätzen eine Person nun aJber einmal VQll­
jähflig gew.orden, sO' ist für sie ,der Zustand ver­
mindert,er Handlungsfähigkei,t endgüLtig vO'rbei, 
sO' daß ein späterer Statutenwechsel nicht mehr 
inder Lage list, ,die einmal erworbene vQlle 
HancUungsfähigkeit zu mindern (etwa wenn ein 
20jäJhriger österreicher die Staatsangehörigkeit 
eines Landes erwirbt, nach ,dessen Recht die Voll­
j,ährigkeit .erst mit 21 J alhrenei11ltr,itt, oder wenn 
ein 18jähriger - wnd damit bereits vülljähri­
ger - JugO'slawe östeneichischer Staatsbürger 
wird). Es handelt sich h~er um den aken und 
auch in österreich allg.emeinanerkannten Rechts­
SaJtz "semel maiO'r semper maiO'r" (vgI. u. a. 
Walker, IPR5, 128; Köhler, IPR3, 41; 
M ä n h a r ,d t, Das internatiO'nale Persünen. und 
Familienrecht O'StJerreichs, 31; S c h w i n.cl, Hand­
buch, 120), der wegen des allgemeinen Grund­
satzes ,des § 7 im § 12 nicht noch besO'nders 
verankert werden mußte. 

Nicht aufgenO'mmen wurde eine dem Art. 7 
A,bs. 3 EGBGB entsprechende Bestimmung, 
wonach ein nach seinem Personalstatut geschäfts­
unfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger 
Aus;länder für im Inland geschlO'ssene Rechts­
geschäfte als .geschäftsfähig gilt, wenn er nach 
inländischen Gesetzen geschäftsfähig wäre. Dieses 
Problem hat Ln österreich bisher keine praktische 
Bedeutung erlangt. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland sind Anwendungsfälle der erwähn­
ten Bestimmung nicht bekannt gewO'rden; der 
Deutsche Rat für internatiO'nales Privatrecht hat 
denn auch vorgeschlagen; die Bestimmung ersatz-
10's zu streichen. 

Zum § 13 

Der Name eines Menschen ist so eng mit dessen 
Persönlichkeit verbunden, daß es sachgerecht ist, 
ihn immer dem Personailstatut des Namens­
trägers zu untersteHen (Abs. 1). Dies,es Rcecht 
Süll alsO' nicht nur idail'Über bestjimmen, welchen 
Namen jemand auf Grund seiner Geburt zu 
führen hat, sondern ,auch, ob eine Person im: 
Zusammenhang m]t bestimmten familienr,echt-. 
lichen Vorgängen, wie etwa ,der Eheschließung, 
:der Scheidung, der Annahme ,3:n Kindesstatt usw. 
ihren bisherigen Namen verliert und einen neuen 
Namen erwirbt. 

Eine ,andere Meinung geht dahin, auf di~ 
Abj,eLtung ,des Namens aus f3:milienrechtlichen 
Tatibeständen nicht das Persona:lstatut des 
Namensträgers anzuwenden, sündern die jewei­
lüge Verweisungsnorm, die den familienrecht­
lichen Tatbestand selbst beherrscht. SO' wird ,etwa 
der 'Name, den eine Frau nach ihrer V,erehe­
lichung '~u führen h<l!t, von einem Teil der Lehre 
nach dem für :die persönlichen Ehewirkungen 
maßgebenden Recht beurteilt. Daß der vorlie­
genlde Entwurf diese Auffassung nicht über­
nimmt, sO'll durch den letzten Halbsatz ("auf 
welchem Grund auch immer der Namenserwerb 
beruht") klargestJellt werden. 

Für diese Lösung, die sich ·aUlf .eine län~er zu­
rückrfliche~de österreich,ische Recht·stradition 
stützen kann (Wal k er, IPR·, 113; Ehr e n,­
z w e i g, 'System2 I/I, 107; B oll 'a, Grundriß 
des österreichischen IPR, 37; Wa I k e r - V e r­
dll"O'ß-Satter in Klang2 II1, 231) und aum 
dem ~~ 10 des S eh w i. n d-El1!twurfs lentlSprumt 
(vgI. a,uch Sc h w i n d, Handbuch, 124), sprechen 
sowohl theüretische als atUch pr:aktische über­
legungen. Daß mit ihr der Natur des Namens 
'als eines P,ersönlichkeitsrechts des Menschen be­
sO'nders Rechnung getragen wird, ist schon ein­
gangs gesagt worden. Gleichz'eitig wird dadurm 
ein Gleich:lauf vO'n privatrechtlichem und öffent­
lich-Il"echtlichem Namensrecht (das ,nach unbe­
strittener Auffassung ebenfalls dem Pers.onalsta­
tut untersteht; vgI. ChLanda, öJZ 1951, 261, 
Bräutigam, tJStA 1973, 104) äreicht, wü­
durch unliebsame Qualifika.tions- und Abgren­
zungsschwieri,gkeiten vermieden werden. Aber 
auch die sonstigen praktischen Vorteile dieser 
Lösung~O'llen nicht unterschätzt werden. Die 
Arbeit der inländi,schen Standesbeamten wird er- . 
leichtert, wenn sie Ausländer in die inländischen 
PersO'nenstandsurkunden im Regelfallunterdem­
selben Namen eintrage~ können, der sich aus den 
vO'n ,den Heimatbehörden dieser Per,sünen ausge­
stellten P,ersonaLurkunden (z. B.den Reisepässen) 
el"gibt., .als wenn sie - ühne Rücksicht auf die in 
diesen Urkunden aufscheinenden Namen und oft 
zum Nachteil der Betrüffenen - eigene W~ge 
gehen müßten. Auch für ,die Aus'stellung von 
Pässen ,wenden sich ,dadurch Erleichterungen er-
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geben. Oft .iSlt ,die AusstelLung oder Verlängerung 
eines Rei:sepass.es, für eine .mit einem Ausländer 
v.erheiratete österre.icherin besonders dringend. 
Wenn lilIUn der Name, auf den der Paß zu lauten 
hat, nicht nach dem Perso.nalstatut ,der Frau be­
urteilt wel'lden dan, sondern die Paß behörden 
vorerstdaran gehen müßten, das nach dem Ehe­
wirkungs statut (§ 18)maß,gebende .fremde Recht 
zu erkunden, wäl'ledies - ganz abgesehen von 
praktischen Schwierigkeiten - für die Beteiligten 
zumeist mit unz'umutbaren Verzögerungen ver­
bunden. 

Nach ,den Grundsätzen des § 5 ist die Verwei­
sung auf das Personalstatut des Namensträgers 
eine Gesamtverweisung, eine RüGk:- oder Weiter­
verweisung ist also. zu beachten. Wenn so.mit z. B. 
das Heimatrecht einer ausländFschen Ehefrau die 
Fmge des Ehenamens nicht, wie der entworfene 
§ 13,ihrem Perso.nalstatut unterstellt, sondern 
einer anderen Rechtsordnung (et.wa ·dem Recht 
des Wo.hnsitzsta'ates o.derdem für die Ehewirkun­
gen maßgebenden Recht), so.. ist. dies auch aus 
österl'1eichischer Sicht zu berück!sichtigen. 

Indem im § 13 schlicht vom "Namen" einer 
Perso.n· gesproch,en wil'1d, so sind darunter alle 
Namensbestandteile gemeint, die z,ur Kennzeich­
nung einer Perso.n dienen. Diese .abgekürzte Be­
zeichnung ist notwendig, weil auch auf Rechts­
ordnungenBedacht genommen werden muß, ,d,i'e 
nicht nur einen oder mehrere Vo.rnamen und 
einen Hamiliennamen kennen, sündern auch Na­
men, die .entweder weniger enthalten oder aus 
mehreren Besta.ndteHen zusammengesetzt sind, 
die sich nicht als reine Vornamen und Familien­
namen untJerscheiden lassen. 

Es kann nicht zweifelhaft sein und hat daher 
keiner ausdrücklichen Erwähnung im Text be­
durft, daß auch ,die Namensgebung in den Gel­
tungsber,eich der vüdiregenden Verw,e'isuiligsno.rm 
fällt. 

Der B,egniff "Person" ist im weiten Sinn zu 
ve'l'1Stehen. Er umfaßt sowühl die natürlichen als 
\lIUchdie jur,istischen P,ersünen ei11lschließlichder 
diesen gleichzuhaltenden Gebi1de (§ 10). 

Die schon ,dargeIegten Gründe, die für die An­
knüpfung an das Persünalstatut des Namens­
trägers sprechen, lassen es gleichzeitig gebüten 
erscheinen, auf das j,eweilige Perso.naJ~tatut abzu­
stellen. Erwirbt etwa ein französisch'es Ehep<lJar 
- die Ehefrau erhält in F'rankreich nicht den 
Namen des Ehemannes - die österreichische 
Staatsbürgerschaft, so. wäre nicht einzusehen, 
warum 'sich ,die Ehefra;u ~hr ganzes zukünftiges 
Leben, das ,sie vielleicht mit ihrem Ehemann in 
OSllerreich verbringt, für den 'behördLichen Be­
,r,eich nicht mit dem Namen ihres Ehemannes 
bezeichnen dürflle, sündern sülches nur im Weg 
einer (mit K~ten v,erhundenen) behördüchen 
Namensänderung erreichen könn:te. Um .die er­
wünschte Wandelbarkeit der Anlmüpfung :also. 

auch in denjenigen FäLlen sicher 2;~ er~eichen, wo 
es um ,die: Führung eines sich aUS einem 3Ibge­
schlossenen Erwerb5tatbestand ergebenden Na­
mens !geht, w~rd in ,der Verweisungsno.rmaus­
drücklich auf das jeweilige PerSüna:1stai,ut Bezug 
genommen; ~nsüweit Hegt hier also. eine Aus­
nahme :vo.m GrundsQU des § 7 vqr. 

Die bishenigen Ausführungen hahen sich ,auf 
,die Führung des Namen~ hezogen. Davon zu 
unterscheiden ist der Namensschutz. Die sich aus 
der Beeinträchtilgung des Name11lsrechts ergeben­
den Anspriiche sind mit ,solchen aus ,unerlaubter 
Handlung vergleichbar. Wie fiirdiese wird daher 
für den Namensschutz .~ Abs. 2 ,das Recht des 
B,egehllmgsorts, also das Recht des Stlaates,in dem 
die Verletzungshandlung gesetzt wird, für maß­
geblicherklärt. Wi'rd Namerusschutz begehrt, so. 
ist ·daher zunächst nach dem Persünalstatut zu 
beurteilen, wie die Persün heißt (Abs. 1), und 
südann nach dem Recht des Begehungsorts fest­
zustellen, welche Ansprüchiesich aus der· Ver­
letzung ,ergeben. 

Zum § 14 

Durch die To.deserklärung wdrlddie rechtliche 
Stellung eines Menschen in ihrer Gesamtheit be­
'rührt, hegründet sie düch für alle Rechts:ver­
hältmissedie .bindende Vermutung, daß der Ver­
schollene gesto.rben ist; dasselbe Igilt vün ·ein'er 
Entscheidung, mit der der Beweis des Todes als 
hergestellt erkannt wird. Es ist daher nahelie­
gend, über die V o.raussetzungen und Wirkungen 
einer To.deserklänung bzw.einer Beweisführung 
des Todes das letz1le bekannte Persünalstitut des 
Vel'1ScholLenen entschei,den zu lassen. 

Der von einem Teil der Lehre (z.B. Z i t e 1-
m,ann, IPR II 103) vertretenen Ansicht, daß für 
die ,gesetzliche Tüdesvermutung ·das jeweils für 
die einzelnen R'echtsverhäItnisSe (wie z. B. für 
die Ehe, ,das Erbrecht 'usw.) maßgebende Recht 
ausschl:l!ggebend sein soll, wir,d vom vo.rliegenden 
Gesetz,esentwurf nicht gefülgt, weil eine solche 
Lösung die Gef,ahr mtt sich Ibrächte, .daß über die 
Frage nach Leben und Tüd des Verscho.llenen 
bezüglich aller seiner Rechtsverhältnisse nicht ein­
heidich ,entschieden wird. Nicht übernommen 
wird auch die im derzeit geltenden § 12' des 
Todeserklärungsgesetzes 1950, BGBt Nr. 23/ 
1951, verwirklichte Ansicht, daß eine Todeser­
klärung im Inland immer nur auf dem Büden 
des materiellen inlän&ischen Todeserklärungs­
rechts ausgesprüchen werd'en soll. Eine sülche 
Lösung wäre nicht vom Geist der internatiünalen 
Rechtsgemeinschaft getragen und würde einen 
Sysllembruch bedeuten. 

Dieselben Gründe, die gegen die VO!! manchen 
beftürwürtete Anknüpfungder Todeserklärung 
an ,das f.ür die einzelnen Rechtsv'erhältnisse maß­
gebende Recht sprechen, lassen es auch angezeigt 
sein, die derzeit im § 12 Ab~. 2 Tüdeserklärungs-

5 
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gesetz 1950 verankerte Lösung, die Wirkung 
einer im Inland ausgesprochenen Todeserklärung 
eines Ausländers hloßauf die nach österreichi­
schem Recht zu beurteilenden Rechtsverhältnisse 
und auf das im Inland befindlich_e Ve1"mögen zu 
beschränken, nicht aufrecht zu erhalten. Welche 
Wirtkung die inläl1ldische Todeserklärung eines 
AUI~länders hat, ~st vielmehr nach dem Personal­
statutdes für tot Erklärten zu heurteilen (in die 
,gleiche Richtung gehen im wesentlichen die Vor­
schläge des Deutschen Rates für internationales 
Privatrecht zur Neufaswng des § 12 des deut­
schen Verschollenheitsgesetzes vom 15. Jän­
ner 1951; siehedl:lzu La oll :te r b ach, Vorschläge 
'lind Gutachten zur Reform ·des deutschen inter­
na;tlionalen P,ersonen- und Sachenrechts [1972] 3). 

Die Aufhebung einer Tocieserklärung richtet 
sich nach ,demseihen Recht, das für die Todes­
erklärung selbst maßrgebend 'gewesen ist. Um den 
Wortlaut ,nicht unnötig zu belasten, ,ist die Be­
richtigung einer Todeserklärung nicht ausdrück­
lich genannt worden; es ,ist kIar, daß sie dem­
sdben Recht unters.eht, auf Grund dessen für 
tot erklärt worden ist. 

Die B,ewei~führungdes Todes wird der Todes­
erklärung anknüpfungsmäßig ,gleich~estellt; maß­
gebend i1stebenfaLLs das ,PersonalstJa,tut ,des Ver­
schoUenen. 

In de,r Terminologie folgt die entworfene Ver­
weisungsnorm dem Todeserklärtungsgesetz 1950 
und es ist daher ausdrücklich nur von ,der Todes­
ertklärung und der Beweistührung des Todes die 
Rede. Es kann j,edoch nicht zweifdhaft sein, daß 
in den knwendungsbereich der Verweis'ungsnorm 
,auch die a,nderen Rechtseinrichtungen fallen, die 
in ausläSn dis chen Rechtsordnungen .die glelich,e 
Aufgabe haben wie ,die österreichische Todes-
erklärung bzw. Beweisführung des Todes; als 
Beispiel ist ·etwa ,die V,erschoUenheitserklärun,g 
des ,französischen Rechtes (declara.ion d'labsence) 
zu nennen. Sollte dalS Persona:!statut des Ver­
schollenen eine der österreichischen TQdeserklä­
l1ung vergleichbare, Rechtseinrichtung freilich 
überhaupt nicht kennen, sO' wird es in der Regel 
gerechofertigt sein, in .analoger Anwendung ,des 
§ 6 österr.eichisches Ersatzrecht anzuw,enden. 

Zum § 15 

Da durch die Entmündigung in erster Linie 
die Belange des zu Entmünd~genden betroffen 
wer:den, ist 'es angezeigt, ·für die Voraussetzungen 
und Wirkungen einer Entmündigung grunds ätz­
,lich dessen Per~ona.Jstatut für maßgebend zu er­
klären (vgt § 12 Abs. 1 ,des Sc h w i nd-Ent­
wurfs; ebenso ein Ges,etz,esvorschLag de's Deut­
schen R'ates für !internationales Privatrecht, ve-r­
öffentlicht in Lau t·erb ach a.a.O. 2). Auf 
dies.e Weise ergibt ~,ich auch ein Gleichklang mit 
den Verweisungsnormen betreffend die Hand-

,lungSlfähigkeit (§ 12) und di'e Vormundschaft 
(§ 27), was wegen ,der Vermeidung von An­
gleichungsschwierigkeiten für die P1raxis von Vor­
teil ist. Bei einer solchen Lösung wird überdies 
die Anerkennung einer im Inland aus.gesproche­
nen Entmündigung eines' Ausländers in derssen 
Heimatstaat erleichtert, wa>s unter ·dem GeS!ichts­
punkt des internationalen Entscheidungseink.Jangs 
ebenfla.Hs zu bf;grüßen ist. AU das zusammenge­
nommen, läßt eine grundsätzliche Anknüpfung 
,an ,das Personalstatut gegenuher dem im derzei­
tigen Recht (§ 14 EntmO) vorgesehenen Gleich­
.!aJufdes anzuwendenden Rechtes mit der inlän­
,dischen lex fori bevorzugen. 

Die EntmÜJndi&Ung ,dient allerdings nicht nur 
dem Schutz ,des zu Entmünciigenden und· seiner 
Familie, sondern auch dem ,Schutz des Geschäfts­
verkehrs; oft ist sie auch laus öffentlichem Inter­
esse geboten. Es ist daher notwendig, daß eine 
Person im Inland auch dann entmündigt werden 
kann, wenn da>soorch ,das Personalstatut bezeich­
nete Recht den in Betracht kommenden Ent­
mündigunßsgrund nicht kenn:t; ün ,diesem Fall 
richten sich die Voraussetzungen der Entmündi­
gun,g nach ·inländischem Recht (§ 15 zweiter 
Halbsatz; ehenso § 12 Abs. 3 des Ho y e r-Ent­
wurfs). 

Schon eingangs ist gesagt worden, .daß sich 
nicht nur .die Vomussetzungen, sondern auch .die 
Wirkung,en einer EntJ.münd~gung nachdem Per­
sona1statut richten. Es kann also sein, daß eine 
im Inland ausgesprochene Entmündigung eines 
Ausländers WiJrkungen zeivigt, driedem öster­
reichischen Recht unbekannt sind. So kennen 
manche Rechte (z. B. die skandina'Vischen) nur 
eine einz:ige Entmündignmgsstufe; manchmal ist 
mit einer Entmündigung (,etwa w,:.egen Verschwen­
dungssucht) nur eine Beschränkung der Hrand­
lungsfähigkeit in bezug .auf bestimmte Rechtsge­
schäfte verbunden. Wird f'rei1ich auf Grund des 
§ 15 '~eiter Halbsatz nach österreichischem 
Recht entmündi'gt, so richten sich auch die Wir­
kungen nach österreichischem Recht. 

Es bedarf keiner näheren Erläuterung, daß 
sich die Aufhebung einer Entmündigung nach 
demselben Statut zu richten hat wie dem für die 
Entmündigung selbst maßgebenden. 

Zum § 16 

Nachdem derzeit geltenden österreichischen 
KoUisionsrecht (§ 6 Abs. 3 der 4. DVOEheG) 
bestimmt sich di,e Form, ,einer im Inland ge­
schlossenen Ehe .ausschließlich nach den .im Inland 
geltenden Gesetzen. Zur Formgültigkeit ist daher 
die Eheschließung vor dem Standesbe.amten not­
wendig (§ 15 EheG). Ahgesehen von einigen in 
der N achkri'egszeiterlassenen Sonderreg,elungen, 
die ,ihre Bedeutung aber mittlerweile wieder v,er­
Loren haben - zugunsten vor aHem kirchlicher 
Eheschließungen ,in der Zeit vom 1. April 1945 
b1s 30. April 1946 (StGBl 'Nr. 31/1945 und 
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BGBI. Nr. 208/1959) rund von ,Eheschließungen 
vo.r Organen der Besauzungsmächte in der Zeit 
vüm 10~ April 1945 h~s 1. August 1947 (BGBl. 
Nr. 117/1947) süwieder Anerkennung nicht stan­
desamdich geschlüssener Verbindungen rassisch 
üder politisch V'erfolgter als Ehen (BGBL Nr. 14/ 
1954) -, ist :diese Best'immun1g seit jetzt mehr als 
35 Jahren unverändert in Geltul1lg. 

\ 

Dieser Grundsatz der Maßgeblichkeit der öster-
reichilschen Inlandsfürm für alle' im Inland ge­
schloss,enen Ehen wird ,auch vOim vorliegenden 
Entwurf übernümmen (Abs. 1). I 

Eine Auflückerul1Ig des Grundsatzes "Inlands­
ehe-Inlandsfürm"etw:a in ,der Weise, ,daß fü.r die 
Eheschli'eßung zweier Awsländer neben der In­
Iandsform alternativ auch die vom ausländischen 
Personalstatmt vürgesehene Eheschließungt'iform 
zugelassen wird, i,st nicht angezeigt. Dies aus 
folgenden Gründen: 

Die vieHältigen Artender privaten Eheschlie­
ßungen können hier zunächst außer Bedacht 
bleiben, weil es trach den Erf.ahrungen ,der Praxis 
nnr sd.ten vorkümmt, ·daß sich Ausländer dieser 
besün'der,en Eheschließul1Jgsfürmen auch ,außerhalb 
des Gebietes ihres Heirnatsta'ates bedienen wüllen 
(rlach chinre51ischem Recht etwa genügt es, wenn 
die VerlobtJen ihren Ehewillen öffentlich und vür 
mindestens 'zwei Zeugen erklären; nach dem 
R'echt des Bundesstaates New Yürk genügt ein 
schriftlicher Vertrag, sofern er vün mindestens 
zwei Zeugen unterschri,eben und bei Gericht 
registriert wird; das Recht einiger :amerikanischer 
Bundesstaaten ermöglicht sügardie völlig fü,rm­
lüse Eheschließun,g [sügenannte Cümmon Law-
Ehen]). . 

Was im Ergebnis bliebe, wären vor allem die 
kirchlichen Eheschließungen. Es unterliegt jedoch 
keinem Zweif.el, ,daß die rechtspolitische Bedeu­
'tung einer Lösul1Jg, die es Ausländern ermög­
:lichen würde, sich in Österreich auch mit 
Wi'rkung für den staatlichen Bereich kirchlich 
tralUen zu la'ssen, über den Bereich des inter­
nationalen Privatrechts hinausginge, weil dadurch 
der im geken'den Eherecht verankerte Grund­
satz ,der obligatorischen Zivilehe berührt würde. 
Rechtsvergleichen~d ,ist denn auch festzustellen, 
daß nahezu alle Staaten mit obligatorischer 
Ziviltrauung die Einhaltung dieser Form auch 
dann verlangen, wenn Ausländerdonheir,aten 
wollen (so z. B. Frankreich, Niederlande, 
Schweiz; vgl. ,dazu H. Müll e r, Das int,ernatio­
nale Privatrecht der Eheschließung, in Lau t e r­
ba c h, Vürschläge und Gutachten zur Reform 
,des deutschen internationalen Eherechts [1962] 
43 undF e Ir i d, IPR, 213). Eine Ausnahme bildet 
nur die Bundesrepurblik Deutschland, deren 
§ 15 a EheG runter bestimmten Vor/a.ussetzun­
gen ,auch kirchliche Eheschließungen vün Aus­
ländern zuläßt (die Bestimmung ist durch das 
von den Besarzun:gsmachten 'erlassene KontroU-

ratsgesetz Nr. 52 ,eingefügt wür,den; kritisch 
dazu u;a. Müller, a.a.O. 44; 0 t t 0, StAZ 
1973, 135; Ferid, IPR, 213). 

Die Geliahr, daß es bei einer solchen Regelung 
zum Nachteil der Beteiligten des öfteren zu 
sügenannten "hinkenden Ehen" kommen könnte 
- zu Ehen also, "die zwar in Österreich wirksam 
sind, nicht aber im Heimatstaat der Verlobten 
oder umgekehrtt -, ist eher gering. Will ein 
Ausländer, ,dessen Heimatstaat auch für Ehe­
schließungen im Ausland aussschließlich die Ein­
haltung der kirchlichen Eheschließungsfürm ver­
lan,gt (wie z. B. Griechenland und Spanien), in 
Österreich vor ,dem StanJdesbeamten die Ehe 
schließen, so hat 'dieser die Verlobten ausdrück­
Lich 'darauf 'aufmerksam zu machen, daß die blüß 
stal1ldesamtliche Eheschließung für den auslän­
dischen Sta.at bei Unterhleiben ,der kirchlichen 
Trauung ohne Wirkung wäre (§ 422 Abs. 2 der 
Di'enstan'weisung für die Standesbeamten und: 
ihre Aufsichtsbehörden). überdies wird in 
solchen Fällen dremamländisch,en Verlobten Ill!ahe­
,gelegt, eine sogenannte "Traubereitschafts­
,erklärung" vorzulegen, also. eine Erklärung des 
zuständigen Geistlichen, unmittelbar nach der 
standesamtLichen EheschEeßung die k,irchliche 
Trauung vürnehmen zu wollen (§ 422 Abs. 1 
DA). Sülcherart wind ,somit alles unternommen, 
'damit die Verlühoen die Rechtslage klar erkennen 
und daß das Zustandekümmen hinkender Ehen 
verhindert wird. Wenn es die Verlobten dann 
aber Hütz Kenntnis ,der Rechtslage, aus welchen 
Gründen immer, unterlassen, :>ich nach der 
standesamtlichen Eheschließung auch kirchlich 
trauen zu lassen, dann muß unterstellt werden, 
daß sie das Nichtzustandekommen der Ehe für 
den Bereich ihres Heimautaates in Kauf nehmen. 

I 

J\hnlich verhält es sich im umgekehrten Fall. 
Wenn sich z. B.~riechisch-orthodüxe Griechen 
in Osterreich verehelichen wollen und ihnen 
daran gelegen ist, auch ,für den österreichischen 
Bereich verhail1atet zru sein, werden sie unschwer 
und in kurzer Zeit feststellen, daß es dazu der 
Eheschließung vür dem Standesbeamten bedarf. 
Unterlassen s:ieaber di'e ,standesamtliche Ehe­
schließung und begnügen sie sich mit der Trau;., 
ung vür dem 'griechisch-,ürthodoxen PrieslJer, so 
kann wohl angenommen werden, daß es ihnen 
vornehmlich !darum geht, für ihren Heimatsta,at 
als verheiratet zu 'geltJen, die Wirksamkeit für 
d~n österreichischen Bereich ihnen aber mehr 
üder weniger gleich:gültig ist. 

Zu erwähnen bleibt schließlich noch die 
Konsularehe, also eine Ehe, die Auslän;der vür 
ihrem diplomatischen oder konsularischen Ver­
treter in Öste~reich schließen. Es besteht keine 
rechispolitische Notwen'd~gkeit, sülche Eheschlie­
ßungen für den österreichischen Rechtsbeneich 
als formwil1ksam anzusehen. Seit dem Ende des 
Zweiten Wet1tkr~eg.s ,j,sc auiS der Prax,is erst e:in 
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FaJJ hekannt gewortden. in dem die Wirksamkeit 
einer solchen Eihe eine Rolle gespielt hat (soge­
nannter Bulg.arenfall, SZ 25/285). Wenn auslän­
dischen Verlobten :daran gelegen ist, sich anstelle 
,der östel'J.'Ieichischen Eheschließungsform aus­
schließlich :der in ihrem P,ersonalstatut vorge­
sehenen konsularischen Eheschließung zu bedie­
nen, so kann unterstellt werden, daß für sie die 
Frag.e .der Wiirksamkeit tin österreich von unter­
geordneter Bedeutung ist. Es besteht wenig In­
.teresse, wegen dieser (seltenen) Fälle von dem 
jn der Praxis bew~hrten Grunds'atz, daß sich 
alle in österreich ereignenden Personenstands­
Jälle von ,einer österreichischen Behörde zu be­
urkunden sind, abzuweichen. 

Der Abs. 2 rbetriffitdie Form einer Eheschlie­
ßung im Ausland. Im derzeit geltenden Kolli­
sionsrecht ist Idie Frage nicht' eindeutig gelöst. 
Ein Teil <der Lehre stützt sich auf den § 6 Abs. 1 
der 4. DVOEheG unld hält das Heimatrech,t der 
Verldbten für maßgebend, während eine andere 
Auffassung den § 6 Ahs. 3 der 4. DVOEheG zur 
allseitigen Verweisungsnorm 'erweiter>t und dem­
gemäß ,die Anw,endung ·des Ortsrechts befür­
wortet. Eine dritte Meinung schließlich ,läßt -
losgelöst vom § 6, weil dort nicht ,ausdrücklich 
.geregelt - auch hier den Grundsatz "locus regit 
aotum" gelten und stellt diesen ahern:ativ neben 
das als lex causae in Betr,acht kommende Perso­
nalstatut der beiden Verlobten (so z. B. die 
Rechtsauffassung .des Bundesministeriums für 
Justiz; v'gl. Sc h w i n d, Handbuch, 154 'FN 49). 

Der Albs. 2 Ides entwarf·enen § 16 folgt hier im 
wesentlichen ,der Lösung, die im Gesetzesent­
wurf ganz ,alJigemein für die Form ·einer Rechts­
handlung festJgdegt ist (§ 8), indem er das 
Personalstawt der V·et11obten (lex oausae; Abs. 2 
erster Halbsatz) unid idas Ortsrecht (lex loci actus; 
Abs. 2 zweiter Hai~bsatz) gleichherechtigt neben­
eimmderstellt. Eine im Ausland geschlossene Ehe 
ist für den österreichischen Rechtsbereich somit 
der Form nach wirksam, wenn die Form ent­
weder dem Personalstatut jedes der Verlobten 
oder Iden Formvorschriften des Ortes der Ehe­
schließung ,entsprochen hat (ebenso in diesem 
Belang ,der § 13 ,Albs. 1 ,des Sc h w,i n ,d-Ent­
wuds; § 15 des polnischen IPR ~Gesetzes; A.rt. 19 
Abs. 1 und 2 des österreichischen Entwurfes 
1914). 

-
Hahen ,die Verlobten nicht dasselbe Person·al-

statmt, so genügt es nicht, daß die bloß im 
Personahta,tut eines der Verlobten vorg.esehene 
Bheschließungsform eingehalten worden ist, 
SOnldern die Form muß beiden Rechten ent­
sprechen. Schließen also z. B. ein römisch­
katholischer Spanier und eine römisch-katho­
lische Portu,gies:in in der Schweiz in kirchlicher 
Form ,die Ehe, so ist die Eheschließung für den 
österreichischen Ber·eich der Form nach wirksam, 
weil die kirchliche Eheschließung sowohl dem 

spanischen als auch dem portugiesischen Recht 
eOitspricht ~daß die Eheschließung nicht auch der 
schweizerischen Ortsform entspricht, schaldet der 
Wirksamkeit für den österreichischen Rechts­
bereich nicht). Hingegen ist d,ie in. der Schweiz 
von einem römisch-katholischen Spanier mit 
einerrömisch-katlholischen österreicherin oder 
Deutschen in k.irchlicher Form geschlossene Ehe 
für den österreich~schen B·ereich unwlirksam, weil 
es sich hier um Idie Heimavform bloß eines der 
Verlobten (des spanischen) handelt.' 

Nach dem zweiten Halbsa'tz des Abs. 2. genügt 
die Einhaltung der Formvorschriften des Ortes 
der Eheschließung. Da somit die Bestimmung 
nicht allgemein ,auf das "Recht" des Staates der 
Bheschließung Bezug nimmt, sondern ausdrück­
lich nur auf dessen '"Formvorschriften", wird 
deutlich, ·daß es hier ausschließlich auf die sach­
rechtlichen Vorschriften des Orts rechts ankommt, 
alLfällige Weiterverweisung·en dieses Rechtes 
d<bher (als Ausnahme vom allgemeinen Qrund­
satrz des § 5) außer Betr,acht zu bleiben haben. 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird bezüg­
lich der Begründunig ,dieser Lösung auf die Aus-. 
führungen zum § 8 hingewiesen. Aus dieser 
Best~mmung foLgt also, <daß z. B.ein·e Ehe, die 
zwei' römisch-katholisch'e Spanier in der Schweiz 
standesamtlich schließen, für österreich form­
,gültig ist (die Ziviltrauung entspricht dem 
schweizerischen Ortsr.echt; daß diese Form nicht 
auch ,dem Personalstatut der Verlobten ent­
spricht, ist aus österreichischer Sicht unbeacht­
lich). Bbenso ist die in Spanien von zwei tlster­
.reichern in' kirchlich·er Form geschlossene Ehe 
für den österreichischen Rechtsbereich formwirk­
sam, wril diese Bheschließungsform dem spani­
schen Orts recht entspricht. 

Zum § 17 

In den Anwenldungsbereich dieser Verwei­
sungsnorm fallen ,alle sachlichen Voraussetzungen 
der Eheschließung, also vor allem das erforider­
liche Alter, das Nichtbestehen von Ehehinder­
nissen, die Zustimmun;g Dritter (wie Verw.andter 
oder gesetzlicher Vertreter), die Ersetzharkeit 
solcher Zustimmungen usw. Nicht zu den sach­
lichen Voraussetzungen hingegen gehört die 
Form ,der Eheschließung; für sie ist der § 16 
maßgebend. Die für die Abgrenzung der Anwen­
dungsbereiche 'der §§ 16 und 17 entscheidende 
FraJge, welche Vorauss,etzungen als formell oder 
als materuell zu qualifizier.en sind, muß nach 
herrschender Auffassung zunächst auf dem Boden 
der öst~rreichischen lex fori gelöst werden. 

Die Ankn'Üpfung des Abs. 1 folgt im wesent­
lichen dem derz·eit geltenden § 6 Abs. 1 der 
4. DVOEheG (ebenso § 14 des Sc h w i n d­
Entwurfs; § 1'4 Abs. 1 des Ho y er-Entwurfs; 
§ 18 Albs. 1 erster Satz des IPR-Gesetzes der 
DDR; Art. 14 des polnischen IPR-Gesetzes; 
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Art. 49 des portu;giJesischen Zivilgesetzbuchs der Verweisungsnorm konnte jedoch unter-
1966; § 19' des tschechoslowakischen IPR- bleiben, weil sich diese Lösung bereits aus den im 
Gesetzes; Entwurf des Deutschen Rates für § 7 verankerten allgemeinen Grundsätzen bet.ref­
internat.ionales Privat~echt in Lau t erb ach, feIlid den Statutenwecl1sel ergibt. Durch eine 
Vorschläge und Gutachten zur Reform des nachträgliche Xruderung ,des Persorualstatuts 
deutschen internationalen Eherechtes [1962] 1; können also zur Zeit der Eheschließung beste­
Art. 2292 des französischen Entwurfes; Art. 34 hende Ehehindernisse weder geheilt werden, 
A:bs. 1 des jugosLawischen IPR-Efiltwurfs, ver- noch können dadurch bisher' nicht vorhandene 
öfFentilicht im Jahrbuch für Ostrech,t 1975, 189). Mängel entstehen. 

Aus <Ler Wendung, daß die Voraussetzungen Die Aufhebung der Ehe wird nach Ab~. 1 
der Eheschließung "für jeden der Ver'lobten nach' kollisions rechtlich ,der Nichtigkeit gleichgestellt. 
seinem Personalstatut" zu beurteilen sind, ergibt w,eil es sich rbei Iden Aufhebungsgründen wie bei 
sich, daß die Personalstatute ,der Verlobten nicht den Nich1ii.gkeitsgI'Ünden um Umstänlde handelt. 
kumulativ anzuwenden sind. Die den Mann die zur Zeit der Eheschließung bestan1den halben 
betreffenden Ehevoraussetzungen werden nach (rechtsverglcichendrst über.dies fest2JU\'ltJellen, daß 
Mannesrecht, d~e für die Fr,au nach Frauenrecht in den meisten fremden Rechtsordnungen die 
beurteilt. Demnach richtet sich die Ehemündig- Aufhebungs gründe des österreichischen ~und des 
keit des Mannes ausschließlich nach dessen deutschen] Rechtes 'als Nichti!gkeitlsgrürude formu­
Personalstatut, ,die Ehemündigkeit der Frau nach liert sirud). 
ihrem. Aus dieser Lösung folgt jedoch z. B. auch, Der Abs. 2 betrifft ein Problem, das in jün­
daß ein Schweizer nicht seine österreichische ger er Zeit von erheblicher Bedeutung geworden 
Nichte und eine Österreicherin nicht ihren ist und 'das im 'geltenden Kollisionsrecht keine 
schweizerischen Neffen heir,aten darf, denn in eindeutJige Lösung. finldet. Die Lehre ist zutiefst 
beiden Fällen liegt für den schweizerischen Ver- uneinig, so daß eine Entscheidung des Gesetz­
lobten nach seinem Personalstatut (Art. 100 Z. 1 gebers nonut. In der Praxis haben sich vor 
ZGB) ein Ehehindernis vor; daß das Heimatrecht aHem ,die folgenden beiden Fallgruppen ergeben: 
des österreichischen Y,erlobten nicht ,ebenfalls Eine von einem österreichischen Gericht 
dieses Ehehin'<lernis kennt, ändert daran nichts. I d' geschiedene Österreicherin möchte einen eigen 

1St eine Ehe geschlossen worden, obwohl hiefür 
nach ~em maßgebenden Recht die sachlichen 
Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, so ist 
die F,rage, ob und unter welchen Voraussetzun­
gen diese Ehe für nichtig erklärt werden kann, 
nach demsebben Recht zu beurteilen. Nach .dem 
verletzten Rech,t richtet sich insbesondere auch, 
wer die Nichtigkeit geltend machen ka'nn (ein­
schließlich des allf~lligen KLagerecl:Its des Staats­
anw.alts). Unerherlich ist, ob es sich bei dem 
v,erletzten Recht um das Personalstatut bloß 
e~nes der Ehegatten handelt, während nach dem 
Personalstatut ,des anldereneine Nichtigkeit nicht 
vorliegt: auch in diesem fall kann die Ehe mit 
Wirkung für heide Eh<;gatten für nich1ligerklärt 
werden, desgleichen kann sich ,auch derjenige 
Ehegatte, dessen P,er,sonalstatut den Nichtigkeits­
grund nicht vors·ieht, auf die nach dem Personal­
statut des anderen Ehegatten gegebene Nichtig­
keit herufen (vol'lausgeseuz.t fnei i1ich, daß dilleses 
Recht alUch ihm ,eine K1lageibefugnis g,ibt). Ist 
,die Ehe zwar nach beiden Personalstatuten 
nichtig, aber aus ,einem jeweils verschiedenen 
Grund, -so kann ,sie aus Ibei,den Gründen für 
nichtig' lerklärt werden. 

Für die Voraussetzungen der Eheschließung 
hzw. der Ehenichtigkeit ist das Personalstatut 
maßgebend, das die Vet1lobten im Zeitpunkt der 
Eheschließung - genau genommen in dem der 
Eheschließung unmitteLbar vorangehenden Zeit­
punkt - ~ehalbt halben. Eine 'ausdrückliche Er­
wäJtnungdieses Anknüpfungszeitpunkts im Text 

römisch-katholischen Spanier heiraten. Nach dem 
Heimatrecht des spanischen Verlobten wird die 
Scheidung Ider Vorehe der Österreicherin nicht 
anerkannt; aus spanischer Sicht besteht deshalb 
für den spanischen Verldbten das (zweiseitige) 
Ehehindernis der Doppelehe. Für die zweite Fall­
gruppe stehe folgendes Beispiel: Ein mit einer 
Österr,eicherin verheirateter Spanier ist auf Klage 
der Frau von .einem österreichischen Gericht 
geschieden worden. Er will wieder heiraten. 
Auch hier ist die Lage wie im anderen Fall. Aus 
spanischer Sicht wird die österreichische Schei­
dung nicht anerkannt, nachdem Personalstatut 
des spanischen Verlobten lliegt das Ehehindernis 
der Doppelehe vor. 

Zwei Meinungen stehen hier eina~der gegen­
über. Nach der einen Ansicht komme einelri 
inländischen Gestaltungsurteil allseitige Rechts­
kraftwirkung zu, ,di'e weder nach eigenem noch 
nach fremdem Recht :in ,F'nag,e gestellt werden 
dÜJ:1f,e; dem im Inland geschiedenen Spanier 
müsse es daher erlauht sein, eine neue Ehe zu 
schließen, des~leichen der geschiedenen Oster­
reicherin, einen ledigen Spanier zu heira~en. 

Die Vertreter der Gegenmeinung.sprechen von 
der "kollisionsrechtlichen Relativität der Rechts­
kraft" un/d wollen die Wirkungen einer inlän­
dischen Entscheidung nicht weiter reichen lassen, 
als dies das von der jeweils maßgebenden inlän­
,dischen Veiw'eisuIlJgsnorm zur Anwendung 
berufene Recht zuiläßt; demzufolge dürfe der in 
Österreich geschiedene Spanier - weil sein 
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PersonalstatJUt die österreichische :Entsche~dung 
nicht anerkennt - nicht wieder heiraten, eben­
sowenig die geschiedene österreicherin den 
ledigen Spanier (s. zu 'diesen beiden Auf­
fas~ungen ausführLich Viktor Ho y e rl öJZ 
1965, 617; Hans Ho y er, Die Anerkenmmg 
ausländischer Bheentscheidungen in österreich 
I11972] 21, sowie Viktor 'Hoy,er, öStA 
1'973, 19). 

Der erste Satz dies Abs. 2 entscheildet sU,ch für 
die allseitige internatrorua:le Gestaltrungswirkung 
der inlänldi'schen Eheentscheidungen. Die arudere 
Lösung würde für die Betl'offenen zu groß,e 
menschliche Hä-rten mit sich bl'in:gen. So wäre 
esdJoch untra.gbar, -den: im Inhilid auf Kla.g-e seiner 
Brau geschii'edenen Spanier nun jahrzehntela~g -
bis :zmrrn AMeiben der-gesch1edrenen und mittlerweile 
v,ieHeicht längst wieder vel1helirateten Fmu - zur 
Ehelosigkeit zu zwingen. Auch könnte die öffeIllt­
Jiche Meinuiligden Eind!tmck bekommen, daß es 
rürden österreichischen Standesbeamten wich­
tiger ZJU 'sein halbe, ,sieh nicht in Widerspruch zu 
.der Auf.faJSsung eines, ausländisch-en Staates zu 
setzen, alls den Widerspruch zu einem österrei­
chischen Uneil ZJU vermeiden. Die dafür gege­
bene k011isionsrechtliche Begrürukmg würde nicht 
verstanIden·, viielmehr di'e Rechtssicheriheit für er­
schüttert gehaJten wel'den. 

Auch rechts,vergleichend kanili festgestellt wer­
den, 'daß zahlreiche ausländische Staaten bei den 
hier in Rede Slteheruden FäHen der Rechtskraft 
einer iruländlischen Entsicheidurug deru Vorrang 
geben. Hing'ewüe:sen s'ei z. ,B. auf Belgi'en 
(R i gau x, n . .i. p. 12 [19'77] 303) 'lmd Fmnik­
reich (vgl. Bat i f f 0 1 - Lag a I' cl e, D. ',i. p.s II 
[1971] 80 f.); ebenso die schweizerische Lehre 
urud offerubarauch die schweizerische Recht­
sprechung (vgl BG 3.6. 1971 BGE 97 I 389'; 
von 0 ver b eck, Zeitschrift für Zivi1stands­
wesen 1967, 346, 352; Vischer ,in Gutz­
w i ,lI e 1', Schlweizeriosches Pcivatl'echt I 586, 599'). 
In der BUnidesrepubWik DeutschlJ.a.rud ist, ium 
dasisdbe rechtspolitische Ziel zu er1"eichen, einte 
entsprechende R,egel vom Deutsch,en Rat für 
interJ:lia.tl0na'1es Privatrecht v0l1gesch1agen worden 
(vgl. Lau te rh <li c '1, Vorschläge von Gut­
a,chten zur Reform ,des deutschen internaniona.Ien 
Eherechts [1962] 1); !in der 4. und 5. Wahlperi­
ode des Deutschen Bundestags ist von den Mit­
gliederna1ler Fraktionen ein Gesetzesentwurf 
eiIllgebra-ch,t worden, der den Vorschlag dies 
Deuts-chen Rates für IPR wörtlich übernim.mt 
(DS IV/3088 [1965] und IV/359 [1966]). Im in­
terruationalen Berei.ch hat sich di'ese LösUingelben~ 
f,aUs dUI1chgeset7Jt (v,gll. den Art. 11 des Haag,er 
Übereinkommens vom 1. Juni 1970 über die An­
erkennunlg von Sche~dUlngen: rund TI1ennungen 
,"on Ti~ch' und Bett sow.ie Art. 9 des über­
einkommens Ider Internationalen :K!ommission .für 
-das Zivilsta.nwwesen (CIEC) vom 8. Septem-

her 1967, BGBI. Nr. 43/1978, Ü'ber d1e Anterkeu-­
nUirug von Ents,cheidung,en ~n Ehesachen). 

Aus dieseru Erwä:gungen wird im ersten Ha~b­
satz des Abs. 2 fesugelegt, ,daß !hei Vom,iegen 
eines für den österl'eichisch,en Rechtsbereich wirik­
samen Scheidung\5uneils (bzw. Ul1teils betreffen1d 
die Aufhebu11!g, Nichtigerklärung oder Feststel­
lung des Nichtlbestehens ,d'er Ehe) nicht alLein des­
,halb eine neue Eheschließung untel'1sagt oder 
die neue Ehe für nichtig erkl~rt werden dad, 
weil Idie En'tschei,dung nach dem p.ersonalsta1JUt 
eines oder beider Verlobten bzw. Eheg<1tten nicht 
anerkannt wird. Durch die Wendung ".für den 
österreichischen Rechtsbel1eich wirkslame Entschei­
dung" werden sowohl Idiie von österreichisch-en 
Gerichten stammenlden Eheentschddrungen ails 
auch die nach § 2'4 der 4. DVOEheG .aner­
kannten <liUslänldischen Entscheidun&en edaß't 
(v:gl. M a tsc her, ZZP 1977, 448 ; hezÜlgliich 
,der zwei.ten Fa'l:1gruppe vg.l. ,auch Art. 9 Ides 
CIEC-Iübereinko'mmens vom 8. September 1967, 
BGBL Nr. 43/1978, über die Anerkennung von 
Entscheiidungenin Ehesachen ,sowie Art. 11 des 
Haager übereinkommens vom 1. J.uni 1970 
über die Anerkennung von Sch-eidungen un,d 
Trennungen von Tisch und Sett). 

Der glei,che' Wid'erspruch zwischen Per~on<lilsta~ 
tut und rechtskräftiger inlänldischer Entscheidung 
entsteht, wenn diese nicht unmittelbar -den Be­
stand der Ehe betrifft, sondern einen ,der Ehe­
gatten für tot erklärt oder den Beweis des 
Todes al\5' hergestelllt erkerunt. Die, den Fall einer 
inaändi,schen Eheentschei.d:lI'nlg tbetreff,ende Regel 
(Abs. 2 erster Satz) iSit ,daher nach dem zweiten 
Satz des Abs. 2 im FaU ,der Todeserklärurug 
beziehungsweise -der Beweisftührung des Todes 
sinngemäß a,n:zuwenden (der Geda.nke ,des Vor­
rangs -der inIändischen Todeserklärung ist ansatz­
weise tbereits im -derzei.t geltenden § 6 A'hs. 2 
der 4. DVOBheG enbh<lillten, dort jedoch nur alls 
Schrutzvorschni:ft zugun'sten der ös'terrei,chischen 
[odler früher öst-erreichisch -gewesenen] Ehefrau). 

Zum § 18 

Diese Verweisungsno1"lt1l regelt das <l!uf die 
persönLichen Rechts'WirkUll1lgen der Ehe !altZJUWeD!­

dende Recht. -In !iJhren Anw,endrungsbereich fal­
len ,d<l!her besoruders die Pflicht zur ehelichen 
Lebensgemeinschaft, di.e Fr<l!&e hetreffend dii,e 
Wohnsitzfolge und die Be,i:starndspflicht, ,das Uu-­
terhahsrecht der Ehegatt,en usw. Die rechtliche 
Wirkung der Bheauf den Naiffiender Ehega.tten 
ist hingegen nicht na.ch ,dieser Voerweisun'gs:norm, 
sondern nach, ,dem allgemeinen Namensstatut 
des § 13 zu beurteilen (s. dazu näher die Er­
läuterungen lJum § 13). Für das ehe1iche Güter­
recht ·iJst der § 19 maßg,elbend. 

Der einheitIichen Linie ,des EntwlU·rfes folgernd, 
weI1den dve persönlQichen Ehewirkurugen in erster 
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Linie ,dem gemein-samen Personalstatut der Ehe­
gatten un~erstellt (so auch bereits _ derzeit 
der § 7 Abs. 1 der 4. DVOEheG, der zwar 
nur auf dien F:rH ~nländilScher Eheleute a;bsteliJ.t, 
na,ch herrs,chender Auffassung jedoch als aJ:J:sleitige 
Verweisungsnorm zu ,lesen ist). 

Da es sich 'bei der Ehe um ein Dauer­
rechtsverhältnilS handelt, kommt es auf da'S j,e­
weillige geme~nsame 'Persona'lstatut der Eheg,atten 
an (wailidellbares Statut). Erwirbt z. B. ein öster­
reichj'sch'es Ehepaar xiie .deutsche Stamsange~ 
hörigkeit, so r.ichtet 9ich !der Unterhalts anspruch 
dier Ehefrau für die Zeit vor dem Statuten­
wechsei IlIach österreichischem, für die Zeit da­
nach nach deutschem Recht (vogl. § 7 des Ent­
wurf'es uilid die Erläuterungen dazu). 

Hahendie Ehegatten während der Ehe zu­
nächst dasselbe Personalsvatut gehaht und ist diese 
Gemeinsamkeit in der Folge verlorengegangeru, 
so breibt da,s fl"Ü'here, gemeinsame Persona!lstatut 
auch weiteflhtin maßgeben'd, sofenn es einer der 
Ehegatten 'beibehalten hat (Abs. 1 Z. 1). Hin>­
gegen wäre es nicht gerechtfertigt, die eillsti.ge 
Gemeinsamkeit ,im Personalstatut auch ,dann noch 
maßgebend slein zu lassen, wenn beide Eheg:litt,en 
ein 'anderes (und voneina.nder verschiedeIlles) 
Personalstawt erwerben. In diesem FaH ent­
spri.cht dieeflS!atzweise Anknüpfung an den ge­
wöhnlich,en Aufenthalt dler Ehegatten im selben 
Staat (Abs. 1 Z. 2) wett mehr .dem Grun.dsa:tz 
der stärksten Beziehung (s. dazu unten). 

Es ist - besonders infolge Ider neueren Ent­
wicklun:g ,der Staatsang,ehärigkeitsrechte, won:lich 
diie Ehef:rau d~rch die EheschliießuIllg nicht kraft 
Gesetzes ,die StaatlSangehöri,gkeit ,des Mannes er­
wil1bt - möglich, .daß Ehegatten schon aJb dem 
:Beginn ihrer Ehe kein gemeinsames Personal­
statut haben. Hier Idem Personalstaout eines der 
Ehegatten (etwa dem des Ehemannes) den Vor­
rmg zu geben, wäre sachlich nicht geriecht­
fertigt und könnte mit dem Grunds,atz der 
Gleichberechtigung von Mann und Fnau nicht 
in Einklang gebr:rcht wenden. Für diese FäLLe 
w'ird im Abs. 1 Z. 2 hilltsrweise das Recht' des 
Staates für maßgebenid erklärt, in dem bei,de 
Ehega:tten ihren gewöhnlichen Aufenth:l!lt haben 
(vgl. § 15 des Sc h w in d-EmwurflS; § 15 
des Ho y e r-Entwurf's; Art. 25 des ölster­
reichisch-polnisch1en Rechtshilf,evertrags, BGBl. 
N'r. 79/1974; Art. 17 §, 3 ides polnischen IPR-Ge­
setzes; Art. 52 des portugiesischen Zivilgesetz­
buchs 1966; Art. 2294 des französischen Entwur­
fes; Art. 38 Abs. 2 und 3 des jugoslawisch,en 
Entwurtes). 

Diese Regelung umfaßt zugleich auch die 
schon -erwähnten - ~n der Pra~is allerd~ngs 
seltenen - FäHe, in dienen heide Ehegatten 
während rder Ehe ZWlar zunächst dasselbe Per­
sonalstatut gehabt, in ,der Folge jedoch beide 
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ein anderes (voneinan.der verschiedenes) Personal­
statut erWorben halben. 

Durch die Weilidung "Recht des Staates, in 
&em heiJde Ehegatten ihren gewöthnli,chen Auf­
enthalt halben" wrl'ld deutlich, .daß es nicht da­
rauf ankommt, Idaßder gewöhnliche Aufenthalt 
der Ehega:ttene~ngemeinsamer ist, sand,ern 
es geI1JÜgt, d:l!ß sichd:er ~ewöhnlich,e Aufentha:1t 
jedes der Ehegatten im sdlben Staat befi'nldet 
(z. B. der des Mannes im Wi,en, der derFram 
in SalzJbuI1g). 

So wie eine f,rülhere Gemeinsamkeit 1m 
PersJOnalstatut fortwiJrkt, sof'ern es einer der 
Ehega'bten heihehaIten hat (Alhs. 1 Z. 1), ~'1eibt 
audt dias Rech,t des Sta:lJtes, in dem heiKLe Ehe­
gatten zuletzt ihl'en gewöhnllichen Aufenthalt 
gehaibt ha:ben, maßigebend, 'sofern ihn einer von 
ihnen beibehält (Abs. 1 Z.2). 

Die Regelung der Abos. 1 Z. 1 und 2 uun­
faßt nlicht ,di;e seltenen Fälle, in denen di.e Ehe­
ga.tten nicht nur kein gemeinsames Pel'so~a:l­
statut, sondern währ,end der Ehe auch mcht 
Iden gewöhn!lich'en Aufenthalt im selben Staat 
h~ben. Außerdem ist der FaU des früheren Be­
standes einer solch'en Gemeinsamkeit, der aher 
auf heiden Seilten aufgegeben wOl'lden i'st, nicht 
geregelt. Für d~ese Fälle greift di'e aJ1gemeine 
Regel des § 1 Abs. 1 .ern, ,:onach .die IStärks;-e 
Beziehung maßgebend 1st. Diese kann z. B. ein 
gemeinsamer schlichter Aucf,enthalt sein. (etwa von 
Künstlerehegattenam Ort häufi'ger F,llmaufnah­
men), .aber aJUch .die Lage 'einies im Miteioge11l­
turn der Ehegatten stehenden Vermögens usw. 

Der Abs. 2 !betrifft ldi~e Fälle, in denen erne. 
Ehe zwar für den österreichisichen Rechtsbereich 
zust:linde gekommen ist, ,nicht jedoch auch für 
den Bereich d1esj,enilgen (fremden) Rechtes, das 
nach Albs. 1 für ,die persönlichen Bhewirkungen 
maßgebenld wäre (also z. B. nach dem gemä~ 
Abs. 1 Z. 1 g,emein~amen Personalst;atut). Bei­
spid: Zwei l~l'I~ech~~ch-orttho.doxe Gn1ech'en ha:ben 
in österreich oder in der Schweiz nur standes­
amtlich geheiratet; für den österreichischien 
Rechtsbereichist die Ehe ,formwlirksam ZJustan,de 
gekommen (vgI. bezüglich der Eheschließung in 
österreich den § 16 A'bs. 1 ,des Gesetzesentwurfs, 
für den Fa:lll der Eheschiliießunig in der SchW'e~z 
den § 16 Ahs. 2), aus griechischer Sicht hingegen 
ist die Ehe - da nicht VIOr .dem griechisch ... ortho~ 
doxen Priester gesch1o&sen - nicht ,rechtswirk­
sam. Würd'e man s,ich nun hezüglich der per­
sönlichen Rech1tswirkungen einer solchen Ehe 
gantz auf den Boden des nach § 18 Ahs. 1 Z. 1 
zur Anwendung herufenen g~iechisChen Rechtes 
steHen, so -hi,eße das, .den Bestand ,der Ehe zwar 
zu· bejahen (§ 18), ihr zugLeich aber jegliche 
persönlich1en RIechtswirkungen :l!bzu~pre~en. 
Ein ohne Zweüfel untrrughares El1gehnis. Nicht 
ganz befried~gend ~äre es aLlefldlings auch, das 
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griechisdle Recht ,nu.r 2ium Teid an2iuw.e:nden, 
nämlich ohne .diejenigen seiner Best.immutligen, 
die dazu führen, daß aus griechi9cher Sidlt die 
Vorfcage des Bestehens der Ehe verneint w,i!xL 

\ Die Anwen,dung des .gr<i,ech~schen Rechtes wäre 
dann gIeimsam nur ein Lippenbekenntnis, denn 
im El1geb1Ü$ würde der F,all gell!au .gegenlteiilig 
entschieden weroe1ll, a.Ises das fremde Recht, in 
sein'er Gesamt:hei.t gesehen, wiH(kritii&ch 'Zu 
solchen Meohoden hei der Anwendung fremden 
Rechtes siehe u. a. S c h w in d, R3!beIsZ 1958; 
449). 

Da somit heide 'Lösun'gen prob'Iematisch sind, 
sieht der Abs. 2 des Entwurfes für diese Fälle 
eine Ersatzaruknüpfung vor. Der Entwurf f.olgt 
hier im wesentlichen dem Gedanken, der d.em 
§ 15 Albs. 2 . des Sc h w in d-Entwurfs ZIU'~r.und'e 
liegt (eib'enso § 15 A:bs. 2 des Ho ye r-Entwurfs). 
AUlf Grund ,des § 18· .A'bs. 2 des Gesetzes­
entwurfs wel1dendaher z. B. die persöndich:en 
RemtswirkuIl/gen ein1er Ehe zwischen zwei 
griechism-lOrtihooox'en Griechen, tdie in öster­
reim nur \'Itandesamtli,ch geheiratet haben und 
deren gewöhnd,icher Aufenthahsich in Öster­
reich befindet, na:ch österreichischem Recht 2iU 
beurteilen sein. In der Bestimmung wil1d ZIU­
,gleich jedoch aum auf 'diejenigen FäHe Bedacht 
genommen, ,in denen ,die Ehegattten a1Ienfalls zu 
einem dri,tten Staa.t (für ,den die Ehe gleich­
falls Wirkungen entfaltet) eine stärkere Be-
2iiehung haben als zu Österreich. Solrlten z. B. 
die heidJerr Gniechen nicht in: österreich, son:d:ern 
in der Schweilz standesamtI.ich geheiratet und 

,dort ihl1en gemeinsa:men gewöhrulichen Auf­
en'ohalt haben, so entspricht es G'em Grundsatz 
der stärksten Be2ii'ehung -eher, dlie persönllimen 
Ehewirkungen dem Recht ,m,eses Soaates zu unter­
stellen, sOatt auoh hier gJ:eich auf das öster­
reichische Recht zurückzugreifen (in diesem Si,nn 
Neu hau s, ~fRV 1972, 8'6). 

Zum §19 

ba:s i:n:terna'tion'al:e Bhegüterrecht ist in 'Öster­
reich der2ie:it . nli,chlt gesetzlich geregelt. Die 
4. DVOElheGhätzwaraus ,d1em EGBGB dti,e 
meisten Bestimmunlgendtes i:noern:ationalen Ehe­
UIl/d Kind'Schaftsrechts iiJbernommen, nicht aber 
a:uch d,ie ,das Ehegüter,recht betreffenden Art. 15 
und 16. Es g.i:btauch nur wenige :einschlägige 
höchstgel"ichtliich,e EntscheiJdJungJen. Die älteren 
dieser EntsCht1edullgen (angeführt :hei W a :l ke 'r, 
IPR5, 768) sind! vom gemeinsamen Wohnsitz 
der Ehegatten ,ausgegangen, un:d auch noch die 
iE')iJJtsche~dung SZ ~6/337 hat ,diesen Grundsatz 
im wesentlichen ühemomlmen (für die ehegüoer­
rechtIichen Recht;e an un!beweg},j.ch~em Vermögen 
'i\5t das Recht Ides Lageorts für maßgebend ange­
when wOl,den). In der Entscheidung OGH 
_liO. 12. 1968 EvBll. 1969/214 = Jß1. 1969,501 

ist ·aufd.i:e .(g>emeiinsame) Sttaatsangehö:rigkeit .der 
Ehegatten abgestellt wOl1dJeru, und zwar ohne dia­
tbei zwischenlbeweglichemund unheweglimem 
Vermögen ·zu unterscheiden, die jüngste Ent­
stheidung OGH 17. a2. 1'97,6 EvBl. q 9771 
141 = JB:1. 1977,419 bclürwor-tet im Fa;}.! einer 
&taats<lin:gehörigkeitsrechtlich gemischten Ehe eine 
Aruknüpfung IlIach dem 'Grundsatz der engsten 
BeziehlmJg. 

lDer enge Zusammenhang 'des ehelichen Güter­
r-echts mit den persönlichen Ehewirkungen - zu 
denen aJum sokhegehören, die vermögensremt1ich 
von Bedeu~ung sind, wie der UnteI1haltsansptmch 
der Ehegatten - legt es de Iege 'feren'da n'ahe, 
für ibeide JGeibiete grundsätzlich ,dieseihe Anknüp­
fung vorzus-ehen. Ein völl'iger Gleichlauf aller~ 
dings brächte neben Vorteilen auch gewichtige 
Nachteik Ein Vorteil läge in der Vermeidung 
von Ab,grenzungsproblemen, denn die oft 
schwierig zu lösende Qualifikatiönsfrage, was im 
einzelnen den persönlichen Ehewirkungen und 
was dem Ehegüterrecht zU!Zuordnen ist, würde 
sich bei einheitlicher Rechtsanwendung nicht 
stellen (zumindest nicht bereits anläßlich des 
Aufsuchens der einschlägigen inländischen Ver­
weisungsnorm). 

Die vöU~g ,einheitliche Anknüpf'1lug würde 
aHerdings auch bedeuten, daß das für das ehelime 
Güterrecht maßgebende Soatut wande1bar wäre. 
Dies aher könnte vor allem für den Bereim des 
gesetzlichen Ehegüterrechts Zu Schwierigkeiten 
führen. Haben z. B. zwei Ehegatten mit ver­
schwedenem p.er.sonalstatut ihr,engJewöhnlichen 
Aafent.nailt 2lunächst ,in einem Staat, !cl,essen Recht 
den gesetzlichen Güterstand der Gütertrennung 
vorsieht, und verlegen sie dann den _gewöhn­
lich·en Aufentlhah in e'inen Staat mit dem gesetz- . 
lichen Güterstand der Gütergemeinschaft, so 
könnte sich eine selbsttätig eintretende Knderung 
.des Güterrechtsstatuos 2lum Nachteil eines der 
Ehegauen ausWlirk,en, sof.ernsich Ider andere nicht 
bereit fi.ndet, durch einen Ehepakt die nach dem 
neuen Recht maß,gebende Güter,gemeinsmaft 
ausZJU'schließen (kritisch zu dieser Lösung s. he­
sonders G ami 1 J \5 'c he g, RabelsZ 1969, 707 
und Fe r i d, IPR, 226) .. Auch wenn man dem 
,neuen Recht nur die nach _ ·clem Statutenwechsel 
erworbenen Vermögensteile unt~~.stel1en wollte, 
wären Jür die Praxis beträchtliche Smwierig­
keiten zu befürchten, denn im Fall einer vieHeicht 
erst nach, Jahren stattfindenden güterrechtlichen 
Auseinandersetzung müßte nicht nur der gesamte 
Lebensweg der Ehegatten bis Zum Zeitpunkt der 
Eheschließung zurückvedolgt, sondern -auch der 
g,enaue Zeitpunkt f'estgestellt werden, zu dem 
die 'einzelnen Vermögenst:eile erworben worden 
sind. Die damit verbundenen Bewei~schwieriJg­
keiten wÜrdensidh in dem Maß v,ermehren, je 
öfter ·die Ehegatten während der Ehe den ge­
wöhnlichen Aufenthalt geändert haben. 
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Ein vollständiger Gleirulauf .des auf das ehe­
'lirueGüterrecht ,anzuwendenden Rerutes mit dem 
fiit die persönlichen Ehewiirkun~en maßgebenden 
Recht würde es auch unmöglich machen, die 
Ehegatten selbst darüber en1JScheiden zu lassen, 
welchem Recht ihre güterrechtlichen Bez~ehungen 
unter.stellt werden süUen. Es besteht j.edüch kein 
zwingender Grund, den Parteien sülch:es zu ver­
wehren (vgI. Sc h w in d, Handbuch, 288). So. 
kann es zwei Ehegatten, die nicht d;lisselbe Per­
Sünalstatut haben, durchaus dar an gelegen sein, 
daß ihre ehegüter,rechtlichen Bez~ehungen nicht 
dem Recht des gewöhnlichen Auf.enthalns unter­
stellt weI'den, sündern einem der beiden p.ersünal­
statute (etwa weil ihnen dieses vertra"uter ist). 
In anderen Fällen können es d~e Ehegatten vür­
z,jehen, anstelle des Rechtes des Persünalstatuts 
,üder des gewöhn~ichen Aufenthalts das Riecht 
desjenigen Staates zur ~nwendung zu berufen, in 
dem sich ein überwiegender Teil des ehelichen 
V'e~mögellis befindet 0a'llch da,s im Jahr 1976 auf 
der 13. Se~~iün der Haager Konferenz für inter­
natiünales P.tÜvatrecht ausgearbeitet·e ÜbeI'ein­
kümmen über das auf das eheliche Güterrecht 
anzuwendende Recht sieht eine weitgehende Z'Il­
Iä>sSligkeit der küllisionsrechtlichen Parteiautü­
nümie vor; vgI. auch § 16 des Sc h w i n d-Ent­
wurfs). Daeineehegiiterrechttiche Auseinander­
setlJung üft erst nach Jiahren, manchmal nach 
Jahrzehnten stattfindet, ist ,es :allerdings zur 
Vermeidung vün Unkhrheiten. angezeigt, nur 
eine ausdrückliche Rechtswahl zuzut.assen und 
nicht auch - wie im internatio.nalen Schuldrecht 
- die schlüssige (Näheres zur küUisliünsrecht­
lichen Rechtswahl s. § 11 und die Erläuterungen 
dazu). . 

Aus den ·datg.e1egten Gründen s,ieht der ent­
Würfene § 19 sümit vür, daß das Ehegüterrecht 
nach demjen1gen Recht zu beurteiten ist, das die 
Parte~en ausdrücklich bestimmen, ,in Ermangelung 
·einer RechIDSwahl nach dem 7)ur Zeit der Ehe­
ischließung für dDe persönEchen R:echtswirkungen 
der Ehe maßgebenden Recht (aJ!so nach dem Ehe­
wiI1kung.SiStatut des § 18). 

P.rimäres Anknüpf.ungsmüment -ist ·dem'uach düe 
(a<u:Sdrückliche) RechtswahL Den Parteien steht es 
fr1ei, das für ihren ,Güterstand maßgebende Recht 
selbst festzulegen', sei es in einem Ehepakt oder 
ühne Zusammenhang mit e~nem sülchen. Es ist 
dabei zuläs~g, die MaßgrebEchkeit des gewählten 
Rechtes >allof bestimmte Vermägensteile zu be­
schränken, sei e:s, indem überhaupt nur für einen 
Teil des Vermögens eine Roechtswahl getro.ffen 
wir;d (die Partaien unterstellen z. B. das in einem 
bestimmten Land gelegene unbewegLich,e Vermö­
gen dem do.rt~gen Recht; für das übrige, Vün der 
Rechtswahl ruicht erfaßlle Verm()gen gilt dann 
kraft übjektiver Anknüpfung das Ehewirkungs­
statut zur Zeit der Eheschließung), o.der indem 
die Parteien vereinbaren, daß versch!üedene Ver-

35 

mögre115teile j,eweils verschiedenem Recht unter­
liegen sollen (z. B. das unbewegliche Vermögen 
dem Recht des Lageorts und das bew,eglid.1"(! 
Viermögen ,dem Hrumoatrecht eines der Bhegatten). 

Die Zulä:.9sigkeit der Rechtswahl ist nicht auf 
einen besr.ammten Zeitpunkt beschränkt; sie kann 
vo.r der Eheschl~eßul1ig üder j,ederzeit danach ge­
troffen werden. Eine einmal getmffene WahI 
kann später auch g,eändert wenden. Das neu ge­
wählte Recht w~rkt dann ex IlIUnc, also für das 
neu 'erworbene Vermögen. Die Parteien können 
j-edo.ch .dem neuen Statut auch das früher er­
wo.rbene Vermögen unterstellen. 

Wenn und sülange die Parteien da,s anzuwen­
dende Recht nicht (ausdrücklich) bestJimmt hahen, 
richten sich ihre ehegütlerrechtLichen Beziehungen 
nachdem Recht, das zur Zeit der Eheschließung 
für die persönlichen Rechtswürkungen der Ehe 
maßgebenid war, also. nach dem Ehewirkungs­
statut des § 18. Auf Grund des § 18 Abs. 1 Z. 1 
hat hier .lJUnächst ein gemeinsames Personalstatut 
den Vürrang. Da ,dieses Anknüpfung:smüment 
Ausdruck der stärk"'ten Beziehung ist (§ 1 Abs. 2), 
wird es ,gerechtfertigt sIein, hier die für die zleit­
liche FÜQiJeliung der Anknüpfung verwendeten 
Wo.rte "Zeit der EheschLießung" weit auszul~en, 
wenn dies zur Anwlendung des gemeinsamen 
Personalstatuts führt. So. erw,irbt z. B. nach zahl­
reichen Staatsangehörigkeitlsrechten dJie Ehefrau 
die Staatsa·ngehörirgkeilit ihres Ehemannes nicht 
be11eits baft Gesetzes durch die Eheschließung, 
sündern e11st liuf Grund einer eigenen Wüleru~er­
klärung, .dlie allerdings zumeist erst nach der 
TrauUJ11g abgegeben werden kann. WiJ:,d nun 
eine sülche Erklärung zwar. nicht a~ T.ag der 
Eheschioileßung, aber düch kurze Zeit danach ab­
geg.eben, so. steht dieser Vorgang mit der Ehe­
schließung noch in eiruem sehr engen Zus.a,mmen­
hang, sOidaß auch ein so:lcherartzustal,1'de gekom­
menes gemeinsames HersonaästJatut als für den 
Güterstand dieser Eheleute ma~ehend ang'()Sehen 
werden kann. 

Hatten die Ehegatten im Sinn der vorsllehen­
. den AusfühTUllJgenzur Zeit der EheschLießung 
kein gemeinsames Persünalstatut, so. ist für ihren 
Güterstand nach § 19 in Verbindung mit § 18 
Abos. 1 Z. 2 das Recht des St;lia"tes maßgebend, 
in dem sie beide zur Zeit der EheschLießung ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hahen. Auch 
hier wieder sind AusnahmefälLe denkb.ar, etwa 
wenn zunächst jeder Viedo.bte seinen gewöhn­
Lichen Aufenthalt in einem anderen Staat hat und 
die Frau erst eiruig.e Zeit nach der E:heschließung 
'Zu ihrem Ehemann übersiedelt. Hier wird nach 
dem Grundsatz der stärksten Beziehung ange­
knüpft (§ 1 A.bs. 1) UJllidder eheliche Güte11suand 
nach dem Recht des Sll~ates des (späteren) gemein­
samen gewöhnlichen Auf,enthal~ betu.rteilt werden 
können. . 
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Abschließend ist noch ·d:!ir.auf hinzuweis'en, daß 
.das Ehegüterliechtsstatut des § 19 sowohl für das 
gesetzliicheaLs auch für das v.ertragEche Ehregüter­
a-echt gilt. Eine untensch:ied:liche Anknüpfung 
wäre nicht angezeigt g,ewesen, we,il gesetzliches 
und vertraglich'es Ehegüterr,echt in fast allen 
RechtsoI1dnUlngen ,aufeinander :!ibgestimmt s,ind. 
Das gesetzliche EhegülJerrecht ist zudem für die 
LPar1Jeien gewiJSiSermaßen die Geschäftsgrundlage 
für jede vertmgliche GÜlJerr.egdung. Auch das 
bermuseJ."IWähnte Halag,er Über.eilnkommen über 
das ,auf das eheliche Güterr,echt anZluwendende 
Recht behanidelt gesetzliches und vertragliches 
Eheg'Üterrecht kol]~sionsrechdich ,gleich. 

Zum § 20 

Nach Abs. 1 si!l!ddie Voraus:setzung,en und 
Wirkungen der Ehesch'eildung nach demsdben 
R.echt z,u heUirt,eilen,das für 'die persönlichen Ehe­
wirkungen maßgebend ist. Dieser Gleichklang 
mit dem EhewirkUingsstatut ,des § 18 rist deshalb 
angezeigt, weil sich eine Scheidung oftmals aus 
einer Verletzung der - nach dem Ehewirkungs­
statut zu heurteileniden - Ehepflichten ergibt. 

Der Gleichklang des Schmdungsstatuts mit dem 
für die persönlichen Ehewirkuniglen maßgebenden 
Recht schließt auch ,die ,im § 18 Abis. 2 geregelten 
Fälle hinkender Ehen ein. Für die Sche'idun,g der 
Ehe zw.eier gri,echisch-orthodoXJer Gl"Iiechen, die 
in österreich - oder ,in einem anderen Staat 
mit ohl1gatorischer oder fakultatirver ZiV1iltrau­
ung - ~ur standesamtlich geheiratet haben, ist 
·daher .dasselbe Recht maßgebend, das !der § 18 
Abs. 2 für die peIlsönlichen RechtsWiirkungen 
dieser Ehe für maßg,ebenderklärt (s~ehe dazu 
näher die Erläuterungen zum § 18 Abs. 2). 

Maßgebend ist das Ehew,irkungSJstatut zur Ze.it 
der Ehescheidung. Im Fall einer Knderung des 
Ehewirkungsstatuts während eines anhängigen 
Sche:idungsverfahrens kommt es auf den Zeit­
punkt .der letztinslJanzlichen Entsch,eidung über 
das Scheidungsbeg.ehren ;an (vgl. Sc h w i. n d in 
K I a n g2 I/1, 734; de r s elb e, ZfRV 1964, 171; 
d e 1" S ,e 1 b e, Handbuch, 170). Da sich Fälle eines 
SlJatutenwechsels während des Prozes&es ~n der 
Pr.axls allerldings bisher nur sehr selten ereignet 
haben!, hät~e eine acusdrückliche Klarstellung im 
Text eine nicht zwingend gebotene Belastung be­
deutet. 

Der Abs. 2 ermöglicht di,e Scheidung einer Ehe 
auch da:nn, wenn für die als Scheidungsgrund 
geltend gemachten Tatsachen zwar nicht ein 
Scheidungstatbestand ,des im Abs. 1 genannten 
Rechtes vorliegt, sie wohl aber unter einen vom 
Personalstatut des kl·agenden Ehegatten vorge­
sehenen Scheidungsta:tbestand subsumiert werden 
können. Diese Durchbrechungdes allgemeinen 
Scheiidungsstaltuts zugunsten ,einer erleichterten 
Scheidbarkeit der Ehen von Ehegatten mit ver-

schiedenem Persona1statut ist bereits im derzeit 
geltenden § 8 A:bs. 3 der 4. DVOEheG vorge­
zeichnet, ,der jedoch nur . der klagenden öster­
reichischen Ehefrou die ·Anwendungdes ÖS1Jer­
reichischen Scheidungsrechts sichert. Diese Schutz­
vorschrift des § 8 Abs. 3 der 4, DVOEheG wird 
im § 20 Abs. 2 des Entwurfes .erweitert, indem 
-dem Grun'dsatz der Gleichberechtigung ,ent­
sprechend - nicht nu,r ,auJ das Persona}statut der 
klagenden Ehefrau Bedacht genommen, sondern 
gleichermaßen auch der klagende Ehemann be­
rücksichtigt wird, und indem zugleich die ein­
sertige Bevorzugung des inländischen Rechtesz.u­
gunsten einer allseitigen Lösung aufgegeben wird. 

Wie schon in den Erläuterungen zum § 18 
aufg.ezeigt, sind in dem die persönlichen Ehe­
wirkungen betreffenden § 18 zwei Fallgruppen 
nicht ausdrücklich .geregelt. Es sind dies die Fälle, 
in denen die Ehega:tten während der Ehe weder 
einen gewöhnlichen Aufenthalt im 'selben Staat 
noch ein gemeinsames Pel1sonalstatut gehabt 
haben, sowie die Fälle, in denen eine solche Ge­
meinsa:mkeit zwar einma'l bestanden hat, dann 
aber von beiden Seiten aufgegeben worden ist. 
In diesen Fällen ist das für die persönlichen Ehe­
wirkungen maßgebende Recht durch Anknüpfung 
an die nach der Lage des jeweiligen Einz·elfalls 
gegebene stärkste Beziehung (§ 1 Abs. 1) fest­
zustellen. Solange nun eine Ehe gesund ist, wird 
eine gemeinsame Nahebeziehung der Eheleute zu 
einem bestimmten Stacat f.ast immer aufg.efunden 
werden können. Wenn ,es aber zu einer Scheidung 
kommt, ha:ben die Ehegatten oft bel1eits jegliche 
Gemeinsalmkeitaufgegeben, wodurch das Auf­
suchen der stärksten Beziehung sehr schwierig 
wer,den kann. Um auch .für .diese Fälle dem 
Scheidungsrichter eine .sich~re und leicht zu hand­
habende Anknüpfung ZIU bieten, sieht hier der 
Abs. 2 ebenfalls die MaßgebLichkeit des Personal­
statuts des klagenden Ehegatten vot. 

Der Vollständigkeit halber ist nochanzu.fÜihren, 
daß von der Aufnahme einer dem derzeit gelten­
den § 8 A:bs. 2 der 4. DVOEheG entsprechenden 
Bestimmung - ,die es ausschließt, daß ein bisher 
nicht bestehender Scheidungsgrund durch bloßen 
Statutenwechsel erworben werden kann - abge­
sehen worden ist, weil diese Bestimmung seit 
ihrer Entstehung niemals praktische Bedeutung 
erhngt hat (s. dazu Sc h w i n .d, ZfR V 1971, 
217). Nicht aufgenommen wurde -.a:uch ,eine dem 
§ 8 Abs. 4 der 4. DVOEheG entsprechende Be­
lSt;immung - wonach eine Scheidung im Inland 
auf Grund fremden Rechtes nur Ziulässig ist, wenn 
zugleich :!iuch ein Scheidungsgrund ,desösterrei­
chisch,en Rechtes vorliegt -, weil eine ,solche 
Regelung eine einseitige überbetonung des ,eige­
nen Rechtes bedeuten würde. In hesonc\eren Fäl­
len, wie ·etw·a bei der einseitigen Verstoßung nach 
islamischem Recht, kann mit der Vorbehalts­
klausel (§ 6) das Auslangen ,gefunden werden. 
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Zum § 21 

Der dem Begutachtungsverfahren zu~eleitete 
Minilsterialentwurf war von der Überlegung aus­
geg;angen, daß auch di,e Ehelichkeit e~nes :Kindes 
und ,die Legi'u~mationdurch nachfolgende Ehe­
schließung im weiteren Sinn zu den Wirkungen 
der Ehe gehören. Es war daher vorgesehen wor­
den, ,daß dLe eheliche Abstammung und die Le­
g.~tLmat1on du.ch nachfolgende Eheschließung 
nach demselben Recht zu beurteilen sind, da,s 
für die persönlichen Rechtswirkul1'gen der Ehe 
maßgebend ,ist. 

Mi,t dem InkraÜtreuen des CIEC-Übereinkom­
mens vom 10. September 1970,BGB1. Nr. 102/ 
1976, über die Legiümation durch nachfoJgende 
Ehe ist jedoch ,eine neue Lage entsltanden. Nach 
dem Über,einkommen ist das Heimatrecht dec<i 
Vaters oder das der Mutter maßgebend, je nach­
dem, welches von ,ihnen den E~ntritt der Legi­
timation bejaht. 

Das ühereinkommen bez~eht s,ich ·zwar nur 
auf die Legitimation durch nachfolgende Ehe, es 
wäre jedoch unlog,isch und könnte im Einzelfall 
zu untragbaren Spannungen ,führen, wollte man 
heider koUilsionsrechtlichen 'Beurtdlung ,der Ehe­
lichkeit von ganz 'anderen Anknüpfungsktiterien 
ausgehen als den nach dem Legitima:tionsüberein­
kommen maßgebenden. Es ist nun vielmehr an­
gez'eigt, bezügl~ch der Ehelichkeit eines Kindes 
,auf dalS Personalstatut ,der, Ehegatoen abzustellen 
(§ 21 erster Satz; der Begniff "Eltern" wird hier 
vermieden, weil sich SOnst Zil"kelschlüsse ergeben 
könnten), wobei im FaLl einer Ver",chiedenheiot 
der Personalstatute der Ehegatten das für die 
Ehelichkeit günstigere Statütden Ausschlag gibt 
(zweiter Satz). Haben ,die Ehegatten also nicht 
dasselbe Personalstatut, ISO ist das Kind ehelich, 
wennzumindeste~nes dieser Personalstatut:e die 
Ehelichkeit bejaht; 'das Kind ist unehelich, wenn 
die Personalstatute beider Ehegatten die Ehelich­
keit verneinen. 

Der Anwendungshereich der Verweisungs­
norm um faßt sowohl die Voraussetzungen der 

. Ehelichkeit als auch deren B'estreitul1'g. Es fallen 
darunter also besonders di,e Rechtsvermutungen 
über die V,atersch'aft des Bhemannes einschließlich 
der Beslümmungen über die Dauer der Emp­
fängniszeit, die Gründe für die Bestreitung der 
Ehelichkeit, ,die Frage, ,welchen Personen ein Be­
streitungsrecht zukommt (einschließlich des all­
fälligen IKlag,erechts ·des StaatJs'anwalts), die Be­
strei1t:ungsfristen ,usw. Zur Ehelichkeitsbe~treitung 
,ist in diesem Zus.ammenhang auf folgendes hin­
zuweisen: Ist das :Kind nur nach dem Personal­
statut ,eines ,der Ehegatten ehelich, so ,richten -sich 
die VOr.aus9etzungen der Ehelichkeitsbestrei!tung 
natür1<ich nachdemsetben Recht, das die Ehe­
lichkeit bejaht hat. Es kann ,allerdings a·uch der 
Fall ,eintreten, daß zwar beide (voneinander ver­
.schiedenen) Pel1sonalstatUite ,der Ehegatten die 

Ehelichkeit bejahen, für die ß.estreitung aber 
untersch'iedliche Voraussetzungen festl~gen. ;Maß­
gebend ,ist dann in favol"em legitimitatis das­
jenige der bei den Rechte, demzufolge die einmal 
vorli,egende Ehelichkeit weniger leicht wieder 
beseitigt werden kann. 

Di,e Wirkungen der Ehelichkeit, also besonders 
das Rechtsverhältnis zwischen ,dem 'ehelichen 
Kind .und seinen Eltern, sind nicht nach der vor­
liegenden ~erweiJsungsnorm zu beurteilen, son­
dern nach dem § 24 (der das - jeweilige - Per­
sonalstatut des Kindes für. maßgebenderklä,rt). 

Der maßgebende Zeitpunkt für die Anknüp­
f;ungist grunds;itzIich ,die Geburt des K!indes (so 
derzeit auch der § 9 Abs. 1 der 4. DVOEheG). 
Eine nach ·diesem Zeitpunkt :eintretende Ände­
rung des Personalst:lituts der Ehegatten hat auf 
die Frage der EheliChkeit keinen E'influß. Das 
~ilt .auch, wenn die zur Zeit der Geburt gege­
benen Personalstatute die EheLichkeit verneint 
haben und einer oder heide Eheg,atten 5päter ein 
Personalstatut erwertben, das die Ehelichkeit be­
ja:hen würde: .das Kind bleibt unehelich. Ein prak­
tisches B.edürfnis nach einer die Ehdichkeit be­
günsvigenden Wande~barkeit hat lSich angesichts 
der 'auf diesem Gebiet bestehenden geringen Un­
terschiede .der nation:l!len Sachrechte hisher nicht 
gezeigt. Rechtsvergleichend ist denn ,:l!uch festzu~ 
stellen, daß eine WandeJba"rkeit des Statuts in 
favorem leg,itimioaris nur bei der Legitimation 
durch nachfolgende Ehe in Erwägung gezogen 
wir,d, nicht aber bei ,der Ehelichkeit selbst. 

Ist das Kind ,erst ,geboren worden, nachdem 
di'e Ehe aufgelöst worden ist (z. B.durch den 
Tod .des Ehem,annes oder durch Scheidung), so 
,ist es a,ngezeigt,an den letzten Zeitpunkt anzu­
knüpf,en, zu ,dem noch eine rechtlidle Gemein­
samkeit zwischen den Ehegatten bestanden ha:t. 
Für diese Fälle wird daher das Personalstatut 
für maßgebend erklärt, ,das die Ehegatten im 
Zeitpunkt der Auflösung der Ehe gehabt haben. 

Zum § 22 

Die enltwonene Itegelung folgt 'im wesent­
lichen dem CIEC-ühereinkommen vom 10. Sep­
tember 1970, BGBl. Nr. 102/1976, über die Le­
gitlimation durch ,nachfolgende Ehe. Maßgebend 
cist demgemäß das Personalstatut der Eltern (er­
ster Satz). Halben d~e Eltern nich,t dasselbe Per­
sonaLsta:tut, so geht dasjen'ige vor, .das die Legi­
timation hegünstigt (zweiter Satz). Ein Kind ist 
:also .für den österreichischen Itechtsbereich legiti­
miert, wenn ,das Personalsta,tut /Zumindest eines 
Elternteils die Legitimat;ion bejaht. 

Durch das übereinkommen ist nicht nur die 
Anknüpfung, sondern auch .der Anwendungsobe­
reich der Verweisungsnorm vorgezeichnet. Es 
wird daher - wi,e im Art. 1 Abs. 1 des über­
einkommens - n~cht von der Legitimation 
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durch "Eheschließung" gesprochen, sondern von 
der die Legitimation bewir~enden "Ehe". Um­
faßt ·sind ·daher nicht nur die Fälle, ~n denen die 
Legitimation ipso iure mit ·der Heil:1ateintritt, 
sondem jede LegvtiJmation, die eine Folge der 
Ehe ist, mit ihr in ,einem ,rechtlichen Zusammen­
hang steht. So tritt z. B. nach fl'anzösischem 
R:echt die Leg,itimanion erst kraft (konstitutiven) 
U1"teilsein, wenn dalS ,Kind von einem Elternteil 
erst nach der Eheschließung anerkannt wOl"den 
ist (Art. 331-1 CC; mit dem Urteil w.1rd festge­
stellt, daß das Kind seit der Ehesch:~ießung den 
Fami1i:enstand eines gemeinsamenehel,ichen Kin­
,des der Eheleute gehabt hat). 

Sachl'ich ·faUen in .den Anwendungsbereich der 
Verweisungsno.rm u. a.das allfäl!i.ge El'1forderrns 
'ern er Anerkennung des Kindes durch ,den Ehe­
mann der Mutter (unter Umständen ,;LUch durch 
die Mutter selbst), das allfällige Erfordernis einer 
Zustimmung ,des Kindes und Dritter,einschließ­
lich der Erset2!barkeit solcher Zustimmungen und 
die Frage von LegitimationshindemilSsen (wie sie 
,etwa manche Rechtsordnungen bei sogenannten 
Ehebruchskindern vorsehen; bei genügender In­
landsheziehung kann hier allerdings die Vorbe­
haltsklausel des § 6 ins Spiel kommen). Die Wir­
'kungen der Le~timation, allSo besonders das 
RechtS'Verhältnis zwischen dem Iegitimierten 
Kind und seinen Ekern, sind' nicht nach dieser 
Verweisungsnorm, sondern nach dem § 24 - der 
d:lis (jeweilige) Personals:ta:tutdes Kindes für maß­
gebend erklärt - zu beurteilen. 

Mit ,der Begründung, ,daß nicht die Heirat, 
sondern die Ehe - also ein Dauer>rechtsverhält­
nis - legitimiert, wird im Schrifttum zum er­
wähnven CIEC~Legitim;Ltionsübel1einkommen die 

Hoheitsakt die ,l'echtliche Snel1ung eines ehelichen 
Kindes erlangen. Entsprechend der historischen 
Entwicklung" dieser Rechtseinrichrung, sehen 
manche Rechte hier einen Gnadenakt des Staats­
oberhauptes vor (so a·uch der § 162 ABGB), 
oftmals obIiegtrue Ehel1icherklärung allerdings 
anderen staaclichen Organen, wie z. B. den Ge­
richten (so etwa jn der Bundesrepublik Deutsch­
land, in Jugoslawien, in der Schweiz u. a.). 

Der § 23 spricht da,her ganz allgemein von der 
Leg,itimation eines Kindes durch Ehelicherklä­
rung und sieht hiefür (so wie derzeit der § 13 
der 4. DVOEheG) grun:dsätzlich die Anwen­
dung ,des p.ersonalstatuts des v.aters vOir (erster 
Halbsatz des ersten Satzes). Da eine Ehelicher­
klärung zuweilen erst nachdem Tod des Vaters 
beantr.agt wird, stellt der zweite Halbsatz des 
ersten Satzes klar, daß in diesem Fan das Perso­
nalstatut maßg,ebend ist, das der Vater im Zeit­
punkt seines Todes hatte. 

'Soweit ,es um die Zustimmungsrechte geht, 
ist - wie bei der Ann,:lihm·e ,an Kindesstatt (§26 
Abs. 1)- im Interesse des Kindes und seiner 
Angehörigen n'eben dem Personalstatut des 
Vaters über.dies auch 'auf das Personalstatut des 
Kindes Bedacht zu nehmen: Ist nach dem Per­
sonalstatut des Kindes die Zustimmung des 
Kindes oder eines Dritten, zu dem das Kind in 
einem familieItrec;htlichen Verhältnis steht 
(z. B. Mutter, V.ormund), 'erforiderlich, '50 ist n,ach 
dem zweiten Satz insoweit auch (also zusätzlich 
zum vätedichen Personalstatut) dieses Recht 
maßgebend. 

Zum § 24 

Ansicht vertreten, daß ein die Legivimavion des Während die §§ 21 bis 23 ,die Vor a u s­
I(,indes begünstigender StatJutenwechsel der EI- set zu n gen der EheliChkeit unldder Legiti­
tern mit Wirkung ex nunc zu <berücksichtigen mauon hetrdfen, regelt die vorliegende Verwei­
ist. Ein Wechsel des Bersonalstatuts der Eltern: sUrngsnorm das auf die Wir k u n gen anzu­
ist beachtlich, wenn das neue Recht die, Legiti- i wendende Recht. Hiefür w,ird im Abs. 1 das Per­
mation im Geg,ensatz zum ,aken zuläßt (s. E d 1- sonalstatutdes Kindes für maßgebend erklärt. 
ba ehe r, Das übereinkommen über die Legiti- . ." . 
mauon durch nachfolgende Ehe, ZfR V 1976, "Ausschlaggebend fürdi:se Anknupfung 1st zu-
164 f . I ch F . d IPR 273' K I nachst der Umstand, daß ln nahezu allen Staaten ., vg. au .er!., , , ege ". 'ck fd b' d . dch f 
IPR4 '430 ) D' üb I lt ch' dle Entwl lung au . em Ge let ·es Km s a ts-, u. ,a.. lese er .egungen ge en au . .. .. d 
für di,e vorliegende Verweisungsn{);l"m. . re0ts· ,dahm geht, dle p.er~o.n des Kmdes lfl en 

, ; Mlttelpunkt derrechtspohtlschen überlegungen 
Andel'1S verhält es sich beim I\lmgek'ehrten Fall: :zu stellen. Es ist angezeigt, diesen SChritt auch 

Ist ,ein Kind auf Grund des p.ersonalstaruts der im KolLisionsrecht 'Zu bUn. Eine solche Lösung 
Eltern leg,itimiert, so hehält esdliese Rechtsstel- hat auch den praktischen Vorteil, daß dadurch 
~ung,auch wenn . .J,ie Eltern später das ~erson.a~- die Rechubezieh'llngen zwischen dem K,ind und. 
statut wechseln und ,das neue Recht die Legltl- seinen Eltern demselben Recht unterstellt wer­
mation verneint. Mit dem Bintritt !der Legiti- den, das auch für die Handlungsfähigkeit des 
mation ist der Tanb~stand erfül~t und ·der spätere Kindes (§ 12) und für die Vormundschaft und 
Statutenwechsel somlt unheachthch (v gl. § 7). Pflegschaft (§ 27) maßgebenJd ist. Schwierige 

Zum § 23 

Nach zahlreichen Rechtsol'dnungen kann ein 
Kj'nd nicht nur durch die Eheschließung seiner 
Eltern, sondern auch durm ,einen s'taattimen 

Aibgrenz'llngsfra;g,en, w.ie si.e sich vor allem im 
Bereich der gesetzliChen Vernretung steUen kön­
nen, w'e1"den solcherart vermieden. Da nach § 25 
Abs. 2 ,die Wirkungen :der Unehelichkeit eben­
falls nachdem Persona~statutdes Kindes zu beur-
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teilen sind, werden durch den Gleichlauf der 
Anknüpfungen überdies Qual.ifikationsschwierig­
keiten vermieden, wenn Rechtsordnungen im 
Spiel sind, die ,einen rechtlichen Unterschied zw~­
schen ehelichen und unehelichen Kindern nicht 
kennen. Die gleiche Anknüpfung für eheliche 
und uneheliche Kinder ~st übeI1dies für diejenigen 
Fälle günstig, .in denen die Rechtsstellung eines 
unehelichen Kindes durch Legitimation in die 
eines ehelichen übergeht, denn es könnte zu An­
gleichungsproblemen kommen, wenn auf das 
Rechtsverhältnis zwischen Kind und EItern vor 
unid nach der Legitimation jeweils verschiedene 
Rechtsordnungen anzuwenden wären. 

Diesen VorteiLen stehen allerdings auch Um­
stände gegenüber, ,die sich nachteilig 'auswirken 
können. So ist es denkbar, ,daß nicht aUe Kinder 
aus derseLben Ehe 'dasselbe Personalstatut haben. 
Bei einer Verweisungsnorm, die ,auf das Personal­
statut des Kindes ,absteHt, kann es also daZu 
kommen, ,daß nicht aUe Rechtsverhältnisse zwi­
schen den einzelnen Kindern und ihren Eltern 
demselben Recht unterstehen., Gegenüber den 
erwähnten Vorteilen wiegt dieser Nachteil aller­
dings nicht zu schwer, zumal da derartige FäHe 
in der Prax:is ja doch .selten sind und es für die 
verbleibenden Ausnahmefälle auch gar nicht sicher 
ist, daß eine unterschiedlich'e .A!nknüpfung für die 
Beteiligten von Nachteil wäre. 

Eine Abwägung der ,Vor- und Nachteile führt 
also ,dazu, für die Wirkungen der Ehelichkeit 
und Legitimation dem Personalstatutdes Kindes 
gegenüber anderen denkbaren Anknüpfungen 
(wie etwa dem Ehewirkungsstatut) den Vorzug 
zu geben (vgl. auch § 19 des finnischen Gesetzes 
vom 5. Deiember 1929 betreffend gewisse fami­
lienrechtliche Verhältnisse intlernationaler Natur; 
§ 22 ,des IPR-Gesetzes der DDR; Art. 19 §-1 des 
polnischen IPR-Gesetzes; § 24 des tschechoslowa­
kischen IPR-Gesetzes; 'auch verschiedene ein­
schlägige zwischenstaatliche übereinkommen steI­
len ,die Person des Kindes ,in den Mittelpunkt der 
Anknüpfung, so z. B. ,das Ha,ager übereinkom­
men vom 24. Oktober 1956, BGBI. Nr. 293/1961, 
über das auf Unterha1tsverpflichtungen gegenüber 
Kindern aJnzuwendende Recht; ,das Haa,g~r über­
einkommen vom 5. Oktober' 1961, BGBL 
Nr. 446/1975, über die Zuständigkeit der Behör­
den und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet 
des Schutzes von Minderjährigen; Art. 69 des 
Codigo Bustamante [dem zahlreiche südameri­
kanische Staaten angehören]; für die Anknüpfung 
a,n das Kindesrecht vgl. u. a. Wal k e r, IPR5, 794 
und 796; Rabe I, Conflict of Laws I [1945] 594; 
Ne u hau s, Die Verpflichtun'gen des uneheli­
chen Vaters im deutsch'en IPR [1953] 12, 39; 
Ma:l1oin Wolff, IPR3, 215; IS,iegrist, 
RabelsZ 1959, 94; D ö ne, E. Kaufmann-FS 
[1950] 44;\Mak,arov, Ra:belsZ 1952, 382; 
E e r i d, IPR,255). 

Erklärt das Personalstatutdes Kindes al1er~ 
dings ein anderes Redlt für maßgebend - etwa 
,das (vom Personalstatut des Kindes ,allenfalls 
,abweichende) Heimatrecht des Vaters oder das 
für die persönlichen EhCWlirku!ligen maßgebende 
Recht -, so ist diese Rück- oder Weiterver­
weisung nach § 5 zu beachten. 

Ln den Anwendungsber,eich der Verweisungs­
IlJOtm fällt der gesamte Bereich des famlLien­
rechtlichen Verhältnisses zwischel1! einem ehe­
lichen oIder legit,imierten Kind ul1!d seinen Eltern. 
Umfaßt sind also die Fragen der Pfleg,e und Er­
z.iehungdes Kindes \Sowie seines ahgeleiteten 
Wohnsitzes, die Verwaltung' und all.fällige 
NutlZung seines Vermögens, die gesetz~iche V,er­
tret;ung durch ,einen oder beide Elternteile ein­
schließHch ,des Erforde1'1Msses einer hehörldlichen 
Genehmig/lmg bestimmter Vertretungshandlun­
gen, die Regelung der elterlich,en oder väter­
lichen Gewalt nach Scheidung der Eltern, die 
gegenseitigen Unterhaltsansprüche, ein Versor­
gungsanspruch des Kindes u. a. Der Name des 
Kindes allerdings ist nicht nach dieser Ver­
wei:sungsnorm, sondern nach ,dem besonderen 
Namensstatut ,des § 13 zu !beurteilen {was ange­
sidlts der dort vorgesehenen Anknüpful1!g an das 
Persona~statut des Namensträgers im Ergebnis 
alle1'1dings keinen Unterschied macht). Nicht in 
den Anwendungsbereich ,fallen auch diejenigen 
Wirkungen ,der Ehelichkeit, die l1!icht f,amilien­
rechtLicher, sondern erbrechtlich,er Natur ~ind; 
für sie gilt das Erbstatut des § 28. 

Da ,das Rechtsverhältnis z.wischen Eltern und 
KJindern ein Da:uerverhältmis ist, kommt es auf 
das jeweiLige Personalstatut des Kindes an. 
Ändert sich dieses p.ersonalstatut, so sind z. B­
die his rum Zeitpunkt des Statutenwechsels 
fälligen Unterhaltsansprüche nach dem hishe1'1igen 
Persol1!a.lstatut zu beurteilen, für die Zeit danach 
:gilt das neue Recht (s . .da:z.u auch ·die Erläute­
rungen zum § 7). 

Die inder vorliegenden Verw,eisungsnorm ent­
ha:Jtene Regelung ga,lt nur, sofern zwischenstaat­
liche Vereil1!barungen nicht anderes vorsehen 
(vgl. § 53). Zu nennen sind hier u. <1. das Haager 
übereinkommen vom 24. Oktober 1956, BGBl. 
Nr. 293/1961, über, das auf Unterhaltsverpflich­
tungen ,gegenüber Kindern anruwendel1!de Recht 
(v~l. dazu jedoch auch da:s - nach § 52 Z. 4 
des Entwurfes unberühl't bleibende - Bundes­
gesetz vom 30. Okwber 1958,. BGBI. NI'. 295/ 
1961), das Haager übereinkommen vom 5. Ok­
tober 1961, BGBI. Nr. 446/1975, über die Zu­
ständ.igkeit der BehöI1den und das anzuwendende 
Recht .auf dem Gebiet des Sch,utzes von Minder­
jährigenund der Art. 29 Abs. 2 des öster­
reichisch-polnischen Vertrages vom .11. Dezem­
ber 1963, BGBl. Nr. 79/1974, über die wechsel-

/ 
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smugen ,Bezliehurugen ~n hürg:edtimen 
sachen und über Urkundenwesen. 

Zum § 25 

R<ec;lws- späteren Personalstamtt des Kindes, so kann ZiUm 
Vorteil des Kindes die Vaterschaft auch noch 
nach die'sem späteren Personalstatut festgestellt 
oder anerkannt werden. 

Die vorliegeIl'de Vel1wei"ungsnorm betrifft die 
Voraussetzungen der Feststellung, der Ane~­
kenIl'ung und ,der Bestreit,ung der Vaterschaft 
zu einem unehelichen Kind (Abs. 1), die Wirkun­
gender Unehelichkeit (Abs. 2) und schließlich 
auch die mit der Sch,wangerschaft und der Ent­
bindung zusammenhängenden Ansprüche der 
Mutter gegen ,den V,ater ihres unehelichen Kin­
des (Abs. 3). 

Die Anwendung des §25 sellZt die Unehelich­
keit ,des Kindes vÖna.us. Die Fr <1Jg e, ob ein Kind 
ehelich oder unehelich ist, wird nach den in den 
§§ 21 bis 23 genanntoen Rechten beurteilt (vgl. 
Sc h w in d, Han1dbuch, 191). 

Für die Feststellung der V1aterschaft zu einem 
uneheLichen Kind ist nach dem derzeit geltenden 
§ 12 der 4. DVOEheG~der ,als allseitige Ver­
weisungsnorm zu lesen ist) das Heimatrecht der 
Mutter z.ur Zeit der Geburt des Kindes maß­
gebend. Eine B'eibehaltung dieser Anknüpfung 
wäre aus der Sicht des Gleichberechtigungs­
grundsatzes bedenkLich. AI1!dererseits ist festzu­
stellen, daß alle das materielle Kindschaftsrecht 
betr,effenden Reformal'beiten der versch,iedenen 
nationalen Gesetzgebungen die Person des Kindes 
in den Mittelpunkt der rechtspolitischen über­
legungen stellen. Es ist angezeigt, dies,e Ent­
wicklung auch im KolLisionsrecht zu berücksich­
tigen und bei ,der Rechtsanwendung somit vom 
Personalstatut des KJindes aus:z:u~ehen (erster 
Satz des Abs. 1; vgl. B y,d li n 's k oi, Gutachten 
für den ersten österreichischen Juristenuag [1961] 
162). 

Im Abs. 1 wird klar,gestellt, daß d'as für die 
Voraussetzungen einer Feststellung der Vater­
'sch'aft maßgebende Recht auchAür die Voraus­
setzungen der Anerkennung und der Besuei­
tungder Vaterschaft gilt. Diese Terminolog'ie 
deckt sich nicht ganz mit der des österreichischen 
Sachr,echts, das eine Feststellung der Vaterschaft 
einerseits durch Urteil und andererseits durch 
Anerkenntnis kennt. Da die einzelnen Rechts­
or,dnung,en -auf diesem Gebiet ,aber besonders 
groß'e Unterschiede aufweisen, köimte eine zu 
sehr vom inländischen Sachrecht g,eprägte Ver­
weisungsnorm in der Praxis zu Qualifikaüons­
schwierigkeiten führen. 

Als Anknüpfungszeitpunkt erklärt der erste 
Satz des Abs. 1 den Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes für maßgebend. Von diesem Grundsatz 
der Unwandelbarkeit sieht der zweite Satz des 
Abs. 1 eine Ausnahme vor. Ist die Feststellung 
oder Idole Anerkennung der Vaterschaft nach dem 
zur Zeit der Geburt des Kindes gegebenen Per­
som:lstatut nicht zuläss~g, wohl aber nach einem 

Di,e Bestreitu~g der Vaterschaft steht mit der 
Feststellung bzw. Anerkennung derselben' ~n 
engem Zusammenhang. Es ist daher nicht ange­
zeigt, 'Sie kollis~onsrecht1ich verschieden zu be­
handeln. ,Der dritte Satz des Abs. 1 bestimmt 
da<her, daß: das Recht, nachdem die Vaterschaft 
festg.estellt ,oder anerkannt worden ist, auch für 
deren Bestreitung giilt. 

Zur Anerkennung der V,aterschaft ist' noch 
hervorzuheben, ·daß in iden Anwendungsbereich 
des Abs. 1, nur deren sachLiche VoraussetzJungen 
faUen - also z. B. die Fr;IJge alLfäUiger Aner­
kennungshindemisse und das a:1lfällige Erforder­
nis der Zhstimmung des Kindes und Dritter 
(wieder Mutter und des Vormunds) -, für ,die 
Form des Anerk,enntnisses' hing~gen ist das 
aUg,emeine Formstatut des § 8 maßgebend. Das 
im Abs. 1 bezeichnete Recht (lex causae) und die 
am Ort des Anerkenntruss,es geltenden Form­
vorschriften (lex loci actus) stehen diesbezüglich 
also gleichberechtJigt nebeneinander (alternative 
Anknüpfurj.g, § 8). 

Für die Wirkungen d,er Unehelichkeit ist nach 
Abs. 2 ebenfalls das Personals ta tut des K<indes 
maßgebend. Ausschla.ggebend für diese Anknüp­
fung sind im wesentlichen dieselben Überlegungen, 
die schon in den Erliiuterungen zu der die 
Wirkungen: der Ehelichkeit betreffenden Ver­
weisungsno:rm des § 24 dargelegt worden sind 
unid lauf die zur Vermeidung von Wiederho­
lungen hi~r verwiesen wird (als praktischer 
Vorteil ist l vor allem der Gleichklang mit .dem 
für die H~ndlungsfähigkeit des Kindes maßge­
benden Recht und mit dem Vormundsch:afts­
statut anz~sehen, weil d;adurch Abgrenzungs­
sdnvierigkditen, die sich besonders im Bereich der 
gesetzllicheri- Vertretung ergeben könnten, ver­
mieden we,rden). Die von einem Teil der Lehre 
befürworte,te Lösung, das Rechtsverhältnis zwi­
sch'en dem' unehelichen Kind und seiner Mutter 
d,em Personalstatut der ,Mutter, das Rechtsver­
hältnis zum Vater hingegen dem Personalstatut 
des Vaters zu untersteHen, wird vom Entwurf 
nicht aufgegriffen. Abgesehen davon, daß sich 
bei einer solchen kollisionsrechtlichen Spaltung 
in der Praxis oft schwierige Angleichungsfragen 
ergeben könnten, li,egt:es im Interes'se des Kindes, 

. daß ,das ge~amte zwischen ihm und seinen Eltern 
bestehende Rechtsverhältniseinheitlich demselben 
Recht unt~rstellt wird, und zwar, weil das Kind 
im Mittelpunkt dieses RechtsverhäItnisses steht, 
seinem eigenen Personalstatut. 

In den !Anwendungsbel"'eich des Abs. 2 fällt 
das gesamte Rechtsverhältnis zwischen dem 
unehelichen Kind und seinen Eltern. Umfaßt 

/ 
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siiro u. a. ei,e Pflege und Erziehung; ,die Frage, 
ob und unter welchen Voraussetzungen ein 
oder heide Elternteile kraft Gesetzes zur Ver­
tretmng des Kindes berufen sind od'er ob sie 
zumindest dlaraurf Anspruch haben, zum 
gesetzlichen Vertreter besteHt zu werden, die 
g.egenserngen Unterhaltsansprüche usw. Der 
NaJme des unehelichen Kindes ist allerdings nicht 
nach dieser V,erweisungsnorm zu beurteilen, 
'sondern nach dem besonderen Namensstatut 
des § 13 (was angesichts ,der dort vorgesehenen 

• Anknüpfung an das Personalstatut des Namens­
trägers freilich auf dasselbe hinausläuft). Für 
das Erbrecht des unehelich,en Kindes gegenüber 
seinen Eltern (und umgekehrt) 'gilt das Erb­
stl'tut des § 28. 

,Da es sich ,bei den Rechtsbeziehungen 
zwischen ,dem unehelichen Kind und seinen 
Blte,rn um e~n Dauerv'e~hältnis handelt, kommt 
es bezüglich der Wirkungen ,der Unehelichkeit 
auf das jeweilige PersonaIstatut des Kindes an 
(s. dazu die AusfÜihrungen Ziuden §§ 7 und 24). 

Für ·die mi~t ,der Schwangerschaft und der 
EntJbindung zusammenhän'gend>en Ansprüche der 
Mutter gegen den Vater ,des ,unehelichen Kindes 
- wIe s~e z. B. das öster,reichisch·e Recht in 
den §§ 167 und 168 ABGB vorsieht - erklärt 
der Abs. 3dasPersonalstatU't der Mutter für 
maßgebend. Diese Anknüpfung ,entspricht der 
schon derzeit geLtenden Rechtslage (§ 12 der 
4. DVOEheG). 

Die ,derz'eit im zweiten Halbsatz des § 12 
der 4. DVOEheG enthaltene Regelung, wonach 
das Kind und seine Mutter gegen den Vater 
keine weitergehenden Ansprüche geltend machen 
können, als nach den öster'reichischen Gesetzen 
begründet 'sind, ist nicht übernommen wor:den, 
weil dlar~n eine zu staJrke überbeweruung der 
eigenen Rechtsordnung zum Ausdruck kommt 
unid sich ,diese Lösung überdies ,im Ergebnis nur 
'einsevtig zugunsten des Vaters auswirken kann; 
das ~st rechtspohtisch nicht 2lU !be,fürworten. 

Diej,n rder vorliegenden Verweisungsnorm 
enthaltene Regelung gilt - wie alle Verwei­
sungsnormen des Ges,etzes nur, sofern 
zwischenstaalt'li.che Ver.einbar:ungen 'nicht anderes 
vorsehen (vgl. § 53). Zu nennen rst hier vor 
allem das Haager Ober:einkommen vom 24. Ok­
tober 1956, BOB!. Nr. 293/1961, über das auf 
Unterha.!tsv,erpflichtung·en gegenüber Kindern 
anzuwendende Recht, das für die Unterhalts­
ansprüche eines ehelichen oder unehelichen 
Kindes das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts 
des Kind'es für maßgeben:derklärt, sofern es sich 
hiebet um Idas Recht eines Vertragsstaates handelt 
(vgl. da'zu jedoch auch das - nach § 52 des 
Entwudes unberührt bleihende - Bundesgesetz 
vom 30. Oktober 1958, BGBl. Nr. 295/1961, 
üherdie Anwendung des österreichisch,en Rechtes 

im' Sinn des Art. 2 des vorgenannten Haa,ger 
übereinkommens). An weiteren einschlägigen 
zwischenstaa'tlichen Vereinbarungen sind u. a. zu 
nennen ,c1as Haager über.einkommen vom 
5. Oktober 1961, BGBL Nr. 446/1975, über die 
Zuständigkeit derB'ehörden und das anzuwen­
dende Remtmf dem Gebiet des Schutzes von 
Minderjährigen und der Art. 29 Abs. 3 und 4 
des ö·sterr,eichisch-polnischen·. Vertmges vom 
11. Dez'emher 1963, BGBl. Nr. 79/1974; über die 
wechselseitigen iBezi.ehungen 10 biirgerlichen 
Rlechts·sachen undütber Utiroundenwesen. 

Zum § 26 

Aus· der überlegung, daß eine Annahme an 
Kindesstatt die rechtjliche SteUungdes Anneh­
menden kaum geringer berührt a:ls die des Wahl­
kindes, 'sehen manche Rechtsordnungen vor, <.Laß 
für die Voraussetzungen der Kindesannahme die 
Personalstatute der unmitteFbar Beteiligten (also 
des Annehmen,den 'Und des Wahlkindes) gleicher-, 
maßen zu berücksichtigen sind (Nachweise bei 
B rag .a,· Zur Reform des internationalen 
Adoptlionsrechts, in Lau t erb ach, Vorschläge 
und Gutachten zur Reform des deutschen 
interna·tiona,/en Kindschafts-, Vormundschafts­
und Pflegscha'f:tsrechts [1966] 205). Diese kumu­
l~tive Anknüpfung hat den Vorteil, daß dadurch 
die Gefahr des Zustandekommens sogenannter 
hinkender A,dopti,onen (Kindesannahmen, die 
nicht von ,den Heimatstaaten aller Beteiligten. 
anerkannt werden) verringert wi,rd. 

Durch d~e kumulative Anwendung hei,der 
Personalstatute würde aber in zahlreichen FäHen 
das Zustandekommen einer Kindesannahme 
elischwert oder gar unmöglich gemacht werden. 
Das :tb er ist nicht wünschens.wert. Für viele 
Kinder aus Lände'rn, die von Kriegen, Rassen­
verlolgungen oder Natur'kat~s'trophen heimge­
sucht worden sind, ist die Adoption ins Aus,land 
oft odieeinzige Hoffnung, unter geordneten 
Verhältni~sen aUifWlachsen zu können. überdies 
,ist zu bedenken, daß die Wahlkinder fast immer 
im Lebensber·eich des Annehmenden aufwachsen. 
und :meist üher kurz oder lang aJuch dessen 
Sta1atsangehörigkeit erhalten. 

IEsist desha,lb .angezeigt, in erster Linie auf 
das Personalstatut des Annehmenden abzustellen 
(erster Satz des Abs. 1) und - im Interesse des 
Kindes und 'seiner Angehörig.en - :daneben 
(roumulativ) dasP.ersonalstatlUt des Wahlkindes 
nur :insoweit für maßgebend ;zuerklären, ,a'l,s es 
um ,die Zuscimmung des K,iJndes und der zu iohm 
in f,ami.Jienrechtlichem Verhältnis stehenden 
Drivten (beson:ders leibliche Eltern, Vormund) 
geht (zweiter Satz des Abs. 1). 

Durch die Worte "Persona:1statut je des' 
Annehmenden" soll klargestellt werden, daß bei 
einer g,emeinsamen Annahme durch Ehegatten 

784 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 41 von 68

www.parlament.gv.at



42 784 ,der Beilagen 

mit. verschiedenem Personalsutut die Persünal'" 
statute beider Annehmender zu beachten sind. 
Diese Maßgeblichkeit heider Personalstatute emp­
fiehlt sich im Interesse einer allseitigen W,irk­
samke1t der Adoption (vgl. S c h w i n d, ZfR V 
1971,227; Ja y m e, StAZ 1973,229,232). Diese 
Lösung ents.pricht auch der bereits derzeit 
geltenden Rechtslage (vgl. S eh w i n d, Hand­
buch, 227); <sie hat in der Praxis bisher keine 
Schwierigkeiten bereitet (vgl. LGZ Wien 
13.3. 1968 BFS1g. 10406). 

'Inden Anwendungsbereich des Abs. 1 fallen 
aJle sachlichen Vorauss·etzungen einer Annahme 
Q'n Kinidesstatt, wie ,das Aliter des Annehmenden 
<und des Wahlkindes," der Altersunterschie,d 
zwischen ihnen, die Frage, üb und unter welchen 
Voraussetzungen ·das Vorhandensein le~blicher 
Kinder des AIlJnehmenden der Kindesannahme 
entg~genlSteht (v.gL ·dazu im österreichischen 
Recht ,den § 180 a Aibs. 2 ABGB), die Zustim­
mungserfordernisse einsch,ließlich' der Möglich­
keit, verweigerte Zustimmungen behördlich zu 
ersetzen (vgl.darzu im österreichischen Recht den 
§ 181 .A1BGS) u. a. Zur behördEchen Ersetzung 
verw·eigerter Zustimmungen ist in diesem Zusam­
menhang aUif folgendes hinzuweisen: Es ist schon 
üben ausgeführt worden, daß hinsichtlich der 
Zustimmung des Wahlkindes und der zu oihm 
in f~amrlienrecht1ichern Verhältnis stehenden 
Dritten sowohl ,das P,ersonaIstatJut des Anneh­
menden als auch ,das des Kindes maßgebend sind. 
Diese kumulat~ve RechtJsanwendung bedeutet, 
daß im Fall einer Zustimmungsverweigerung 
die <behördliche Ersetzung nur dann zulässig ist, 
wenn dies bcide Personalstatute vorsehen. 

Für die Voraussetzungen der Annahme an 
Kiindesstatt ist das zur Zeit der IGIlJdesannahme 
gegebene Personalstatut des Annehmenden bzw. 
(Albs. 1 zweiter Satz) des 'WahIkindes maßgebend. 
Ein ·späterer Statutenwechsel iSitunbeachtlich 
(sta:rres Statut). Eine ausdrückliche Erwähnung 
dieses AnkrlJÜpfungszeitpunkts im Abs. 1 konnte 
unterbleiJben, weil sich.diese Lösung bereits aus 
der allgemeinen ,Bestimmung über den Statuten­
wechsel (§ 7) ergibt. 

Die Beendigung der Wahlkindschaft - im 
österreichischen Sachrecht handelt es sich um die 
fäHe des Wilderrufs und der Aufhebung(§§ 184 
und 184 a ABGB) - wird im Interesse einer 
möglichst ,einheitlichen Rechtsanwendungdem­
salben Recht unterstellt, ,da's für ,die Voraus­
setzungen ,der Kindesannahme maßgebend ist 
(Ahs. 1. erster Satz). 

,Für die Wirkungen der 'Kindesannahme ist 
nach Abs. 2 dasP.ersona;lstatut des Annehmenden 
maßgebend. Diese 'Lösung entspricht bereits .der 
derzeitigen Rechtslage (vgl. den allseits zu 
tesenden § 13 Abs. 1 der 4. DVOEheG, der n~ch 
herrschender Auffassung auch die Wirkungen der 

Kindesannahmebetrifft); sie findet sich auch ,in 
zahlreichen ausländischen KoI1isionsl'echten 
(so z. B. in den Rechten der Bundesrepuhlik 
Deutschhtlid, der DeutJschen Demokratischen 
Republik, Finnilal1lds, Frankreichs, J'taliens, Polens, 
Portugals, Spaniens, der Tsche:choslowakei usw. 
[vogl. u. a.die ZusammensteHung bei Br a.g a 
a.a.O. 214]). Der Anknüpfung an das PersonaI­
statut ,des Annehmenden -ist gegenüber der Maß­
geblichkeit des Kindesrec:hts der Vorzu,g zu geben. 
Wie sich in der Praxis. zeigt, ist in den meisten 
internaJtionalen Adoptionsfällen der Heimatstaat 
des Annehmenden zugleich auch ,derjenige Staat" 
in dem der Annehmende und mit ihm das 
Wahlkind den gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Es entspräche nicht dem Gru11ldsatz der stä,rksten 
Beziehung, etwa bei der Annahme eines öster­
reichischen Kindes durch niederländische Ehe­
leute, die in Den Haag 'leben, die Wirkun.gen 
der Kindesannahme ,nach österreichischem 
Recht zu heurteilen. Ebenso wäre es unbillig, 
im Fall ,der Annahme eines vietnamesischen 
Waj,senkindes ,durch österreic:hische Ehegatten die 
Wirkungen der Kindesannahme . bis zur Ein­
bürgerung ,des Kindes nach vietnamesischem 
Recht beurteilen zu müssen. 

In ,der Praxis wir'd ein Kind häufig von Ehe­
galtten gemeinsam angenommen. Es wäre mißlich, 
in solchen FäHen kotlisionsrechtlich zu spalten 
und das Rec:hts,vel'ihältnis des Wahlkindes zum 
Wahlvater na:ch ·dem Personalstatut des Wahl­
vaters zu heurtdlen, bezügLich des Verhältrusses 
zur Wahlmutter hingegen an ,deren Personal­
statut anzuknüpfen. Im Abs. 2 wiIld daher für die 
Wirkungen einer K:indesannahme durch Ehe­
gatten ,das für die persönbichen Rechtswirkungen 
der Ehe maßgehende Recht (§ 18) für anwend­
bar erklärt; stirbt einer. der EhegatJten, so ist 
anstelle des Ehewirkungsstatuts das Personal­
statut des überlebenden Ehegatten maßgebend. 
Keiner ausdrücklichen Regelung bedurfte der 
Fall, daß nach dem Tod des einen Ehegatten 
auch ,der andere versllirbt. Es kann nicht zweifel­
haft ,sein, ,daß ,in ,di'esem Fall das Personalstatut, 
das der nachverstorbene Ehegatte Zll'r Zeit seines 
Tüdes gehabt hat, maßgebend .bleibt. 

Die Wahlkindsch,aft ist ein Dauerechtsverhält­
nis .. Das für die Wi~rkungen der Kindesannahme 
maßgebende Statut ist daher wandelbar, das 
heißt, es kommt auf das jeweilige Personalstatut 
des Annehmenden an (bzw. auf das jeweilige 
EhewirkungsSitatut der annehmenden Ehegatten). 
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird in 
diesem Zusammelllhang auf die Erläuterungen 
zu den Verweisungsnormen betreffend die 
Wirkungen der Ehelichkeit (§ 24) und der 
Unehelichkeit (§ 25 1\'bs. 2) hingewiesen. 

In den Anwendungsbereich des Abs. 2 fällt 
das familienrechtliche Verhältni,s zwischen dem 
Wahdkind samt seinen Nachkommen einerseits 
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und dem Annehmenden unld dessen Verwandten 
:l!ooererseits. Ebemfalls nach dieser Verweisungs­
nQM1 ist zu Ihwrt:ei1en, ,welchen Einfluß idue K:jru­
d~sanmhme larui d:l!s hmÄ'lliienl'echt!1iJch'e VerhältIris 
des Wa!hhlcindes '(UlIl!d lSeinJer Nachkommen) zu sei­
llJen l1eihLichen Eltern ,und der,oo Vierwandten hat 
(v,gI. dazU' etwa iian österreichiJschen: Riecht me §§ 182 
Abs. 2, § 1821a ABGB). Die ÄIl!derung des Na­
mens des Wahlkirides als Folge einer Annahme an 
Kindesst'att ist dI:l!g'e~en nlicht nach der voiliiegen­
den Verweisungsnol'm, sondern nach dem beson­
deren Namensstatut des § 13, also nach dem Per­
sOllJalstatut des Wahlkindes, IZU beurteilen (er­
klärt dieses Recht hidür al1endiings ein anderes 
Re'cht für maßgebeIl!d - etwa ,das [abweichende] 
Perso,na!lsratut des Annehmenden -, so ist dies 
eine Rück- bzw. Weiterverweisung, die nach § 5 
zu beachten ist). Auch die eflbrechtlich,en W,irkun­
gen ,emer Annahme an KJindlClSSt:l!tt sinJd nicht 
nach dem § 26· Abs, 2, sOIl!dern nach dem Erb­
stavut (§ 28) zu beunteilen. 

Der Vollständigketit haLber ist auch hi'er wieder 
zu erwähnen, daß nach § 53etinschlägige 
zwischenst<lJatl:iche Vereinbarungen unberührt 
bleiben (vgl. daz,u z. B. das Haager überein­
kommen vom 24. Oktober 1956, BGBl. 
Nr. 293/1961, ü!be,r Idas auf UllJterhaTtsverpflich­
tungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht; 
Art. 30 des österreichi:sch-po1n~'schen Vertrages 
vom 11. Dezember 1963, BGBl. NT. 79/1974, 
über die wechselsei1Jigen Beziehungen in bürger­
lichen Rechtssachen :und über Urkundenwesen). 

Zum § 27 

In ,den einzelnen Rechrsordmun,gen slind die 
sachrechtlichenBescimmungen über (J;ie Hand­
lungsfähugkeit, über d:l!s Rechtsverhältnis zwi­
schen Eltern und :KJindern: ~besonders WalS die 
väterliche oder dterLich'e Gewalt angeht), über die 
Entmündigung und über die Vormundschaft 
bzw. Pflegschaft so aufeinand,:r abgestimmt, daß 
sich weder üherschneidungen noch Lücken er­
geben. Die solcherart vom materrellen Recht her 
.gew:ilir:leistete Ausgewogenheit 'könnte gestört 
wel1den, w,enn das Kol1i~j,onsrecht für diese in­
ein:l!nder verzahnten B,ereiche vel1schiedene Rechte 
zur Anrwendung beriefe. Ab,grenzun~s- und An­
gleichungsf1'1agen wünden der Prax;isso manche 
Schw:ierigkeiten bereiten. 

Es ~st .daher zweckmäß~g, alle !diese Fragen fl\ach 
Mög1ichkeit iderstelben Rechtsordnung zu untJer­
stelLen. Der Abs. 1 sieht deshalb vor,' daß die 
Vor:l!uSlSetzungen ,für ,die Anordnung UnK! die 
Beendigung einer Vormundschaft oder Pflegschaft 
nach ,dem Personalstatut des PflegebefohIenen zu 
beurteilen sind. Dies .ergibt einen Gleichlauf mit 
den nach §§ 12, 15 erster Halbsatz, 24 und 25 
Abs. 2 maßgebenden Rechten. 

~ch Idie Wirkungen der Vormundschaft hzw. 
Pflegschaft unterstellt der Abs. 1 dem P,el'Sonal-

,statut ,des PflegehefQhtenen. Erfaßt ,werden da­
Idurch z. B. d~e Pflicht des Vormunds zur Er­
ziehung des Mündels, die Gehorsamspfl,icht des 
Mündels ,gegenüber dem Vormund, Ider Umflang 
der Viertrenungsmachtdes Vormunds (ei.rusch'ließ­
lich des Erfordern,iSlSes der behördlichen Geneh­
migUol1ig für bestimmte V ertretungsharudlungen) 
UlSW. Man könnte auch erwägen, rur dlie Wir­
kung!en statt des Persona:lstatuts des Pflegebe­
fohlenen ,das Recht Ides Staates maßgebend sein 
zu la&sen, dessen Behöl1den d~e Vormundsch.aft 
(Pflegschaft) führen. Für zahlreich,e Fälle wäre 
dalS aber keine sachgerechte Lösung. SO' liegt z. B. 
kein Grund vor, .die Vertl1etungsmacht einer 
Mutter, ,die ,auf Grund des Personalstatu1Js ihres 
unehelichen :KJindes zu dessen Vormun,d bestellt 
wOl1den list, kQlli,sionsrechtlich anders zu beur­
teilen, als wenn die Mutter auf Grund des nach 
§ 25 Ahs. 2 maßgebenden PersonaLsta1Juts des 
Kindes bereits kraft Gesetzes VQrmünderm oder 
(was im wesentlichen nur eine Frage untel'Schie/d­
lieher Terminologie ist) Inhaberin der elterJ,ichen 
Gewalt wär,e. 

Der zweite Ha~bsatz ,des § 15 ist gegenüber 
dem § 27 Abs. 1 eine lex specialis. In diesem 
besonderen Fall sind die Vor:l!ussetzungenund 
Wirkungen einer Kuratel bzw. B,eiSlla,ndschuft 
für iden nach österreich,i;schem Recht entmündig­
ten Ausländer nach österreichischem RJecht zu 
beurteilen. 

Im ,internationalen Verfahrensrechtgilt nach 
herrschender AuHassung der Grundsatz, Idaß 
Fragen des V,erfahl'ens nach der lex fOl1i zu be­
urteilen sind. Gerade in VOI1ffi'lJJn,dschafts- und 
Pflegsch,aftssachen gibt es aber Bereiche, die so­
wohl das materielle als auch ,das formelle Recht 
berühren. ,Im Intel'esse einer einheitIichen Füh­
rung der Vormllnldschxfts- und ,Pflegschafts-
sachen ist es angezeiJgt, auch die~e an der Grenze 
zwischen mateciellem und formellem Rech.t lie­
genden Bereiche der lex Jori zuzuordnen._ Des­
'halb sieht der Abs. 2 vor, daß die mit der Vor­
mundschaft ,und Pflegschaft verbundenen son­
s1Jigen (das heißt mcht vom Abs. 1 umfaßten) 
Fragen, sQweit sie die Führung an sich betreff.en, 
nach dem Recht des Staates zu beurteilen sind, 
des'sen Behörden die Vormun'dschaft (Pflegschaft) 
führen. Es gilt dies z. B. für das Entschlagungs­
recht des Vormunds., ,d<iJe Pflich,llel1laJl1lgelobung, die 
Anle;gung von Mündelgddem, die Pflicht des 
Vormunds zur regelmäß'igen Rechnungslegung, 
die überprüfung und GenehnriguIlig der Rech­
nung u. a.' 

Unter derPflegscha.ftiilll Sinn der Abs. 1 ,und 
2 ist nicht nur -diejenige über Minderjähr,ige zu 
v,er,stJehen; umfaßt sind auch alle anderen Pfleg­
sch.afns- und Kuratelsfälle, wie die Kuratel bzw. 
BeistaIlldschaft über Entmündigte, .die Abwesen­
heitspflegschaft, die Bestellung eines Kollisions­
kurators usw. , 
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Einschlägige~wischenstaatI,iu~'e Vereinbanun­
gen gehen nach § 53 den Besnimmungen des 
entworfenen Bundesgesetzes und damit auch der 
vorliegenden Verweisungsnorm vor. Dasgtlt vor 
allem für das Haager Übereinkommen vom 
5. Oktober 1961, BGBL Nr. 446/1975, über die 
Zuständigkeit der Behörden und das anzuwen­
dende Recht 'a:uf dem Gebiet de~ Schutzles von 
Minderjährig,en. Das übereinkommen ist aus 
österr,eichischer Sicht nur auf Minderjähräge an­
z~wend~n, die .,einem der Vertngs<staaten ange­
~oren. (Österreich hat von der Vorbehalusmölg­
hchkelt des Art. 13 Abs. 2 des übiereinkommens 
Gebr,auch gemacht; außer Öster.reich gehören 
de.m überetinkommen ,derzeit die Bundesrepu­
blik Deuuschland, Frankreich, Luxembul'iO' die 

. '" 
Nlede:land~: ~ortug~l und die Schweiz an). Wei-
tere emschIapge zWlschenstaatEche Veretinbarun­
gen sindz. B. das österreichisch~deutsche Vor­
mundschaftsabkommen vom 5. Februar 1927, 
BGBL Nr. 269 (s.dessen Art. 4 und 5) und der 
österreichisch-polnische Vertrag vom 1 t'. Dezem­
'ber 1963, BGBL NI'. 79/1974, über .die wechsel­
seitigen Beziehungen in bürgerlichen Rechussachen 
und über Urkundenwesen (vgl. dessen 
Art. 31 ff.). 

Der Vollständigkeit halber ist noch zu er­
wähnen, ,daß in Vormundschafts- und Pfleg­
schaftssachen zuwe,ilen .dringende Maßnahmen 
getroffen wel1den müssen. In solchen Fällen kann 
der § 4 Abs. 2 des entwor.fenen Bundewesetzes 
Bedeutung gewinnen, wonach österreidtisches 
Rech·t anzuwenden ist, sof.ern das von der Ver­
weisungsnorm zur Anwendung beruf,ene fremde 
Recht trotz eingehendem Bemühen innerhalb 
angemessener Frist nicht ermittelt werden 
kann. Bei besonderer Eilbedürftigkeit w:ird da­
her sofort nach österreichisehern Recht ,entschie­
den werden können, sofern das fremde Recht 
nicht sogleich feststellbar ist. 

Zum § 28 

~ie .derzeitige gesetzliche Regelung des inter­
natlOnalen Erbrechts in Osterreich besteht im 
wesentlichen darin, d·ie internationale Zuständig­
keit österreichischer Gerichte in Nachlaßsachen 
abzugrenzen und darüber hinaus zu bestimmen 
l~aß, wenn ein östeneichisches Geridlt zuständii~ 
1st, ,es auch österreichisches matenielles Recht auf 
den Erbfall anzuwenden hat (§§ 21 bis 25 und 
§ 140 AußStrG). Aus diesem Gleichlauf der in­
ländischen Abhandlungsgerichtsbarkeii:. mit dem 
mater.iell anzuwendenden Recht ,erO'.jbt sich im 
einzelnen, daß ös,t1err,e,ichii'sches Erbnccht . auf das iril 
Inland hefindlicheunbew.egliche Vermögen eines 
Österreichers oder Ausländers a.nzuwenden ist 
(§§ 21, 22 AußStrG), ebenso auf das wo i~li1er 
be~ndliche bew,egJiche Vermögen eines Öster­
reIchers (§ 21 AußStrG) sowie unter bes,bimmten 

Voraussetzungen auch auf das im Inland befind­
liche bewegl~ch.e Vermögen ein:es Ausländers, 
wobei hier der Frage des Wohnsitz'es, den der 
·ausländ:isch,e Erblaslser zur Ze~t seines Todes ge­
habt hat, besondere Bedeunung zukommt (vgl. 
den § 23 Abs. 2 un,d 3 und die §§ 25 und 
140 AußStrG). 

Für .die Abhandlungsgerichte erglibt sich da­
durch zwar ,der V ort eil, immer inländisches 
Erbrecht anwenden zu können, für d,ie Be·· 
teiligten hingegen können sich Unzukömmlich­
keiten ,ergeben. Eine kollisionsr,echüiche Spa:ltunO' 
zw~schen beweglichem und unbewegl,ichem Ver~ 
mögen widerspricht dem Wesen der Erbfolge, 
Gesamtnachfolge in .das Vermögen des Erblassers 
zu sein. Die Frage,. wer Erbe~st, soll n:icht ver­
schieden nach der jeweiligen örtlichen Lage des 
V,ermögens beantwortet werden. Auch sollte der 
Erblasser nicht erst zur Zeit s'eine·s Todes, son­
dern schon (und vor allem) währ·end der Zeit 
s;eÜl<e~ Leibem wfuslsen Oider ,doch wrSlSlen kön­
nen, 'nach 'Wlelchem Riecht ,die ErMol<ge beur­
teilt werden wird, ·denn .davon häng.en unter 
Umständen seine letztwilligen Verfügungen ab. 
Für .das auf die Erbfolge anzuwendende mate­
rj~l1e Recht sollte es daher auch ohne Bedeutung 
sem, wo der Erblasser gera,de zur Zeit seines 
Todes wohnhaft gewesen ist. 

Aus dies,en Gründen hat bereits der öster­
reichische Entwurf 1914 (§ 36) die g·esamte Erb­
folge dem Per,sonalstatut des Erblassers unter­
stellt. Sehr viele ausländische Kollisionsr,echte 
,gehen denselben Weg und auch der § 28 des 
S eh w1in,d-Entwurfs :bestimmt 'als Ertbstactut 
das letzte Personalstatut des Erblassers. Auch in 
den das ~nternationale Erbrecht betreff.enden 
zw:ischenstaatlichen Verein:bar;u.ngen mit Polen 
ullid Ungarn (Art. 39 bis 41 des österreichisch­
polnischen Vertl'ages vom 11. Dez·ember 1963, 
BGBL NI'. 79/1974, über d~e wechseLseiügen B,e­
ziehungen in bürgerlichen Rechtssachen und über 
Urkundenwesen, in der Fa:ssung des Zusatzproto­
koUs vom 25., Jänner 1973, BGBL Nr. 79/1974, 
und Art. 8 des östJcrreLichiJsch-,ungarnschen Nach­
laßvertrags vom 9. April 1965, BGB!. 
NI'. '306/1967) ist der Gedanke eines Gleich­
laufs des anzuwendenden materiellen Rechtes 
mit der internationalen Zuständigkeit sowie 
einer kollisionsrecht1ichen Spaltung zwisch,en 
beweglichem und unbeweglichem Nachlaß weit­
gehend auf.gegeben und für den überwiegenden 
Bereich des matJeriellen Erbrechts das Personal­
sta.tut des Erhlassers für maßgebend erldärt 
worden. 

Der \vorliegende Entwurf übern:immt diese 
allgemeine Entwicklung des internationalen Ertb­
rechts und legt demgemäß im § 28 Abs. 1 fest, 
,daß die RechtsnachJalge von Todes wegen nach 
dem Personalstatut des Erblas'sers im Zeitpunkt 
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seines Todes zu beurteilen ist. Die Unzukömm­
lichkeitder Nachlaßspa'ltmng wird damit tun­
lichst vermieden, da nun der gesamte Nachlaß, 
wo immelr er sich befinden mag, dem letzten 
Persona.1S1tatut ,des Erlblassers unterstel:Jt wLrd. 
Natürl,ich kanndahei nicht verhehlt werden, 
daß die Durchsetzung ,de·s Personalstatuts im 

. Ausiland manchmal scheitern wird, weil die 
nötige Effektivität fehlt, doch muß das i.n Kauf 
genommen werden (vgl. Sc h w in d, ZfR V 
1971, 235). 

Nach dem letzten Personalstatut des Erblassers 
richten slich also Ibesond,ers die Fragen, weIche 
Personen als Erben berufen sind, welChe El1bteile 
ihnen zukommen, ob Transmission und Reprä­
sentalti'on Platz greifen, ob und in welcher Höhe 
ein Pflichtt!eil gebührt, ,die Rechtsstel1ung der 
Vermächtnisnehmer, die Auflage usw. Ebenfalls 
nach dem Erbstatut (und nicht nach den §§ 24, 
25 Aibs. 2 und § 26) 'ist zu beurteilen, ob, in 
welche:r ReihenfoJ'ge und in welchem Ausmaß 
uneheliche und legitimierte Kinder sowie Wahl­
kinder als Erben berufen sind, und ob umgekehrt 
Eltern und Wahlehern ihre uncheEchen Kinder 
bzw.Wahlk,inder beerben. 

Bei manchen Fragen allerdings, wie etwa dem 
Erwe,rb Ider Erbschaft und vor allem der Frage 
einer - nach österreichischem Recht von der 
El1r.ichtungeines Inventa·rs abhängigen 
Beschränkung der Erbenhaftung für die N ach­
laßschulden, ist eine Loslösung ·des materiellen 
Rechtes vom Verfahrensrecht geradezu unmög­
lich (s. dazu ausführlich Wal k e r, IPR5, 943). 
IvlüßtenLm Fal1 der Durchführung einer Ver­
lassenschaftsabhandilung im Inland auch diese 
F,ragen nach dem Personalstatut des Erblassers 
beurteilt werden, so würde es in der Praxis mit 
große'r Wahrsche:in1ichkeit zu Schwierigkeiten 
und RechtsunsiG.~erheit kommen. Um dem vor­
zubeugen, sieht der Abs. 2 vor, daß im Fall der 
Durchführung einer Verlassenschaftsabhandlung 
in Osterreich der Erbschaftserwerb (also insbeson­
.dere das ErJordernis d.er ErbserkläfollJng und der 
Einantworuung; der B·egriff "Erhschahserwerb" 
ist im übrigen weit ausz;ulegen, so daß darunter 
z. B. auch ,der Erwerb durch den Vermächtnis­
nehmer zu verstehen ist) und die Haftung für 
Nachlaßschulden (beschränkte Erbenha,ftung, im 
Fall ·einer Inventarserrichtung) nach österreichi­
schem Recht zu beurteilen sind. 

Zum § 29 

Das Recht des Fiskus an erblosen N ach,lässen 
wird in den ·einzelnen Rechtsordnungen ver­
schieden qualifiziert. Nach österreichischem Recht 
z. B. ',ist das 'Sogenannte Heimfallsrecht des 
Staates (§ 760 ABGB) ein gesetzliches Nach­
fOLgerecht besond'e,rer Art, das nicht als Erbrecht 
qua]ifi7Jiert wird. In anderen Rechtsordnungen 
hingegen giht es keinen' sogenannten erblosen 

Nachlaß, sondern bei Fehlen der zur gesetzlichen 
Erbfolge berufenen natürlichen Personen wird 
der Staat gesetzlicher Et1be (z. B. § 1936 des 
deutschen BGB). 

Zur Vermeoidung von Qualifikationsschwierige 
keiten wind in der vorliegenden Verweisungs­
norm daher ausdrücklich sowohl auf die Fälle 
eines erblosen Nachlasses ,als a·uch des einer Gc­
bienskörperschaft als ges,etzlichem Erben zu­
kommenden Nachlasses Bezug genOim:1Cn. Daß 
in diesem Zusammenhang nicht vom gesetzlichen 

·Nachfolgerecht des Staates, sondern dem e;ner 
Gebietskörpers~aft. gesprochen wird, hat seinen 
Grund darin, daß nach manchen Rechtsordnun­
gen eben nicht der Staat,sorudern z. B. ein 
Kanton oder eine Gemeinde Anspruch auf den 
erblosen Nachlaß hat. 

Was nun die Anknüpfung angeht, so könnte 
daran ,gedacht werden, lauch für diesen Bereich 
das Personahtatut des Erblassers zur Anwen­
dung zu berufen. Es ist aber nicht zu übersehen, 
.daß hier auch der Frage der zwischen den betei­
ligten Staaten bestehenden Gegenseitigkeit eine 
besondere BedeutuThg zukommt. Deshaib ,ist es 
angezeigt, in diesen FäHen anstelle des Personal­
statnltS des Erblassers das Recht des Belegen­
heitsstaates für maßg.ebend zu erklären (wobei, 
wie der Vollständigkeit halber erwähnt werden 
soll, allfällige Rück- oder Weiterverweisungen 
nach § 5 zu berücksichtigen sind). Jede davon 
abweichende Lösung sollte zW1~schenstaatlichen 
Verci'n!b;lJrungen vorbehalten bleiben. 

Zum § 30 

Zwischen der Errichtung eines Testaments oder 
de.r Sch,J,jeß'ung eirues El1bvertt1aJg1s und dem Ab­
leben des Erblassers liegen oft viele Jahre, 
während deren sich da,s p.ersonalstatut geändert 
haben kann. Es fragt sich, ob .für die Testier­
fähigkeit und die sonstigen Giiltigkeitserforder­
nisse das Personalstatut im Zeitpunkt der Rechts­
handlung oder dasjenige ~m Zeitpunkt des Todes 
maßgebend sein soll. 

Unter dem Gesichtspunkt des favor testamenti 
legt der Abs. 1 eine alternative Anknüpfcung fest. 
Maßgebend ist in erster Linie das Person:alstatut, 
das der Erblasser im Zeitpunkt der Rechtshand­
lung (Errichtung ,des Testaments oder Vermächt­
ni&Ses, Schl~eßullig ,dies ErbViertrag;s oIdier .des Erb­
verzichtsvertrags) gehabt hat. Wäre danach je­
doch die Gültigkeit nicht gegeben, wohl aber 
nachdem Personalstatut zur Zeit des Todes, so ist 
nach dem zweiten Satz .des Abs: 1 dieses günsti­
gere Recht maßgebend (zur alterMtiven An­
knüpf,ung :der Testierfähigkeit in favorem testa­
menti vgl. K ö h I e r, IPR3, 139). 

In den Anwendungsbereich der Verweisungs­
norm fällt auch die Zulässigkeit der Art und des 
Inhalts e·iner Verfügung von Todes wegen, somit 
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auch ,die Frage, ob eine P,erson über ihr ga-IlIZes 
Vermögen oder nur über Teile d-avon verfügen 
darf. 

Die alternative Anknüpfung zu,gunsten der 
Gültigkeit kann in der Praxis vor allem bei 
Erbverträgen bedeutsam wel"den. Wenn etwa 
zwei Ehegatten zur Zeit der Ellrichtung des Erb­
v,ertralgls 'e!inem StaatalDlg-ehö'ren, dessen Recht 
ooe EÜ!nr~chtuntgdes Enbrvertra.gs _ kennt, spä.ter 
jedoch Angehörige eines Staates werden, dem 
diese Rechtseinrichtung unbekannt ist (wie etwa 
Italien), wäre es unbillig, nach dem Ableben eines 
Ehegatten auf dessen letztes Personalstatut abzu­
stellen' und von der Unwirksamkeit des Ver­
trages auszugehen. Aber audi ,der umgekehrte 
Fall sollte berücksichtigt werden. Es könnte z. B. 
sein, -daß ein italienisches Gastarbeiterehepaar in 
österreich einen El1bv,ertralg errichtet, ohne dabei 
zu hedenken, daß nach ~talienischem Recht ein 
Erbvertrag unzulä.ssiig ist. WÜl"den die Ehegatten 
später eingebürgert werden, so wäre zwar nach 
dem neuen Personalstatut die Errichtung eines 
güJ.ttiJgJen Erb:verltl1algJs mögLich" j'edüch würden 
die Eheleute kaum daran denken, den früheren, 
nach italienischem Recht unzulässigen Vertrag zu 
erneuern. In diesem FaU ist es angezeigt, die Zu­
lässigkeit nunmehr nach dem neuen Recht zu 
beurteilen. 

Zur Frage der form ist auf folgendes hinzu­
weisen: Erbverträge und Erbverziclitsyertr~ge 
sind gemäß § 8 in ~erbiJndurug mWt dem vor­
liegenden § 30 Abs. 1 formgültig, wenn das erb­
lasserische Personalstatut z-ur Zeit der V,ertrag­
schIießung oder zur Zeit des Todes die -Form­
gültigkeit bejaht oder die OrtJSform eingehalten 
wonden ist. Für Testamente und V,ermächtnisse 
sieht das Haager über,einkommen vom 5. Ok­
tober 1961, BGBl. Nr. 295/1963, über das 
auf die Form letztwil1~ger Verfügung'en -anzu­
wendende Recht eine Reihe weiterer alternativer 
Anknüpfungen in f:avorem testamenti vor (die 
vom genannten übereinkommen für. maßgebend 
erklärten Rechte sinid ohne Rücksicht darauf 
auzJUwenden, ob es sich hiebei um -d~e Rechte 
von Vertrags-staaten handelt). Die Bestimmun­
gen dieses ühereinkommens bleiben gemäß § 53 
unberührt. 

Für die Gültigkeit des Widerrufs oder der Auf­
hebung einer Verfügung von Todes wegen gelten 
die im Abs. 1 vorgesehenen alternativen An­
knüpfungen sinngemäß (Abs. 2). Diese Rechts­
handLungen s~nd demnach gültig, wenn _entweder 
das erblasseI'lische Personalstatut zur Zeit ihrer 
Vonnahme oder das Personalstatut zur Zeit des 
Todes des Erblassers :diie Gültigkeit bejaht. Für 
den W,iderr:uf von Tes-tamenten und Vermächt­
nissen kommen wieder die weitel'en alternativen 
Anknüpfungen ,des oben erwähn,ten Haager über­
einkommens 'BGBl. Nr. 295/1963 hinzu. 

Zum § 31 

Im internationalen Sachenrecht gilt nahezu un­
bestt"'itten der Grundsatz der lex rei sitae, d. h. 
daß für oiDl#ich!e Roechte dias Recht .des Ortes 
maßgebend ist, an 'dem sich die Sache befindet. 
Dieser Grundsatz hat sich in der östJerreichischen 
Lehre und Rechtsprechung sogar gegen den 
Wo~tlaut des § 300 A:BGB durchgesetzt (der -
entsprechend der zur Zeit seiner Entstehung 
herrschenden gemeinrechtlichen Lehre - nur die 
unbew,eglichen Sachen dem Lagerecht unterstellt 
hat, .die beweglichen Samen hingegen.dem Per­
sonalstatut). 

D,er § 31 ,des -entworfenen Bundesgesetzes folgt 
diesem Grundsatz und erklärt für die dinglichen 
Rechte -ebenfaLls das Lagerecht für maßgebend. 
Diese Anknüpfung entspricht nicht nur dem 
Grundsatz der stärksten BelJiehung, sondern ist 
audl -am ehesten geeignet, den Rechtsvenkehr 
wirksam zu schützen. 

Bei un:bewegllichen Sachen spielen Fragen eines 
Statutenwechsels naturgemäß keine Rolle (ab ge­
sehen ton Grenzändecungen oder von Sachen 
diezwarihr,er Natur nach beweglich sind, kraft 
Gesetzes _aber als unbeweglich zu gelten haben). 
Bei Fahrnissen hingegen fragt sich, welchen Ein­
fluß es auf ,cLie dinglich'en Rechte haben soll, wenn 
die Sache von einem Rechtsgebiet in ein anderes 
kommt. Hier muß zwischen dem Erwerh und 
Verlust einerseits und dem Inhalt aniderers.eits 
unterschieden werden. 

Für den Erwerb und V:erlust von dingEchen 
Rechten (die Knderungen dinglicher Rechte 
brauchte nicht gesondert genannt zu werden) ist 
nach Abs. 1 dias Recht des Staates maßgebend, in 
dem sich die Sache bei Vollendung des dem Er­
werb oder Verlust des dinglichen Rechtes zu­
grunde liegenden SachveI'lhalts befindet. Eine 
spätere Knderung des Lageorts bewirkt daher 
keine Knider:ung des anzuwendenden Rechtes. 
Diese Lösung ergäbe sich schon aus der allge­
meinen Bestimmung über ,den Statutenwechsel 
(§ 7), gleichwohl scheint ein diesbezüglicher aus­
drücklicher Hinweis ,in der vorliegenden Ver­
weisungsnorm zweckmäß~g. Die dadurch erreichte 
sachenrechtliche Kontinuität ist aus Gründen der 
Rechtssicherheit geboten. Hat also z. B. jemand 
eine ,in Frankreich befindLiche Sache gemäß dem 
französischen Recht durch einen Kaufvertrag 
ohne Besltzübergabeerworben, so bleibt er 
Eigentümer, auch wenn die Sache später nach 
österreich kommt (nach dessen Recht zum 
Eigentumserwerb neben der Einigung der Par­
teien auch die übergabe notwendig gelWesen 
wäre). Wenn umgekehrt der unter der Herrsch.a.,ft 
der früheren "lex rei Slitae -vollendete Tatbestand 
nicht ausreicht, 'um ein dinglich~s Recht zu 
erwerben, entst'eht ein solches Recht auch dann 
nicht, wenn die Sache später ,in ein Rechtsgebiet 

, 
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:gelangt, nach 'dessen Recht derselbe Tatbestand 
zum Erwerb des dling~ichen Rechtes geführt hätte. 
Ersteht 'Z. B. ein Österreicher bei einer Verstei­
gerung in ,der Schweiz eine 'gestohlene Sache, sü 
wird er nach schweizerischem Recht nicht Eigen­
tümer (Art. 934 ZGB),und auch ein 'f.ransport 
der Sache nach österreich nützt ihm (ungeachtet 
des § 367 A:BGiB) nic4ts (v:gI. in diesem Zusam­
menhang auch S ch w i n d, ZfR V 1971, 238). 

Ist ein Sachve,r'hak aus mehreren ze~dich 
einander fo1'genden Tatsachen zusa'~m~ngesetzt 
und hat die Sache während dieser Zeit die Lage 
.gewechsdt, so entscheidet über den Erwerb bzw. 
-Verlust des Idinglichen Rechtes das neue Lage­
recht,' unter dem 'sich der nach altem Lagerecht 
nicht abgeschlossene Sachverhalt end'gültig voll­
endet hat. Die Erfordernisse des neuenRechtes 
müssen vorliegen, es genüg>t abe,r, daß sich e,inige 
von iHnen schon unter dem 'alten Recht erfüllt 
ha,ben; Hat jemand z. B. in der Schweiz (nach 
deren Recht für bewegliche Sachen eine Ersit­
zungszeit von fünf Jahren gilt) zwei Jahre redlich 
ersessen und kommt die Sache dann nach Öster­
,reich, so kann hier zwar nur ersess'en we,rden, 
wenn aUe Ersittzungsvoraussetzungen ,des öster­
reicP,ischen Rechtes vorliegen, es schadet aber 
nicht, daß sich ein Teil davon bereits in der 
Schweiz verwirk:!licht hat; die restliche Ersü­
~zungszeit beträgt a:lso nur noch ,ein Jahr (vgl. 
S c h wi n d, Handbuch, 278). 

In den Anwendungsbereich der Verweisungs­
norm fallen besonders das Eigentum, Idlre Dienst­
baJrkeiten, ,Reallasten, ,das Pfandrecht, das Bau­
recht, das Wohnungseigentumsrecht, gegenüber 
Dritten wirkende Zurückbehaltungsrechte usw. 
Auch die Frage, ob und unter welchen Vüraus­
,setzungen durch Vereinbarung der Erwerb des 
Eigen1Jums . trotz üb erg,ahe hinausgeschoben 
werden kann (Eigentumsvorbehalt), fäHt darun­
ter. Da in ,der Lehre nicht gesichert ist, ob der 
Besitz als bloße TaJtsacheanzusehen older eben-
falls ,den Rechten zuzuzählen ist, wurde er, da 
auch für ,ihn das Lagerecht maßgebend sein muß, 

,-im .A:bs. 1 ausdrücklich genannt. 

rDa sich Ider Erwerb des Eigentums nach dem 
Recht des Lageorts ,richtet, ist a~ch die Form 
der E~gentumsiilbertragung ausschließlich diesem 
Recht unterstellt. Verlangt das Lagerecht hiefür 
die übergaJbe der Sache (wie das österreichische 
Recht), so ,ist dies auch dann zu :beachien, wenn 
für den RechtsgI'lund der übereignung (etwa den 
Kaufvertrag) e,in 'anderes Recht maßgebend ist. 
Dasselbe gilt, wenn nach ,dem Recht der gele­
genen Sache für den Erwetib des dlinglichen 
Rechtes eine grundbücherliche Eintragung not-
wenidig ,ist. Die Vüraussetzungen für die Ein­
tragung (z. B. Id;ts Vorliegen einer Aufsandungs­
~rkläru11'g) l"icht:en 'sich ,ausschließ'lich nach dem 
Recht des Lageorts; lediglich das .der Eintragung 
-zugrunde liegende T,itelgeschäft (z. B. ein Kauf-

vertrag) folgt 'eigenem Recht (im Beispielsfa1l 
den §§ 35 f.). 

Die Verweisungsnorm hezieht sich ausldrücklich 
nur aulf "körperliche" Sachen. Die unkörper­
lichen Sachen ,im Sinn des § 292 AIBGB sind 
demnach nicht umfaßt. In diesem Zusammen­
hang stelilt sich die Fnage, 'Olb eine Besmmmung 
ülberdie Belegenheit von Rechten aufgenommen 
werden '5011. Kceiner der bekannten Entwürfe tut 
dies. Wohl deshaU), weil ,die Fallg,ruppen zu 
verschiedenQrtig sind, um auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht werden zu können, und weil 
überdies ider n'eg'l1iff der ,,:Belegenhe~t" seLbst von 
wechselnder rechtlicher IBedeutung sein kann 
(zur Fuge der Belegenheit von Forderungen s. 
ausfUhrl,jch Har,rer, ölZ 1959, 648). In der 
Praxis steHt sich ,das PwbIem nicht häufig; ,dort; 
wo es 'auftritt, kann den Bedriirfnissen des 
Einze'llfalis :Im besten mit dem im § 1 Abs. 1 
verankerten Grundsatz der stärksten 'Beziehung 
entsprochen werden (vgl. S c h w i n d, ZfR V 
1971, 237). 

Auch für den Inhalt Ider 'dinglichen Rechte 
an körper,lichen Sachen (und zwar wieder. ein­
schließLich :des ,Besitzes; wegen der Fassung des 
Abs. 1 ist ,es nicht notwenldig erschlienen, dies auch 
im A'bs. 2 zu wiederhOlIen) ist nach Abs. 2 das 
Recht ,des Staates maßgebend, in dem sich die 
Sache befindet. Im Unterschied zum Abs. 1 wird 
hier :J)llerdings nicht aUif einen bestimmten 
Anknüpfungszeitpunkt ahgestdlt. Die Wirkun­
gen richten sich ,da,her nach dem Recht des jewei­
l~gen Lageorts {vgl. den § 7). Dies betrifft z. B. 
,die Frage des Umfangs des Rechtsschutzes des 
Eigentüme,rs, oIb 'und ,in welchem Ausmaß dem 
dinglich iBerechtigteneine Verfügungshefugnis 
zusteht, ob ein ,F':J)ustpfanid auch lOhne gericht­
liches' Einschreiten verkauft we,rden ,darf usw. 
Gelangt eine Sache uns Inland, so kann ,das im 
Ausland entstanidene dingliche Recht hier aller­
dings nur dann dingliche W~rkungen entfalten, 
wenn es mit der inländischen Sachenrechts­
ol"dnurrg vereipha\l" list (vgl. S c h w i n d, Hand­
buch, 267 und 278.) 

Nach idem Recht des Staates, in dem sich eine 
Sache tatsächlich befindet, richtet sich auch ihre 
rechtliche Gattung (Abs. 2). Dies betrifft z. B. 
die Fnage, ob eine Sache als körperlich oder 
unkörperilich anZJusehen ist, ob ,sie rechtlich als 
beweglich .oder unbeweglich giilt, ob sie Gegen-' 
suand des Rechtsverkehrs sein kann, ob sie als 
Zugehör :z;u gelten hat usw. 

Al1fäHige Rück- unld Weiterverweisungen sind 
nach dem allgemeinen Grundsatz des § 5 zu 
beachten. Erklärt etwa idas Lagerecht für ding­
liche Rechte an beweg>lichen Sachen das Personal­
statut des Eigentümers oder aas .für das 
zugrunde liegende Titelgeschäft geltende Statut 
(vgl. diesbeZiÜ~ch z. S. § 13 des IPR-Gesetzes 
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de,r DDR) für maßgebend, so ist diese Verwei­
sung auch aus der Sicht Ider österreicbischen lex 
fori :l!U berücksichtigen. 

Zum § 32 

Das allgemeine Sachstatut ,des § 31 befindet sich 
zuweilen im Spanruungsverhältniis zu a,nderen Ver­
weisungsnormen. So können z. B. Eh~gatten nach 
manchen ausländischen Ehegüterrechten über die 
der gesetzlichen Gütergemeinsch.aft unterliegen­
den Verrnögensteile auch mit Wirkung gegenüber 
Dritten nur gemeinsam veI'fügen. Nach anderen 
Rechten wieder hat die Ehefrau zur Sicherung 
ihrer Forderung auf RücksteUung des Heiratsguts 
eine Generalihypothek am Venmögen des Mannes. 
Da diese Bestimmungen nicht nur das Verhältnis 
der Ehegatten ~ueinander betreffen, sondern auch 
gegenüber Dl1itten wirken, kommt es hier im 
Bereich des Ko'llis,ionsrechts ZJur Konkurrenz 
zwischen Ehegüterrechtsstatut (§ 19) un'd Sachen­
rechtsstatut(§ 31). Ähnliche überschneidungen 
können sich mit anderen Verweisungsnonmen 
ergeben, so etwa mjt den §§ 24 und 25 Ahs. 2, 
wenn z. B. nach dem Personalstatut des Kindes 
den Eltem ein gesetzl:iches Nutznieß-.mgsrecht 
am Kindesvermögen zusteht. 

Die ,Bestimmung ist nicht nur auf die im 
Inland gelegenen unbeweglichen Sachen be­
schränkt, sondern alls allseitige Verweisungsnorm. 
formuliert, weil der Grunidsatzder Effektivität 
auch für die im Ausland befindli.chen unbeweg­
lichen Sachen einen Vorl1ang des Rechtes des 
Lag,eorts angezeigt erschflin1en läßt. Nimmt das 
fremde Recht diese vom österreichischen Kolli­
sions.recht ausgesprochene Verweisung allerdings. 
nicht an, sondern erkl;irt es ein anderes Recht 
für maßgebend (,für die angeführten Beispiels­
fäl~e etwa das Ehegüterrechtsstatut bzw. das 
Kin!dschaftsstatut), so ist dies aus österreichischer 
Sicht eine Rück- oder Wfliterverweisun,g, die nach 
§ 5 zu heachten ist. Besondere Bedeutung werden 
diese Fälle in der P,raxis allerdings nicht erlangen, 
weil sich im Inland kollisions'rechtliche Fragen 
im Zusammenhang mit den ,im Ausland befind­
lichen unbeweglichen Sachen nur selten stellen. 

Zum § 33 

LBei Schiffen, Flugzeugen und Eisenbahnen, die 
ihrem Wesen nach ,dazu bestimmt sind, 
ständ,ig in Bewegung zu sein und ,dabei oft 
mehrere Staatsgehiete zu berühren, würde die 
Anknüpfungan d:ts Recht des tatsächlichen Lage­
orts zu mehr oder weniger willkürlichen Ergeb-

Soweit es um bewegliche Sachen geht, ist die nissen führen. Es ist daher notwendig, für diese 
aufgezeigte SchWlienigkeit von ger~ngerer prak- Verkehrsmittel einen Schwerpunkt zu finden, der 
tischer Bedeutung. Bei unbeweglichen Sachen e,ine einiheitliche Rechtsanwendung sichert und 
dagegen wären große Schwierigkeiten unaus- dem Grun!dsa'tz der stärksten Beziehung eher ent­
bleiblich, würde etwa ein im Staat der gelegenen spricht als. der flüchtige ,und häufig zufäl'lige 
Sache bestehendes Grundbuchsystem nicht voll jeweiIige Lageort. 
berücksichtigt werden. Für ,dingliche Rechte :m' 
den im Inland verbücherten Liegenschaiten muß 'Bei Wasser- und LU!fufahrzeugen bietet sich die 
aus Gründen der Sicherheit des Rechtsverkehrs Ankniipfung .an den Registe,rstaat an; sie ist, 
der Eintragungsgrundsatzunangetastet bleiben. rechtsve,rgleichendgesehen, auch durchaus üblich. 
Es muß auch sichergestellt sein, daß ~n das inlän- Im 'ersten Halbsatz des Abs. 1 wird daher fest­
dische Grund:buch nur die mit der inländischen gdlegt, daß die dinglichen Rechte an den in einem 
Sachen,rechtsofldnung vereinbaren dinglichen Register eingetragenen Wasser- und Luftfahr­
Rechte ,und Lasten eingetragen werden. Der § 32 zeU!gen nach ,dem Recht des Registerstaates zu 
bestimmt desha1b, daß für die dinglichen Rechte beurteilen sin'd. Bezüglich der Schiff'e ist diese 
an unbeweglichen Sachen das Recht der gelegenen Lösung im geltenden Recht bereits vorgezeichnet 
Sache auch dann maßgebend' ist, wenJ,1 diese durch ,das Gesetz vom 15. November 1940, 
Rechte in den Anwendungsbereich einer anderen RGBl. I S. 1499, über Rechte an eingetragenen 
inländischen Verweisungsnorm faHen (sog. Schiffen und Schiffbauwerken, dessen § 1 Abs. 2 
Grunds·atz "Ein'z'elS>t'<ltut bricht Gesamtstatut" ; für' den Erwel'b und Verlust des Eigentums an. 
vgl. dazu Sc h w li n d, Handbuch, 281). den in einem inländischen Schiffsregister einge­

Diese Regelung schließt natürlich nicht aus, 
daß die Beteiligten durch Verei11'barung und 
grundbücherliehe Eintragung eines Veräußerungs­
und Be.lastungsverbots oder der Einräumung 
einer Hypothek die ,dem auf ihre Rechtsbezie­
:hungen sonst ·anz:uwendenden Statut (Ehegüter­
rechtsstatut, Kindschaftsstatut usw.) entspre­
chende Rechtsla,ge herbeiführen können. Die 
vorliegende Bestimmung verhindert nur" daß 
sotche gegenüber Dritten wirkende Belastungen 
des Bigenturns an einer ill'ländiscben Liegenschaft 
auch ohne Verbücherung entstehen können. 

tragenen Schiffen das inländische Recht für maß­
gebend erMärt. 

Es ist bewußt keine au:rdrückl1che Regelung 
für diejenigen Wasserfahrzeuge vorgesehen 
worden, die entweder ,in keinem Schiffs,register 
eingetragen sind oder 'in den Schiffsregistern 
gleich mehrerer Staaten. Für die österreichische 
kotli~ionsrecht1iche Praxis sind solche Fälle nur 
von untergeordnete,r Bedeutung. SoUte sich ein­
mal ein Anwendungsfall ergeben, so. wird auf 
den im § 1 Ahs. 1 verankerten Grundsatz der 
stärk;sten Beziehung zurückzugreifen sein, wobei 
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als hilfsweise Anknüpfungstatsachen der o'rt, von 
dem aus das Wasserfahrzeug gewöhnLich betrie­
ben wird, sowie die Staatsangehörigkeit und der 
gewöhnliche Aufentiha!lt bzw. Sitz des Eigen­
uümersin Betracht gezogen werden können (vgl. 
'bezüglich dieser Anknüpfungen den An. 3 
-Albs. 1 des übereinkommens vom 25. Jänner 
1965 über die Eintragung von Binnenschiffen). 

Für dingliche Rechte an Eisenbahnfahrzeugen 
wird im zweiten Halbsatz des Abs. 1 das Re(;ht 
des Staates für maßgebend erklärt, in dem das 
Eisenbahnunternehmen, in dessen Betrieb die 
Fahrzeuge eingeset:zt sind, ,den tatsächlichen 
Sitz seiner Hauptverwaltung hat. In den Anwen­
dungsbereich dieser Bestimmung faUen das von 
der Eisenbahn eingesetzte rollende Material 
einschließlich der ,in den Fahrpark der Eisenbahn 
eingestellten sogenannten Privatwagen. 

Sieht somit' der Abs. 1 für die dinglichen 
Rechte an Wasser-, Luft- und Eisenbahnfahr­
zeugen eine Ausnahme von der allgemecinen 
Regel des § 31 vor, so legt der Abs. 2 eine 
Gegenausnahme davon fest: Für die gesetzlichen 
Pfandrechte, Zwangspfandrechte und gesetzEchen 
Zurückbehaltungsrechte, die der Sicherung von 
Ansprüchen auf Ersatz der durch ein solches 
Verkehrsmittel verursachten Schäden oder der 
für dieses erbrachten Aufwendungen (z. B. für 
Berge- oder Reparaturkosten) dienen, gilt nicht 
das Recht ,des Registerstaates bzw. des Haupt­
verwaltungssitzes der Eisenbahn, sondern das 
Recht des tatsächl,ichen Lageorts. Diese Regelung 
ist zweckmäßig, weil solche Sicherungsrechte 
meistens zur Folge haben, daß die Sache im 
Macht:bereich -des Staates, in dem sie entstanden 
sind, bleibt, bis der zugrunde ,liegende Anspruch 
edüllt ~st. Es empfiehlt sich, solche Rechte 
auch zwischenstaatllich anzuerkennen, weil da­
durch eine Störung des internationalen Ent­
scheidungseinklangs mög1<ichst vermieden und die 
Moibilität der Ibetroffenen Verkehrsmittel geför­
dert werden. 

1m Zusammenhang mit der vorliegenden Ver­
weisungsnO'rm ist noch darauf hinzuweisen, daß 
der Ges-etzes,entwurf keine Sonderregelung für die 

Zum § 34 

Die Rechtslehre pflegt die Immaterialgüter­
rechte unter dem Begriff ,des geistigen Eigen­
tJums zusammenzufassen; sie folgt hierin der 
naturrecht1ichen Lehre, von der seit dem 
17. und 18. J a!hrhundert ein entscheidender Ein­
fluß auf die Rechtsgestaltung ausgegangen -ist. 
Tatsächlich stehlen die Rechte· an Immaterial­
gütern als gegenüber jedermann durchsetzbare 
Rechte den Sachenrechten, besonders dem Eigen­
tum an körperlichen Sachen, nahe. Ein wesent­
l,icher Unterschied Eegt aber darin, daß hier die 
Belegenheit an einem bestimmten Ort fehIt; 
Immaterialgüter sind in ihrer Eigenschalt als 
unkörpediche Sachen nicht an eineJl bestimmten 
Raum gebunden. 

Für das ,internationale Privatrecht hat dies zur 
Folge, daß es - anders ah bei den Rechten an 
körperlichen Sachen - nicht mögEch list, an den 
Lageort anzuknüpfen. 

Die vorWiegende Verweisungsnorm folgt grund­
sätzlich der in ,der österreichischen, deuDschen, 
italienischen, niederländischen und skandinavi­
schen Lehre und Rechtsprechung herrschenden 
Anknüpfung an das Recht des Schutzlandes (vgl. 
Michel M. W al t e r, Die Vertragsfreiheit im 
Urheberrecht aus der Sicht des Internationalen 
Privatrechts, RIDA 87 [1976] 45). Das heißt, daß 
auf die Rechtsotidnung des Staates abgesvellt 
wird, in dem die lBenützungs- oder Verletzungs­
handlung stattfindet. Wird beispielsweise das 
Werk, das von einem französischen Staatsange­
hörigen geschaffen und in Frankreich. erstmals 
veröffenbl.icht worden ist, in Belgien oder in 
Italien nachgedruckt, so ist die Rechtslage nach 
belgischem bzw. italienischem Urheberrecht zu 
beurteilen. Gleiches gilt bei Erfindungen, die et,wa 
v,on einem deutschen Staatsangehörigen gemacht 
und erstJma'ls in der Bundesrepublik Deutschland 
durch Patent geschützt werden: Die Zulässigkeit 
von Verwertungshandlungen in den Nieder­
laIl'den oder in GroßbritanNien ist auf Grund des 
Patentes zu beurtei'len, das für die Erfindung in 
den Ni.ederlanden 'Oder in Großbritannien erteilt 
worden ist. 

sogenannte "res in transitu" -enthält, <1Ilso Sachen, !Die Grundlage der Anknüpfung an das Recht 
ülber die dingliche Verfügungen getroffen werden, des Schut:zlandes ist das sogenannte Territoriali­
während sie sich auf der Beförderung vom tätspJ:1inzip. Im natentrecht läßt sich dies auf den 
A!bsendestaat in den Bestimmungsstaat befinden Gedanken zurücHühren, daß es sich hie-r um 
und da.bei auch das Gebiet dr;itter Staaten berüh- ein Monopo1recht handelt, das durch den Staat 
ren. In der Lehre sind dazu sehon zahlreiche im Weg der Patemerteilung veI11iehen wird, und 
kollisionsrechtliche Lösungen vorgeschlagen daß der Vedeihungsakt seine Wirkung nur inner­
worden (vgtdie übersicht bei M a r k i an 0 s, haLb der Sr.a.atsgreu7:en ,entfalten kann. In anderen 
RibelsZ 1958, 25), doch hat sich noch keine Bereichen der Immater,ia:Igüterrechte, besonders 
davon bereits praktisch bewähren können. Der im Urheberrecht, fehlt es zwar an einem solchen 
Meinungsvi.elfa'lt im Schrifttum steht nämlich eine besonderen Verleihungs akt. An die Stelle des 
nahezu völhg,e Bedeutungslos~gkcit dteses Pro- Privilegs, das zu Beginn des Urheherrechts­
blems ,in der Rechtspraxis .gegenüber (vgl. schutzes dem Urh~ber, dem Verleger oder dem 
S c h w i n d, ZfiR V 1971, 238). Drucker ,gewährt worden ,und das der Natur 
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der Sache nach in seiner Wirkung territorial 
beschränkt gewesen ist, ist der Grundsatz getre­
ten, daß das Urheberrecht mit der Schöpfung 

,des Werkes unmittelba;r kraft Gesetzes entsteht; 
dalbei ist . jedoch arm Gedanken festgehalten 
worden, daß sich die Wiirkung der gesetzlichen 
Regelung des Urheberrechts auf das Hoheits­
gebiet des Staates besch,ränkt, in dem das Gesetz 
erlassen worden ist (v,gl. u. a. U I m er, Urheber­
und Verlag'srecht 2, 70). Ergänzel1!d wird auch 
auf das Ddiktsrecht hingewiesen: Der Eingriff 
.in ,das Urheberrecht oder die gewerblichen 
Schutzrechte ist aIs eine unerlaubte Handlung 
anzusehen, ·die nach dem Recht des Begehungs­
ortes zu beurteilen ist. 

Der Lehre von Ider Anknüpfungan Idas Recht 
des Schutzlandes haben besonders .die wichtigen 
zwischenstaatlich,en übereinkommen auf dem 
Gebiet .de~ Immaterialgüterrechts zum Durch­
bruch verholfen (Welturheberrechtsabkommen 
vom 6. September 1952, BGBL Nr. 108/1957; 
Berner übereinkunft vom 9. September 1886 
zum Schutz von Werken der Literat,ur und Kunst 
in der Stockho1mer Fassung vom 14. Juli 1967, 
BGBL Nr. 398/1973; Pariser Verbr.mdsüberein­
kunft vom 20. März 1883 zum Schutz des g,e­
werblichen Eigentums in ,der Stockholmer Fas­
sung vom 14. Juli 1967, BGBL Nr. 399/1973). 
Von dem Gedanken ausgehend, daß die natio­

'nalen Gesetzgeber den R'echtsschutz jadenf/alls 
den eigel1en Staatsangehörigen gewähren, sehen 
die übereinkommen grundsätzlich vor, daß der 
Schutz in j'edem Vertragsstaat auch den Ange­
hörigen anderer Vertragsstaaten zu gewähren ist 
(der Grundsatz der Inländerbehandlung erfährt 
dabei in oden genannten zwischenstaatlichen über­
einkommen gewisse Ergänzungen und Einschrän­
kungen). 

Im Verhältnis zwischen Staaten, die durch 
keine zwischenstaatlich'en Ver,einharung,en mit­
einander verbunden sinld, ergibt sich .die frem­
denrechtliche Regelung (Regelung der Frage, 
welche Person fiber den Kreis der eigenen Staats­
angehörigen hinaus Rechtsschutz genieß'en) aus 
der innerstaatlichen Gesetzgebung. 

Wich~ige Grundsätze des internationalen Pri­
vatrechts auf dem Gebiet der Immaterialgüter­
rechte sind dalbrer durch ,die Bestimmungen der 
genannten zwischenstaat1.ichen übereinkommen 
vorgezeichnet (die freilich keine echten Verwei­
sungsnormen enthalten, sondern Bestimmungen 
des Fremdenrechts). 

Der Abs. 1 übernimmt den im internationalen 
Immate~ialgüllerrecht herrschenden Territor.iali­
tätsgrundsatz, indem festgelegt wir,d, daß das 
Entstehen, rder Inhalt und das Erlöschen von 
Immaterialgüterrechten nach dem Recht des 
Staates zu beurteilen sind, in dem eine Benüt­
zungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird. 

Im V'erletzungsstr,eit ist entscheidend, ob die Ein­
griffshandlung nach dem Recht des Sta,ates, für 
dessen Hoheitsgebiet der Schutz in Anspruch ge­
nommen wird, als eine Verletzung des inlän­
dischen Schutzrechts anzusehen ist. Das Gericht, 
das über eine Verletzungsklage zu entschei.den 
hat, ha.t sohin die Frage, ob eine Verletzungs­
handlung vorliegt, nach ,dem Recht ,des Staates 
zu beurteilen, dessen Schutz in Anspl'uch ge­
nommen Wiird (vgl. u. a. Z w e i ger t - P u t t­
fa r k ,e n, Zum Kol1tisionsrech;t drer Leistungs­
s.chutzrechte, GRpR 1973, 573 [576rmibt weiteren 
Nachweisen; Michel M. Wal t e r, RIDA 87 
[1976] 83). 

Der Abs. 2' betrifft in erster ,Linie Arbeit­
nehmererfindungen. Da es aber auch andere Im­
materialgüterrechte grbt, die mit der Tätigkeit 
eines Arbeitnehmers im Rahmen seines Arbeits­
verhältnisses ,im Zusammenhang stehen (etwa 
liter.arische Werke der Angestellten von Rund­
funkanstalten), wird der ß.egr.iff "Immaterial­
güterrechte" hier nicht weiter eingeschränkt. 
Für diesen ß.ereich wird keine selbständige An­
knüpfung festgelegt, vielmehr wirod wegen des 
sachlichen Zusammenhangs mit dem Arbeitsver­
hältnis und zur Vermeidung allfälliger Rege­
lungsw.idersprüche die für das Arbeitsverhältnis 
geltende Verweisungsnorm (§ 44) für maßgebend 
erklärt. Diese im Abs. 2 vorgesehene Regelung 
gilt allel1dings nur für das Innenvel1hältnis 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Für Ver t r ä g e über Immaterialgüterrechte 
ist die Verweisungsnorm des § 43 maßgebend. 

Zum § 35 

Der Gedanke, daßdüe Parteien grundsätzlich 
frei sein sollen, das auf Schuldverträge anzu­
wendene Recht selbst zu bestimmen, ha,t in der 
Geschichte des IPR eine lange Tradition und 
findet sich auch bereits in den §§ 36 und 
37 ABGB. Er ist ,heute in vielen nationalen 
Kollisionsrechten verankert und hat auch in 
zw,i:schensta'atliche VereinbaJ:"ungen Einglang ge­
funden (v:gl. Art. 2 ,Albs. 1 des Ha:a;ger überein­
kommens vom 15. Juni' 1955 über das auf 
zwischenstaatliche Ka,ufverträge über bewegliche 
Sachen anzuwendene'Recht und den Art. 2 Abs. 1 
des Vorentwurfs eines EG-übereinkommens über 
das auf vertragliche und außervertragliche 
SchuLdverlhältnisse anzuwendende Recht; § 12 
Abs. 1 des IPR-Gesetzes der DDR; Art. 25 
erster Satz des griechischen Zivilgesetzbuchs 1940; 
Art. 25 zweiter Satz der Einleitenden Bestim­
mungen des italienischen Zivi1lgesetzbuchs1942; 
Art. 25 § 1 des polnischen IPR-Gesetzes; 
Art. 41 Ahs. 1 des portugiesischen Zivilgesetz­
buchs 1966; Art. 10 Nr. 5 Abs. 1 der Einleiten­
den Bestimmungen des spanischen Zivilgesetz­
buchs In der 'Fassun.g des Gesetzes vom 

; . 
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31. Mai 1974; § 9 des tschechoslowakischen IPR­
Gesetzes; ehenso z. B. die Lehre und Recht­
spl'echuIljg in ·den Benelux-Staaten, der Bundes­
republik Deutschland, Frankreichs, Großbri­
tanniens,der Schweiz). 

Der Abs. 1 folgt dieser allgemeinen Entw.ick­
lung des Kollisionsrechts und ordnet an·, daß 
Schuldverhältnisse nach demjenigen Recht zu be­
urteilen sind, da's die Parteien ausdrückl.ich oder 
schlüssig bestimmen. Es wäre allerdings zu eng, 
nur die von einem echten (a'lls·drücklich oder 
schlüssig erklärten) Parteiwillen getragene 
Rechtswahl für zulässig zu erklären. Auch die 
übereinstimmenden Vorstellungen und Erwar­
tungen der Parteien müssen berücksichtigt wer­
den. Oft kommt es vor, daß die Parteien bei 
Vertragschließung die Geltung einer bestimmten 
Rechtsordnung unterstellen, die Maßgeblichkeit 
dieses Rechtes gleichsam als allgemeine Geschäfts­
~flun&a,ge ihrer recht'sgesch~f:t:lwchen Bez·iehung 
voraussetzen (vgl. Sc h w i n d, Handbuch, 287 f.) 
296; Spie I b ü chi e r, Zur sogenannten 
Rechtswahl im internationalen Pr.ivatrecht, 
ZfRV 1976, 47). Um auch diese Fälle zu erfassen, 
wird daher im zweiten Halbsatz des Abs. 1 f.est­
gelegt, .daß einer schlüssigen Bestimmun,g des 
anzuwendenden Rechtes gleichsteht, wenn sich 
aus den Umständen ergibt, daß die .Parteien 
eine bestimmte Rechtsordnung als maßgeblich 
angenommen hahen. 

Bezüglich der sonst bei der kollisionsrechtlichen 
PartJeiautonomie zu beachtenden allgemeinen 
Grundsätze wird auf den § 11 und die Erläute­
rungen dazu hingewiesen. 

Das durch Rechtswahl bestimmte Recht be­
herrscht das gesamte schuldvertragliche Verhält­
nis der Parteien. Es umfaßt somit die Voraus~ 
setzungen für das rechtswirksame Zustandekom­
men des v.ertrages - außer der Geschäftsfähig­
keit, für die nach § 12 das Personalstatut maß­
~eben:d ist -, die Fol~en der Rechitlsunwirksam­
keit des Vertrages, seine Auslegung, den Inhalt 
und die A:bwicklung einschließlich der Folgen 
einer Nicht- oder Schlechterfüllung (Gewährlei­
stung, Verzug, Unmöglichkeit), Schadenersatz,an­
sprüche wegen positiver Vertragsverletzmng usw. 
A:uch fürdli·e V.erjährung der s!ich aus idlem Ver­
trag ergeben·den Ansprüch,e ist nach unbestritte­
ner österreichischer Auffassung das Schuldstatut 
maßgebend. Für die Form des Vertrages gelten 
nach der allgemeinen Regel des § 8 alternativ 
das SchuMstatut oder. die Formvorschriften des 
Vomahmeorts (s. dazu näher die Erläuterungen 
zum § 8). Allfällige dingliche Wirkungen des 
Schuldvethältnisses sind nach den §§ 31 und 33 
zu beurteilen. 

Nur der Vollständigkeit halber wird in diesem 
Zusammenhang festgehalten, daß die vorliegende 

Verweisungsnorm natürlich keinen Einfluß auf 
die Frage allfälliger Gebührenpflicht hat. Diese 
öffentlich-rechtliche Wirkung eines Rechtsge­
schäfts richtet sich ausschließlich nach inländi­
schem Recht (also dem Gebührengesetz 1957, 
BGBL Nr. 267, i. d. g. F.), auch wenn in priv1at­
rechtlicher Hinsicht kraft des hier in Rede 
stehenden Kollisionsrechts ausländisches Recht 
maßgebend ist (vgl. VwGH 16. 5. 1966 Z. 1540/ 
65 u. a.). 

Obwohl .die kollisionsrechtliche Rechtswahl 
zumeist nur im Schuldvertragsrecht von prak­
tischer Bedeutung ist, besteht kein Grund, sie 
für die übrigen Bereiche des Schuldrechts nicht 
zuzulassen. Der Abs. 1 schränkt daher nicht .auf 
Schuldverträge ein, sondern spricht ganz allge­
mein von Schuldverhältnissen. Umfaßt ist somit 
z. B. auch das Schadenersatzrecht; nähere Aus­
führungen dazu enthalten die Erläuterungen zum 
§ 48. 

Haben die Parteien das anzuwendende Recht 
weder ausdrück·lich noch schlüssig bestimmt und .. 
auch nicht die Maßgeblichkeit einer bestimmten 
Rechtsordnung angenommen (Abs. 1), so kom­
men die in den §§ 36 bis 49 festgelegten ()bjek­
tiven Anknüpfungen zum Tragen; dasselbe ;gilt, 
soweit die Parteien zwar eine Rechtswahl ge­
troffen haben, diese aber auf Grund besonderer 
Bestimmungen unbeachtlichist. Derartige Rechts­
wahlbeschränkungen enthalten die §§ 11 Abs. 2, . 
§ 41 Abs. 2, § 42 Abs. 2 und § 44 Abs. 3. 

Zum § 36 

Welches Recht auf Schuldverträge angewendet 
werden soll, wenn die Parteien eine kollisions­
rechtliche Rechtswa'hI nicht getroffen haben, 
ist eine der schwierigsten Fragen des internatio­
nalen Privatrechts wberha'llpt. 

Ursprünglich ist allgemein auf das Recht des 
Albs·chlillßorts ab~este~k wOI'den und iauch das 
ABGB hat grundsätzlich diese Lösung übernom­
men (§§ 35 bis 37). Die Ausweitung des grenz­
überschreitenden Wirtschaftsverkehrs und die 
Entwicklung der Nachrichtentechnik haben es 
jedoch mit~ich gebracht, daß heute viele Verträge 
mit internationalen Berührungspunkten unter 
Abwesenden geschlossen werden. Die Anknüp­
fung an den Ort der Vertragschließung - nach 
österreichischem Recht wäre dies der Wohnsitz 
(bzw. die Niederlassung) des Offerenten - kann 
hier zu praktischen Schwierigkeiten führen, be­
sonders wenn längere Verhandlungen durch 
Briefwechsel, Fernschreiben oder gar durch Fern­
sprecher vorausgegangen sind. Der Abschlußort 
ist überdies oft rein zufällig und ohne Zusam­
menhang mit dem Inhalt des Vertrages. 

Neben dem Abschlußort hat seit S a vi g n y 
auch die Anknüpfung an den Erfüllungsort eine 
große RoUe gespielt. Der Nachteil dieser Lösung 

------~-------------- ------- ---
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allerdings ist, daß bei gegenselpgen Verträgen 
die gesetzlichen Erfüllungsorte für Lei~tun.g und 
Gegenleistung in verschiedenen Staaten lieg,en 
können, sodaß es in ,diesen Fällen zur kollisions­
rechtlichen Spaltung eines einheitlichen Rechts­
verhältnisses käme, was in der Praxis, wie die 
Rechtsprechung des ,deutschen Reichsgerichts vor 
dem Zweiten Weltkrieg zeigt, große SchWlierig­
keiten bereitet. 

Die der internationalen Fallgerechtigkeit am 
nächsten kommende Lösung wäre, einen Schuld­
v,ertrag ganz allgemein demjeni.gen R<echt zu 
unterstellen, zu dem 'er nach seinem Sinn und 
Wesen die stärkste Beziehun:g hat. Dies ent­
spräche etwa der in den, angelsächsischen Ländern 
herrschenden Vorstellung des "proper law 
of the contract". Bei einer solchen auf generali­
sierende Anknüpfungspunkte verzichtenden 
Regel bliebe allerdings die Frage des auf den 
Einzelfall anzuwendenden Rechtes, 'bis zur Ent­
scheidung durch den Richter in Schwebe, und das 
Ergebnis wä·re für die Parteien und ihre Rechts­
berater oft nicht vorhersehbar. Die Parteien 
soUen j,cdoch auch schon vor 'ein.em Rechtsstreil!: 
wissen können, nach welchem Recht sich ihre 
schuld vertraglichen Beziehungen beurteilen, denn 
danach richten sie ihr Verhalten ein. Im Interesse 
des V,erkehres und der Recht1sslimerherut ist es 
daher geboten, den Gt:undsatz der stärksten Be­
ziehung auch im internationalen Schuldvertrags­
recht näher Zu konkretisieren. 

Die Möglichkeit dazu bietet die von 
S eh n i t zer entwickelte Lehre von der soge­
nannten "charakteristischen Leistung": In der 
Wirtschaft von heute besteht bei gegenseitigen 
Verträgen die Gegenleistung einer der Parteien 
regelmäßig in Geld. Die Geldleistung ist für diese 
Verträge ,daher nicht die charakteristisd1e Lei­
stung. Solches ist viel~ehr die Leistung der ande­
ren Partei, also des Verkäuf.ers; 'Werkliefercrs, 
Vermietlers, Beförderers, Hafl\delsvertl'eters, ,der 
Bank, des Versicherers, die Leistungen des Arztes, 
Architekten, Rechtsanwalts, Notars usw. Diese 
für die jeweiligen Verträge typiscqe Leistung 
steht zumeist mit der wirtschaftlich.en un1d so­
zialen Umwelt des Landes, in dem die diese Lei­
stung erbringende Vertragspartei ihren gewöhn­
lichen Aufenthalt oder ihre Niederlassung hat, 
in einem funktionellen Zusammenhang. Sie ist 
daher besser als die anderen objektiven An­
knüpfungsmerkmalegeeignet, als Ausformung 
des Grundsatzes ,der stärksten Beziehung zu 
dienen. 

Das durch die Anknüpfung an die charakte­
ristische Leistung erreichte kollisionsrechdiche 
El1gebnis wird süch in den überwiegCIllden Fällen 
auch mit den Interessen der Plarteien ,deck.en 
(Grunds.atz der "geringsten Störung" im Sinn 
K e gel s, IPR 4, 293) und entspricht dane,r den 

Erfordernissen des Geschäftsverkehrs. Ein Unter­
nehmer, 'der' Verträge derselben Art mit vie1t;!n 
Kunden schließt, hat ein stärkeres Inter,esse 
daran, daß alle diese Verträge nach demselben 
(unid ihm selbst nahelieg~mden) Recht beurteilt 
wer-denals der Kunde, der bei der Vertrag­
schließung mit einem ausländischen Unternehmer 
damit rechnen kann, dem an dessen Geschäftssitz 
maßgebenden Recht unterworfen zu sein (eine 
besonder,e Lage ergrbt sich bei den Verbraucher­
verträgen, ,auf ,die in den Erläuterungen zum 
§,41 näher eingegangen wir,d). Ebenso verhält es 
sich bei einem Rechtsanwalt, der ausländische 
Klienten hat, oder einem Arzt, der von aus­
ländischen Patienten aufgesucht wird; auch hier 
ist die Anwendung des am Berufssitz des Rechts­
anwalts bzw. Arztes geltenden Rechtes die sach­
gerechtere Lösung. 

Die Lehre von der charakteristJisch'en Leistung 
hat im Schrifttum zahlreiche Anhänger gefunden 
(vgl. z. B. M a kar 0 v, Grundriß des IPR, 126; 
Ferid,IPR, 149, 155; Neuhaus, Grundbe­
griffe2, 166, 189) und gewinnt auch in der Praxis 
zunehmend an Bedeutung. Sie li,egt z. B. ,der 
Rechtsprechung des schweizerischen Bundesge" 
,r-ichts 2)\lJgrunde und hat auch ,den EG-Vorent­
wurf eines übereinkommens über das auf ver­
traglicheund außervertragliche Schuldverhältnisse 
anwendbare Recht geprägt. Nach Art. 4 Abs. 1 
dieses Ent:wurf.es (veröffentlicht in RabelsZ 1974, 
211) untersteht ein schuldrechtlicher Vertr.ag 
mangels einer Rechtswahldem Recht des Staates, 
z~dem er ,die eng~ten Verbindungen aufweist; 
diese allgemeine Zuordnung wird im Art. 4 
Abs. 2 ,dahin verdeutlicht, daß als Staat der eng­
sten Beziehung derjenige Staat bezeichnet wird, 
in dem ,die Partei, die die charakteristische 
Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt ,bzw. ihl"'e Niederlassung hat. Weldles 
die charakteristische Leis~ung ist, sa:gt der Ent­
wurf nicht' ausdrücklich, jedoch sind sich' die 
Verfasser eini1g gewesen, daß bei gegenseitigen 
Verträgen in aller Regel nifhtdie Geldleistung; 
sondern die dafür geschuldete Sachleistung als 
charakteristische Leistung anzusehen ist (so die 
,"on G i u 1 i :a n 0 v'erl~aß'ten Erläulterungen zum 
Art. 4 des übereinkommensentwurfs). 

Die Anknüpfung an den gewöhnlichen Auf­
enthalt bzw.die Niederlassung des Schuldners 
der charakteristischen Leistung prägt nicht nur 
die neuere koUisionsrechtliche Entwicklung inden 
westeuropäischen, Staaten, sondern Eegt auch 
mehreren kollisionsrechtlichen Regelungen der 
Oststaaten zlligrunde; hinzuweisen ist in diesem 
Zusammenhang z. B. auf die im Bereich des 
Comecon geltenden Allgemeinen Bedingungen 
für den Waren- und Dienstleistungsverkehr (vgl. 
dazu Sie h 1', Schweizerisches J ahl'buch für inter­
nationales Recht 19.73, 272) und ,a:ufden § 12 
Abs. 2 des IPR-Gesetzes der DDR. 
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Angesichts dieser aHgemeinen Entwicklung auf Abs. 1 statt des gewöihnEchen Aufenthalts die 
dem Gebiet ,des internationalen Schuldvertra.gs- Niederlassung maßgebend, in deren Rahmen der 
rechts - die bei der Lösung des Einzelfalls auf Vertrag geschlossen worden ist. Es macht keinen 
eine weitgehende internationale Entscheidungs- Unterschied, ob diese Niederlassung eine Haupt- . 
harmonie hoffen läßt - und wegen der ver- oder Zweigilliederlassung ,ist. W,unde !der Vertrag 
gleichsweise größeren Nachteile, die, wie aufge- im Rahmen des Betriebes einer Zweignieder­
zeig.t, den sich sonst anbietenden Lösungsmög- lassung geschlossen, so ist das ·dort geltende 
lichkeiten anhaften, übernimmt das entworfene Recht auch dann maßgebend, wenn sich die 
Bundesgesetz den Gedanken der Anknüpfung a,n Hauptniederlassung m emem anderen Staat 
den Schuldner der charakteristischen Leistung. befindet. 

Aus Gründen der leichteren Handhabung in der Ist ein Vertragsverhältnis unter der Herrschaft 
P'raxis wird der Begriff selbst allerdings nicht des nach § 36 maßgebenden Rechtes einmal ent-

\ verwendet, sondern in mehreren 'Bestim/TIungen . standen, so bldbt dieses Recht auch dann maß­
näher erklärt: im vorliegenden § 36 wird für gebend, wenn der gewöhnliche Aufenthalt bzw. 
,gegenseitige Verträge, nach denen :die eine die Niederlassung des SchuHners der charak­
Partei der Gegenpartei überwiegend Geld oeristischen Leisoung nach der Vertm,gschl,ießung 
schu1det, das Recht des Staates für maßgebend in einen anderen Staat verlegt wird (§ 7). Den 
erklärt, in dem die Gegenpartei ihren gewöhn- Parteien steht es jedoch frei, das für ihre Rechts­
lich,en Aufenthalt (ihre Niederlassung) hat (eben-, beziehungen maßgebende Recht. durdl eine 
so § 36 des Ho y e r-Entwur/fs). Ein/seivLg ver- Rechtswahl nachträglich zu ändern (vgl. die 
pflichtende Schuldverträge und schuldbegrün- §§ 11 und 35). 
dende einseiüge Rechtsgeschäfte beurteilen sich 
nach dem am :gewöhnlichen Aufenthalt {der Bez,üglich der Reichweite des durch die vor-
NiededassU!ng) ,des SchuLdners geltenden Recht liegmde Verweisungsnorm bestJimmten Schuld­
(§ 37). Für Bankgeschäfte und Ver-sicherungsver- statuts gilt dals gleiche, WalS h~ezu ,in ruen Er,läute­
träge ist nach § 38 die NiederIassung der Bank rungen zum § 35 gesagt worden ist. 
bzw. des Versicherers maßgebend (besondere An­
knüpfungen sind sodannnoch vorgesehen für 
Börsegeschäfte sowie .auf Märkten und Messen 
geschlossene Verträge [§ 39], für Verkäufe durch 
Versteigerung [§ 40], für Verbaucherverträge 
[§ 41], für Verträge über die Benützung unbe­
weglicher Sachen [§ 42] und über Immaterial­
güterrechte [§ 43], für Arbeitsverträge [§ 44] und 
a.bhängige Rechtsge,schälfte [§ 45]). 

Keine allgemeine objektive Anknüpfung sieht 
das entworfene Bundesgesetz hingegen für jene 
gegensei,tigen Verträge vor, bei denen die Gegen­
pflicht nicht !in der Er;br,ingung einer Geld'Iei,~tung 
,besteht (z. H. Tauschverträge, die allerdings heut­
zutage ~m internaoionalen Privatrecht keine 
besondere Rolle spielien). Haben hier die Parteien 
keine Rechtswaihl im Sinn ,des § 35 Abs. 1 getrof­
fen, so greift die Generalklau~el des § 1 Abs. 1 
ein und es ist unter ,Berücksidltigung ,der gesam­
ten Umstände des Einzelfalls die jewei:ls stärkste 
B.eziehung des Vertra,ges ~u einer bestimmten 
Rechtsordnung festzustellen, wobei alle in 
Betracht komrrienden Anknüpfungstatsachen -
wie Erfüllungsort, Ort der Vertragsmließung, 
gewöhnlimer AuifentJhalt (Niederlassung) und 
Staatsangehörigkeit der Parteien - zu berück­
simtigen und gegeneinander a;bzuwägen sind. 

Hat die zur Erbringung einer ande.ren Leistung 
als einer Ge1d:leistung verpflichtete Partei den 
Vertrag als Unternehmer geschlossen, d. h. in 
AusÜ!bung einer auf Dauer gerichtetJen seLbstän­
digen wirtsma;ft:lichen Tät~gkeit(wie Kaufleute, 
Gewe1"betreihende, A,rchitekten, Arzte, Rechts­
anwälte usw.), so ist nach dem zweiten Satz des 

Zum § 37 

Bei einseitig ycrpHichtenden (Schuld-)Ver­
trägen und schuildbegründenden einseltlgen 
Rechtsgeschäften (Aus.lobung, Preisausschreiben 
u. a.) wird auf den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Schuldners a:bgestellt (bzw. unter den Voraus­
setzungen ,des zweiten Satzes des § 36 auf dessen 
Niederlassung). 

Zur Ahgrenrz:ung gegenüber anderen Verwei­
sungsnormen ist darauf hinzuweisen, daß Dar­
lehensverträge det Banken der für Bankgesmäfte 
maßgebenden Verweisungsnorm des § 38 Abs. 1 
unterstehen. Für die von einer anderen Verbind­
lichkeit albhäng,igen Remtsgeschäfte gilt der § 45. 

Zum § 38 

Sowohl der Grundsatz der charakteristischen 
Leistung als auch die Albwäg,ung der Parteien­
interessen führt bei Bankgesmäften zur Anknüp­
fung an das Recht ,des Staates, in dem das 
Kreditunternehmen seine Niederlassung hat. 
Der in Klammer stehende Hinweis a:uf § 36 
zweiter Satz soll verdeutlichen, daß es im Fall 
mehrerer Niederlassungen (Zweigstellen) konkret 
auf .diejenige ankcommt, in deren Rahmen das 
Geschäft geschlossen worden ist. Für zahlreiche 
Bankgeschäfte würde sich diese Lösung bereits 
aus der allgemeinen Regel des § 36 ergeben, 
für manche hingegen nicht. Es empfiehlt sich 
daher, .für die Bankgeschäfte eine eigene Ver­
weisungsnorrn vorzusehen und darin die eingangs 
erwähnte Anknüpfung festzulegen (Abs. 1; 
ebenlSlo § 38dJes H 0 y e r-EnowiUrfs). 
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Da der Begriff "Bankgeschäfte" nach der heute 
allgemein gebräuchlichen Termindlogie auch die 
sügenannten Sparkassengeschäfte umfaßt, ist 
deren besündere Erwähnung entbehrlich. In den 
Anwen'dungsbereich der vürliegendenVerwei­
sungsnorm fallen besünders das Einlagengeschäft, 
Kreditgeschäft, Disküntgeschäft, Devisen- und 
Valutengeschäft, Depütgeschäft, die übernahme 
vün Bü.rgscha,ften, Garantien und sünstige 
Haftungen für andere, das Küntü- und Giro­
geschäft. ' 

Auch Verträge, die inländische Banken mit 
ausländischen Banken 'schließen, können Bank­
geschäfte ,im technischen Sinn sein, wenn näm­
lich das Geschäft für <die ~n,ländische Bank ,ein 
Dienstleistungsgeschäft ist (micht alsO' z. B. ein 
reines VeranLugungsgeschäft). Um auch für diese 
FäHe die Rechtsanwendung klarzustellen, wird 
im zweiten Halbsatz des Abs. 1 ·auf die Nied'er­
l,,:ssung ,des beauftragten Kreditmnternehmens 
abgestell t. 

Nicht erf.aßt vüm Abs. 1 sind die .der Auf­
lageinternatiünaler Anleihen zugrunde li'egen­
den Verei'rrbamngen zwischen Banken v.erschie­
dener Staaten (keine Bankgeschäfte !lm technischen 
Sinn). Ein Rückgriff auf den Gr.undsatz der 
stärksten Beziehung (§ 1 Abs. 1) wird hier in 
der PraXiis zumeist nicht nütwendig werden, weil 
es in ,diesen Fällen schün ,derzeit üblich ist, das 
anzuwendende Recht ausdrücklich zu verem­
baI'en. 

Die für die Versicherungsverträge im Abs. 2 
vürgesehene Anknüpfiung an ,dj,e Niede,rlassung 
des Versicherers (in deren R<ahmen ,der Ver­
tmggeschlüs~en ,wU'rde)ent~pricht ebenfalls sü­
wohl dem Gedanken der charakteristischen 
Leist,ung als auch einer vernünftigen Abwägung 
der Parteien interessen. Schließt ein im Ausla·nd 
wohnhaft.er Versicherungsnehmer mit ,einem im 
In·land ansässigen Versicherer einen V er~iche­
mngsvertrag, SO' kann dem V'ersich'e~ungsnehmer 
eher zugemutet werden, ·daßder Vertrag nach 
dem ihm ,allentalls weniger vertrauten öster­
r,eichischen Recht beurteilt ~r·d als dem Ver­
sicherer - ,der ~m Rahmen lSeiner geschäftlichen 
:Tätigkeit unter Zugrundelegung allgemeiner Ver­
sicherun~sbe,ilingung'en viele Verträge desselben 
InhaLts mit v,erschiedenen Kunden schließt -
di.e Anwendung ausländischen Rechtes. 

Die für die Versicherungsv,erträge maßgebende 
V'erweisungsnorm umfaßt auch die Rückvers,iche­
rungsverträge; bei di'esen kümmt es alsO' auf die 
Niederlassung .des Rückversicherers an. 

Zu den §§ 39 und 40 

Die beim § 36 aufgezeigten Nachteile, die mit 
eirrer Anknüpfung an den Abschlußürt verbun­
den sind, fallen bei ,den Börsegeschähen, bei 

den auf Märkten u~d Messen geschlossenen Ver­
triigen und bei Verkäufen durch Versteigerung 
weg. Hier steht der Absch,lußort fest und die­
ser hat auch ein übergewicht g,egenüber den 
anderen übj.ektiven Anknüpfungstaosachen, denn 
die Parteien pflegen einander ~n solchen Fällen 
kaum persönlich zu kennen U'rud können daher 
auch keine Anhaltspurube für düe ß.eziehu~en der 
Gegenseite zu ,einem besnimmten Rechtsgebiet 
gewinnen. Es list ISOmit zweckmäßig, an das 
Recht des Ortes anzuknüpfen, ,an dem sich die 
Bör.se oder .der Markt befindet 'bzw.die Messe 
oder ,die Versueiger,ung stattfind'et (v gl. § 35 
Buch~tabe d des S c h w i oll d -EnJtwurllS; § 14 
Abs. 1 des österreichischen Entwurfes 1914; 
Art. 28 des pülnischen IPR-Gesetzes; Art. 3 
Abs. 3 des Haager übereinkümmens vüm 
15. Juni 1955 über das auf zwischenstaatlich·e 
Kaufverträg1e über bewe~liche Sachen anzuwen­
dende Recht u. la.). 

Zum§ 41 

Zahlreiche natiünale Rechtsürdnungen tragen 
der .rechts- und süZJialpülitischen Forderung nach 
einem wirksameren Sch'utz ,des Verbrauchers in 
zunehmendem Maß Rechnung. SO' verschafft in 
Osterreichdas Ratengesetz vom 15. Nüvem­
ber 1961, BGBL Nr. 279, dem Käufer bei 
Vürliegen eines Abzahlun~sgeschäfts' ,in velt"schie­
denen Belangen eine günstigere Stellung, als ihm 
nach allgemeinem Schuldrecht zukäme (besünde~s 
bezüglich ,des Rücktrittsrechts, des Terminver­
lusts,d'er V,erkürzung über di'e Hälfte, der Ge­
währIei.stung u. a.). Das Gewicht, das der Ge­
setlJgeber auf ,diese Bestimmungen 1egt, ergibt 
sich besondeI1s aus der Regelu,ng des Gerichts­
standes (§ 12 Albs. 1 KatG) rund aus den schweren 
Fülgen einer Verletzung di'eser Zuständigkeits­
vorschl.1ift {§ 12 Abs. 2 und 3 RatG). Hinzu­
weisen ,ist in diesem Zus.ammenhang auch auf 
die Gewet"beordnun,g 1973, BGBL Nr. 50/1974, 
die - teils ,unmittelbar, teils mittelbar durch auf 
ihr beruhende Verordnungen des BMH - vür 
allem' die 'sügenannten "Haustürgeschäfte" ver­
bietet ,und den Verstüß dagegen unter ziv-il­
red1.tEche Sanktion stellt (§§ 57 his 59 und 61 
GewO 1973). 

Bine RIechtsordnung, d~e dem Verbraucher 
einen besondeI1en zivikechtlichen Schutz gewährt, 
muß bemüht sein, diesen Schutz in bes·timmten 
Grenzen allen wm Inland ansäss'~g,en Verbrauchern 
zukümmen zu lassen; die gegens.eiJ!)igen Inter­
essender Parteien sind im wesentlichen gleich, 
ob der Verbraucher ·das RechtlSg·eschäft mit einem 
'inländischen oder einem ausländischen V'ertrags­
partner schließt. Eine rechtlich gleichartige Be­
handlung dieser Fälle .1i·egt nicht nur irri. Inter­
esse der Verbraucher, sondern auch der inlän­
dischen. Unternehmer, ·da sünst die ,il1einem 
Sta,at mit schwächerem Verbraucherschutz an-
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sasslgen auslä,nd~schen Wettbewerber bei Ent­
faltung einer TäJlligkeit a;ufdem Inlandsmarkt 
einen unlbilJ:li~en Wettlbewel"bSlV!ortem hätten. An­
dererseits ist es auch nicht unbillig, vonein1em 
ausländischen Unternehmer zu ver1ang,en, auf 
das Recht ,des "V er:b.rauchedandes" Bedacht zu 
nehmen, wenn er ,dollt eine auf die Schließung 
von VerbraucherV'erträgengerichtete Tätigkeit 
entfaltet. 

Aus diesen Gründen sieht der Abs. 1 ,"or, daß 
Verbmuchervierträge unter bestlimmten Voraus­
setzungen nach ,dem Recht ,des Staates zu be­
urteilen sind, in dem ,der Verbnucher Sednen 
gewöhnl~chen Auf.ep.thalt hat (vg!. in dies'em 
Sinn z. B. S i ,e h r, Außenwirtschabtsdienstdes 
Hetmebsber,aters 1973, 576 u. a.j La nd 0, 

RaibelsZ 1974, 15, 19j § 12 des Gesetzes ,der 
Bundesrepublik Deutschland vom 9. Dezem­
ber 1976, BGB!. I 3317, zmr Re~elung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbed:ingungen). 

Zur Umgrenzung des Anwendungsbereichs ,der 
V,erweisungsnorni wird lim Abs. 1 zunächst fest­
gelegt, daß es sich 'UJm Verträge hal1'deln muß, 
bei· denen das Recht ,des Staates, in dem eine 
Partei ihren ,gewöhnlichen Aufenthalt hat, die­
ser als Verbraucher besonderen privatrechtLichen 
Schutz :gewährt. Diese weite Formel ist ,deshalb 
geboten, weil di,e Verweisungsnorm auch die 
sehr u11lter,schiedliche Ausgesta,ltung des Konsu­
mentenschutzes in anderen Staaten berücksich­
tigen muß. Da aJUsdrücklich auf ,den privatrecht­
lichen Schutz des Verhra'uchers Bezug genommen 
wird, bLeihen öffent1ich~rechüiche Bestimmungen, 
di:e let:z.tlich zw,ar ebenfalls für den Verbraucher 
vorteilhaft si11ld, sich jedoch nichta'uf das privat­
rechtliche Vertragsverhältnis auswirken (wie z. B. 
Kennzeichnungsvorschriften), außer ß.etmcht. 

Entscheidendes KriteriumLst somit, daß der 
Vertrag nach dem P,rivatrecht des "Vel"braucher­
landes" speziellen Verbra.ucherschutzbestimmun­
gen unterJIi,egt. Ist das der Fa11, sotri,tt das Recht 
dieses Staattes an di:e Stelle ,des Isonst (§ 36) 
maßgebenden Rechtes, und zwar nicht nur hin­
sichthlch dieser Verbraucherschwtz!bestiJmmungen, 
sondern in seiner Gesamtheit. Denn ,die beson­
deren Verbraucherschutzbestimmungen sind in 
der Regel auf die übrigen Hestimmungen der­
selben Rechtsordnung abgestlimmt, ja von ihnen 
geradezu aibhängig. Würde man die auf Sach­
rechtsebel1'e vorhandene Verflechtung durch un­
terschiedliche kollistionsrecht1iche Anknüpfung 
zerreißen, so könnten sich lin der Praxis erheb­
Liche Anglelichung5schwüerigkeioenerg,eben. 

Es hieß,e aHerdings den Gedanken des Ver­
brauchef'schut:z:es überspannen, wenn man alle 
diese Vertd~ge dem Recht des Aufenthaltsstaates 
des Verbrauchers unterstellen wolLte, 'Ohne da­
bei ,einen Unnerschied ZJU machen, unter welchen 
Umständen sie zustande gekommen sind. So 

wäf'e es z. B. nlicht ge1"echtJf~rcigt, ein von ,einem 
österreicher während ern er Urla.ubsreise im 
Ausland mit ,einem ,dol'lt ,ansässigen Unternehmer 
geschloss'enes Abzahlungsgeschäftdem österreichi­
schen R<echt und ,damit den Bestimmungen des 
RatJengesetzes zu untef'Werfen. Der Abs. 1 stellt 
daher nur <liuf 'solche Verträge <\b, .die im 'Zu­
sammenhang mü,t ,einer~m Verbraucherland vom 
Unternehmer oder den von 'ihm verwendeten 
Personen entfalteten Täcigkedt zustande gekom­
men sind. Diese Tätigkeit muß auf ,die Schließung 
von Verbr.aucherverträgen ge11ichtet sein. Es 
macht dabei keinen Unterschied, ob der Unter­
nehmer mit dem Verhraucher persönlich oder 
durch S'ei.ne Leute in KorrtJakt getreten oder ob 
das Geschäft etwa durch Zusendung 'Schl1iftlichen 
Werbematerials angebahnt worden ,ist. Unter den 
vom Unternehmer verwendeten Personen sind 
alle zu verstehen, durch deren Tätigkeit im 
Ver'braucherJandnach ,der Aibsicht ,des Unter-
11Iehmers 'w Ef'geibnisein Kontaikt ZlwiJschen ~hm 
und dem Verbraucher herbeigeführt wird. Das 
trifft z. B. auch ,auf Personen zm, die ,im Inland 
Ausflugsfaihriten lin dlais AusLand organis:iel1en und 
auf Gr,und einer mit einem ausländischen Unter­
nehmer georoffenen V;ereinbal'lUng die Teilnehmer 
der Ausflugsf.ahrt auf eine We1"be- und V,ermaufs­
schau des Unternehmers führ:en. 

Die meisllender in den einzeLnen nationalen 
Rechtsordnungen vo.rgesehenen BestJ1mmungen 
zum Schutz des Verbrauchers sind wegen dessen 
schwächerer Verhandlungslage Zlwingender Natu,r. 
Der rechts- und sOZlialpoLitische Sinn der im 
Abs. 1 vorgesehenen Regelung wÜ1"de daher ent­
wertet wer,den, wenndtie im Verbrauch,erland 
geltenden zwingenden B'estlimmungen ,im Weg 
,der Wa;hl 'eines anderen Rechtes zum Nachteil 
des Verbrauchers ,abbedurrgen we1"den könnten. 
Die f.ür Schuldverträge nach § 35 Abs. 1 all­
gemein zulässig,e kol1is,ionspechtliche Parteiauto­
nomie wipddurchden § 41 Abs. 2 daher 
dahin beschränkt, ,daß die zwingenden Bestim­
mungen des nach Abs. 1 maßgebenden Rechtes 
nicht im Weg der Rechtswahl zum Nachteil des 
Verbrauchers ,durch ein .ander,es Recht ers'etzt 
werden können. Die Wahl eines für den Ver­
braucher günsoigeren R.echtes ~st zulässig. 

Zum § 42 

Von allen Schuldverträgen Sltehen Miete und 
P,acht den' Sachenrechten t3!m nächsteil. Bestand­
rechte an Liegenschaften können durch Ver­
bücherung zu ding1ichen Rechten gestaLtet wer­
den, aber aJUch unverbücherte Bestandrechteent­
fahen zahlreiche dingliche Wirkungen. Es ist da­
her gerechtfertJigt, für Verträge üherdie Be­
nützung unbeweglicher Sachen so wie für die 
Sachemechoe selbst ,daJs Recht der gelegenen 
Sache für maßgebend zu erklaren. 
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Nach der allgemeinen Regel ,des § 35 Abs. 1 
sieht es den Parteien frei, ihr V:ertragsverhält­
nis -durch Rechtswahl 'einem anderen Recht zu 
unterstellen~ In diesem Zusainmenihang muß 
rechtspo.livischallerdings berucks'ichtigt werden, 
.daß die nationalen Rechtsordnungen zum 
Schutz des Bestandnehmers zahlreiche Bestim­
mung'en ihres 'Bes tan!drechts für zwingend er­
klären. Dies,e vom TerritJorialstJaat vo.rgenommene 
rechts- und s-ozia,lpolitisch'e Wertung soll durch 
das KolliSIionsrecht nicht uMeriaufen wer,den 
dÜJrten. Im Abs. 2 wird daher festgelegt, .daß 
die zwingenden Bestimmungen ,des Rechtes der 
gelegenen Sach,e durch eine zum Nachteil des 
Bestandnehmers getroffene R<echtswahl nicht ab­
bedungen werden können. 

Die vorliegende Verw,eisungsnorm betrifft nur 
Verträge über die BenÜJuzung unbewegEcher 
Sachen oder überbauten. Für - ander,e obligatio­
nenrechtliche Rechts,g,eschäfte, die unbewegEche 
Sachen zum Gegenstand haben, hat d3!s Recht der 
gelegenen Sache keinen @rundsätzLichen Vorrang. 
Das gilt ,a.uch für SchuJ.dV'erträge, ,die den Tilltel 
für einen dinglichen Rechtserwerb <bilden. Das 
Titelgeschäft illnterLiegtdem Schuldstatut der 
§§ 35 f., während für das dingliche Rechtsge­
schäf,t gemäß § 31di'e lex reJi sütae maßgebend 
ist. Der Entwurf folgt damit der in Oster­
reich herrschenden Auffassung, ,daß die im öste,r­
reichischen Sachrecht besondel's ausgeprägte 
1!rennung von tiuulus und modus auch im 
IPR zu beachuenist (vgI. Sc h wind, Hand­
buch, 270 ff.; OGH 5. 10. 1976 EV'BI. 1977/66 
u. a.). Das heißt freilich nicht, ,daß etwa in 
allen Fällen, in denen der Verkäufer ein'er Liegen­
schaft seinen gewöhnLich;en Auf.enthalt (Ni,eder­
lassung, § 36) nicht im Staat der gelegenen 
Sache hat, der dingliche Rechtserwerb un.d der 
den Titel bildende Kaufvellurag verschiedenen 
Rechten unterliegen müssen. Gerade in solchen 
Fällen ergibt sich nicht selten aus den Um­
ständen, daß die Parueien .für od3!s Titelgeschäft 
die Maßgeblichkeit des Rechtes des Lageorts 
V'orausgesetzt haben (v gI. OGH 5. 10. 1976 
EV'BI1. 1977/66; 16. 1 1952 SZ 25/11; Hans 
Hoyer, ZfRV 1975, 145). Dies steht nach 
dem zweiten Halbsatz des § 35 Abs. 1 einer 
schlüssigen Rechtswahl gleich und ist daher für 
die Rechtsanwen:dul1!g zu beachten. 

,Zum § 43 

Das System aus Territorialitätsg,!'undsatz und 
Inländerbehandlung im Immaterialgüterrecht läßt 
es zweckmäßig erscheinen, die übertragung und 
Einräumung urheberrecht1.icher oder leistungs­
schutzrechtlicher Verwertungsrechte sowie die 
übertragung und die Erteilung von Lize=en im 
Bereich der gewerblichen Schutzrechte n'ach dem 
Recht des Staates zu beurteilen, für den das Im­
materialgüterrecht' übertragen ~der ein~eräumt 

wird (Abs. 1 erster Satz). Der Gleichlauf mit dem 
für· das Immaterialgüterr,echt selbst Igeltenden 
Recht (§ 34 Abs. I), fördert ,die Wirksamkeit 
und Durchsetzbarkeit der darauf bezüglichen 
vertraglichen Rechte und Pflichten. 

Urheberrechtliche und leistungschutzrechtliche 
Verwertungsrechte sowie gewerbliche Schutzrechte 
werden allerdings oft für mehrere Staaten ver­
geben. So ist es besonders bei Verlagsverträgen, 
V erfilmungsvertr~gen und Verträgen über das 
mechanische Vervielfältigungsrecht die Regel, .daß 
die Rechte ,aIs 1S0g,en3!nnte "Weltrechte" ohne Be­
schrä.nkung auf einen bestimmten Staat ver­
geben werden. Es würde nun zu einer uner­
wümchten Aufsplitterung führen, wenn man die 
Verträge für jeden Stalat, für den das Recht 
übertragen oder eingeräumt wird, nach dessen 
Rechtsordnung beurteilen wollte. Für diese Fälle 
ist daher eine Ersatzanknüpfung vorgesehen. Der 
zweite Satz des Abs. 1 erklärt hier dlliS Recht des 
Staates für maßgebend, in dem der Erwerber 
(Lizenznehmer) seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
(Niederlassung) hat. 

Die im Abs. 1 vorgesehenen Anknüpfungen 
versagen, wenn 'Z. B. zwei Urheberrechtsörgani­
sauionen ,einander wechselseitig Verwertungs­
rechte 'an Immaterialgüterrecht,en einräumen. In 
diesen Fällen kollisionsrechdichZiu spalten und 
die wechselseitig ,eiifig,er;vumten Rechte vel'schie­
denen Rechtsor,dnungen xu unterstellen, könnte 
zu Schw,ierigkeiten führen. So wie bei ,internlatio­
n:den Tauschverträgen wird ,auch hier auf das 
Recht desj'enigen StaatesabZiustellen sein, zu dem 
unter Berucksichtiogung a,1ler Umstände des Ein­
z·elf,al.les die ,stärkste B,eziehung !besteht (vgI. die 
Edäuterunlg,en zum § 36). Da ,in ,den geschilder­
ten Fällen in aller Regel der AbschIußort ,des 
Ver.trages :in 'einem der heteiJ.lligten beliden Stlaaten 
li'egt, wird die~er Anlmüpfunlg,statsame bei Fehlen 
sonstig,er Gemeins,amkeitlClll' eill!eaillsschlaggeh:ende 
Rolle Ziukommen 0die pnktische Be.deutung des 
Problems list nicht groß, weil die Entstehung von 
Rechtsstreitigkeiten . aus Verträ.gen der geschiMer-
ten Art sehr selten ist). . 

Der Abs. 2 erklärt ,für Verträge über diejenigen 
Immaterialgüterrechte, :die mit der Tätigkeit 
eines Arbeitnehmers im Rahmen seines Arbeits­
verhältnisses zus'ammenhängen, :den § 44 für 
maßgeb.end. Auf diese Weise wird ,ein Gleich-lauf 
mit !dem ,auf dals Arbeitsverhä1tnis anzuwenden­
,den Riecht her.gestellt. 

Zum § 44 

In den Anwendungsbereich dieser Verweisungs­
norm fällt ,der privatrechtliche Bereich des Ar~ 
beitsrechts. Das öffentlich-rechtliche Arbeitsrecht 
hingegen (wie z. B. die Vors,chriften über den 
Arbeitnehmerschutz, Arbeitszeit, Feiertagsruhe 
usw.) wird als solches von den Verweisungs-
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nürmen ,des internatiünalen Privatrechts nicht 
umfaßt. Andererseits ist .unter dem vün .der 
vürliegenden Bestimmung für maßgebend er­
klärten Recht nicht nur das unmi.rtelbar auf 
Gesetz beruhende Aroertlwertragsr.echt zu v,er­
soehen, sündern auch das ~iurch ~ndefle künek~irve 
NO'rmen (wi,e durch KülLektivvertrag oder Be­
tri~bsV'el1e:in!barung) ,geschaffene, ,aUlf das Arbeits-
V'erhältnis einwirroende R,echt. ' 

Der erste Satz des Abs. r erklärt für Arbeits­
verträge das Recht des Staates für maßgebend, 
in dem der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhn­
lich vernichtet. Diese Anknüpf~I1g entspI'licht 
dem Schwerpunkt des Arbeitsverhältnisses und 
sichert gleichzeitig für die Mehrheit der Fälle den 
Gleichlauf des auf das' Arbeitsverhältnis anzu­
wendenden privaten Rechtes mit dem im Staat 
des Arbeitsürts gelteruden öffentlich,en Arbeits­
schutzrecht; Oberschne~dU:ngen, QuaEfikations­
und Anpa:ss.ungsschw~er,igkeiten w.erden dadurch 
möglichst v'ermifjden. 

Die Maßgeblichkeit des Rechtes des gewöhn­
lichen Arbeitsörts wird -zumindest de lege 
f.erenda - vün 'der überwiegenden österreichi­
schen Lehre befürwürtet {vgl. L e n h 0' f f, 
ZBI. 1936, 783; Ehr e n z w e 1.g, System2 IIl, 
113; Adler-Höller in Klang2 V 182; 
R u s s w u ,r m, RdA 1955, 27 [29]; Wal k e r -;­
Verdroß-Satter in Klang2 1/1,242; 
Gepper't, öRldA 1970, 124ff.; Mayer­
Mal y, österreichisches Arbeitsrecht [1970] 33; 
§ '35 Buchstabe. e des S ch w i n ,d-Entwurfs 
u. aJ; sie befindet sich damit in übereinstim-

,mung mit einem großen Teil ,des ausländischen 
Schrifttums (vgl. dazu die Übersicht bei 
Garn i 11 s c he g, Internatiünales Arbeitsrecht 
[1959] 141 bis 172, sow,ie S z a s z y, Cünflict of 
Laws in >the Western, Sücialist and Develüping 
Cüuntries [1974] 131). Die bisher einzige öster­
reichische Verweisungsnürm auf dem Gebiet 
des Arbeitsvertragsrechts - der § 49 des Schau­
spiel,ertgesetzes, BGBL Nr. 441/1922 - ,ist gI.eich­
faUs vün der Anknüpfung an den Arbeitsürt ge­
prägt (danach sind ausschließlich im Inlmd zU er­
füllende Bühnendienstverträge auch dann nach 
österreichischem Recht zu beur,teilen, wenn sie im 
Ausland geschlüssen würden sind). Schließlich ist 
rechtsvergleichend u. a.- auf den Art. 5 Buch­
stabe ades EG-Vürentwurfs eines Übereinküm­
mens über das auf' vertragliche und außerver­
tra,gliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht 
(RabelsZ 1974, 211) hinzuweisen, der bei Fehlen 
einer Rechtswahl ebenfalls das Recht des Ortes 
für maßgebend 'erklärt, an dem der Arbeitneh­
mer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. 

Da die Bestimmun,g im Interesse' der Gleich­
mäßigkeit ,der rechtlichen Beurteilung ,des Ar­
beitsverhältnisses auf das Recht des Staates ab­
stellt, in ,dem der Arbeitnehmer die Arbeit ge­
wöhnlich verrichtet, ;bleibteine gelegentliche Ar-

beitstätigkeit m einem anderen Staat ,außer Be­
tracht. Dies' betrifft z. B. die' auf Müntage ins 
Ausland ·entsandten Arbeitnehmer, die Entsen­
du~g yün Arbeitnehmern zu Messen und Aus­
stellungen im Ausland, angestellte Handelsver­
treter, -die neben der hauptsächlichen Tätigkeit 
im Inland auch fallweise Geschäftsreisen in das 
Ausland unternehmen usw. 

Zuw'e<ilen allerdings werden Arbeiltnehmer, die 
,ihr,en gewöhnlichen Arbeitsort zunächst im In­
land haben,' für mehrere J ahne in andere Länder 
entsandt (w~e etwa B,auingenieure und Püliere 
im Zusammen,hang mit der Err.ichtung vün 
Fabriksanlagen oder ,der VerwirkLichung anderer 
grüß er Bauvürhaben im Ausland). Wenngleich 
auch hie,r ,die AusLandstätigke:it nur vürüberg,e­
hender Natur -ist, könnte im ,Einzelfall düch 
zweifelh~fltsein, O'b nicht Wiegen der langen 
Dauer eines sülchen AusLand~aufenthalts die aus­
ländische Artbeitsstätte zum neuen gewöhnlichen 
Al'beitsürt ,dieser Persünen wird. Da den Par­
teilen in der Regel auch in di,esen FäHen an der 
unveränderten Anwendung des ·bisher maßgeben-~ 
,den R,echtes gelegen 'ist, wird .im zweiter. Satz 
des Abs. 1 klargestellt, daß das am ,gewöhnlich'en 
Arbeitsort maßgebende Recht a:uch dann maß­
gebend bleibt, wenn der Arbeitnehmer an einen 
Arbeitsünr in einem anderen Soaat entsandt 
wird. 

Es können sich Fälle erg,eben, in denen ein 
Arbeitnehmer ständig in mehreren Staaten ar­
beitet, ühne daß ,der Tätigkeit in einem ,davün 
das übel'gewicht zukommt (z. B. Lastwagen­
fahrer, die ausschließlich im grenzüberschreiten­
den Fernverkehr einigesetzt sind, fliegendes Per­
~ünal der Luftfahrtunternehmen, Revisoren für 
die in verschiedenen Staaten Ibefindlichen Zweig­
niederlassungen 'llsw.). Hier bietet sich als objek­
tives Anknriipfungsmerkmal :der gewöhnliche 
Aufenthalt bzw. die Niederlassung des Arbeit­
gebers an, weil in der Regel vün dürt aus die 
Tät~gkeit dieser Arbeitnehmer ihren Ausgang 
nimmt. Der Abs. 2 erklärt daher für die Fälle, 
in denen der Al"beitnehmer seine Arbeit ge­
wöhnlich in mehr als einem Staat' verrichtet 
oder er keinen ,gewöhnlichen Arlbeitsürt hat, das 
Recht des Staates für maßgebend, in dem der 
Arbeitg,eber seiruen gewöhnlichen Aufenthalt 
(Niederlassung) ':hat (so' auch z. B. Art. 5 Buch­
stabe h des erwähnten EG-Vürentwurfs eines­
übereinkümmens über das auf vertragliche und 
außervertragliche Schuldverhältnisse a:nwendhare 
Recht). 

In manchen 'Fällen. kann den Parteie'n da'ran 
gelegen sein, das Arbeitsverhältnris einem anderen 
Recht als dem des gewöhnlichen Arbeitsürts zu 
untersteHen (so' ,etwa, wenn ein inländischer 
Arbeitgeber inländische Arbeitskräfte zur. aus­
schließlichen Verwendung an einem ausländischen 
Alibe~tsürt ;}ufnimmt; hier mag den· Arbeit-
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nehmern daran gelegen sein, sich den Schutz 
des inländischen A'rbeitsrechts zu sichern). 

Es wäre daher nicht sachgerecht, di,e im inter­
nationalen Schuldvertragsrecht allgemein zu­
lässige kollisionsrechtliche Rechtswahl (§ 35 
Abs. 1) für den Bereich ,des Arbeitsvertragsrechts 
schlechthin 'zu untersa,gen (vgl. u. a. G ami 11-
sc h e g, Internationales Arbeitsrecht, 123). An­
dererseits 'muß aber berücksichtigt werden', daß 
gerade das Al'beitsvertragsrecht zahlreiche Schutz­
normen für den wirtschaftlich Schwächeren ent­
hält, sodaß sich eine uneingeschränkte Zulässig­
keit der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie 
zum Nachteil des Arbeitnehmers auswirken 
könnte. Eine Beschränkung der Rechtswahlmög­
lichkeit dient alber nicht nur dem Schutz der 
Arbeitnehmer; wenn es z. B. zulässig wäre, bei 
der Einstellung von Gastarbeitern die zwingen­
den Bestimmungen ,des österreichischen .Arbeits-. 
rechts im Weg der Rechtswahl ,durch ein für 
den Arbeitnehmer weniger günstiges aus1än­
disches Recht zu ,ersetzen, könnten sich einzelne 
Unternehmer auf Kosten ihrer inländischen Mit­
konkurrenlten Wettbewerbsvorteile verschaffen. 

Die Zulässigkeit der kollisionsrechtlichen 
Rechtsw.ahl wird daher für den Bereich des 
Arbeitsvertragsrechts im Abs. 3 zum Schutz des 
Arbeitnehmers in 'zweifacher Hinsicht heschränkt: 
zum einen muß die Rechtswahl, um wirksam 
zu sein, ausdrücklich getroffen werden; eine 
bloß schlüssige Rechtswahl (§ 35 Abs. 1) ist un­
beachtlich (erster Satz des Abs. 3). Zweitens 
können die zwingenden Bestimmungen des ll'ach 
Abs. 1 und 2 maßgebenden Rechtes .auch durch 
ausdrückliche Rechtswahl nicht zum Nachteil des 
Arbeitnehmers aibbedungen werden (zweiter Satz 
des Abs. 3)~ Für den Günstigkeitsvergleich wird 
der § 3 Abs. 2 des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBl. N r. 22/1974, analog herangezogen werden 
können, wonach jene Bestimmungen zusammen­
zufassen und geg,enüberz'llStellen sind, die in 
einem rechtlichen und tatsächlichen Zusammen­
hang stehen. 

Zum § 45 

Die vorliegende Bestimmung foLgt im wesent­
lichen dem § 36 des Sc h wi n cl-Entwurfs (im 
Ergebnis 'offensichtlich ähnlich auch der § 11 
des tschechoslowakischen IPR-Gesetzes, ebenso 
Art. 25 des jugoslawischen Entwurfes). Ihr liegt 
der Gedanke zugrunde, daß die in der materiell­
rechtlichen Struktur zusammengehörigen Mate­
rien grundsätzlich auch einer einheitlichen An­
knüpfung im IPR unterworfen werden sollen. 
Es könnte leicht zu mißlichen Ergebnissen führen, 
wenn etwa eine Bürgschaft oder ein Abtretungs­
vertug, rechtswirksam wäre, ,die zugrunde lie­
gende Forderung wegen· einer unterschiedlichen 
kollisionsrechtlichen Anknüpfun,g hingegen nicht 

(S c h w i n d, ZfR V 1971, 242). Auch für die 
Praxis bedeutet es eine Erleichterung, wenn die 
von einer Verbinldlichkeit. abhängigen Rechtsge­
schäfte nach demselben Recht beurteilt werden 
können w~e diese; schwierige Abgr,enzungs- und 
Vorfragenprobleme w~rden solcherart vermieden. 

Da eine zu abstrakt gehaltene Formel zu Aus­
legungsschwierigkerten führen könnte" werden 
im zweiten Satz ,des § 45 die der Sicherung 
oder Umänderung dienenden Rechtsgeschäfte be­
sonders hervo1"gehoheri;das sind also insbe­
sondere Bürgschaftsvertra,g, Pfandvertrag, Nova­
tion, rechtsgeschäftliche Abtretung, Schuldüber­
nahme, Erfüllungsühemahme, Schuldbeitritt. 

Um die erwünschte konnexe Anknüpfung auch 
llatsächlichzu erreichen, mußte ausdrücklich auf 
dieselbe Sachrechtsebene abgestellt werden. Es 
ist dies eine Ausnahme von der allgemeinen 
Regel ,des § 5, wonach die Verweisungen des 
Entwurfes grundsätzlich Gesamtverweisungen 
sind. 

Die Verweisungsnorm bezieht sich nur auf ab­
hängige Rechtsgeschäfte und nicht auch auf ab­
hängige Rechtsverhältnisse schLechthin. Diese Be­
schränkung des Anwendungsbereichs ist zur 
Vermej:dung von Zweigleisigkeiten angezeigt. 
So fallen z. B. Ansprüche, die sich daraus ergeben, 
daß ein Vertrag rechtsunwirksam ist, gegen ein 
gesetzliches Verbot verstößt oder nicht bzw. nicht 
gehörig erfüllt worden ist (Gewährleistung, 
Schadenersatz, Verkürzung über die Hälfte usw.), 
bereits wesensmäßig in ,den Anwendungsbereich 
des ,für den betreffenden Vertrag maßgebenden 
Schuldstatuts (vgl.die Erl. zum § 35). Für ,die 
LeisllUngskondiktionen wieder - die in diesem 
Zusammenhang ebenfa.l1s in Betracht zu ziehen 
wär~n - stellt bereits der zweite Halbsatz des 
§ 46 sicher, daß sie nach demselben Recht zu 
beurteilen sind wie das Rechtsverhältnis, auf 
dessen Grundlage die zur Bereicherung führende 
Leistung erbracht worden ist. Für die außerv,er­
traglichen Schadenersa,rzansprüche schließlich, ,die 
innerlich mit einem zwischen den Beteiligten 
auf Grund -des Vertrages oder Gesetzes bestehen­
den Sonderrechtsverhältnis zusammenhängen, er­
möglicht der zweite Satz des '§ 48 Abs. 1 eine 
akzessorische Anknüpfun.g an das für dieses 
Rechtsverhältnis maßgebende Statut (z. B. Ver­
tragssta tut, Ehew:irkungsstatut, Ehegüterrechts­
statut U'sw.). 

Bankbürgschaften sind sowohl Bank,geschäfte 
(§ 38 Abs. 1) als auch abhänigige Recht~geschäfte 
(§ 45). Zur Klärung des Vorrangs wird im 
dritten Satz des § 45 festgelegt, daß ,der § 38 
Abs. 1 unberührt bleibt. Die rechtspolitischen 
Gründe, die eine Anknüpfung der Bankgeschäfte 
an die Niederlassung des Kreditunternehmens 
angezeigt sein lassen (5. ErläuterullJgen zum § 38 
Abs. 1), ,gelten auch für die Bankbürgschaften. 
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Die vom § 45 vorgesehene konnexe Anknüp­
fung gilt nur, sofern di,eParteien keine ander­
weitige Rechtswahl getroffen :haben (§ 35). Dies 
im Gesetzestext noch gesondert hervorzuheben, 
war im Hinblick auf die erwähnte Generalbe­
stimmung des § 35 embehrlich. 

inneren Entscheidungseinklangs am besten ge­
eignet, über eine allenfalls notwendig werdende 
Rückabwicklung zu entscheiden (vg1. Z w e i­
gert, SJZ 1947 Sp. 253; Raape, IPR5, 529;, 
Bydlinski, ZfRV 1961, 30; HaIlJS Hoyer, 
ZfRV 1971, 7; K e gel, IPR4, 303). 

Das Rechnsverhäknis, auf dessen Grundlage 
Zum § 46 geleistet worden ist, muß zur Zeit ,der Leistung 
Seit sJich für das materielle Recht die Er- bestanden haben. Ob es audl gültig gewesen 

kenntnis ,durchgesetzt hat, daß nicht alle Be- oder nicht etwa in der Folge rückwirkend be~ 
reicherungsansprüche auf dieselbe Grundlage zu- seitigtworden ist, ist unerheblich. Umfaßt sind 
rückgeführt werden können (vgl. vor allem vielmehr a'uch ,die Fälle, .in denen das der Leistung 
W ~ 1 bur g, Die Lehre von der ungerechtfertigten zugrunde liegende Rechtsgeschäft infolge Nicht~g­
Bereicherung [1934]), ist man auch im IPR da- keit, Anfechtung, Widerrufs, Rücktritts, Wande-, 
von abgekommen, das gesamte Bereicherungs- lung und dgl. entkräftet ist . 

. recht einer einheitlimen Anknüpfung zu unter- Die Verweisungsnorm wird in der Regel sinn~ 
stellen (vgl. Z we i ger t, Süddeutsche JZ 1947 gemäß angewendet werden können, wenn sich 
Sp. 247; B 0 11 a, Grundriß des österreichischen die Parteien zwar einig gewesen sind, daß eine 
IPR, 115; BaI ast e r, Die ungerechtfertigte Leistung zur Erfüllung einer bestimmten Ver­
Bereicherung im IPR [1955]; Raa pe, IPR5, bindlichkeit dienen soll, sie das Bestehen dieser 
527; Bydllinski, ZfRV 1961,29; Schwi- Verbindlichkeit jedoch nur irrtümlich ange­
rn an n, JBl. 1969, 546; Hanls Ho y e r, nommen haben. Hier wird der Rückforderungs­
ZfR V 1971, 1; Sc h w i n d, Handbuch, 338 u.' anspruch an das (hypothetische) Statut des von 
v. a.; auch die neuere österreichische Recht- den Parteien vorausgesetzten Kausalverhältnisses 
sprechung tritt der Einheitsanknüpfung entgegen, angeknüpft werden können (vgl. Raa pe, 
soOGH30.4.1970ZfRVI971,45). IPR5,529; Byd1inski, ZfRV 1961,31 f.; 

Wenn man einerseits eine zu sehr ins .ein­
zelne gehende Differenzierung vermeiden und 
andererseits doch für alle in Betracht zu ziehen­
den Bereicherungsfälle eine sachlich gerechtfer­
tigte kollisionsrechtliche Lösung ,ermöglichen 
will, ist es notwendig, die Bereicherungsansprüche 
zumindest in zwei Grundtypen zu gliedern: An­
sprüche, durch die Leistungen ausgeglichen wer­
den sollen, die auf Grund eines zwischen den 
Beteiligten bestehenden Rechtsv·erhä1tnisses er­
bracht worden sind, und Ansprüche, durch die 
in sonstiger Weise eingetretene ungerechtfertigte 
Vermögensverschiebungen rückgängig ,gemacht 
werden sollen. 

Diese Zweiteilung liegt auch der vorliegenden 
Verweisungsnorm zugrunde. Beruht die Bereiche­
rung auf einer Leistung, die auf der Gr1,Jnd­
lage eines Rechtsverhältnisses erbracht worden 
ist, so ist sie nach dem ersten Halbsatz des 
zweiten Satzes demselben Recht zu unterstellen, 
das auf das Rechtsverhältnis anzuwenden ist. 
Man kann hier nüt F e r i d, IPR, 170, von 
einer kollisionsrechtlich . akzessorischen Kon­
diktion sprechen. Da die Parteien eine Leistung 
im Hinblick auf ein zwischen ihnen bestehen­
des RechtsverhäItnis erbringen bzw. entge'gen­
nehmen, kann ,geschlossen werden, daß sie die 
Leistung auch dann der auf das gemeinsam an­
,genommene Kausalverhältnis anzuwendenden 
Rechtsordnung unterwerfen, wenn der Leistungs­
grund entkräftet wird. Die Rechtsordnung, die 
das der Leiswng 'Zugrunde liegende Rechtsver­
hältnis beherrscht, ist auch im Interesse des 

Hans Ho ye r, ZfR V 1971, 10). 

Um sicherzustellen, daß die Leistungskondik­
tionen auch tatsächlich nach dem Sachrcdlt des­
selben Staates beurteilt werden wie das zugrunde 
liegende Kausalverhältnis, mußte - wie bei 
den abhängigen Rechtsgeschäften (§ 45) - aus­
drücklichauf dieselbe Sachrechtsebene abgestellt 
werden. Es ist dies somit eine Ausnahme von 
der allgemeinen Regel des § 5, wonach die 
Verweisungen des Entwurfes grundsätzlich Ge­
samtverweisungen sind. ' 

Die für Leisnungskondiktionen maßgebende 
Verweisungsnormgi1t nach dem zweiten Halb­
satz des zweiten Satzes sinngemäß audl für den 
Anspruch auf Ersatz eines Aufwandes, den ein 
anderer hätte machen müssen (z. B. im öster­
reichischen Sachrecht der Anspruch gemäß § 1042 
ABGB). Der Ersatzanspruch untersteht somit 
demselben Recht, das für die getilgte Schuld 
maßgebend ist (so a'uch bereits die derzeitige 
Judikatur, OGH 27. 11. 1969 SZ 42/179 = 

EvBl. 1970/163). Diese konnexe Anknüpfung des 
Ersatzanspruchs ist unabhängig davon, aus wel­
chem Rechtsgrund die Aufwandspflicht bestanden 
hat. 

Für die Fälle der nicht durch eine Leistung 
des Verkürzten, sondern in sonstiger Weise ein­
g,etretenen ß.ereimer.ungen wird nach dem ersten 
Satz des § 46 das Recht des Staates für maß­
gebend erklärt, in dem die Bereicherung einge­
treten ·ist. In den Anwendungsbereich dieser 
Best·immung fallen besonders die Verwendungs­
ansprüche wegen Verarbeitung, Gebrauches, Ver-
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brauches oder unbefugter, aber rechtswirksamer 
Veräußerung fremder Sachen usw. Der Bereiche­
rungsort wird hier in der Regel mit dem Lage­
ort der Sache zusammenfallen, was im Ergebnis 
zur Anwendung der lex rei sitae führt (Z w e i­
ger t, SJZ 1974, Sp. 252; Raa pe, IPR5, 
527f.; Bydlinski, ZfRV 1961, 29; Ham 
Ho y er, ZfRV 1971, 6; Fe r i d, IPR, 170; 
S c h w i n d, Handbuch, 339). 

Dem Recht des Ortes, an dem die Bereiche­
rung eing,etreten ist, sind auch die FäUe zu 
unterstellen, in denen eine Leistun,g -ohne jede 
Einigkeit der Beteiligten über ein vorausgesetztes 
Kausalv·erhäLtnis erbt'lacht wird. Durch eine Ver­
wechslung überweist z. B. der Schuldner das 
Geld nicht dem Gläubig,er, sondern einem unbe­
teiligten Dritten. Behält der' Empfänger das 
Geld, so ist das kollisionsrechtlich nicht anders 
zu bewerten, als wenn 'er sonst eine fremde 
Sache zu seinem Nutzen verwendet hätte. Maß­
gebend ist hier das Recht des Staates, in dem 
dem Bereicherungsschuldner die "abgeirrte" Lei­
stung zugekommen ist; von Ausnahmen abge­
sehen, wird die~ wohl in ·der Regel der Staat 
des gewöhnlichen Aufenthalts bzw. der Nieder­
lassung .des Bereicherten sein. 

Wegen der das ,gesamte internationale Schuld­
recht umfassend~n Bestimmung des § 35 kommen 
die im § 46 fes'tgelegten Anknüpfungen nur 
zum Tragen, wenn die Parteien bezüglich des 
Bereicherungsanspruchs keine anderweitige 
Rechtswahl im Sinn des § 35 Abs. 1 getroffen 
haben. Die Rechtswahl wird hier freilich regel­
mäßig erst nach der Entstehung des Schuldver­
hältnisses getroffen werden, etwa um in Zwei­
fdsfällen das zur Anwendung berufene Recht 
eindeutig festzulegen oder um durch Wahl der 
lex fori einer mit der Erkundung fremden Rech­
tes allenf.alls verbun'denen Verzögerung des Ver­
fahrens vorzubeugen (zur Rechtswahl im Pro­
zeß s. § 11 und die Erläuterungen dazu). 

Zum § 47 

Der Schwerpunkt der Geschäftsführung ohne 
Auftrag ist in der Regel der Ort, wo sie be­
sorgt wird. Es soll daher auch grundsätzlich 
das Recht dieses Staates für die kollisionsrecht­
liehe ß.eurteilul11g maßgebend sein (erster Halb­
satz dies § 47; v'gI. Martlin W 0 1 ff, IPR 3, 

169; K ö h 1 e r, IPR3, 164; K e gel, IPR4, 302; 
ebenso Art. 43 des portugiesischen IPR-Gesetzes). 

Eine Ausnahme ist allefldings vorzusehen für 
. solche auftragslose Besorgungen fremder Ge­

schäfte, die' innerlich mit einem zwischen den 
Parteien bestehenden anderen Rechtsv,erhältnis 
zusammenhängen, wie etwa eine Geschäfts­
führung, die im Anschluß an ein bestimmtes 
Vertra;gsverhä!ltlllis besorgt ()Ider durch die ein 
vom Geschäftsherrn erteilter Auftrag überschrit­
ten wird. Wegen ·des inneren Zusammenhangs 

ist kollisionsrechdich hier .dieselbe Lösung an­
gezeigt wie gemäß § 45 für die abhängigen 
Rechtsgeschäfte (vgl. Sie h r; Außenwirtschafts­
dienst des Betr~ebsberaters 1973, 581; K e gel, 
IPR4, 302). 

Die im § 47 fest,gelegten Anknüpfungen gel­
ten nur, sOIfern die Parteien keine anderweitige 
Rechtswahl getroffen haben (§ 35); zur Ver­
meidung von Wiederholungen wi'rd diesbezüg­
lich lauf die ErläuteDungen zum ~ 46 hingewiesen. 

Zum § 48 

Für den ß.ereich der außervertraglrichen Scha­
denersatzansprüche folg>t der Entwurf der .,in den 
kontinentaleuropäischen Kollisionsrechten übli­
chen Ankl11Üpfung an das Recht des De1ikts­
orts, ohne diesen Grundsatz aUerdings zu e1nem 
absolut gültigen Dogma erstarren zu lassen. 

Der erste Satz des Abs. 1 unterstellt die 
Schadenersatzansprüche dem Recht .des Staates, 
in dem das den Schaden bewirkende Verhalten 
gesetzt worden ist (sofern nicht - vgl. den 
§ 35 - die Parteien eine anderweitige Rechts­
wahl getroffen haben; auf diesen Punkt wird 
noch später eingegangen). 

Mit di·eser Formel entscheidet sich der Ent­
wurf bei den Schadensfäillen, bei denen Hand­
lungsortund Erfolgsort auseinanderifallen (Di­
stanzdelikte), für ,die M.aßgeblichkeitdes Hand­
lungsorts. Zwar ist auch dieser Begriff nicht 
immer eindeutig (vgl. u. a. Sc h w i n d, 
ZVR 1965, 290), doch dürften, in ihrer Ge­
samtheit ges!ehen, die mit dieser Anknüpfung 
verbundenen Vorteile die Nachteile in stärkerem 
Maß überwiegen, als es bei der Bevorzugung ,des 
Erfolgsorts der Fall wäre. So hat der Erfolgs­
ort den Nachteil, sich manchmal im Unbestimm­
ten zu V1erlieren, etwa wenn .ci'er Ort; an dem 
das geschützte Rechtsgut verletzt wiI'd, und der 
Ort, wo der Schaden tJatsächlich entsteht (Spitals­
kosten, Verdienstentgang usw.), auseinanderfal­
len (zur Vermeidun,g unpassenlder Ergebnisse 
müßte wohl auf den Ort der Rechtsgutv'er­
letz;lIlngabgesrellt werden). Vor allem aber ist 
der EI1folgsort oft zufällig und nicht vorhimeh­
bar, so daß jemand sein Verhalten -darauf auch 
nicht einrichten kann. Demgegenüber aber ist 
zu verlangen, .daß sich joeder an diejenigen Ver­
haltensnormen hält, die für die Umwelt gelten, 
in der er harudelt oder handeln soll (vgl. ,in die­
sem Sinn u.a.Raape,IPR5,576f.;Schwind, 
ZVR 1965, 290 f.; Mummenhoff, 
NJW 1975, 278). Es ist daher sachlich gerecht­
fertigt, die Voraussetzungen und den Umfang 
eines Schadenersatzanspruchs dem Recht ·des 
Handlungsorts zu unterstellen. 

Für die kollisionsrechtIic;he Behandlung der 
Distanz;delikte 'W]r'd z;uweilendie' sogenannte 
Ubiquitätstheorie vertreten, d. h. das Recht des 
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Handlungsorts und das R'echt ,des Erfolgsorts als 
gleichberechtigt angesehen und im Einzelfall das 
für den Geschädigten günstigere Recht für maß­
gebend erklärt. Der Entwurf übernimmt diese 
Lösung nicht, weil Slie in .der Praxis zu Schwierig­
keiten und Rechtsunsicherheit führen könnte. 
Um festzustellen, w.as für den Gesch;üdigt:en 
"günstiger" ist, müßten die Schadenersatzrechte 
der beteiltS'ten Rechtsordnungen in ihrer Ge­
s'amtheit einer rechtsvergleichenden Analyse un~ 
'terzogen und sodann die verschiedensten Kri­
t:erien gegeneinander' abgewogen werden, was 
,zu einem Unterfangen mit sehr unsicherem Aus­
gang weI1den kann (so z. B., wenn in einem 
bestimmten Bereich eine hetragsmäßig nicht be­
grenzte Verschuldenshaftung mit Beweislastum­
kehr einem System d:er Gefähr,dungshaftung mit 
relativ niedrigen Haftungshöchstgrenzen gegen­
übersteht und sich die in Betracht kommenden 
Sch·a,denersatzrechue allenfalls auch in anderen 
Belangen voneinander unterscheiden, wie in der 
Haltung zur Fra,ge ,der Kausalität und Adäquanz, 
der B'eurt:eilung des Mitverschuldens des Geschä­
digten, der Ausgestaltung des richterlichen Mäßi­
gungsrechts, der Frage der AJbgdtung körper­
licher und seelischer Schmerzen sowie des Er­
'satzes von Venmögensfolgeschä;den usw.). Auch 
die Lösung, die Wahl zwischen den beteiligten 
Rechten dem Geschädigten zu überlassen, ist in 
der österreichischen Lehre auf Ablehnung ge­
stoßen (S c h w,j n .cl, Handbuch, 325). 

Der Begriff ,,des den Schaden verursachenden 
Verhaltens umfaßc nicht nur das für einen Scha­
denserfolg 'ursächliche aktive Tun, sondern auch 
die Unterlassung einer hesümmten Handlung, 
deren V or'nahme das Eintreten des Erfolges ver­
hindert hätte . .oer Deliktsort ist ,in diesen Fällen 
dort, wo zu handeln ge.wesen. wäre (Wal k e r, 
IPR5, 527; MartJin Wo IH, IPR3, 165; 
Schwind, Handbuch, 324; Kegel, IPR4, 310 
u. a.). Nicht ,entscheidend ist, ob der Haftpflich­
ti,ge selbst am Deliktsort tätig wird. So ist also 
z. B. die Leuteha,ft:ung ,nach dem Recht ,des Staates 
zu beurtelilen, in dem der Gehllfe tätig wir,d. B.ei 
der Gefährdungshaftung wind es in ,der Regel 
darauf ankommen, wo sich die in der betriebenen, 
gehaltenen o,deraus sonstigen Gründen der Ver­
antwortung einer bestimmten Person unterstell­
ten Sache .liegende Gefahr verwirklicht, so daß 
sie einen Unfall herbeiführt (vgl. SeI b, ZfR V' 
1974,58; Kegel, IPR4, 307 u. a.).In der Regel 
wird das zugleich auch der ErfoI.gsort sein, doch 
sillid Ausnahmen möglich (wenn 'z.B.infolge des 
Gebrechens .eines in Grenznähe betriebenen 
Atomrea,ktors Schäden auch im ,anderen St:aat 
auftreten oder die' Explosion eines Tankwagens 
Leute jenseits :der Grenze tötet). 

Da die Erhhrungze~gt, daß ,die Lokalisierung 
des Deliktsorts im Bereich des unlauteren Wett­
bewerbs besondere Schwierigkeiten bereitet (vgl. 

u. a. S c h w i n d, Zum Problem des unlauteren 
Wettbewerbes und der einstweiligen Verfügung 
im österreichischen: IPR, in Demelius-FS 1973, 
481), ,ist es zweckmäßig, Idafüreine eig,ene Ver­
weisungsnorm vorzuseHen. Dies geschieht im 
.kbs. 2 auf den unten noch 'näher eingegang.en 
wird. 

Der' zweite Satz des Abs. 1 ermö,gJ.icht die vom 
österreichischen Schrifttum bereits seit Jahren 
einmütig g,eforderte Auflockel1ung des Delikts­
statuts: Besteht für die Beteiligten eine stärkere 
Beziehung zum Recht eines bestimmten anderen 
Smates als dem ,des Deliktsorts, so tritt -dieses 
Recht lJn die Stelle der lex loci delicti commissi. 
Lm einzdnen ,ist ,dazu folgenides zu SlJgen: 

Ohne Zweifel begründet der Begehungsort für 
eine. große An.zahl von Fällen deliktischer Haf­
tung die 'Stärkste und oft auch einzig brauchbare 
Verhindun'g zur Bestimmung des .auf ,den Scha­
denerlsat~anspruch anzuwendenden Rechtes. 
Fragwürdig wird diese Anknüpf/Ung, wenn ein 
Schadensfall so starke Beziehungen ~u einer ande­
ren Rechtsordnung aufweist, daß die Anknüp­
fungan den Begehungsort als rein zufällig emp­
funden wenden müßte. Schon seit längerem s·etzt 
sich .daherdie Lehre für ,eine 'SinnrvoUe Auf­
lockerung .der Deliktsortsregel ,ein (s. vor allem 
die grun,dlegenden Arbeiten von Bin der, 
RabelsZ 1955, 401 bis 499, und Kl'O P h 0 11 e r, 
RlibelsZ 1969, 601 bis 652; auch ,das gesamte 
österreichische Schrifttum ,ist s,ich in der grund­
sätzlichen Befürwortung einer AlUsnahmeregel 
einig; vgL Sc h w i m.a n n, JBI. 1960, 555; 
F. F'enzl, ZVR 1961, 99; Schwin·cl, ZVR 
1965, 288; Pi chI e r, öJZ 1967, 511; Sc h w i­
mann, JBl. 1969,546; SeIh, ZfRV 1969, 142; 
K'rala, ZfRV 1969, 214; Schnorr, ZAS 
1970, 67; § 37 Abs. 1 zweiter Satz .des 
Sc h w in d-'Entwurfs; Sc h w i n . .d, ZVR 1973,. 
326; Schwimann, ZVR 1973, 370; Rei­
chellt, ZfRV 1974, 62; Hains Hoyer, ZfRV 
1975, 115; Schwimann, ZfRV 1975, 229; 
S c h w in ,d, JBI. 1975, 427; ,d e r sei b ,e, Hand­
buch, 326). 

Auch ,die Rechtsprechung in nahezu 'allen aus­
ländischen Staaten hat Ausnahmen von ,der tradi­
tionellen Rechtsregel ,der lex Iod delicti commissi 
anerkannt (Nachweise bei S c h w i man n, ZVR 
1973, 373 FN 17). Der österreichische OGH hat 
ebenfaLls erk'ennen lassen, Idaßer die VQm Schrift­
tum gef,orderte Auflockerung ,des Deliktsstatuts 
befürwortet (so ist z. B. inder Entscheidung 
vom 5. 6. 1972 SZ 45/66 = EvBI. 319 = ZVR 
1973, 384 = ZfRV 1975, 129 ,ausclrücl-.lich ge­
sagt worden, daß das Recht des Deliktsorts nur 
anzuwenden sei, sofern die besonderen Umstände 
des Falles nicht die Wahl eines anderen Anknüp­
f.ungspunkts erJordert!en; ähnlich OGH 5. 6.1972 
ZVR 1973, 241). Der OGH hat jedoch gemeint, 

784 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 61 von 68

www.parlament.gv.at



-------------------------------------- ---

62 784 der Beila:gen 

daß der Schritt zur huflock'erung ,des Delikts­
statuts nicht von der Rechtsprechung, sondern 
nur vom Gesetzgeber getan werden könne (vgl. 
u. a. 12. 2.1974 ZVR 1974, 332 = RZ 1974, 
100 und 2.4. 1974 ZVR 1974, 333; s. dazu auch 
Li n z m eie r, Verkehrsjurist des ARBD 1975 
H. 21, 6); bestimmend ,ist dabei für den aGH 
gewesen, daß die als K6egsmaßnahme erlassene 
und später' in ,den österreichischen Rechtsbestand 
übergegangene V,erordnung vom 7. Dezember 
1942, RGBl. I S. 706, über die Rechtsanwendung 
bei Schä.digungen ,deutscher Staatsangehörig.er 
außerhalb des Reichsgebiets, durch ,den § 1 Z. 48 
des Bundesgesetzes vom 25. Juni ;1952, BGB!. 
Nr. 128, üher die Aufhebung ·ehemals deutscher 
Rechtsvorschrifuen 'auf dem Gebiet der Rechts­
pflegeersatzlos aufgehoben worden ist (die Ver­
ordnung hatte die Anwendung deutschen Rechtes 
auf die im Ausla.nd von Deutschen gegenüber 
Deutschen begangenen unerlaubten Handlungen 
vorgesehen). . 

Für einen bestimmten Kreis von Schadensfäl­
len, die häufig internationale Berührungspunkte 
aufweisen, nämlich die aus StraßenV'erkehrs·un­
fällen entstehenden, ist dem Bedürfnis nach ein·er 
Auflockerung der starren Deliktsortsregel bereits 
durch das Haager Übereinkommen vom 4. Mai 
1971, BGBl. Nr. 387/1975, über das auf Straßen­
verkehrsunfälle anzuwendende Recht Rechnung 
getragen w011den. Das übereinkommen geht 
zwar grundsätzlich von ,der Anknüpfung an den 
Unfallsort aus (Art .. 3), sieht davon aber zahl­
reiche A,usruahmen vor (Art. 4). Für den Bereich 
des aHgemeinen Schadenersatzr,echts besteht das 
Problem jedoch weiter, wie u. a . .die Bemühungen 
zur Vereinh eidichung dei:- einschlägigen Kollisions­
rechte der Mitgliedstaaten ,der Europäischen Ge­
meinschafuen zeigen (auf den Art. 10 ,des EG­
Vor'entwurfs ,eines übereinkommens über das 
auf vertragliche und außervertr.agliche Schuld­
verhältnisse anwendbare Recht wird später noch 
eingeg·angen werden). 

So einig sich die Lehre über die grundsätzliche 
Notwendigkeit einer. Auflocker,ung des DeJikts­
statuts ist, so ,geteilt sind die Meinungen, weIche 
Voraussetzungen dafür maßgebend sein sollen. 
Eine Ansicht will an das gemeinsame Personal­
statutder Beteili.gt·en anknüpfen, wie vor allem 
das Schrifttum in den OststJaaten (vgl. .die über­
sid1t bei Sc h wi m.a n n, ZVR 1973, 373 FN 
27) und der § 37 Abs. 1 zweiter Satz des 
Schw~n:d-Entiw,uds, a'nder'e da!geg'en räumen 
dem Recht ·des gemeinsamen gewöhnlichen Auf­
enthalts der Bet:eiligten iden Vorrang ein (so vor 
allem Kr 0 p h 0 11 e r, RabelsZ 1969, 617). Eine 
strengere Auf.fasslU~g möchte ,das Tatortsred1t 
nur dann zurückstehen la'ssen, wenn das .gemein­
same Personalstatut zugleich 'aud1 das Recht des 
Staates ist, in dem beide Parteien den gewöhn­
lichen Aufenthalt haben (Nachweise bei Sc h w i-

man n, ZVR 1973, 373 FN 29); andere Autoren 
schließlich befürworten eine Ausnahme für die­
jen~gen Fälle, in denen das Schadensereignis in 
der gemeinsamen Umwelt der Parteien "sozio­
logisch eingebettet" ist, zwisch'enden Beteiligten 
gleichsam "ein Stück Heimat" wirksam ist (so 
vor allem B,inder, Rabe.1sZ 1955, 401 [484]; 
Beispiele wären etwa Reis·t'JgeseHsd1aften, Stu·dien­
gruppen, Expeditionen usw.). 

Man kann nun aUerdings feststellen, ·daß jede 
Auflo~erung, .die mit 'starren, generaLis.j'erenden 
Anknüpf.ungsmerkmalen arbeitet, zu Lösungen 
kommt, die in !besonders gelagerten Fäll-en mit 
dem Gl1unds,atz derstäirksten Beziehung nicht 
vereinharsind. Relativ "eindcutJig werden noch 
,die Fälle sein, in denen ,beide Part:eien nicht nur 
Angehörige desseLhen StaatJes ,;ind, .sondern ,in 
di,esem Staat auch ,ihren gewöhnlichen Auf.ent­
haLt hahen. Daß es hier angebracht sein wir.d, 
den Schadenersatzanspruchdem Recht dieses. 
Staates statt dem ,des Deliktsorts zu untel1stellen, 
legt 'auch ein Vergleich mit ,dem § 64 Abs. 1 
Z. 7 StGB na,he, der das inländische Strafrecht 
auch auf solche Straftaten rim Ausland fü.r maß':· 
gebend erklärt, die ein Dsteneicher gegenein,en 
anderen Dsterreicher begeht, wenn beide ihren 
Wohns·itz oder gewähnlid1en Aufenthalt im In­
land haben. Es wäre .aber wohl verfehlt, die 
Abweichung von .der Deliktsortsregel nur auf 
diese FälLe zu heschränken. Hat sich z. B. auf 
einer UrlQubsreis'e im Ausland zwischen einem 
.in Dsterreich wohnhaften Ehepaar, bei dem der 
M.ann di'e österreichische und die Fra,u die deut­
sche Staatsang:ehörigkeit haben, e~n Schadensfall 
eNl:ignet, so wird die Anwendung des österre,ichi­
sehen Rechtes naheliegen, obwohl die Parteien 
nicht das sdb e Personalstatut haben. Es Wlir,d über­
haupt gesagt werden können, daß .im Bereich des 
Schuldrechts dem gewöhnlichen Aufenthalt der 
Beteiligten im selben Staat in der Regel ein 
stärkeres Gewicht beizumessen ,ist ah der gemein­
samen Staats.anrgehörigkeit (vgl. Sc h ö n e n be r­
ger, (Züricher) Kommentar zum 'schweizel1ischen 
ZGB3 V/la [1961] RdZ 328; Kropholler, 
Rabe1sZ 1969, 617; Siehr, Außenwirtschafts­
dienst des Betriebs-Beraters 1973, 579 FN 122; 
F er ,i ,d, IPR, 164u. a.). Trotzdem wird man 
sich auch hi,er vor Verallgemeinerungen hüten 
müssen. Wenn z. B. zwei rtürkirsche Gastarbeiter, 
die schon seit Jahren den gewöhnlichen Aufent­
halt .in Dstenr,eich haben, während eines Ur1a.ubs 
in ihrer Heimat gegeneinander unerlaubt han­
deln, wäre es kaum einzusehen, warum an die 
Stelle des türkischen Tatortsrechts, das zugleich 
das Recht der gemeinsamen Heimat der Beteilig­
ten ist, das österreichisch:e Aufenthaltsrecht treten 
sollte. 

Auf Grund .dieser über.l:egungen s,etzt sich in 
neUflt'er ZeLt die Erkenntnis durch, .daß eine 
Formel, die eine sinnvoL, Auflockerung des 
DeLiktsstatuts ermögLichen ,soll, schmi,egs.am ge-
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halten sein muß, ,damit unter iBerücksichtigung 
der Besonderheinen des j,eweili~en Einzelfalls dem 
Grundsatz der stärksten Beziehung voll :&ech­
nunggetragen weI1den kann. Der'n~emäß sieht 
der Art. 1-OcLes EG-EntW'Ur::Iis üher da,s auf ver­
tragEche und außel"V'ertr,a;g,Liche Schuldverhält­
nisse anwendbare Recht (veröffentlicht ,in 
RabelsZ 1974, 211) eine Abweichung von der 
Anwendung des Rechtes des! Deliktsorts vor, 
wenn einerseits kein bezeichnendes Band zwi­
,sch'en der ,durch daIS Schadensereign,is geschaf­
fenen La,ge und dem Staat besteht, in dem das 
Schadensereignis erng,enreten ist, und anderer­
serts d,iese Lage eine stärkere 'Beziehung zu einem 
anderen Staat laufweist, wobei ,di,es'e Bez~ehung 
normalerweise auf einer für ,den Gesch~digten 
und den Urheber des. Schtadens gemeinsamen 
Anknüpfung 'beruhen muß (Art. 10 Abs. 2 und 
3). 

Der vorli'egende Entwurf beschreitetebenfal\.s 
diesen Weg. rm zweiten Satz des Abs. 1 wird 
festgdegt,cLaß ein außerv~rtra:gltich,er Scha:den­
ersatzanspruch nach de~ Recht eines anderen 
Staates ,als ,cLem ,des .Begehrungsorts zu berurt,eilen 
Qst, wenn ,rur ,die Beteili~en zu dem Recht dieses 
Staates eine stärker,e Beziehung besteht als zum 
St3Jat ,des Begehungsorts. 

Daß es bei den g,egenüber dem Begehungsort 
3Jbzuwägenden Umständen vornehmlich auf den 
gemeinsamen gewöhnLichen Aufenthalt und das 
Personalstatut der Beteiligten a:nkommen wind, 
ist schon oben gesagt worden. Die Ausnahme­
bestimmung ermögLicht es aber auch, auf ein 
zWILschen den Beteiligten auf Grund Vertrag,es 
oder Gesetzes bestehencLes 'Sonderrechtsverhältnis 
Bed<acht ZIU nehmen. So wird es z. B. gerecht­
fertigt s,ein, deLiktische Schla,denersatZlansprüche, 
die 'innerIich mit einem z,wlischen den Beteil~gten 
bestehenden V,ertr:a,gsverhäl tnis ZlUsammenhängen 
(z. B. dellikt'ische Schadenersatzansprüch,e zwi­
schen Arbeitnehmer und Arberogeber), dem Ver­
tragssta:tut zu untel1Stellen, auch wenn die Par­
teien Wieder ein gemeins,ames Persona1statut noch 
den gewöhnLichlen Aufenthalt im selben Staat 
haben. Die tatsächliche ,Beziehung, die das Delikt 
zwischen dem Begehungsol1t und den Beteiligten 
hers'tellt, tritt hier zurück hinter ,der bereits vor­

dad~e einzelnen Rechtsol'dnungen ,das Konkur­
renzever;häl tnis zwischen Ansprüchen aIUS Vertrag 
,und ,aus uner!a:ubter Handlung auf v,ersch,iedene 
Weise lösen, durch die 'einheitliche Anknüpfung 
beider Haftungs~ru<ndlagen vermi,eden, daß es im 
Einzelf,a:LI zu AnspruchshäUlbung oder Anspruch<s­
mmgel kommen kann (für cl~eakzessorische 
Deliktsanknüpfung an das Vertragsstatut u. 'a. 
Neuhaus, RabelsZ 1951,655; Binder, 
RabelsZ 1955, 485; B e ~ tz ke, R..ec.des Co urs 
115 [1965 II] 107; Kropholler, RabelsZ 
1969, 625;, S ~ ehr, Auß'enWi~rtschaftsdienst des 
Betl1iehs-Beraters 1973, 579; Gi u I i a n 0 in den 
Brläuterungen mm Art. 10 des erwähnten EG­
Vorentwurfs; Mum me niho f f, NJW 1975, 
480; Sc h wrr man 0', ZfRV 1975, 231 und 236; 
Fe r i cl, IPR, 165; Sc h w,i n,cl, Han,dbuch, 327). 

Die akzessorische Anknüpfung wird in der 
Regel auch für d1rejenLgen Fälle angezeigt s,ein, in 
denen zwischen den Beteiligten nicht a'uf Grund 
eines Vertrages, sondern kraft Gesetzes ein Son­
,derrechtsverhältnis besteht, wie z. B. zwischen 
Ehegatten, Eltern und Kindern, Vormund und 
Mündel usw. (s. ,das vorerwähnte Schrifttum). 

Daß unabhängig von der auf Grund der 
Son:deranknüpfung des § 48 Abs. 1 zw,eiter Satz, 
gegebenen Maßgeblichkeit eines anderen Rechtes 
als das des Begehun!gsorts jedoch weiterhin die 
am Begehungsol't geltenden Sicher;heits- und 
Polizei vorschriften zu berücksichtJigen sind, wird 
im Schrifttum <einmütl~g <als selbstv'erständlich be­
~eichnet (vgl. SeI b, ZfR V 1970, 63; Ge pp e r t, 
DRdA 1970, 143; ebenso OGH 27. 6. 1972 
ZAS 1973, 103); ,es ist daher nicht notwendig ge­
wesen, ,dies ,im Text ausdrücklich zu sagen. 

Der Abs. 2 enthält eine besondere Verwei­
srungS'U,orm für Anspt'Üch,e aus unilautel'em Wett­
bewerb. Die Begehungshandlungen sind auf diesem 
Gebi!et besonlders vieLfältig unld räU!ffilich schwer 
festzulegen. Dies hat nach früherer Ansicht da,zu 
geführt, einen Wen\)bewerhsver!itoß schon dann 
als im Inlanid begangen runid damit idem inlän­
dischen Recht unterliegend anzusehen, wenn auch 
nur ein 'teil der Wettbewerbshandlung hier ge­
setZit wor,den ,ist. 

handenen rechtlichen Verlbindung der. Parteien, Da auch cLie im Ausland entfaltete Wettbe­
in die hinein ,die unerlaubte Handlung begangen werbstät1gkeit eines Unternehmens in der Regel 
Wi~rd. Die durch ,den zweiten Satz des Albs. 1 von dessen Geschäftssitz aus gesteuert wird, 
ermöglichte akzessorische Anknüpfung ist nicht würde ,cLiese kollisionsreChdiche Lösung dazu 
nur aus dem Gesichtspunkt der stärksten Be- führen, 'dlaß auf <den Auslands,wettbewerb in­
~iehung sachEch ogerechtferügt, sondem vor allem ländischer Unternehmen regelmäßig österreiicli.i­
auch wegen des .organischen Zusammenhangs, der sches Recht anzuwenden wäre. Das aber würde 
inden einz,elnen Rechtsordnungen zwischen Ver- sich einseitig mm Nachteil der inländischen Wett­
trags- und Deliktshaltung besteht. Wollte man bewerber auswirken, sollte das am Ort des Kon­
diese auf der Sachrechtslebene vorhandene Ver- kurrenzkampfes glCl,tlende Wettbewerbs recht we­
flechturrg ,durch unterschiedliche koll1:sionsl'echt- niger streng sein als das. österreichische. Die aus­
Liehe Anknüpfung zel1reißen, 'so könntle das in ländischen Wettbewerber könnten dann ihrem 
der Praxis zu erheblichen QuaIifikations- und österreichischen Konkurrenten hestlimmte Formen 
Angleichungsschwierigkierten führen. So wir,d z. B.,' des Wetubewel"bs nach Ö'stler,reichischem Recht 
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untersagen, deren sie sich selbst ohne Verstoß 
gegen d1e Wiettbewerbsbestimmungen des Orts­
rechts bedienen dürften. Aus diesen Gründen 
untersteHt der Abs. 2 die Ansprüche aus unLau­
terem Wettbew,erb dem Recht des Staates, auf 
dess'en Markt 'sich der Wettbewerb auswi'rkt 
(vgl. Wen gl e,r, RabelsZ 1954,416). 

Hat rune Wettbewerbshandlung Auswirkungen 
auf die Märkte mehrerer Staaten, so sind auch 
mehrere Rechtsor:dnungen zu berücksichtigen. 
Kann der Unternehmer seinen ~ettbewerb nicht 
so einrichten, daß dieser je nach den 'bet'fOffenen 
Märkten versch!ieden ist, so muß er sich nach dem 
strengsten Recht richten, wenn er mit dem Recht 
keines Starates, auf dessen Markt er einwirkt, in 
~onflikt ,gel1aten will. 

I~ Lehre und Rechtsprechung wird zuweilen 
eine Ausnahme von der Maßgeblichkeit dieses 
Wettlbewerbsstatuts zugunsten inländischen 
Rechtes für diejen~gen FäHe befürwortet, in 
denen sich der Wettbewerb auf dem Auslands­
markt ausschließlich zwischen Inländern abspielt. 
Der Entwurf greift diese Lösung nicht auf (die 
Ausnahmeregelung des zweiten Satzes des Abs. 1 
gilt nicht auch für die ,im Ab~. 2 geregelten An­
sprüche aus unlauterem Wettbewerb), weil sonst 
für den auf .dem Auslandsmarkt auftretenden 
Inländer oft völlig ungewiß wäre, ob er sich nun 
<an die dortigen Wettbewerbsbestimmungen 
halten darf oder nicht; nur selten ist für ,ihn 
zwei<felsfrei erkennbar, ob er auf dem auslän­
dischen MarktausschHeßlich mit ,einem anderen 
inländischen Unternehmer im Wettbewerb st'eht 

, oder ob nicht auch ein weiterer (allenfalls unbe­
deuten,der) ausländQscher Mitbewerber vorhanden 
,ist, ja ob überhauptirgendein Konkurrenzver­
hältnis vorliegt. A,uch für das Gel"icht wären 
einschlägrge Fe~nsteUungen nur schwa zu treffen. 
Zu bedenken sind auch die Fälle, daßetin Unter­
nehmerauf einem bestimmten Auslandsmarkt 
mit einem Teil &eines Warenangebots nur D;lit 
anderen österreichischen Mitwerhern im Wett­
bewerb steht, mit dem übrigen Warenangebot 
.dagegen (bei.des kann sich überdies rasch ändern) 
auch mit ausländischen Mitwerbern. Auch die 
Gefahr einer BenützlUng von Strohmännern wäre 
nicht auszuschließen. 

Es ist schon am Anfang ,der Erläuterungen zum 
§ 48 erwähnt worden, daß eine von den Parteien 
getroffene Rechtswahl (§ 35 Abs. 1) den im § 48 
f,estgeleguen Anknüpfungen ,"orgeht (der § 35 
umfaßt das gesamte Schuldrecht, 'somit auch die 
außervertraglichen SchadenersatzanspfÜche). Im 
einzelnen ist dazu folgendes zu 'S3Jgen: So w,ie im 
,internationalen Schuldvertra,gsrecht kann den 
Parteien auch für den Bereich der außerver­
trnglichen SchadenenatzanspfÜche zuweilen daran 
gelegen sein, statt des auf Grund der objektiven 
Anknüpfurug maßgebenden Rechues durch kolli­
sionsrechtliche Rechtswahl ein anderes Recht zur 

Anwendung :w rherufen. Da ,in ,den mei'stenFällen. 
erst 'durch das Schaidenereignis zwi,schen den 
Partleien eine rechtliche Beziehung hergestellt 
wir:d, geschieht diese Rechtswahl in aller RJegel 
erst nach der Entstehung des Anspruchs. In 
manchen Wiirtschaftszweigen (vor allem im Be­
reich der Schiffahrt) kommt es jedoch vor, daß 
die Parteien schon .im vorhinein für die zwischen 
ihnen allenfalls entstehenden 'deliktischen 
SchadenersatZJansprüche eine Rechtswahl treffen. 

Die Grunde für eine Rechtswahl auf dem 
Gebiet der außervertraglichen Schadenersatzan­
sprüche können verschieden sein. So kann es z. B. 
zweckmäßig 'scheinen, durch RechtsWlahl den 
Gl'eichlauf von Delikts- und Versicherungsstatut 
zu erreichen, um solchemrt die bei unterschied-, 
licher RechtS'anwendung allenEalls 'auftretenden 
Spannungen z'WÜ!schen ,diles:en Statu~en z,u vermei­
den. In manchen FäHen w~eder mö~en ,es die Par­
teien zur Beschleunigung der Ab'WÜcklung eines 
SchadensfaLls für zweckmäß,ig er,achben, durch 
Rechtswahl die Anwendung der lex fori zu er­
reichen. Auch im Zusammerl'hang mit der Verein­
barung eines Schiedsgerichts einigen sich die 
Parneien oft iauch über das anzuwendende Recht. 
Die Zulassung der R,echtsWlahl auf dem Gebiet 
der außervertragl:ichen Schadenel'sa tzansprüche 
findet denn auch zunehmende Befürwortung im 
Schl'ihtum (vgl. Kr 0 p ho 11 e r, RabelsZ 1969, 
639; Seetz,en, NJW1972, 1646; Siehr, 
Außenwirtschaft!>dienstdes Betriebs-Beraters 1973" 
580; Schwimann, ZfRV 1974,207; Mum­
m e n hof f, NJW 1975, 478; S c h w i n d, 
Hiandbuch, 288 und 328). 

In diesem Zusammenhang ist f.estzuhalten, daß. 
g,ich eine Besch'ränkungder Rechtswahlmöglich­
keit in den Fällen ergeben kann, bei denen der 
deliktische Schadenersatzanspruch mit einem 
zwischen den Beteil~gten bestehenden Rechtver­
hältnis zusammenhängt (z. B. deliktische Schaden­
ersatzansprüche zwischen Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer) - was, w,ie schon oben ausgeführt, nach 
dem zweiten Satz des Abs. 1 die akzessorische 
Anknüpfung ides SchadenerSiatzanspruchs an das 
Vertragsstaout rechtfertigt - und die für dieses 
Vertngsverhä1tnis maßgebende Verweisungs­
norm eine Rechtswahlbeschränkung vorsieht (wie' 
z. B. der § 44 Abs. 3). Die für das Rechtsverhält­
nis geltende Rechtswahlbeschränkung ist in diesen 
Fällen auch für den Bereich der ,deliktischen 
Haftung heran'Zuziehen (vgl. Se lrb, ZfR V 1969, 
143; Hans Hoyer, ZAS 1977,174). 

Bezüglich 'der für die Rechtswahl geltertden 
allgemeinen Grundsätze - wie e'twa,daß durch 
eine nachträ,gl,iche Rechtswahl die Rechtsstellung. 
Dritter (z. B.' eines Haftpflichtversicherers) nicht 
beeinträchtigt werden kann - wird zur Ver­
meidung von Wiederholungen auf den § 11 und: 
die Erl~uterungen dazu hingewJesen. 
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Zum § 49 

Wenngleich da:s ABGB, entsprechend dem Er­
kenntnisstand 'Seiner Zeit, die nach außen wir­
kende SteLlvertretung (Vollmacht) vön dem ihr 
zugrunde liegenden Innenverhältnis zwischen 
Stellvertreter und Vertretenem (Auftrag, Er­
mächtigung) noch nicht streng untersmeidet, ist 
die von der P1andektistik in der Mitte des 
19. Jahrhunderts ,aoufgedeckte klare Trennung die­
ser 'beiden Bereiche schon seit längerem auch für 
das österreich,ische R<echtal1gemeine Rechtsüber­
zeugung gewonden. Dies ,giLt nicht nur für den Be­
reich des ma.terileLlen R,echtes, sondern auch für 
das IPR (vgl. u. a. S t a n z 1 in K 1 a n g2 IV/I, 
765). 

Die vorli,egende Verweisungsnorlffi betrifft 
. demgemäß nur da-s Außenverhältnis, also die 
Voraussetzungen "und Wirkungen der Stellver­
tretung im V:erhältnis des Geschähsherrn und des 
Stellvertr,eters zum Dritten. Sie hat nichts zu tun 
mit dem zwischen Geschäftsherrn und Stellver­
treter bestehenden Innenverhältnis. Dieses kann 
v,erscbieldener Natur sei,n (Auftrag, Kommissions­
verürag, V,ertrag mit einem selbständ~gen Han­
delsvertl'eter, Arbeitsverhältnis usw.) und unter­
liegt den dafür jeweils maßgebenden eigenen Ver­
weisungsnormen (§§ 35 ff.). Handelt es !lich z. H. 
um einen (angestellten) Prokuristen oder einen un­
selbständig·en Handelsvertreter, so ist das Innen­
iV'erhälltrus nach dem für d~e Arbeitsvemräge 
ma~g,ebenden § 44 zu beurteilen, bei der Be­
auftragung eines selbS/tändigen Handel'Svertreters 
oder eines Kommissionärs wird der § 36 in He­
tramt kommen (jeweils vorbehaltlich einer 
Rechtswahl). Von dem .für die Snellvertretung 
maßgebenden Statut ist in kol1isionSifechtlicher 
HinSlimt schließlich auch noch das Ausführungs­
geschäft zu JUnterschej,den, das der Stellvertreter 
für den Geschäftsherrn mit ·dem Dritten 
schließt (1(!aufvertrag, Versicherung-sv,ertrag usw.). 
Auch dieses Geschäft beurteilt sich nach seinem 
eigenen Recht. 

In den Anwendungsbereich ,des Stellvertre­
tungsstatuts fällt besonders die Rrag,e, ob eine 
Vdl1macht besteht und welchen Umfang sie hat, 
ob sie durch Zeitahlauf oder Tod erlischt,' ihre 
Widerruflichkeit, die Zulässigkeit der Erteilung 
einer Untervollmacht, Vollmachrsüberschreitung 
und Vollmachtsmißbrauch, die Voraussetzungen 
und Wirkungen einer nachträglichen Genehmi­
gung einer durch Vollmacht nicht gedeckten 
Vertretungshandlung durch ,den Geschäftsherrn 
usw. Für die Form der Vollmacht giLt die all­
gemeine Regel des § 8. Maßgebend ist also 
ebenfalls das Stellvertretungsstatut des § 49, es 
genügt jedoch die Binhahung ,der Formvor­
schriften des Ortes, '3JD. dem die Vollmacht er­
teilt wird. 

Für ,die Anwendung .der vorliegenden Ver­
weisungsnorm macht es keinen Unterschied, ob 

der Stellvertreter im eigenen Namen auftritt 
oder im Namen des GeschäJftsherrn. Umfaßt ist 
also auch die indirekt~ Stellvertretung .. Dies kann, 
vor allem dann bedeutsam werden, wenn im 
Einzelfall ein!e dem angelsächsischen Rechtskreis 
zugehörende RechtSordnung ins Spiel kom~t. 
Der ",agency" der angelsächsischen Remte 1st 
nämlich ,die den kontinental-europäismen Rechts­
ordnungen geläufige Unterscheidung zwischen 
direkter und iooirekter Stellvertretung völlig 
fremd. Von einigen Ausnahmen abgesehen, wer­
den ·durch die V:ertretungshandluiligen des "agent" 
aouchdann unmitue1bal'e Remtsbeziehu11jgen 
zwischen dem Gesmäftsherrn (pnincipal) und dem 
Dritten geschaffen, wenn der Stellvertreter im 
eigenen Namen laufigetreten ist; entscheidend ist 
nadl ,angelsächsischer Auffassung nur, daß auf 
Rechnung des Geschäftsherrn gehandelt worden 
ist. Es hat dies weder etwas mit dem Innenver­
hä!tnis zwischen 'dem Geschäftsherrn und· dem 
Stellvertreter zu tun noch mit dem zwischen dem 
Dl1itten und ,dem Stellvertreter gesmlossenen Aus­
führungsgesmäft, sondern ergibt sich ausschließ­
lich aus dem Recht ,der Stellvertretung. Es ist 
daher nach dem vom § 49 berufenen Recht zu 
beurteilen, 0,0 und unter welchen Voraussetzun­
gen bei indirekter Stellvertretung der Geschäfts­
her,r gegen ,den Dnitten (und umgekehrt) einen 
Durchgniff hat. 

Die vorLiegende Verweisungsnorm betrifft nur 
die gewiUkürte StellvertJretung. Die unmittelbar 
auf Gesetz oder behördLicher Anordnung beru­
hende Ventretungsmamt gehörtlllimt hierher, 
sondern folgt eigenem Recht. So beurteilt sich 
z. B. Bestand und Umfanggesetzlichler Vertre­
tungsbefugnis von Kmdeseltern nach ,dem § 24, 
di,e Vertretungsmamt eines bestelLten Vormunds 
oder Kurators nach ,dem § 27 Abs. 1; zur Ver­
tretungsmacht von Oq~anen juristlisch.er Personen 
>5. G s eh n i t zer, Allgemeiner Teil des bürger­
lichen Rechts, 50; M Q ye r - Mal y, 'NZ 1968, 
18;d,erselbe, Arbeit und Recht 1977,183. 

Die Schw~e1'igkei,t bei ,der Festlegurigdes für 
die gewillkürte Stellvertr;etung maßgebenden 
St:l!tus besteht d<lirin, ,daß zwischen den einander 
entgeg,engeserzten Interessen ·des Geschäft'Sherrn 
und des Driltten ein angemessener Ausgleich her­
gestellt werden muß. Das Interes!>e des Gesmäfts­
herrn ist es, nicht üher ,d:l!s !seiner Umwelt ent­
sprechende Ausmaß verpflichtlet zu ·werden, das 
Intel'essedes Dritten dagegen, sich auf die Maß­
~ta"be verlassen 2JU können, die ,dort gelten, wo 
ihm der Stellvertreter geg,enübertritt (vgl. zur 
kollisionSrechtlichen Ausgangslage v. Ca em m ,e­
r,er, RabelsZ 1959,201; Stanzl in Klang2 

IV/I, 795; Lu t her, KoUisionsrecht1ich,e Pro­
bleme im deutsch-,ita:~enischen Rechtsverkehr, 
RabelsZ 1974, 420; Vi s ehe r, Schweizerisches 
Jahrbuch für internationales Recht 1976, 337 
u. a.).Hei Berücksichtigung ,dieser Lage werden 
zunächst zwei denkh:l!re Lösungen ausgeschieden 
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werden können, näml.ich die kDHisiDnsrechtliche 
Anknüpf,ung der Stellvertretung an das auf das 
Grundverhältnilis anzuwendende Recht und der 
Gleichlauf mit ,dem für das Ausführungsgeschäft 
maßgebenden Sta'tJut. 

Die Anknüpfung an das Statut des Grund­
geschä,fts würde zwar ,den Interessen ,des Ge­
schäftsherrn am ehesten ,entsprechen, diejenigen 
des Dritten alle1"dings vernachlässigen. Der Dritte 
~st am Grundgeschäft nicht hetcili~, hat darauf 
keinen Einfluß und Dft auch nicht einmal ge­
nügend Einblick (ma:n denke ,etwa an ,die zu­
weilen schwüerige Abgrenzung zwischen selb­
ständigen und unseJbständiJgen Handelsvertre­
tern). Im Fall ,des GLeichhufs mit ,dem Stoa:tut des 
Ausführungsgeschäfos wÜ1"den dagegen die Inter­
essen des Geschäftsherrn zu wenig herücksichtigt 
wel1den. Allzuleicht könnte sich dann der Ge­
schäftsherr ,einem Recht ausgesetZJt sehen, mit 
dem er nicht rechnen kD'nnte. So. würde z. B. ,ein 
,österreichischer KDmmitt!ent,der ,einen nieder­
ländischen KDmmi:ss,ionär ZJum Klauf VDn Wa,ren 
beauftragt hat, dem mit der ,engLischen "agency" 
verbundenen Durchgriff unterEegen, wenn der 
,KDmmissiDnär das AusJ.ührungsgeschäft mit 
,einem LDndDner Verkäufer geschlDssen hat (für 
den Kaufvertrag ist nach § 36 das Recht des ge-
wöhnlichen Aufenthalts bzw. der Nifldedassung 
des Verkäufers maßgebend). Auch ist 2;U bedenken, 
,daß für das Ausfühmngsgeschäft die kDllisiOl11s­
rechtJ1ich'e Partei'autonomie 2;uläissig ist (§ 35), der 
Geschäftsher,r an dieser Rechtswahl jedDch nicht 
teiln~mmt. Schl.~eßLich wär,e ,es auch ein r,echt 
w,illlkürliches Ergebnis, wenn das ,auf die Stell­
vertretu'ng anruwendende RechtdavDn abhängig 

'wäre, ob mit dem VDm StellV1ertr,etJer zu ,tätigen­
den Ausführungsg!eschäft ,eine Sache gekauft oder 
v,erkauft werden SDll (für den KaufveI'ltrag gilt, 
wie ,erwähnt, Verkäuferrecht). 

Um im Einzelfall zu kDllisiDnsrechtlichen Lö­
sungen zu kDmmen, die iautF die unterschi,edEchen 
Interessen der BeteiliJgten g1eichermaß,en Bedacht 
nehmen, wiird mit ein'er 'aUe ,denkbaren Fälle 
umfassenden Einhe!itsformel ailerdj'nJgsnuicht d'as 
Auslangen gefunden we1"den können. In den ,drei 
Absätzen des §. 49 wird daher ,in ,fDlgender Weise 
unterschieden: 

Entsprechend dem ,im ,internatiDnalen Schuld­
flecht herr'schenden Grundsa:tz der kDILrsiDnsrecht­
lichen P,artei'autDnomie, soll es auch hier zunächst 
auf den Parteiwillen ankOlIllmen. Ausrugelhen ist 
,dahei VDm Geschäftsherrn: da er die V DHmacht 
,erteilt, sDll er auch bestimmen dürfen, welchem 
Recht sne zu untJerElegen hat. Eine.solche Rechts­
wahl mag manchmal vorteilhaft erscheinen, um 
'Rechtsunsicherheiten vDrzubeugen, ,inander,en 
FäHen kann dem Geschäftsherrn ,daran gelegen 
sein, durch Berufung des 'a:nseinem gewöhnlnch'en 
Aufenthalt bzw. Geschäfnssitz geItenden Rechtes 
.die Anwendung einer ihm völlig fI'emden Rechts-

Drdnung zu verhindern. Zum SchutJz des Dritten 
ist es jedDch andeI'erseits gebDten, daß ,der a.uf 
die Anwendung eines bestimmten Ree:ntes gerich­
tete ParteiwilLe des Geschäftsherrn nur ,dann 
maßgebend wird, wenn ,er für den Dritten er­
kennbar ist. Nur so wird der Dritte in ,die Lage 
versetzt, den Bestand, den Umfang und die Wir­
kung einer VDllmacht zu prüfen. Der Abs. 1 
bestimmt daher, daß die Stellvertr,etung nach 
dem Recht des Staates zu beurteilen ist, das der 
Geschäftsherr ,in ,einer für oden Dritten erkenn­
balren Weise bestimmt hat. Formell wir:d dies 
in der Regel in einer Vollmachtsurkunde ge­
schehen. G1eichgültig ist, ob ,di'e Rechtswahl aus­
drücklich erklärt wird oder schlüss~g (wie etwa ' 
,durch Bez,ugnahme ,auf Rechtsvorschriften einer 
besümmllen RechtsoOrdnung Dder rdurch Verwen­
dung rechtstechnischer Begmffe, die einer be­
stimmten RechtsDrdnung entndmmen sind). 

Die Abs. 2 und 3 legen fest, welches Recht für 
die Stellvertr:etung maßg,ehend ist, wenn der 
Geschäftshrerr das anzuwendende Recht nicht in 
einer für ,den Dritten erkennbaren Wense he­
stimmt hat. In diesen FäHen r;ilt ,das Recht des 
Staates, in dem ,der Stellvertreter nach dem dem 
Dritten erkennbaren Willen des Geschäftsherrn 
tätig werden süll (Abs. 2 erster Halbsatz). Ist der 
Süellvertreter für mehre1"e Geschäfte besteHt WDr­
den, so. ~st das Recht des Staates ma~gebend, in 
dem er nach dem dem Dritten erkennharen 
Willen des Geschäftsherrn Iregelmäß,ig täüig wer­
den sDll (Abs. 2 zweiter Halbsatz). 

Ist also. z. B. eine Vollmacht nach dem WiHen 
des Geschäftsherrn ofürdie Schweiz bestimmt und 
kann der Dr~tte dies ,erkennen, so. ist für die 
Stellv,ertr.etung ,das schweiner1sche Recht auch 
dann maßg:ebend, wenn das Ausflihrungsgeschäf:t 
nicht in der Schweiz, sDndern :etwa bei einem 
Treffen der Beteiligten in Fl1ankreich ~eschlossen 
wird. Dies gebieten ,die Interessen des Geschäfts­
herrn. Anders aller,dings, wenn .für den Dritten 
nicht erkennbar 'ist, wo. der Stellvertreter nach 
dem WiLlen des Geschäftsherrn tätig werden sDll: 
hier greift die Regelung Ides Abs. 3 etin (Maßgeb­
lichkeitdes am tatsächlichen Gebrauchsol1t ,der 
Vollmacht gelten,den R,echtes), auf die nDch später 
eingegangen ward. 

Aus allgemeinen Grundsätzen (§ 863 ABGB) 
fDlgt, daß sich der WQHe des Geschäftsherrn, wo. . 
der SteUvertfleter tätig we1"den soll, auch schlüssig 
aus den Umständen eflgeben kann. Betraut je­
mand z. B. ,einen selbständigen HallJdelsvertr,eter 
(oder KommissiDnär), der ,einen f,esten Geschäfts­
sitz hat, ,so. wiJr:d in ,der Regel unterstellt wel1den 
können, daß der Geschäftsherr mit der Entfal­
tmng der Vertretungstätigroeit ,im Land des Ge­
sdläftssitzes rechnet. Bs können sich al,lerdings 
a:uch Fälle err;eben, in denen ,ein berufsmäßiger 
Stellv,ertreter n,ach dem nach außen 'erkennharen 
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Willen ,des Geschäfrsherrn an einem anderen Ort' Da .der Grundsatz ,der Nichtrückwirkung von 
als dem seUnes Berufs- .oder GeschäftsS'itzes tätig Gesetzen bereitsallgemei:n im § 5 ABGB ver­
weroen süll. Wiro etwa ,ein R'echts~nwaIt in das ankert ,ist, mußte in ·dlen Schlußbestimmung.en 
Ausland zur Teilnahme 'an der Hauptvoersamm- nicht ausdI1iickLich gesagt werden, daß das in 
lwng einer do.rt ~nsä:ssig,enGe5\el1scha,h entsandt, • Aussicht 'genommene Bundesgesetz 'auf Ta,tbe­
sowil1d nicht ,der Ort des ,Berufissi.tzes ·des SteII- stände, die sich 'bereits vor seinem Inkrafttreten 
vertreters, sondern .der Om ,der Hauptversamm- 'vollend,et Ihaben, nicht anzuwenden ist. So gdten 
lung für ,das Stellvertl"etungsstatut ausschlagg.e-, also z. B. ,die das internaJtionale Schuldvertrags­
bend sein. ' recht betreffen<Ien neuen Verwei~ungsnürmen 

r (§§ 35ff.) nur für die n·a·ch ihl"'em Inkrafttreten 
Wil"'d ein SteI<I~ei:treter für mehrere Geschäfte geschloosenen Verträ.g,e, für ,die Erbfolge ist aas 

besteHt, ro ,ist nach dem zweiten Halbsatz des neue Konis~on~recht (§ 28) nur maßg.ebend, wenn 
Abs. 2 das Recht des Stla:tJes maß gehend, in dem der Erblasser nach dem Inkraofttlreten ver~orben 
·der Stellvertreter nach dem nach ·außen erkenn- ist usw. Bei Dauel"lrech,tlsverhältnissen ist zwischen 
baren W,iUen ,des Geschäftsherr.nl1egelmäßig tätig Bestan.d und Inhalt zu wnllerscheiden: Ob eine 
werden sall. Ha.ndeltes sich um herufsmäßige vordem Inkrafttreten des entwonfienen Bundes­
Stellvertreter, .d~e eine feste ß.erufs- oder Ge- gesetzes ,geschlossene Ehe für den österreich.ischen 
schäftsn:j'ederlassruug haben, so .gilt ,das zum ersten Rechtshereich l1echtswirksam zustande gek.ommen 
Ha:lbs .. tz des Albs'. 2 Gesagte auch hier. Die Be- ist, beurteilt sich auch nachher auf der Grundlage 
stimmung betliifft jedüch vorall:em auch die zum ,des zur Zeit der Ehesch.Ließung geltenden Rechtes 
Geschäftsherrn ~n einem AI'beitsvel1hältnills stehen- (§ 60er 4. DVOEheG). Für ,die sich aus einer 
den Personen, ,die für eine stänrnig.e Vertl"etUngs- solch.en Ehe ,ergebenden wechselseitigen Rechte 
tätigkeit bestellt . sind und r.e~e1mäß.ig von einem und Pflichten der Ehegatten jedüch tritt mit d'em 
festen Ort aus handeln, w~e z. B. Proku'risten, InkrafttlietJendes 'entworfenen Gesetzes eine ~n­
Handlungsbevül1mächtJigne usw. 'tI'etensie nach .derung ,ein. So ist z. B. ein der Frau für die Zeit 
außen erkennbar in ,dieser Eigenschaft auf, so vor dem Inkmftt1iet'en zustehender Unterhalts an­
ist für die SteHvertr,etung das Recht des Ortes spruch nach .dem bishef'igen KoHisiünsrecht zu 
maßgebend, von wo aus ,d,i,ese Personen regel- beurtJeilen (§ 7 ,der ;4. DVOEheG), für die Zeit 
mäß,ig handeln (Haupt- oder Zweigniederlassung ,danach iM das neue Recht (§ 18 des Ges·etz,es­
des Geschäftlsherrn, je '1l!achdem, vün wo .aus sie entwurfs) maßgehend: 
r.egelmäßig tätig we1"den). 

Die ,im zweiten Halbsatz ,des Abs. 2 vorgese­
hene Anknüpfung versagt,. wenn eine gerson 
zwar füre.ine Mehrzahl vün Geschäften zum 
SteUvertreter 'besteHt w.oroen ist, ihr Tätigkeilts­
feLd jedoch keinen bestimmten räumlichen 
Schwerpunkt hat, wie etw;a ·ein mit der Ver­
!tretung in mehI'eren Ländern hetnauter reisende'i­
Handelsv,ertreter. In ,diesem Fall ist das Recht 
jeweils ,des Ortes maßgebend, wo. der Stellver­
treter von ,der Vollmacht tatsächLich Gebra·uch 
macht (Ahs. 3): 

oDer schon mehrfach 'erwä.hnte Abs. 3 legt eine 
subsi·diäre Anknüpfung fürdiejenig,en Fälle fest, 
in ·denen weder e,inre für den Drrtten erkennbare 
Rechtswahl des Geschäftsherrn ·im Sinn ,des Abs. 1 
v.orliegt noch auch d1e ~m Abs. 2 vorgesehene 
Anknüpfung in Betracht kommt. Hi,erist es zum 
Schutz des V,erkehrsinteroesses geboten, das Recht 
des Staates maßgebend sein zu lassen, in dem 
der Stellvertreter natsäch1idl. täoig wii:;d. 

Zum § 50 

Für das lnkrafttre1len ,des ,entwarfenen Geset­
zes ist eine längere Frist (Legi:svakanz) vürge­
sehen, um den Gerichten und anderen Behörden 
sowie .den am Rechtsleben Beteiligten, bes011Jders 
den Rechtsanwäl1len und NQta:ren,entsprechende 
ZeLt zu geben, sich mit dem Gegenstand zu be­
fassen. 

Zum § 51 

Dem Wesen einer Kodifikanion entsprechend, 
süllen die Verweisungsnormen des derz.eit gelten­
den internatioI1lalen Pl1ivatrechts ühne Rücksicht 
darauf außer Kraft treten, ob sie mit dem neuen 
Remt übereinstimmen oder nicht. Es wind' daher 
festgelegt, daß aUe Bestimmungen, die ~n dem ent­
worfenen Bundesgesetz geregelte Gegenstände be­
treffen, mit dem Inkrafttreren des Bundesgesetzes 
ihre Wirks'amkeiit verIieren (außer denjenigen, 
di.e durch den § 52 ausdrückliCh ;rufrechterhalten 
werden, süwie dem gemäß § 53 unberührt blei­
bendeneinschlägJigen Konventiomrecht). Zugleich 
wenden aus Zweckmäßigkeiitsgründen in einer -
nicht absch'ließenden - Aufzählung die praktisch 
wichtigsten derogirerten Verweisungsnormen ge­
nantllt (Abs. 1). Der Abs. 2 VIerfügt bezügLichdeJ!' 
§§ 23 Aibs. 3 erster S:litz, § 24 Abs. 1, § 25 und 
§ 140 Abs. 1 zweiter Satz AußStrG den Entfall 
derj.enigen Würte, die kollisionsrechtlriche An­
ordnungen ·enthalten. 

Zum § 52 

In dieser Bestimmung werden .dätejenigen 
Rechtsvorschriften gena~nt, die ßurch das vor­
liegende Bundesgesetz unberührtbleil>en. Bei dem 
§,§ 94 'bis 100 oos Urheberrechtsgeset:zes, BGB}, 
Nr. 111/1936, zuletzt geändert durch die Ur~ 
heberrechtsges,etzitov.elle 1972, BGBl. NI". 4192, 
w.ie ebenso. bei den § § 4 und 5 Abs. 1 Z. 2 und 
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Abs. 2 des KarvelLg.e~etzes, BGBl. Nr. 460/1972, 
und dem § -34 des SchiffahrtUsanligengesetzes, 
BGBl. Nr. 12/1973, kann die Ansicht vertl'leten 
werden, .dlaßes sich -hiebai nicht bloß um Sach­
l1ech't (iheooncLers fr,emdenl1echttllicher Natur) han­
diellt, sondertn um BelStIDmm'UlIllgen, denen auch kol­
lWsionlSl1echdidIe Bedeummg 'zukommt (vgl. 
Hans Hoyer, OBI. 1969, 53; Schwind, 
ZfRV 1971, 176; derselbe, Handbuch, 61 
und 335). Zur Vermeid'lUlg von Zweifdsfragen 
über die Fortgeltwng - dieser Bestimmung,en ist 
es da!her angezeigt, !si:e von der Aurfihebung aus­
drücklich :auszunehmen. 

Dre Verweisungsnormen des Wechselgesetzes 
1955, BGBl. Nr. 49, und des ScheckgesetlZes 1955, 
BGBl. Nr. 50, müssen unlberührt bleiben, weil sie 
auf zW1schenstaatlichen übereinkommen beruhen, 
denen österreich angehört (Genf.er Abkommen 
vom 7. Juni 1930, BGBl. Nr. 289/1932, über B,e­
stimmung-en a,uf dem Gebiete des internationalen 
W,echselpIlivatrechts bzw. Genfer Abkommen vom 
19. März 1931, BGBd. Nr. 47/1959, über Be­
stimm~ngen auf dem Gebiete des internatio1l!alen 
Scheckprtiv,atrechits). Das Bundesgesetz vom 
30. Ohober 1958, BGBl. Nr. 295/1961, ist von 
der Aufhebung auszunehmyn, weil dieses von 
einer durch das Haager Obereinkommen vom 
24. Oktober 1956, BGBl. Nr. 293/1961, über das 
auf Unterhaltsverpfl:ichtungen gegenüber K,indern 
anzuwendende Recht eingeräumten Ermächtigung 
Gebrauch macht. 

Zum § 53 

Die in zwischensta:atlichen Obereinkommen 
enthaltenen Verweisungsnormen müssen schon 
aus völkerrechtllichen Gründen unbe1'1Ührt bleiben; 
U!m eine materielle Derogation zu vermeiden, 
wer:den \Sie ,durch den § 53 ausdrücklich tauf,l'echt­
erhalten. 

Es handelt sich hier besonders um die in fol­
genden übereinkommen enthaltenen Verwei-
sungsnormen: 

Vertrag vom 16. Dezember 1954, BGBI. 
Nr. 224/1955, zwlischen der Republik österreich 
und der FÖlderativlen Volkrepublik Jugoslawien 
über ,den wechiSelseitigen rechtliich'en Verkehr 
(Art. 29 und 36 Albs. 2); 

übereinkommen vom 19. Mai 1956, BGBl. 
Nr. 138/1961, ü!ber den Beförderungsv.ertrag im 
internatllorualen Straßengüterverklehr (CMR) 
(Art. 32 Albs. 3); , 

übereinkommen V10m 24. Oktoiber 1956, BGBl. 
Nr. 293/1961, ülher das auf Unterhaltsverpf1ich­
tungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht; 

Freundscharfts-unld Niederlassungsvertrag vom 
9. Septemher 1959, BGBl. Nr. 45/1966, zwischen 
der Republik Österreich und dem Kaiserreich 
tr:an (Art. 6 Albs. 1 und Art. 10 Abs. 3 und 4); 

übereinkommen vom 5. Oktoiber 1961, BGBl. 
Nr. 295/1963, über das auf die Form letztwilliger 
Verfügungen aThzuwendenlde Recht; 

übereinkommen vom 5. Oktober 1961, BGBl. 
Nr. 446/1975, über die ZustänldIigk~t der Be­
hörtden und das anzuwendellide Recht auf dem 
Gebiet des Schutzes von Minderjährigen; 

Vertrag vom 11. Dezember 1963, BGBl. 
Nr. 79/1974, zwische~ der Republik Österreich 
und 'der VolksrepwMik Polen über die wechsel­
seitl~gen BelJiehungen in bürgerlichen Rechtssachen 
unrd über Urkundenwesen (Art. 23 ff.) in der 
Fassung des ZusatzprotJokoUs vom 25. Jän­
ner 1973, BGBl. Nr. 79/1974; 

Vertrag vom 9. April 1965, BGBl. Nr. 306/ 
1967, zwischen der Republik österreich und der 
Un~arischen Volksrepublik über Nachlaßange­
legenhai ten; 

Zusatzübereinkommen vom 26. F,ebruar 1966, 
BGBl. Nr. 201/1974, zum Intematlionaleri über­
einkommen 'Üherden Eisenbahn-Personen- und 
-GepäckV1erkehr (CIV) über die Haftung der 
Eisenh:ahn für Tötung und V1erletzung von 
Reisenden (Art. 3 § 2, Art. 5, Art. 6 § § 1 und 2, 
Art. 8, Art. 17 § 4 und Art. 18 § 1); , 

IntJernamonales übereinkommen vom 7. Fe­
bruar 1970, BGBl. Nr. 744/1974, über den 

Vormundschaftsabkommen 
bl'uar 1927; BGBl. Nr. 269, 
publik ösrerreichurrd dem 
(Art. 4 unid 5); 

vom 5. Fe- Bisenhahnfflachtv-erkehr (CIM) (Art. 47 § 5); 
zwischen der Re- IntJemationrales übereinkommen vom 7. Fe­
Deutschen Reiche bruar 1970, BGBd. Nr. 744/1974, über den Bisen­

Genfer Abkommen vom 7. Juni 1930, BGBl. 
Nr. 289/1932, über Bes,tlimmungen aiUf dem Ge­
biete des internationalen Wechselpr:ivatrech'vs; 

Genfer Abkommen vom 19. März 1931, BGBl. 
Nr. 47/1959, über Bestimmungen auf dem Ge­
biete des internatiorra'Len ScheckpriV1atrechts; 

Konvention vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 55/ 
1955, über die Rechtsstellungder FlüchtJlil1Jge 
(Art. 12 Abs. 1) samt Protokoll vom 31. Jän­
ner 1967, BGBl. Nr. 78/1974, über die Rechts­
steHungder Flüchtliinge; 

bahn-PierlSonen- und -GepäckV1erkehr (CIV) 
(Art. 25 § 1 und Art. 43 § 5); 

übereinkommen vom 4. Mali 1971, BGBl. 
Nr. 387/1975, über das ,auf Straßenverkehrsun­
fäl,Le _anzuwendende Riecht; 

übereinkommen vom 10. September 1971, 
BGBl. Nr. 102/1976, über die Leg'itimatJion durch 
nachfolgende Ehe. 

Zum § 54 

Die Vollzugsklausel entspIlicht dem Bundes- , 
min1stertiengesetz 1973. 
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